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Produktbeschreibung zur Dynamischen Sach-Gebäudeversicherung 

Auszugsweise in Stichworten, maßgeblich sind die auf den folgenden Seiten dargestellten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
Klauseln!
Individuelle Vereinbarungen entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag.

Gegenstand der Versicherung

Versichert werden Gebäude mit ihren Bestandteilen, Gebäudezubehör sowie weiteres Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile zum 
vereinbarten Versicherungswert gegen Schäden infolge der vereinbarten Gefahren.

Entgangene Miete für die Gebrauchsüberlassung der versicherten Räume und fortlaufende Nebenkosten (Mietausfall) infolge eines versi-
cherten Sachschadens sind nur versichert, sofern dies besonders vereinbart ist. Für den eingetretenen Mietausfallschaden besteht Versiche-
rungsschutz innerhalb der vereinbarten Haftzeit ab Eintritt des Sachschadens.

Bei Glasbruch wird die fertig eingesetzte oder montierte Gebäudeverglasung versichert.

Für elektronische und maschinelle Gebäudebestandteile, die bei Antragstellung nicht älter als 15 Jahre sind, können die Gefahren der Tech-
nischen Versicherung eingeschlossen werden. Versicherungsschutz besteht für Schäden an stationären, betriebsfertigen elektronischen und 
maschinellen Gebäudebestandteilen, die der Steuerung, Versorgung und Unterhaltung des versicherten Gebäudes dienen. Versicherungsschutz 
für besondere Risiken (Klimaanlagen, Aufzugsanlagen, Rolltreppen) kann zusätzlich vereinbart werden. Nicht versichert sind Photovoltaik- und 
Solarthermieanlagen, Kleinwindkraftanlagen, Transformatoren, Wärme- und Heiztechnik, die mit Pflanzenöl, Biodiesel oder Biogas betrieben 
wird, Heizungsverrohrung der Wärme- und Heiztechnik außerhalb von Gebäuden (die nicht der Versorgung eines versicherten Gebäudes 
dienen) sowie Werkzeuge aller Art.

Versicherbare Gefahren

Deckungsmöglichkeit
Sachsubstanz Mietausfall

Feuer (F): Brand*, Blitzschlag, Explosion*, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, 
Überspannungsschäden durch Blitz

*  inkl. Schäden durch Kampfmittel aus beendeten Kriegen
Ja Ja

Leitungswasser  (LW): Nässeschäden durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser (auch 
Wasserdampf; Wasser aus Sprinkleranlagen, Fußbodenheizung, Aquarien, Klima-, Wärmepumpen- 
oder Solarheizungsanlagen); Bruchschäden an Rohren (auch frostbedingte Bruchschäden an defi-
nierten sanitären Einrichtungen und Installationen der Heizungs- oder Sprinkleranlage); Bruchschä-
den an Zuleitungsrohren, die der Versorgung des versicherten Gebäudes dienen;
Bruchschäden an Regenfallrohren innerhalb des Gebäudes sowie Schäden an versicherten Sachen 
aufgrund Wasser aus Regenfallrohren innerhalb des Gebäudes sind mitversichert.
Bruchschäden an Gasrohren sowie Schäden an versicherten Sachen aufgrund ausströmenden Gases 
sind mitversichert.

Ja Ja

Sturm/Hagel (ST) Ja Ja
Weitere Elementargefahren (E): Überschwemmung durch Ausuferung von oberirdischen Ge-
wässern oder Witterungsniederschläge; Rückstau durch bestimmungswidrigen Wasseraustritt aus 
dem Rohrsystem infolge Ausuferung von oberirdischen Gewässern oder Witterungsniederschlägen, 
Erdbeben, Erdsenkung als naturbedingter Einsturz des Erdbodens, Erdrutsch als naturbedingtes Ab-
stürzen von Gesteins- oder Erdmassen, Schneedruck*, Lawinen, Vulkanausbruch

*  inkl. Schäden infolge von Dachlawinen

Ja Ja

Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung durch betriebsfremde Personen, Streik, Aussper-
rung (IBS)

Ja Ja

Graffiti (GR) – nicht in Verbindung mit der Gefahr IBS: Versichert ist die vorsätzliche unmittelbare 
Verschmutzung durch Farben. Ja Nein

Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (FR) Ja Ja
Glasbruch (G) Ja Nein
Unbenannte Gefahren (UG): Plötzliche und unvorhergesehene  Beschädigung oder Zerstörung 
durch ein von außen einwirkendes Ereignis Ja Ja

Gefahren der Technischen Versicherung (TV): Unvorhergesehen eintretende Beschädigung 
oder Zerstörung an Technischen Gebäudebestandteilen Ja Nein

Bei Verträgen mit einer Versicherungssumme (ggf. inkl. Mietausfall) über 10 Mio. EUR werden Terrorismusschäden ausgeschlossen. Dieser 
Ausschluss erfolgt – unabhängig von der Versicherungssumme dieses Vertrages – auch dann, wenn für das Risiko ein gewerblicher Inhalts- 
oder Ertragsausfallvertrag bei der AachenMünchener Versicherung AG mit einer Versicherungssumme über 10 Mio. EUR besteht. Je nach 
Höhe der Versicherungssumme ist ein Wiedereinschluss bzw. die Versicherung über einen Spezialversicherer möglich. 

Im Falle der Gleitenden Neuwertversicherung errechnet sich die Versicherungssumme aus der Multiplikation aus der Versicherungssumme 
1914 und dem Gleitenden Neuwertfaktor nach der Formel: Versicherungssumme = Versicherungssumme 1914 x Gleitender Neuwertfaktor.
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Selbstbehalte je Versicherungsfall und Gebäude

Überspannungsschäden durch Blitz 100 EUR für Schäden an der Sachsubstanz, 
48 Stunden für Mietausfallschäden

Weitere Elementargefahren

• Überschwemmung, Rückstau*1) der Selbstbehalt richtet sich nach der Risikoanschrift, siehe Antrag

• Erdbeben*1) der Selbstbehalt richtet sich nach der Risikoanschrift, siehe Antrag

•  Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, 
Vulkanausbruch*1) 500 EUR

Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, 
Aussperrung

• Innere Unruhen, Streik, Aussperrung*1) 1.000 EUR

• Böswillige Beschädigung*1) 1.000 EUR
(abweichend für Reinigungskosten zur Beseitigung von Graffiti 250 EUR)

Graffiti 250 EUR

Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen*1) 500 EUR

Unbenannte Gefahren*1) 1.000 EUR

Gefahren der Technischen Versicherung: 100 EUR für Schäden an der Sachsubstanz
Softwaredeckung 250 EUR*

Bei Erhöhung der Versicherungssumme: 10 % des Schadens, mind. 250 EUR*

*  mind. jedoch den vereinbarten Selbstbehalt je Versicherungsfall für Schäden 
an der Sachsubstanz

*1) Zusammen für Sachsubstanz- und Mietausfallschäden

Jahreshöchstentschädigungen (VSU=Versicherungssumme)

Alle versicherten Schäden zu den genannten Gefahren, die im Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstent-
schädigung der Gefahr.

Weitere Elementargefahren*1) 100 % der VSU, maximal 2,5 Mio. EUR
Alternativ gegen Mehrbeitrag: 100 % der VSU,  max. 10 Mio. EUR*2)

Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung*1) 100 % der VSU, maximal 2,5 Mio. EUR

Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen*1) 100 % der VSU, maximal 2,5 Mio. EUR

Unbenannte Gefahren*1) 100 % der VSU, maximal 2,5 Mio. EUR

Terrorismusschäden*1) 100 % der VSU, maximal 25 Mio EUR, bei Vereinbarung der Klausel  
VSG/D 040250/14 bzw. VSG/D 040251/14

*1) Zusammen für Sachsubstanz- und Mietausfallschäden
*2) nur bei einer Versicherungssumme über 2,5 Mio. EUR möglich

Höchstentschädigungen je Versicherungsfall (VSU=Versicherungssumme)

Gefahren der Technischen Versicherung für Schäden 
an Gebäudebestandteilen je Gebäude 500.000 EUR

Softwareschäden an Daten und Programmen mit 
 physikalischer Beschädigung des Datenträgers 100 % der VSU

Softwareschäden an Daten und Programmen ohne 
physikalische Beschädigung des Datenträgers 50 % der VSU

Wartezeit bei Überschwemmung und Rückstau

Wartezeit
Überschwemmung und Rückstau bei Ausuferung ober-
irdischer Gewässer 1 Monat

Für die genannten Gefahren beginnt der Versicherungsschutz zum vereinbarten Zeitpunkt, frühestens jedoch nach Unterzeichnung des 
Antrages mit dem Ablauf der Wartezeit. Die Wartezeit entfällt, sofern zum Zeitpunkt der Antragsunterzeichnung für das beantragte Risiko 
bereits gleichartiger Versicherungsschutz besteht; in diesem Fall entfällt die Wartezeit jedoch nicht für den hinzukommenden Teil des Versi-
cherungsschutzes (z. B. erhöhter Versicherungsschutz).

Rohbauversicherung

Bei Neubauten gewährt der Versicherer bis zur Fertigstellung, längstens für die Dauer von 12 Monaten, während der Rohbauphase für die 
Gefahren Feuer (sofern vereinbart) und/oder Sturm/Hagel (sofern vereinbart) Versicherungsschutz. Der Versicherungsschutz für sonstige 
vereinbarte Gefahren tritt erst in Kraft, wenn das Gebäude bezugsfertig bzw. für seinen Zweck nutzbar ist.

Bei der Gefahr Feuer sind zusätzlich auf dem Baugrundstück befindliche Baustoffe – soweit der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr 
trägt – mitversichert (Klausel VSG/D 050650/14). 

Bei der Gefahr Sturm/Hagel beginnt der Versicherungsschutz, wenn das Dach vollständig gedeckt ist und Fenster, Türen und sonstige 
 Öffnungen verschließbar sind (Klausel VSG/D 070450/14).
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Entschädigungsberechnung, Versicherungssumme, Versicherungswert

Der Versicherer ersetzt den entstandenen Sachschaden. Die zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer vereinbarte Versicherungs-
summe für die Sachsubstanz soll dabei dem Wert der versicherten Sachen (Versicherungswert) entsprechen. Ist die Versicherungssumme 
kleiner als der Versicherungswert, wird die Entschädigung wegen Unterversicherung reduziert.

Für Mietausfall gilt ebenfalls die für die Sachsubstanz vereinbarte Versicherungssumme. Die Entschädigung ist auf die vereinbarte Ent-
schädigungsgrenze begrenzt.
Alternativ kann der Mietausfall auf Basis Bruttojahresmietwert vereinbart werden. In diesem Fall ist für vermietete Räume der Wert einer 
Jahresmiete usw. (wie im Dokument) Berechnungsgrundlage für eine eigenständige Versicherungssumme für den Mietausfall. 

Für einen Gesamtschaden bis zu 20 % der Versicherungssummen, max. 1 Mio. EUR, verzichten wir auf den Einwand der Unterversicherung 
nach Klausel VSG/D 170301/14. 

Für einen Gesamtschaden bis zu 20 % der Versicherungssummen, max. 1 Mio. EUR, verzichten wir auf Kürzung der Entschädigung bei grob 
fahrlässig herbeigeführten Versicherungsfällen nach Klausel VSG/A 170102/14.

Vermeidung der Unterversicherung, Gleitende Neuwertversicherung, Wertzuschlag für Gebäude

Bei Wahl der Gleitenden Neuwertversicherung haftet der Versicherer in ganzer Höhe für einen eingetretenen Schaden, sofern der Versi-
cherungsnehmer die Versicherungssumme zutreffend angegeben und während der Vertragslaufzeit keine werterhöhenden Um-, An- oder 
Ausbauten durchgeführt worden sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Unterversicherungsverzicht gewährt werden. 

Bei Vereinbarung der Wertzuschlagsklausel wird die Versicherungssumme aufgeteilt in eine Grundsumme und einen Wertzuschlag. Die 
Grundsumme bezieht sich dabei auf das Preisniveau eines vereinbarten Basisjahres (entweder 1980 oder 2000); der Wertzuschlag gibt die 
Differenz zwischen dem Preisniveau des Basisjahres und dem heutigen Preisniveau wieder und wird jährlich aktualisiert. Auch mit dieser 
Versicherungsform soll eine Unterversicherung durch steigende Baupreise oder Lohnkosten vermieden werden.

Zusätzliche Einschlüsse (VSU = Versicherungssumme)

Abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die diesem Vertrag zugrunde liegen, gelten die nachfolgend genannten 
Zusätzlichen Einschlüsse bis zur Höhe des im Einzelnen vereinbarten Betrages ohne Rücksicht auf den Versicherungswert mitversichert.

Neben der Versicherungssumme für Sachsubstanzentschädigung stehen dem Versicherungsnehmer für alle Zusätzlichen Einschlüsse zu-
sammen noch einmal bis zu 100 Prozent dieser Versicherungssumme je Versicherungsort, maximal jedoch 2,5 Mio. EUR, zur Verfügung. 
Sind mehrere Gebäude in einem Versicherungsort versichert, so ist die Versicherungssumme für den Versicherungsort die Summe aller 
(Gesamt-)Versicherungssummen der im Vertrag unter dem Versicherungsort versicherten Gebäude.

In der Gleitenden Neuwertversicherung errechnet sich bei den Zusätzlichen Einschlüssen die Versicherungssumme aus der Versicherungs-
summe in Mark 1914 multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles geltenden Gleitenden Neuwertfaktor.

Die Zusätzlichen Einschlüsse auf Erstes Risiko betragen im Einzelnen: 

für alle versicherten Gefahren:
• Kosten zur Abwendung und Minderung des Schadens nach § D3 Nr. 1 VSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
• Kosten für die Ermittlung und Feststellung des Schadens nach § D3 Nr. 2 VSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
für Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Weitere Elementargefahren, Innere Unruhen, Böswilli-
ge Beschädigung, Streik, Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen und Unbe-
nannte Gefahren (sofern versichert):
• Aufräumungs-, Abbruch-, Absperr-, Bewegungs-, Schutz- und Feuerlöschkosten nach § D3 Nr. 4 b), c), 

d), g) VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
• Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen nach § D3 Nr. 4 h) VSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
• Sachverständigenkosten nach § D3 Nr. 4 i) VSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Vereinbarter Betrag: 25.000 EUR
 Vereinbarter Anteil: 100 Prozent

bis zur VSU

• Mehrkosten durch Preissteigerungen nach § D3 Nr. 4 f) VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
• Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen (ohne Restwerte) nach § D3 Nr. 4 e) VSG. . bis zur VSU
• Rückreisekosten aus dem Urlaub für den Versicherungsnehmer oder seines Repräsentanten und mitreisende 

mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen bei Schäden über 25.000 EUR nach § D3 Nr. 4 j) VSG  bis zur VSU
• Regiekosten bei Schäden über 25.000 EUR nach § D3 Nr. 4 n) VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
für Feuer, Leitungswasser und Sturm/Hagel (sofern versichert): 
• Kosten für die Dekontamination und Entsorgung von Erdreich nach § D3 Nr. 4 k) VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
• Kosten für das Entfernen umgestürzter Bäume und Gehölze nach § D3 Nr. 5 f) VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
• Wiederbepflanzungskosten für Bäume und Gehölze nach § D3 Nr. 4 m) VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 EUR
für Feuer (sofern versichert):
• Kosten zur Beseitigung von Gebäudebeschädigungen bei Falschalarm eines Rauchmelders nach § D3  

Nr. 5 c) VSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 EUR
• Kosten zur Beseitigung von Gebäudebeschädigungen durch unbefugte Dritte nach § D3 Nr. 5 b) VSG . . . . . . bis zur VSU
• Kosten zur Beseitigung von Gebäudebeschädigungen an elektrischen Leitungen infolge von Tierbiss nach § D3 

Nr. 5 d) VSG   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 EUR
• Notwendige Maßnahmen zum Ersatz versicherter Sachen nach Diebstahl nach § D3 Nr. 5 e) VSG  . . . . . . . . . . 25.000 EUR
für Leitungswasser (sofern versichert):
• Erweiterte Versicherung von Zuleitungsrohren für nicht versicherte Gebäude und Anlagen auf dem Versiche-

rungsort nach Klausel VSG/D 060302/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 EUR
• Erweiterte Versicherung von Zuleitungsrohren außerhalb des Versicherungsortes nach Klausel  

VSG/D 060301/14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 EUR
• Kosten für den Austausch von Wasserhähnen, Geruchsverschlüssen und Wassermessern nach § D3  

Nr. 4 l) VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
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• Kosten für bestimmungswidrig auslaufendes Leitungswasser und Gas nach § D3 Nr. 4 o) VSG . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
• Kosten für die Beseitigung von Verstopfungen versicherter Ableitungsrohre innerhalb versicherter Gebäude 

(Rohrverstopfung) nach Klausel VSG/D 060356/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU
für Glasbruch (sofern versichert):
• insgesamt für 5.000 EUR

 - künstlerisch bearbeitete Scheiben nach § D1 Nr. 5 d) VSG
 - Scheiben von Solarthermieanlagen nach § D1 Nr. 5 e) VSG
 - Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen 

nach § D3 Nr. 4 p) bb) VSG
 - Schäden an nicht aus Glas bestehenden Teilen von Blei-, Messing- oder Eloxalverglasungen, transparenten 

Glasmosaiken nach Klausel VSG/D 010401/14
 - Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien nach § D3  

Nr. 4 p) aa) VSG
 - Aufräumungs-, Abbruch-, Absperr-, Bewegungs- und Schutzkosten nach § D3 Nr. 4 b), c), g) VSG
 - Sachverständigenkosten nach § D3 Nr. 4 i) VSG 

Vereinbarter Betrag: 25.000 EUR 
Vereinbarter Anteil: 100 Prozent

 - Mehrkosten durch Preissteigerungen nach § D3 Nr. 4 f) VSG
 - Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen (ohne Restwerte) nach § D3 Nr. 4 e) 

VSG
 - Sonderkosten für Gerüste und Kräne, Beseitigung und Wiederanbringung von Sachen, die das Einsetzen 

von Ersatzscheiben behindern (z. B. Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen usw.) nach § D3 Nr. 4 p) cc) VSG
• Werbeanlagen nach § D1 Nr. 5 c) VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 EUR
für Gefahren der Technischen Versicherung (sofern versichert):
• Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten nach Klausel VSG/D 040150/14  . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 EUR
• Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich nach Klausel VSG/D 040150/14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 EUR
• Bewegungs- und Schutzkosten nach Klausel VSG/D 040150/14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 EUR
• Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten; Gerüstgestellung; Bergungsarbeiten; Bereitstellung 

eines Provisoriums; Luftfracht nach Klausel VSG/D 040150/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 EUR
• Sachverständigenkosten nach Klausel VSG/D 040150/14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Vereinbarter Betrag: 25.000 EUR
 Vereinbarter Anteil: 100 Prozent

bis zur VSU

• Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen (ohne Restwerte) nach Klausel VSG/D 
040150/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zur VSU

• Eich- und Kalibrierungskosten nach Klausel VSG/D 040150/14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 EUR
• Softwaredeckung:

Versicherungsschutz besteht für unvorhergesehen eintretende Schäden an externen, auswechselbaren 
 Datenträgern (z. B. Wechselplatten, Magnetbänder, Disketten) einschließlich der auf diesen Datenträgern 
maschinenlesbaren Informationen (Programme, Individualdaten etc.) nach Klausel VSG/D 040150/14 . . . . . .

Nicht versichert sind Schäden durch Viren, Trojanische Pferde etc.

 
 

5.000 EUR
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§ A1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Ge-
fahrumständen

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in 
Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss er-
heblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen.

 Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne 
des Satzes 1 stellt.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 a) Vertragsänderung

  Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag 
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden 
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

  Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kün-
digen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kündigungsrecht hinzuweisen.

 b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzei-
gepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

  Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist 
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingun-
gen abgeschlossen hätte.

  Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die 
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand 
bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet.

 c) Kündigung

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer 
hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen ab-
geschlossen.

 d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

  Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung 
 (siehe a), zum Rücktritt (siehe b) und zur Kündigung 
(siehe c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder 
die unrichtige Anzeige kannte.

Teil A – Allgemeiner Teil
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 e) Anfechtung

  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

 Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a), zum Rück-
tritt (siehe Nr. 2 b) oder zur Kündigung (siehe Nr. 2 c) muss 
der Versicherer innerhalb eines Monats in Schriftform gel-
tend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er 
seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträg-
lich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren 
Kenntniserlangung angeben.

 Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der 
Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend 
gemachte Recht begründen.

4 Rechtsfolgenhinweis

 Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a), zum Rück-
tritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kündigung (siehe Nr. 2 c) stehen 
dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der 
Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5 Vertreter des Versicherungsnehmers

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 
und Nr. 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters 
als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berücksichtigen.

 Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die An-
zeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch 
dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit zur Last fällt.

6 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe 
Nr. 2 a), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kündigung 
(siehe Nr. 2 c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor 
Ablauf dieser Frist eingetreten sind.

 Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätz-
lich oder arglistig verletzt hat.

§ A2 Beginn des Versicherungsschutzes; Dauer und 
Ende des Vertrages

1 Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nicht-
zahlung des Erst- oder Einmalbeitrages zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2 Dauer

 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen.

3 Stillschweigende Verlängerung

 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht 
einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung 
zugegangen ist.

 Die Kündigung muss in Textform erfolgen.

4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

 Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom 
Versicherungsnehmer gekündigt werden.

 Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

 Die Kündigung muss in Textform erfolgen.

5 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 
vorgesehenen Zeitpunkt.

6 Wegfall des versicherten Interesses

 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem 
der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. 

§ A3 Beitrag, Versicherungsperiode

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge entweder durch lau-
fende  Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich 
oder als Einmalbeitrag im Voraus bezahlt. 

Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die 
vereinbarte Vertragsdauer länger als ein Jahr ist. Ist die vereinbarte 
Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, so entspricht die Versicherungs-
periode der Vertragsdauer.

§ A4 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages; Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung

1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages

 Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein 
angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

 Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 
vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag un-
verzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der 
erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach 
Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann 
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zah-
lung nicht bewirkt ist.

 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

3 Leistungsfreiheit des Versicherers

 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmali-
gen Beitrag nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fällig-
keitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zah-
lung des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam 
gemacht hat.

 Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ A5 Folgebeitrag

1 Fälligkeit 

 a) Ein Folgebeitrag wird zu Beginn der vereinbarten Versi-
cherungsperiode fällig.

 b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des 
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2 Schadenersatz bei Verzug

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folge-
beitrages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz 
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu ver-
langen.
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3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

 a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei 
nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf 
dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern 
und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen 
ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen 
 (Mahnung). 

  Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je 
Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf 
die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungs-
recht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hin-
weist.

 b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der 
Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei.

 c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung 
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, 
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der 
geschuldeten Beträge in Verzug ist.

  Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristab-
lauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu 
 diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf 
ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung aus-
drücklich hinzuweisen.

4 Zahlung des Beitrages nach Kündigung

 Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, 
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, 
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leis-
tet.

 Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers 
(siehe Nr. 3 b) bleibt unberührt.

§ A6 Lastschriftverfahren

1 Pflichten des Versicherungsnehmers

 Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren 
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausreichende 
Deckung des Kontos zu sorgen.

2 Änderung des Zahlungsweges

 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein 
oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versi-
cherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform 
zu  kündigen.

 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, 
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausste-
henden Beiträge und zukünftige Beiträge selbst zu über-
mitteln.

§ A7 Beiträge bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1 Allgemeiner Grundsatz

 a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem 
Versicherer nur derjenige Teil des Beitrages zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz 
bestanden hat.

 b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Ver-
sicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, 
den er hätte beanspruchen können, wenn die Versiche-
rung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden  wäre, 
zu dem der Versicherer vom Wegfall des  Interesses 
Kenntnis erlangt hat.

2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse

 a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine 
Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen zu wider-
rufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrages zu 
erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der 
Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfol-
gen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hinge-
wiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, 
dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufs-
frist beginnt.

  Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr 
gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag in Anspruch genommen hat.

 b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer 
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt 
hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung zu.

  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste 
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem 
Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

 c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so 
steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwer-
den der Anfechtungserklärung zu.

 d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-
trages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das 
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges 
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

  Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes 
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der 
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ A8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

 a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versi-
cherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu 
erfüllen hat, sind:

 aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen so-
wie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;

  Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, de-
nen die zuständige Behörde in Textform zuge-
stimmt hat, beeinträchtigen die Entschädigungs-
pflicht nicht;

 bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich verein-
barten Obliegenheiten.

 b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen 
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
den Vertrag fristlos kündigen. 

  Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig 
verletzt hat.

2 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles

 a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles

 aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen;
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 bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ge-
gebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – an-
zuzeigen;

 cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung – gegebenenfalls auch münd-
lich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Um-
stände dies gestatten;

 dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu 
befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungs-
vertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

 ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

 ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 
einzureichen;

 gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, 
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sa-
chen durch den Versicherer freigegeben worden 
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind 
das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumen-
tieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten 
Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versi-
cherer aufzubewahren;

 hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede 
Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu ertei len, 
die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder 
des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers 
erforderlich ist, sowie jede Untersuchung über Ursa-
che und Höhe des Schadens und über den Umfang 
der Entschädigungspflicht zu gestatten;

 ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubrin-
gen, deren Beschaffung ihm billigerweise zuge-
mutet werden kann;

 jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wert-
papiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden 
unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten 
und etwaige sonstige Rechte zu wahren, ins-
besondere abhanden gekommene Sparbücher 
und andere sperrfähige Urkunden unverzüglich 
 sperren zu lassen;

 kk) bei der Gefahr Infektionsschutz dem Versiche-
rer über den Erlös von Waren und Vorräten zu 
informieren, die veräußert werden, sowie dem 
Versicherer Auskünfte zu möglichen Ansprüchen 
gegenüber schadenverursachenden Dritten zu 
erteilen.

 b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Ver-
sicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegen-
heiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen, soweit ihm 
dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umstän-
den möglich ist.

3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

 a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 
nach Nr. 1 oder Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

  Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. 

  Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen.

 b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 
ist der Versicherer jedoch zur Leistung  verpflichtet, so-
weit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ver-
letzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist.

 c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt 
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann 
vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ A9 Gefahrerhöhung

1 Begriff der Gefahrerhöhung

 a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe 
der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die 
tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert wer-
den, dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine 
Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertig-
te Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher 
wird.

 b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht 
nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat.

  Eine Änderung eines gefahrerheblichen Umstandes 
liegt z. B. dann vor, wenn von der dokumentierten 
Betriebsbeschreibung abgewichen wird, Neu- oder Er-
weiterungsbauten durchgeführt werden, oder ein Ge-
bäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht 
genutzt wird.

 c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich 
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den 
Umständen als mitversichert gelten soll.

2 Pflichten des Versicherungsnehmers

 a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren 
Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

 b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass 
er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine 
Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so 
muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

 c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss 
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüg-
lich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3 Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer

 a) Kündigungsrecht 

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 
nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos 
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

  Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann 
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.

  Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den 
 Fällen nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) bekannt, kann er den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen.

 b) Vertragsänderung

  Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag 
verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr 
ausschließen.

  Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 
die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses 
Kündigungsrecht hinzuweisen.
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4 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags-
anpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht inner-
halb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der 
Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand 
wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestan-
den hat.

5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

 a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach 
Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen.

 b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) 
ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen 
sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. 
Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahr-
lässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. 
Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu 
dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, 
bekannt war.

 c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

 aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Ein-
tritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der 
Leistungspflicht war oder

 bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 
die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

 cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten Bei-
trag verlangt.

§ A10 Überversicherung

Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
Interesses erheblich, so können sowohl der Versicherer als auch 
der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der 
Überversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger  Wirkung 
herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens ist 
für die Höhe des Beitrages der Betrag maßgebend, den der Versi-
cherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein 
mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der 
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtig-
keit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ A11 Mehrere Versicherer

1 Anzeigepflicht

 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die ande-
re Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung 
sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme 
anzugeben.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe 
Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer 
unter den in § A8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kün-
digung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungs-
frei. 

 Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor 
Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen 
Versicherung erlangt hat.

3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

 a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder 
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
hen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

 b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen 
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; 
der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht 
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens 
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge 
bei demselben Versicherer bestehen.

  Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte 
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für 
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus 
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Ent-
schädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher 
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men, aus denen der Betrag errechnet wurde, nur in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

  Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt 
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen 
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als 
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

 c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist 
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

  Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt.

4 Beseitigung der Mehrfachversicherung

 a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den 
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kennt-
nis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung ge-
schlossen, kann er verlangen, dass der später geschlos-
sene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme 
unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrages auf 
den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere 
Versicherung nicht gedeckt ist.

  Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung 
der Versicherungssumme und Anpassung des Beitrages 
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä-
rung dem Versicherer zugeht.

 b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn 
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass 
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge 
der Versicherungswert gesunken ist. 

  Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge 
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer ge-
schlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur 
die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungs-
summen und der Beiträge verlangen.

§ A12 Versicherung für fremde Rechnung

1 Rechte aus dem Vertrag

 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag 
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem 
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht 
auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versi-
cherte den Versicherungsschein besitzt.

2 Zahlung der Entschädigung

 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an 
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass 
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der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der 
Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit 
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3 Kenntnis und Verhalten

 a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der 
Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis 
und das Verhalten des Versicherten zu berücksich tigen. 

  Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsneh-
mers und des Versicherten umfasst, muss sich der Ver-
sicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und 
die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, 
wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungs-
nehmers ist.

 b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung 
des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht 
zumutbar war.

 c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen 
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne 
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versiche-
rer nicht darüber informiert hat.

§ A13 Übergang von Ersatzansprüchen 

1 Übergang von Ersatzansprüchen

 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. 

 Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers geltend gemacht werden. 

 Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht 
geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht.

2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht 
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem 
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ A14 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1 Kündigungsrecht

 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die 
Kündigung ist in Textform zu erklären. Die Kündigung ist 
nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der 
Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.

2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 

 Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungs-
verhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren 
Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Text-
form zu kündigen.

3 Kündigung durch Versicherer 

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ A15 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

1 Fälligkeit der Entschädigung

 a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind.

  Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung 
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu 
zahlen ist.

 b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat.

 c) Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der 
Entschädigung für Anschauungsmodelle, Prototypen, 
Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die lau-
fende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvor-
richtungen wird fällig, nachdem der Versicherungsneh-
mer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt 
hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung sichergestellt hat.

2 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

 Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom 
Versicherer nach Nr. 1 b) oder Nr. 1 c) geleisteten Ent-
schädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft 
worden ist.

3 Verzinsung 

 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

 a) die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird, seit 
Anzeige des Schadens zu verzinsen;

 b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in 
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter 
Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat;

 c) der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr; 

 d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig.

4 Hemmung

 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 3 a) und 
Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem 
infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Ent-
schädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5 Aufschiebung der Zahlung

 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

 a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

 b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-
gen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsen-
tanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;

 c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den ge-
setzlichen Bestimmungen über die Sicherung von Real-
gläubigern nicht erfolgte.

§ A16 Sachverständigenverfahren

1 Feststellung der Schadenhöhe

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem 
Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.
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2 Weitere Feststellungen

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3 Verfahren vor Feststellung

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, 
den zweiten Sachverständigen zu benennen. 

  Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, 
so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. 
In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versi-
cherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

 b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsneh-
mers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbin-
dung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in 
 einem ähnlichen Verhältnis steht.

 c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständi-
gen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend für die Benennung eines Obmannes durch die 
Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen 
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht 
ernannt.

4 Feststellung

 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

 a) In der Inhalts- und Gebäudeversicherung

 aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zer-
störten und beschädigten versicherten Sachen so-
wie deren nach dem Versicherungsvertrag infrage 
kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles;

 bb) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungs-
kosten;

 cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen  Sachen;

 dd) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten 
Kosten;

 b) In der Ertragsausfallversicherung

 aa) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufen-
de Geschäftsjahr bis zum Beginn der Betriebsun-
terbrechung oder -beeinträchtigung und für das 
 vorausgegangene Geschäftsjahr;

 bb) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu 
entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und 
Kosten während des Unterbrechungszeitraumes, 
längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit ohne 
die versicherte Unterbrechung oder Beeinträchti-
gung des Betriebes entwickelt hätten;

 cc) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu 
entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kos-
ten während des Unterbrechungszeitraumes, 
längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit infolge 
der versicherten Unterbrechung oder Beeinträch-
tigung gestaltet haben;

 dd) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, 
welche den versicherten Ertragsausfallschaden 
beeinflussen.

  Die Sachverständigen haben in den Gewinn- 
und Verlustrechnungen die Bestimmungen zum 
Ertrags ausfallschaden zu berücksichtigen. Alle 
 Arten von Kosten sind gesondert auszuweisen; 
die fortlaufenden Kosten sind zu kennzeichnen.

 c) In der Mietausfallversicherung

 aa) den versicherten Mietausfall;

 bb) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, 
welche den versicherten Mietausfallschaden be-
einflussen.

5 Verfahren nach Feststellung

 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden 
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sach-
verständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer 
sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die 
streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Fest-
stellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obman-
nes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht 
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen 
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindli-
chen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschä-
digung.

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese 
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die 
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können 
oder wollen oder sie verzögern.

6 Kosten

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei 
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obman-
nes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7 Obliegenheiten

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ A17 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versi-
cherungsfalles

 a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schädigungspflicht frei.

  Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräfti-
ges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Ver-
sicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche 
Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

 b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahr-
lässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt,  seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

 Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn 
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat-
sachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung 
von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

 Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ A18 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriften- 
änderungen

1 Form

 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für 
den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die 
das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar ge-
genüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
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zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten 
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit. 

§ A22 Zuständiges Gericht

1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der 
Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klage-
erhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine 
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlas-
sung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend 
machen.

2 Klagen gegen Versicherungsnehmer

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist 
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. 

 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche 
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Ge-
werbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

§ A23 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ A24 Gesondert in Rechnung gestellte Kosten

In folgenden Fällen kann der Versicherer dem Versicherungsneh-
mer pauschal zusätzliche Kosten gesondert in Rechnung stellen:

a) Schriftliche Mahnung bei Nichtzahlung von Folgebeiträ-
gen,

b) Verzug mit Beiträgen,

c) Rückläufer im Lastschriftverfahren.

Die Höhe des pauschalen Kostenbetrages kann sich während der 
Vertragslaufzeit ändern. Eine Übersicht über die jeweils aktuellen 
Kostenansätze kann der Versicherungsnehmer beim Versicherer 
anfordern.

Der Versicherer hat sich bei der Bemessung der Pauschale an dem 
bei ihm regelmäßig entstehenden Aufwand orientiert. Sofern 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die der Bemessung zu 
Grunde liegenden Annahmen im jeweiligen Fall dem Grunde nach 
nicht zutreffen, entfällt die Pauschale. Sofern der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Pauschale der Höhe nach wesentlich 
niedriger zu beziffern ist, wird sie entsprechend herabgesetzt.

Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder-
lassung

 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden 
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ A19 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegen-
zunehmen betreffend

 a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages;

 b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung;

 c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.

2 Erklärungen des Versicherers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren 
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlun-
gen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit 
der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungs-
vertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung 
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen 
sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vor-
nahme der Zahlung kannte oder infolge grober Fahrlässig-
keit nicht kannte.

§ A20 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhal-
ten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ A21 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kennt-
nis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
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§ D1 Versicherte Sachen, Daten und Programme

1 Gebäude

 Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Gebäude mit ihren Bestandteilen.

 Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte Sa-
chen, die durch ihre feste Verbindung mit dem Gebäude 
ihre Selbstständigkeit verloren haben.

 Zu den Bestandteilen eines Gebäudes gehören keine Sa-
chen, die nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem 
Gebäude verbunden sind.

 a) Als Gebäudebestandteile gelten z. B. Wandverkleidun-
gen, Hauswasserversorgungen, Brennstofftanks der Ge-
bäudeheizung, Blitzableiter.

 b) Als Gebäudebestandteile gelten auch die Technischen 
Gebäudebestandteile. Dies sind

 aa) maschinelle Einrichtungen, Anlagen und Geräte, 
die Bestandteile von Gebäuden sind wie z. B. Ruf-, 
Klingel- und Türöffnungsanlagen, Brand- und 
Rauchmeldeanlagen, Einbruchmeldeanlagen, 
elektrische Haupt- und Unterverteilungen, Schie-
betüren, Roll- und Brandschutztore, Wärme- und 
Heiztechnik;

 bb) Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare 
Informationen), wenn sie vom Benutzer nicht aus-
wechselbar sind.

2 Gebäudezubehör

 Soweit dies vereinbart ist, ist das Gebäudezubehör mit-
versichert. Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die 
der Instandhaltung oder dem Unterhalt des versicherten 
Gebäudes dienen, soweit sie sich in dem Gebäude befin-
den oder außen an dem Gebäude angebracht sind. Dies 
sind insbesondere Brennstoffvorräte für Sammelheizungen; 
Sachen, die künftig in das Gebäude eingefügt werden sol-
len (Vorräte an Fliesen, Bodenbelägen, Tapeten); Gemein-
schaftswaschanlagen; Wasser-, Gas-, Elektrizitäts- und Wär-
mezähler.

3 Weiteres Zubehör sowie sonstige Grundstücksbestandteile

 Soweit dies vereinbart ist, sind weiteres Zubehör und sons-
tige Grundstücksbestandteile auf dem Versicherungsort, 
für die der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt, mitversi-
chert.

 Weiteres Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile 
sind auf dem Versicherungsort befindliche bauliche Einfrie-
dungen, Terrassen, Hof- und Wegbefestigungen, Schutz- 
und Trennwände, Überdachungen, Pergolen, Carports, 
elektrische Freileitungen, Beleuchtungs- und Antennenan-
lagen, Leuchtröhrenanlagen, Schilder, Transparente, Stän-
der, Masten, Hundezwinger, Müllbehälterboxen, Briefkas-
tenanlagen, Regenwasserzisternen.

4 Daten und Programme

 Daten und Programme sind keine Sachen. Versichert sind 
jedoch im Rahmen der technischen Gebäudebestandteile 
nach Nr. 1 b) die für die Grundfunktion der versicherten 
technischen Gebäudebestandteile notwendigen oder hier-
für individuell erstellten Programme und Daten.

5 Verglasungen

 Soweit dies vereinbart ist, sind gegen die Gefahr Glasbruch 
(siehe § D11) versichert

 a) bis zu der Einzelgröße von 318 cm x 813 cm fertig 
eingesetzte oder montierte

 aa) Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas;

 bb) Scheiben und Platten aus Kunststoff;

 cc) Glasbausteine und Profilbaugläser;

 dd) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff

  der versicherten Gebäude;

 b) bis zu der Einzelgröße von 318 cm x 813 cm fertig 
eingesetzte oder montierte

 aa) Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas;

 bb) Scheiben und Platten aus Kunststoff;

 cc) Glasbausteine und Profilbaugläser;

 dd) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff
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 b) Endet das Mietverhältnis infolge des Sachschadens und 
sind die Räume trotz Anwendung der im Verkehr er-
forderlichen Sorgfalt zum Zeitpunkt der Wiederherstel-
lung nicht zu vermieten, wird der Mietausfall bis zur 
Neuvermietung über diesen Zeitpunkt hinaus ersetzt.

 c) Abweichend von a) besteht Versicherungsschutz, so-
weit der Mietausfallschaden durch behördlich angeord-
nete Wiederherstellungsbeschränkungen vergrößert 
wird.

  Versicherungsschutz gemäß Satz 1 gilt nur, soweit sich 
behördliche Anordnungen auf das versicherte und vom 
Sachschaden betroffene Gebäude beziehen.

  Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch entste-
henden Vergrößerungen des Mietausfallschadens nicht 
versichert.

  War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die 
Nutzung des versicherten Gebäudes zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles ganz oder teilweise untersagt, 
sind die dadurch entstehenden Vergrößerungen des 
Mietausfallschadens nicht versichert.

  Wenn die Wiederherstellung des Gebäudes aufgrund 
behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nur 
an anderer Stelle erfolgen darf, wird für die Vergrö-
ßerung des Mietausfallschadens nur in dem Umfang 
gehaftet, soweit er auch bei Wiederherstellung an bis-
heriger Stelle entstanden wäre.

 d) Mietausfall nach a), b) und c) wird höchstens für die 
vereinbarte Dauer seit dem Eintritt des Sachschadens 
ersetzt (Haftzeit).

§ D3 Versicherte und nicht versicherte Kosten

1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens

 a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfal-
les den Umständen nach zur Abwendung und Minde-
rung des Schadens für geboten halten durfte oder die 
er auf Weisung des Versicherers macht.

 b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um 
einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall 
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, 
geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz 
nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträgli-
chen objektiven Betrachtung der Umstände verhältnis-
mäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen 
auf Weisung des Versicherers erfolgten.

 c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) 
entsprechend kürzen; dies gilt jedoch nicht, soweit Auf-
wendungen auf Weisung des Versicherers entstanden 
sind.

 d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige 
Entschädigung betragen zusammen höchstens die 
Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt 
jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des 
Versicherers entstanden sind.

 e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß 
a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers vorzuschießen.

 f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen 
der Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn diese 
Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu er-
bringen sind.

2 Kosten für die Ermittlung und Feststellung des Schadens

 a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die 
Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von 
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Um-
ständen nach geboten waren.

  Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständi-
gen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur 

  der Räume oder Gebäudeteile, die dem allgemeinen 
Gebrauch dienen (z. B. in Treppenhäusern, Gemein-
schafts-, Keller- und Bodenräumen, von Windfängen 
und Wetterschutzvorbauten);

 c) der Werbung dienende fertig eingesetzte oder mon-
tierte Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen), 
Firmenschilder und Transparente (Werbeanlagen);

 d) künstlerisch bearbeitete Scheiben;

 e) Scheiben von Solarthermieanlagen.

6 Nicht versicherte Sachen

 Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart 
ist,

 a) in das Gebäude nachträglich eingefügte – nicht aber 
ausgetauschte – Sachen, die ein Mieter oder Teileigen-
tümer auf seine Kosten angeschafft oder übernommen 
hat und für die er die Gefahr trägt;

 b) Baubuden, Zelte, Traglufthallen;

 c) Grund und Boden, Wald oder Gewässer;

 d) bei der Gefahr Glasbruch zusätzlich zu a) bis c)

 aa) Hohlgläser und Beleuchtungskörper, soweit nicht 
nach Nr. 5 c) versichert;

 bb) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt 
sind;

 e) Aquarienscheiben, Scheiben von Photovoltaikanlagen; 

 f) Werbetafeln in LED-Technik.

§ D2 Mietausfall 

1 Gegenstand der Deckung

 Mietausfallschäden sind nur versichert, soweit dies verein-
bart ist.

 Werden die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäu-
de und sonstigen Grundstücksbestandteile infolge eines 
Sachschadens (siehe § D4) zerstört oder beschädigt, leistet 
der Versicherer innerhalb der Haftzeit Entschädigung für 
den dadurch entstehenden Mietausfallschaden.

 Versicherungsschutz besteht nur, wenn die versicherte Ge-
fahr am Versicherungsort (siehe § D13) oder einem Nach-
bargrundstück eingetreten ist (Ereignisort). Dies gilt nicht 
für die Gefahr Feuer (siehe § D5).

2 Mietausfallschaden

 Der Mietausfallschaden besteht aus

 a) dem Mietausfall, der dadurch entsteht, dass der Mieter 
infolge eines Sachschadens nach diesem Vertrag, kraft 
Gesetzes oder nach dem Mietvertrag berechtigt ist, die 
Zahlung der Miete ganz oder teilweise zu verweigern.

  War das Gebäude zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles nicht vermietet, wird Mietausfall nur ersetzt, 
sofern Vermietung zu einem späteren, in der Wieder-
herstellungszeit liegenden Termin nachgewiesen wird;

 b) dem Nutzungsausfall in Höhe des ortsüblichen Miet-
werts der Räume, die der Versicherungsnehmer selbst 
nutzt oder unentgeltlich Dritten überlassen hat und die 
infolge eines Sachschadens nach diesem Vertrag un-
benutzbar geworden sind, falls dem Versicherungsneh-
mer die Beschränkung auf etwa benutzbar gebliebene 
Räume nicht zugemutet werden kann;

 c) etwaig fortlaufenden Nebenkosten.

 Für Gebäude oder Räume, die zur Zeit des Eintritts des 
Sachschadens nach diesem Vertrag nicht vermietet waren, 
werden fortlaufende Nebenkosten nur ersetzt, sofern Ver-
mietung zu einem späteren, in der Wiederherstellungszeit 
liegenden Termin nachgewiesen wird.

3 Haftzeit

 a)  Ersetzt wird der Mietausfall längstens bis zu dem Zeit-
punkt, in dem die Räume wieder benutzbar sind. Be-
hördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben 
unberücksichtigt.
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für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäu-
deteilen oder für das Erweitern von Öffnungen.

 d) Feuerlöschkosten

  Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versi-
cherungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten 
halten durfte, einschließlich der Kosten für Leistungen 
der Feuerwehr oder anderer im öffentlichen Interesse 
zur Hilfeleistung verpflichteter Institutionen, soweit die-
se nicht nach den Bestimmungen über die Aufwendun-
gen zur Abwendung und Minderung des Schadens zu 
ersetzen sind.

  Nicht versichert sind jedoch Aufwendungen für Leistun-
gen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn 
diese Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu 
erbringen sind.

  Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers 
an Personen, die sich bei der Brandbekämpfung einge-
setzt haben, sind nur zu ersetzen, wenn der Versicherer 
vorher zugestimmt hatte.

 e) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen

 aa) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen sind Aufwendungen, die 
dadurch entstehen, dass die versicherte und 
vom Schaden betroffene Sache aufgrund öffent-
lich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art 
und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft 
werden darf.

 bb) Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des 
Versicherungsfalles erteilt wurden, sind die da-
durch entstehenden Mehrkosten nicht versichert.

  War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalles ganz oder teilweise untersagt, sind 
die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht ver-
sichert.

 cc) Wenn die Wiederherstellung der versicherten 
und vom Schaden betroffenen Sache aufgrund 
behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen 
nur an anderer Stelle erfolgen darf, werden die 
Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem 
sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle 
entstanden wären.

 dd) Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die da-
durch entstehen, dass sich die Wiederherstellung 
durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen verzögert, werden gemäß f) ersetzt.

 ee) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden 
auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeit-
wertes zum Neuwert ersetzt.

 ff) Sofern eine Unterversicherung für eine vom Scha-
den betroffene Position besteht, für welche die 
Mehrkosten versichert sind, werden diese Mehr-
kosten nur im Verhältnis der Versicherungssum-
me der vom Schaden betroffenen Position zum 
Versicherungswert der vom Schaden betroffenen 
Position ersetzt.

 f) Mehrkosten durch Preissteigerungen

 aa) Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Auf-
wendungen für Preissteigerungen versicherter 
und vom Schaden betroffener Sachen zwischen 
dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung.

 bb) Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung nicht unver-
züglich veranlasst, werden die Mehrkosten nur in 
dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unver-
züglicher Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung entstanden wären.

 cc) Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Er-
eignissen, behördlichen Wiederherstellungs- oder 

ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet 
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

 b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend 
kürzen.

3 Kosten für die Gefahr Glasbruch

 Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Glasbruch versi-
chert ist, die infolge eines Versicherungsfalles nach § D11 
notwendigen und tatsächlich angefallenen Kosten für

 a) das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notver-
schalungen, Notverglasungen);

 b) das Abfahren von versicherten Sachen zum nächsten 
Ablagerungsplatz und für die Entsorgung (Entsor-
gungskosten).

 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz entsprechend kürzen.

4 Versicherte Kosten infolge eines Versicherungsfalles

 a) Der Versicherer ersetzt – soweit vereinbart (Zusätzliche 
Einschlüsse) – bis zu der hierfür vereinbarten Versiche-
rungssumme die infolge eines Versicherungsfalles tat-
sächlich entstandenen Kosten für notwendige

 aa) Aufräumungs- und Abbruchkosten;

 bb) Bewegungs- und Schutzkosten;

 cc) Feuerlöschkosten;

 dd) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen;

 ee) Mehrkosten durch Preissteigerungen;

 ff) Absperrkosten;

 gg) Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sa-
chen;

 hh) Sachverständigenkosten;

 ii) Rückreisekosten aus dem Urlaub;

 jj) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für 
Erdreich;

 kk) Kosten für den Austausch von Wasserhähnen, 
 Geruchsverschlüssen und Wassermessern;

 ll) Wiederbepflanzungskosten von Bäumen und 
 Gehölzen;

 mm) Regiekosten;

 nn) Kosten für bestimmungswidrig auslaufendes 
 Leitungswasser und Gas;

 oo) Zusätzliche Kosten für die Gefahr Glasbruch.

  Die vereinbarte Versicherungssumme gemäß Satz 1 
wird nicht für die Feststellung einer Unterversicherung 
herangezogen. Sofern eine Unterversicherung für eine 
vom Schaden betroffene Position besteht, für welche 
die Mehrkosten gemäß dd) und ee) versichert sind, 
werden diese Mehrkosten nur im Verhältnis der Versi-
cherungssumme der vom Schaden betroffenen Positi-
on zum Versicherungswert der vom Schaden betroffe-
nen Position ersetzt.

 b) Aufräumungs- und Abbruchkosten

  Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen 
für das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des 
Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren 
von Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Abla-
gerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten.

 c) Bewegungs- und Schutzkosten

  Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, 
die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sa-
chen, andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt 
werden müssen.

  Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Auf-
wendungen für De- oder Remontage von Maschinen, 
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liegen, zu untersuchen und nötigenfalls zu de-
kontaminieren oder auszutauschen;

  –  den Aushub in die nächstgelegene geeignete 
Deponie zu transportieren und dort abzulagern 
oder zu vernichten;

  –  insoweit den Zustand des Grundstückes, auf 
dem der Versicherungsort liegt, vor Eintritt des 
Versicherungsfalles wiederherzustellen.

 bb) Die Aufwendungen gemäß aa) werden nur er-
setzt, sofern die behördlichen Anordnungen

  –  aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen er-
gangen sind, die vor Eintritt des Versicherungs-
falles erlassen wurden;

  –  eine Kontamination betreffen, die nachweislich 
infolge dieses Versicherungsfalles entstanden 
ist;

  –  innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des 
Versicherungsfalles ergangen sind. Der Versi-
cherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versi-
cherer den Zugang einer behördlichen Anord-
nung ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen 
unverzüglich zu melden. Die Rechtsfolgen bei 
Verletzung dieser Obliegenheit ergeben sich 
aus § A8.

 cc) Wird durch den Versicherungsfall eine bestehen-
de Kontamination des Erdreichs erhöht, so wer-
den nur Aufwendungen ersetzt, die den für eine 
Beseitigung der bestehenden Kontamination er-
forderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne 
Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne 
den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre.

  Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden 
nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt.

 dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher 
Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflich-
tungen des Versicherungsnehmers einschließlich 
der so genannten Einliefererhaftung werden nicht 
ersetzt.

 ee) Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Ver-
sicherungsnehmer nicht aus einem anderen Ver-
sicherungsvertrag Ersatz erlangen kann.

 ff) Für Aufwendungen gemäß aa) durch Versiche-
rungsfälle, die innerhalb eines Versicherungsjah-
res eintreten, ist Entschädigungsgrenze die Versi-
cherungssumme als Jahreshöchstentschädigung.

 gg) Kosten gemäß aa) gelten nicht als Aufräumungs-
kosten gemäß b).

 l) Kosten für den Austausch von Wasserhähnen, Geruchs-
verschlüssen und Wassermessern

  Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Leitungs-
wasser versichert ist, die Kosten für den Austausch von 
Wasser- und Absperrhähnen, Ventilen, Geruchsver-
schlüssen und Wassermessern (Armaturen), der infolge 
eines Versicherungsfalles nach § D6 Nr. 1 im Bereich der 
Rohrbruchstelle notwendig wird. Ausgeschlossen sind 
Bruchschäden an bereits defekten Armaturen.

 m) Wiederbepflanzungskosten für Bäume und Gehölze 

  Der Versicherer ersetzt notwendige und tatsächlich 
angefallene Kosten für die Wiederbepflanzung  von 
Außenanlagen mit jungen Bäumen und jungen Gehöl-
zen des Versicherungsgrundstücks, die infolge eines 
Versicherungsfalles zerstört oder beschädigt werden 
und eine natürliche Regeneration nicht zu erwarten 
ist.

 n) Regiekosten

  Regiekosten sind Kosten für die Koordination, Beauf-
sichtigung und Betreuung der Wiederherstellungs-
maßnahmen infolge eines Versicherungsfalles, soweit 
der ersatzpflichtige Schaden den vereinbarten Betrag 
übersteigt.

Betriebsbeschränkungen oder Kapitalmangel sind 
nicht versichert.

  Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung der versicherten und vom Schaden be-
troffenen Sachen verzögern, werden die dadurch 
entstandenen Preissteigerungen jedoch ersetzt.

 dd) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden 
auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeit-
werts zum Neuwert ersetzt.

 ee) Sofern eine Unterversicherung für eine vom Scha-
den betroffene Position besteht, für welche die 
Mehrkosten versichert sind, werden diese Mehr-
kosten nur im Verhältnis der Versicherungssum-
me der vom Schaden betroffenen Position zum 
Versicherungswert der vom Schaden betroffenen 
Position ersetzt.

 g) Absperrkosten

  Absperrkosten sind die infolge eines Versicherungsfal-
les notwendigen Aufwendungen für das Absperren von 
Straßen, Wegen und Grundstücken.

 h) Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen

  Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen sind 
Kosten für Abbruch, Aufräumung, Abfuhr und Isolie-
rung radioaktiv verseuchter Sachen, die infolge eines 
Versicherungsfalles nach § D4 durch auf dem Grund-
stück, auf dem der Versicherungsort liegt, betriebsbe-
dingt vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope 
entstehen und soweit die Maßnahmen gesetzlich ge-
boten sind.

 i) Sachverständigenkosten

  Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den 
vereinbarten Betrag, so ersetzt der Versicherer von den 
durch den Versicherungsnehmer nach § A16 zu tragen-
den Kosten des Sachverständigenverfahrens den ver-
einbarten Anteil.

 j) Rückreisekosten aus dem Urlaub

 aa) Rückreisekosten aus dem Urlaub ist der notwen-
dige Mehraufwand an Fahrtkosten des Versiche-
rungsnehmers oder seines Repräsentanten sowie 
gegebenenfalls mitreisender, mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Personen, wenn der Versi-
cherungsnehmer oder dessen Repräsentant wegen 
eines erheblichen Versicherungsfalles vorzeitig eine 
Urlaubsreise abbricht und an den Versicherungsort, 
an dem der Schaden entstanden ist, reist.

 bb) Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der 
Schaden voraussichtlich den vereinbarten Betrag 
übersteigt und die Anwesenheit des Versiche-
rungsnehmers am Versicherungsort, an dem der 
Schaden entstanden ist, notwendig ist.

 cc) Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwe-
senheit des Versicherungsnehmers von mindes-
tens 4 Tagen bis zu einer Dauer von höchstens 
6 Wochen.

 dd) Als notwendiger Mehraufwand für Fahrtkosten 
wird ein angemessenes Reisemittel ersetzt, ent-
sprechend dem benutzten Urlaubsreisemittel und 
der Dringlichkeit der Reise an den Versicherungs-
ort, an dem der Schaden entstanden ist.

 k) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich 

 aa) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für 
Erdreich sind die Kosten, die der Versicherungs-
nehmer aufgrund behördlicher Anordnungen 
infolge einer Kontamination durch einen Ver-
sicherungsfall infolge der Gefahren Feuer, Lei-
tungswasser, Sturm, Hagel nach §§ D5, D6, D7 
aufwenden muss, um

  –  innerhalb der Bundesrepublik Deutschland Erd-
reich von eigenen, gemieteten oder gepachte-
ten Grundstücken, auf denen Versicherungsorte 
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das Abhandenkommen versicherter Sachen (sie-
he § D1 Nr. 1) durch Diebstahl oder versuchten 
Diebstahls, soweit sich zum Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalles diese

  –  auf dem Versicherungsort (siehe § D13 VSG) 
befunden haben und 

  –  mit dem Erdboden, einem versicherten Ge-
bäude oder einem sonstigen fest verankerten 
Grundstücksbestandteil (z. B. Einfriedung) der-
gestalt fest verbunden waren, dass eine Mitnah-
me bzw. ein Entwenden ohne Zuhilfenahme 
von Werkzeugen nicht möglich war.

  Der Zuhilfenahme von Werkzeugen gleichge-
stellt ist der Diebstahl oder versuchte Diebstahl 
mittels erheblicher Gewaltanwendung (z. B. das 
Losreißen oder Herausbrechen einer versicher-
ten Sache). 

 bb) Der Versicherer ersetzt auch andere versicherte 
Sachen, die durch den Diebstahl nach aa) oder 
den Versuch eines Diebstahls nach aa) entstanden 
sind.

 cc) Kein Versicherungsschutz besteht für den Dieb-
stahl von Photovoltaikanlagen oder Komponen-
ten einer solchen Anlage.

 f) Kosten für das Entfernen umgestürzter Bäume und 
Sträucher (Gehölze)

  Der Versicherer ersetzt die notwendigen Kosten für das 
Entfernen, den Abtransport und die Entsorgung von 
Bäumen und Sträucher (Gehölze) des Versicherungs-
ortes sowie Bäumen und Sträucher (Gehölze) auf dem 
Versicherungsort, die durch Blitzschlag (siehe § D5 Nr. 
2) oder Sturm, Hagel (siehe § D7 Nr. 2 und 3) umge-
stürzt sind. Die Kosten werden nur ersetzt, soweit eine 
natürliche Regeneration nicht zu erwarten ist. Bereits 
abgestorbene Bäume und Sträucher (Gehölze) sind von 
der Versicherung ausgeschlossen.

§ D4 Versicherte Gefahren und Schäden, generelle Aus-
schlüsse

1 Versicherte Gefahren und Schäden

 Jede der folgenden Gefahren ist nur versichert, wenn dies 
vereinbart ist:

 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa-
chen gemäß § D1, die durch

 a) Feuer (siehe § D5),

 b) Leitungswasser (siehe § D6),

 c) Sturm, Hagel (siehe § D7),

 d) Weitere Elementargefahren (siehe § D8),

 aa) Überschwemmung, Rückstau,

 bb) Erdbeben,

 cc) Erdsenkung, Erdrutsch,

 dd) Schneedruck, Lawinen,

 ee) Vulkanausbruch,

 e) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung (siehe § D9),

 f) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (siehe 
§ D10),

 g) Glasbruch (siehe § D11),

 h) Unbenannte Gefahren (siehe § D12)

 zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen.

2 Daten und Programme

 Entschädigung für Daten und Programme gemäß § D1 
Nr. 4 wird nur geleistet, wenn der Verlust, die Verände-
rung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und Program-
me durch einen dem Grunde nach versicherten Schaden 
an dem Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare 

 o) Kosten für bestimmungswidrig auslaufendes Leitungs-
wasser und Gas 

  Kosten für bestimmungswidrig auslaufendes Leitungs-
wasser und Gas sind Kosten für die tatsächlich vom 
Versorger in Rechnung gestellten Verbrauchskosten in 
Höhe des Mehrverbrauchs aufgrund eines ersatzpflich-
tigen Schadens an versicherten Rohren der Leitungs-
wasser- und Gasversorgung für die der Versicherungs-
nehmer die Gefahr trägt.

 p) Kosten für die Gefahr Glasbruch

  Kosten für die Gefahr Glasbruch sind Kosten für 

 aa) Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, 
Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den 
nach § D1 Nr. 5 versicherten Sachen;

 bb) Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Be-
schlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrich-
tungen;

 cc) Gerüste, Kräne, Beseitigung und Wiederanbrin-
gung von Sachen, die das Einsetzen von Ersatz-
scheiben behindern (z. B. Schutzgitter, Schutz-
stangen, Markisen usw.).

5 Sonstige versicherte Kosten

 a) Der Versicherer ersetzt – soweit vereinbart (Zusätzliche 
Einschlüsse) – bis zu der hierfür vereinbarten Versiche-
rungssumme tatsächlich entstandene Kosten für not-
wendige

 aa) Kosten zur Beseitigung von Gebäudebeschädi-
gungen durch unbefugte Dritte;

 bb) Kosten zur Beseitigung von Gebäudebeschädi-
gungen bei Falschalarm eines Rauchmelders;

 cc) Kosten zur Beseitigung von Gebäudebeschädi-
gungen an elektrischen Leitungen infolge Tierbiss;

 dd) Maßnahmen zum Ersatz versicherter Sachen nach 
Diebstahl;

 ee) Kosten für das Entfernen umgestürzter Bäume 
und Gehölze.

 b) Kosten zur Beseitigung von Gebäudebeschädigungen 
durch unbefugte Dritte 

  Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Feuer versi-
chert ist, die notwendigen Kosten für die Beseitigung 
von Schäden an Dächern, Decken, Wänden, Fuß-
böden, Türen, Schlössern, Fenstern (ausgenommen 
Schaufensterverglasungen), Rollläden und Schutzgit-
tern eines versicherten Gebäudes, wenn die Schäden 
dadurch entstanden sind, dass ein unbefugter Dritter in 
das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels 
falscher Schlüssel oder anderer Werkzeuge eingedrun-
gen ist. Mitversichert sind auch Schäden durch den 
Versuch einer solchen Tat.

 c) Kosten zur Beseitigung von Gebäudebeschädigungen 
bei Falschalarm eines Rauchmelders 

  Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Feuer versi-
chert ist, die notwendigen Kosten für die Beseitigung 
von Schäden an Dächern, Decken, Wänden, Fußbö-
den, Türen, Schlössern, Fenstern, Rollläden und Schutz-
gittern eines versicherten Gebäudes, wenn die Schäden 
dadurch entstanden sind, dass sich Polizei, Feuerwehr 
oder Sicherheitsunternehmen infolge Falschalarm eines 
Rauchmelders Zugang verschafft haben. Mitversichert 
sind auch Schäden durch den Versuch sich Zugang zu 
verschaffen. 

 d) Kosten zur Beseitigung von Gebäudebeschädigungen 
an elektrischen Leitungen infolge Tierbiss

  Tierbiss ist die unmittelbare Beschädigung von versi-
cherten elektrischen und elektronischen Leitungen 
durch Bisse von Tieren. 

 e) Maßnahmen zum Ersatz versicherter Sachen nach 
Diebstahl

 aa) Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Feuer 
versichert ist, den Verlust, die Beschädigung oder 
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  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt.

3 Explosion

 Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Ga-
sen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraft-
äußerung.

 Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) 
liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen 
Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des 
Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters 
stattfindet.

 Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch chemi-
sche Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner 
Wandung nicht erforderlich.

4 Implosion

 Implosion ist ein plötzlicher unvorhersehbarer Zusammen-
fall eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge 
eines inneren Unterdruckes.

5 Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges

 Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges ist das Anprallen 
oder Abstürzen eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder sei-
ner Ladung.

6 Nicht versicherte Schäden

 Nicht versichert sind

 a) Sengschäden, außer wenn diese dadurch verursacht 
wurden, dass sich eine versicherte Gefahr nach Nr. 1 
bis Nr. 5 verwirklicht hat;

 b) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch 
die im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, 
sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen 
Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck 
entstehen.

  Der Ausschluss gilt nicht für Schäden, die dadurch ver-
ursacht wurden, dass sich an anderen Sachen eine ver-
sicherte Gefahr nach Nr. 1 bis Nr. 5 verwirklicht hat.

§ D6 Leitungswasser

1 Bruchschäden innerhalb von Gebäuden

 Innerhalb versicherter Gebäude sind versichert

 a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an versicher-
ten Rohren

 aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) 
und den damit verbundenen Schläuchen;

 bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Kli-
ma-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen;

 cc) von ortsfesten Wasserlöschanlagen (siehe Nr. 4);

 dd) der Gasversorgung;

 ee) der Regenentwässerung, soweit es sich um Fall-
rohre handelt (Regenfallrohre),

  sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, 
Boilern, Wärmetauschern oder vergleichbaren Anlagen 
sind;

 b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genann-
ten versicherten Installationen:

 aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, 
Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ven-
tile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie de-
ren Anschlussschläuche;

 bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichba-
re Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfhei-
zungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarhei-
zungsanlagen;

 cc) ortsfeste Wasserlöschanlagen (siehe Nr. 4).

 Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, 
einschließlich der Bodenplatte.

 Informationen), auf dem die Daten und Programme ge-
speichert waren, verursacht wurde.

3 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen, Kernenergie, Erdbeben, 
Feuer, Sturmflut

 a) Ausschluss Krieg

  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, 
kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Re-
bellion oder Aufstand oder Verfügung von hoher Hand.

  Der Versicherer ersetzt jedoch Brand- und Explosions-
schäden durch Kampfmittel aus beendeten Kriegen. 

 b) Ausschluss Innere Unruhen

  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Innere Un-
ruhen, soweit nicht nach § D9 Nr. 1 versichert.

 c) Ausschluss Kernenergie

  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernener-
gie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

  Eingeschlossen sind jedoch Schäden an versicherten 
 Sachen, die als Folge einer versicherten Gefahr nach 
Nr. 1 durch auf dem Grundstück, auf dem der Versiche-
rungsort liegt, betriebsbedingt vorhandene oder ver-
wendete radioaktive Isotope entstehen, insbesondere 
Schäden durch Kontamination und Aktivierung. Dies 
gilt nicht für radioaktive Isotope von Kernreaktoren.

 d) Ausschluss Erdbeben

  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Erdbeben, 
soweit nicht nach § D8 Nr. 2 versichert;

 e) Ausschluss Feuer

  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Feuer, 
soweit nicht nach § D5, § D8 Nr. 2 oder § D9 Nr. 1 
versichert;

 f) Ausschluss Sturmflut

  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Sturmflut.

§ D5 Feuer 

1 Brand

 Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen 
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus 
eigener Kraft auszubreiten vermag.

2 Blitz

 a) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes 
auf Sachen.

  Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden 
an elektrischen Einrichtungen und Geräten sind nur 
versichert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf 
dem der Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Schä-
den anderer Art entstanden sind.

  Spuren eines direkten Blitzschlags an diesem Grund-
stück, an dort befindlichen Antennen oder anderen Sa-
chen als elektrischen Einrichtungen und Geräten stehen 
Schäden anderer Art gleich.

 b) Überspannungsschäden durch Blitzschlag oder sonsti-
ge atmosphärisch bedingte Elektrizität.

  Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer auch 
Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschäden 
an versicherten elektrischen Einrichtungen und Geräten 
durch Blitzschlag oder sonstiger atmosphärisch beding-
ter Elektrizität, wenn auf dem Grundstück, auf dem der 
Versicherungsort liegt, keine Schäden anderer Art durch 
Blitzschlag (siehe a) nachgewiesen werden können. 

  Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den 
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
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 gg) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder 
ähnlichen mobilen Behältnissen,

 hh) Sturm oder Hagel (siehe § D7).

 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an

 aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind, und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montage-
objekte).

§ D7 Sturm, Hagel

1 Versicherte Schäden

 Versichert sind Schäden, die entstehen

 a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder 
Hagels auf versicherte Sachen;

 b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel  Gebäudeteile, 
 Bäume oder andere Gegenstände auf versicherte 
 Sachen wirft;

 c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten 
Sachen;

 d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder 
Hagels auf Gebäude, die mit versicherten Gebäuden 
baulich verbunden sind;

 e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, 
 Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft, 
die mit versicherten Gebäuden baulich verbunden sind.

2 Sturm

 Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindes-
tens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit 
mindestens 62 km/Stunde).

 Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so 
wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass

 a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versiche-
rungsortes Schäden an Gebäuden in einwandfreiem 
Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen 
Sachen angerichtet hat, oder dass

 b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des 
versicherten Gebäudes oder mit diesem Gebäude bau-
lich verbundenen Gebäuden nur durch Sturm entstan-
den sein kann.

3 Hagel

 Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eis-
körnern.

4 Nicht versicherte Schäden

 a)  Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch

 aa) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder 
Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlos-
sene Fenster, Außentüren oder andere Öffnun-
gen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch 
Sturm oder Hagel entstanden sind und einen 
 Gebäudeschaden darstellen;

 bb)  Lawinen.

 b) Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, leistet der 
Versicherer keine Entschädigung für Schäden an

 aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageob-
jekte).

 Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als 
Rohre innerhalb des Gebäudes.

 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und 
Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder 
nicht tragend) nicht versichert.

2 Bruchschäden außerhalb von Gebäuden

 Außerhalb von versicherten Gebäuden sind versichert frost-
bedingte und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungs-
rohren der Wasserversorgung oder an den Rohren der 
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärme-
pumpen-, Solarheizungsanlagen oder ortsfeste Wasser-
löschanlagen (siehe Nr. 4)  soweit

 a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder 
Anlagen dienen und

 b) die Rohre sich  innerhalb des Grundstückes befinden, 
auf dem das versicherte Gebäude steht  und außerdem

 c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

3 Nässeschäden

 Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausge-
treten ist aus

 a) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) 
oder damit verbundenen Schläuchen,

 b) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbunde-
nen sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführen-
den Teilen,

 c) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung,

 d) Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen,

 e) ortsfesten Wasserlöschanlagen (Wasserlöschanlagen- 
Leckage; siehe Nr. 4),

 f) Wasserbetten oder Aquarien;

 g) innenliegenden Regenfallrohren infolge eines Sach-
schadens nach Nr. 1 a) ee).

 Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepum-
pen- oder Solarheizungsanlagen,  Wasserdampf sowie Gas 
stehen Leitungswasser gleich. 

4 Wasserlöschanlagen

 Zu Wasserlöschanlagen gehören Sprinkler, Wasserbehälter, 
Verteilerleitungen, Ventile, Alarmanlagen, Pumpenanlagen, 
sonstige Armaturen und Zuleitungsrohre, die ausschließlich 
dem Betrieb der Wasserlöschanlage dienen.

 Der Versicherungsschutz nach Nr. 1 a) cc), Nr. 1 b) cc), 
Nr. 2 und Nr. 3 e) erstreckt sich nur auf ortsfeste Wasser-
löschanlagen, die von der Technischen Prüfstelle der VdS 
Schadenverhütung GmbH oder von einer gleichermaßen 
qualifizierten Prüfstelle abgenommen sind.

5 Nicht versicherte Schäden

 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch

 aa) Regenwasser aus nicht innenliegenden Regenfall-
rohren und aus Dachrinnen,

 bb) Plansch- oder Reinigungswasser,

 cc) Schwamm,

 dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewäs-
ser, Überschwemmung, Hochwasser oder Witte-
rungsniederschläge oder einen durch diese Ursa-
chen hervorgerufenen Rückstau, es sei denn, es 
handelt sich um Leitungswasserschäden durch 
einen hierdurch verursachten Rohrbruch,

 ee) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Lei-
tungswasser nach Nr. 3 die Erdsenkung oder den 
Erdrutsch verursacht hat,

 ff) durch Austritt von Wasser aus Wasserlöschanla-
gen wegen eines Feuers, Druckproben, Umbau-
ten oder Reparaturarbeiten an Wasserlöschanla-
gen,



– 24 –

 aa) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen Schäden durch

  –  Trockenheit oder Austrocknung,

  –  Vulkanausbruch,

  –  Überschwemmung.

 bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
Schäden an

  –  Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

  –  Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montage-
objekte).

4 Schneedruck, Lawinen

 a) Schneedruck

  Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- 
oder Eismassen.

 b) Lawinen

  Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- 
oder Eismassen.

 c) Nicht versicherte Schäden

 aa) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen Schäden durch Überschwem-
mung und Vulkanausbruch.

 bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
Schäden an

  –  Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

  –  Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montage-
objekte).

5 Vulkanausbruch

 a) Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung 
beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lava-
ergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von 
sonstigen Materialien und Gasen.

 b) Nicht versicherte Schäden

 aa) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen Schäden durch Erdbeben.

 bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
Schäden an

  –  Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

  –  Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montage-
objekte).

6 Wartezeit

 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, besteht Versi-
cherungsschutz für Weitere Elementargefahren nach Nr. 
1 (Überschwemmung, Rückstau) ab Versicherungsbeginn 
frühestens erst nach Ablauf von einem Monat nach Unter-
zeichnung des Antrages. 

 Die Wartezeit entfällt, 

 a) sofern zum Zeitpunkt der Antragsunterzeichnung für 
das beantragte Risiko bereits gleichartiger Versiche-
rungsschutz besteht; in diesem Fall entfällt die Wartezeit 
jedoch nicht für den hinzukommenden Teil des Versi-
cherungsschutzes (z. B. erhöhter Versicherungsschutz);

 b) für Schäden durch unmittelbare Einwirkung von Witte-
rungsniederschlägen.

§ D8 Weitere Elementargefahren

1 Überschwemmung, Rückstau

 a) Überschwemmung

  Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und 
Bodens des Versicherungsortes mit erheblichen Men-
gen von Oberflächenwasser durch

 aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder 
fließenden) Gewässern,

 bb) Witterungsniederschläge,

 cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche 
infolge von aa) oder bb).

 b) Rückstau

  Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von 
oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern 
oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswid-
rig aus gebäudeeigenen Ableitungsrohren oder damit 
verbundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt.

 c) Nicht versicherte Schäden

 aa) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen Schäden durch

  –  Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche 
gedrungen (siehe a);

  –  Vulkanausbruch.

 bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
Schäden an

  –  Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

  –  Sachen,  die noch nicht betriebsfertig aufge-
stellt oder montiert sind oder deren Probelauf 
noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Mon-
tageobjekte).

2 Erdbeben

 a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des 
Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im 
Erdinneren ausgelöst wird.

 b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass

 aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens 
in der Umgebung des Versicherungsorts Schäden 
an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an 
ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen an-
gerichtet hat, oder

 bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes 
der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben 
entstanden sein kann.

 c) Nicht versicherte Schäden

  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an

 aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageob-
jekte).

3 Erdsenkung, Erdrutsch

 a) Erdsenkung

  Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erd-
bodens über naturbedingten Hohlräumen.

 b) Erdrutsch

  Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Ab-
stürzen von Erd- oder Gesteinsmassen.

 c) Nicht versicherte Schäden
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 b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder 
montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolg-
reich abgeschlossen ist (Montageobjekte);

 es sei denn, sie entstehen durch Brand oder Explosion infol-
ge von Inneren Unruhen (siehe Nr. 1).

5 Öffentlich-rechtliche Entschädigungsansprüche

 Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als 
Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädi-
gungsrechts beansprucht werden kann.

6 Besonderes Kündigungsrecht

 a) Versicherungsnehmer und Versicherer können die Ge-
fahr Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, 
Aussperrung (siehe § D4 Nr. 1 e) jederzeit in Textform 
kündigen. Die Kündigung wird eine Woche nach 
 Zugang wirksam.

 b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungs-
nehmer den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum glei-
chen Zeitpunkt kündigen.

§ D10 Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen

1 Fahrzeuganprall

 Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung versi-
cherter Sachen oder Gebäude, in denen sich versicherte 
Sachen befinden, durch Schienen- oder Straßenfahrzeuge, 
die nicht vom Versicherungsnehmer, dem Benutzer der Ge-
bäude oder deren Arbeitnehmer betrieben werden.

 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch Verschleiß.

 b) Nicht versichert sind

 aa) Schäden an Fahrzeugen;

 bb) Schäden an Zäunen, Straßen und Wegen.

2 Rauch

 Ein Schaden durch Rauch liegt vor, wenn Rauch plötzlich 
bestimmungswidrig aus den auf dem Grundstück, auf 
dem der Versicherungsort liegt, befindlichen Feuerungs-, 
Heizungs-, Koch- oder Trockenanlagen ausgetreten ist und 
unmittelbar auf versicherte Sachen einwirkt.

 Nicht versichert sind Schäden, die durch die dauernde Ein-
wirkung des Rauches entstehen.

3 Überschalldruckwellen

 Ein Schaden durch eine Überschalldruckwelle liegt vor, 
wenn sie durch ein Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das die 
Schallgrenze durchflogen hat, und diese Druckwelle unmit-
telbar auf versicherte Sachen oder Gebäude, in denen sich 
versicherte Sachen befinden, einwirkt.

4 Nicht versicherte Schäden

 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an

 a) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfer-
tig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäude-
teilen befindlichen Sachen;

 b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder 
montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolg-
reich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

§ D11 Glasbruch 

1 Versicherte Schäden 

 Glasbruch ist die Zerstörung oder Beschädigung der Vergla-
sung (siehe § D1 Nr. 5) infolge Bruches (Zerbrechen).

2 Werbeanlagen

 a) Bei Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen) 
– siehe § D1 Nr. 5 c) – umfasst Glasbruch auch das Zer-
brechen der Röhren (Systeme) und an den übrigen Teilen 
der Anlage auch alle Beschädigungen oder Zerstörun-
gen, soweit sie nicht eine unmittelbare Folge der durch 
den Betrieb der Anlage verursachten Abnutzung sind.

7 Besonderes Kündigungsrecht

 a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Weiteren 
Elementargefahren (siehe § D4 Nr. 1 d) in Textform 
kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann 
er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss 
des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

 b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsneh-
mer den gesamten Vertrag innerhalb von drei Monaten 
nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum glei-
chen Zeitpunkt kündigen.

§ D9 Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, 
Aussperrung

1 Innere Unruhen

 Versichert sind Schäden, die entstehen durch

 a) Zerstörung oder Beschädigung unmittelbar durch 
 Gewalthandlungen im Zusammenhang mit Inneren 
Unruhen oder

 b) Abhandenkommen in unmittelbarem Zusammenhang 
mit Inneren Unruhen.

 Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht 
unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche 
Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten 
und Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben.

2 Böswillige Beschädigung

 Böswillige Beschädigung ist jede vorsätzliche, unmittel bare 
Zerstörung oder Beschädigung von versicherten Sachen 
durch betriebsfremde Personen.

 Betriebsfremde Personen sind alle Personen, die nicht im 
Betrieb tätig sind.

 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
 Ursachen Schäden 

 a) durch Abhandenkommen versicherter Sachen;

 b) durch die im Zusammenhang mit Leitungswasser 
(§ D6) entstehen;

 c) durch Computer-Viren, -Trojaner, -Würmer oder 
gleichartige Programme mit zerstörender oder beschä-
digender Wirkung auf Hard-, Software oder Daten oder 
infolge unberechtigter Handlungen nach Eindringen in 
Computersysteme;

 d) durch Störungen oder Ausfall externer Netze;

 e) durch biologische oder chemische Substanzen ver-
ursachte Kontaminationen;

 f) an versicherten Daten, es sei denn, dass der Verlust oder 
die Veränderung der Daten infolge eines dem Grunde 
nach versicherten Schadens (siehe Nr. 2 Satz 1) an dem 
Datenträger eingetreten ist, auf dem diese Daten ge-
speichert waren.

3 Streik, Aussperrung

 Versichert sind Schäden, die entstehen durch

 a) Zerstörung oder Beschädigung unmittelbar durch 
Streik oder Aussperrung oder

 b) Abhandenkommen in unmittelbarem Zusammenhang 
mit Streik oder Aussperrung.

 Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein 
bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhält-
nismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern.

 Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete plan-
mäßige Ausschließung einer verhältnismäßig großen Zahl 
von Arbeitnehmern.

4 Nicht versicherte Schäden

 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an

 a) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfer-
tig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäude-
teilen befindlichen Sachen;
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 dd) durch Konstruktions-, Material-, Ausführungs- 
oder Planungsfehler;

 ee) durch Ausfall oder mangelnde Funktion von Kli-
ma-, Heiz- oder Kühlsystemen;

 ff) durch Zufuhr oder Ausbleiben von Energie;

 gg) durch Trockenheit oder Austrocknung;

 hh) durch Glas- oder Metallschmelzmassen;

 ii) durch normale Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche 
Temperaturschwankungen;

 jj) durch Überschwemmung oder Rückstau infolge 
anderer als in § D8 Nr. 1 beschriebener Sachver-
halte;

 kk) durch einfachen Diebstahl, Abhandenkommen, 
Veruntreuung, Unterschlagung, Betrug, betrü-
gerischen Komplott, unaufklärbare Verluste oder 
Inventurdifferenzen;

 ll) durch Viren, Mikroorganismen (z. B. Fermenta-
tion), Tiere, Insekten, Pflanzen, inneren Verderb, 
Pilzbefall oder Übertragung von Krankheiten;

 mm) durch Genmanipulation, Genmutation oder an-
dere Genveränderungen;

 nn) durch eine infolge biologischer oder chemischer 
Substanzen verursachte Kontamination;

 oo) an Maschinen, maschinellen, elektrotechnischen 
oder elektronischen Einrichtungen und Anlagen, 
die im Zusammenhang mit dem Betrieb, dem 
Einsatz, der Nutzung, der Instandhaltung sowie 
der Instandsetzung (z. B. Bedienungsfehler, Un-
geschicklichkeit, Wasser-, Öl- oder Schmiermittel-
mangel, Versagen von Mess-, Steuer-, Regel- oder 
Sicherheitseinrichtungen) stehen; 

 pp) durch natürliche Beschaffenheit, Alter, Abnutzung 
oder Verschleiß, korrosive Angriffe oder Abzeh-
rungen;

 qq) durch übermäßigen Ansatz von Kesselstein, 
Schlamm oder sonstigen Ablagerungen;

 rr) durch Erosion, Schwund oder Kontamination (z. 
B. Vergiftung, Verrußung, Ablagerung, Verstau-
bung, Beaufschlagung);

 ss) durch Senken, Setzen, Reißen, Schrumpfen, Deh-
nen;

 tt) durch Witterungseinflüsse, mit denen aufgrund 
der Jahreszeit und den örtlichen Verhältnissen ge-
rechnet werden kann;

 uu) durch den unmittelbaren Vorgang der Herstel-
lung, Verarbeitung, Bearbeitung oder Reparatur;

 vv) durch Transporte aller Art sowie beim Be- oder 
Entladen der den Transport durchführenden 
Transportmittel. 

 b) Die Ausschlüsse gemäß a) oo) bis vv) gelten nicht für 
Folgeschäden an versicherten Sachen, es sei denn, die-
se Schäden fallen selbst unter eine Ausschlussbestim-
mung.

4 Besonderes Kündigungsrecht

 a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Unbenann-
ten Gefahren (siehe § D4 Nr. 1 h) jederzeit in Textform 
kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann 
er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss 
des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

 b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungs-
nehmer den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum glei-
chen Zeitpunkt kündigen.

§ D13 Versicherungsort

Versicherungsort sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichne-
ten Grundstücke, auf denen sich die versicherten Gebäude befin-
den.

 b) Bei Firmenschildern und Transparenten umfasst Glas-
bruch auch Schäden durch Zerbrechen der Glas- und 
Kunststoffteile.

  Dazu gehören auch Schäden an Leuchtkörpern oder 
nicht aus Glas oder Kunststoff bestehenden Teilen (z. B. 
Metallkonstruktion, Bemalung, Beschriftung, Kabel), 
wenn gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch 
Zerbrechen am Glas oder Kunststoff vorliegt und ent-
weder beide Schäden auf derselben Ursache beruhen 
oder der Schaden am Glas oder Kunststoff den anderen 
Schaden verursacht hat.

3 Nicht versicherte Gefahren und Schäden

 a) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf

 aa) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten 
(z. B. Schrammen, Muschelausbrüche),

 bb) Undichtwerden der Randverbindungen von 
Mehrscheiben-Isolierverglasungen,

 cc) Schäden, die nach § D4 Nr. 1 a) bis f) und h) 
(Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Weitere 
Elementargefahren, Innere Unruhen, Böswillige 
Beschädigung, Streik, Aussperrung, Fahrzeugan-
prall, Rauch, Überschalldruckwellen, Unbenannte 
Gefahren) versichert sind.

 b) Die Versicherung von Werbeanlagen nach § D1 Nr. 5 c) 
erstreckt sich nicht auf Kosten, die für Farbangleichun-
gen unbeschädigter Systeme oder für sonstige Ände-
rungen oder Verbesserungen sowie für Überholungen 
entstehen.

§ D12 Unbenannte Gefahren

1 Gegenstand der Versicherung

 a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa-
chen, die plötzlich und unvorhergesehen durch ein von 
außen einwirkendes Ereignis zerstört oder beschädigt 
werden.

 b) Ein Ereignis tritt plötzlich ein, sofern der Erfolg überra-
schend und unerwartet ist. 

 c) Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungs-
nehmer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig 
vorhergesehen haben noch mit dem für die im Betrieb 
ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten 
vorhersehen können. Grob fahrlässige Unkenntnis 
schadet (siehe § A17 Nr. 1 b).

 d) Als Zerstörung oder Beschädigung versicherter Sachen 
gilt eine nachteilige Veränderung der Sachsubstanz 
oder eine Beeinträchtigung ihrer Gebrauchsfähigkeit. 

  Eine Zerstörung oder Beschädigung liegt dagegen 
nicht vor, soweit ein ursprünglich vorhandener Man-
gel offenkundig wird oder wenn die versicherte Sache 
durch eine unwesentliche Veränderung beeinträchtigt 
wird. Eine unwesentliche Veränderung liegt insbeson-
dere dann vor, wenn die Funktion der versicherten 
 Sache nicht beeinträchtigt wird.

2 Nicht versicherte Sachen

 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an

 a) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfer-
tig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäude-
teilen befindlichen Sachen;

 b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder 
montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolg-
reich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

3 Nicht versicherte Gefahren und Schäden

 a) Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden,

 aa) der nach § D4 Nr. 1 a) bis g) VSG versicherbaren 
Gefahren;

 bb) die unter einen Ausschlusstatbestand der nach 
aa) versicherbaren Gefahren fallen; § A17 bleibt 
unberührt;

 cc) durch Verfügung von hoher Hand;
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  Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt hat. 

 b) Wird eine Obliegenheit nach Nr. 1 vom Versicherungs-
nehmer vorsätzlich verletzt, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

  Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverlet-
zung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflich-
tet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist.

§ D15 Versicherungswert; Versicherungssumme

1 Gebäude

 Versicherungswert von Gebäuden (siehe § D1 Nr. 1) ist

 a) soweit Versicherung zum Gleitenden Neuwert verein-
bart ist, der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes in 
Preisen des Jahres 1914.

  Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die 
Baukostenentwicklung an.

  Deshalb besteht Versicherungsschutz auf der Grund-
lage des ortsüblichen Neubauwertes zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles. Dies ist der Betrag, der auf-
zuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in 
neuwertigem Zustand herzustellen. Dazu gehören 
 Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- 
und Planungskosten.

  Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Kosten, 
die dadurch entstehen, dass die Wiederherstellung der 
Sachen in derselben Art und Güte infolge Technolo-
giefortschritts entweder nicht möglich ist oder nur mit 
unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. Die Ersatz-
güter müssen hierbei den vorhandenen Sachen mög-
lichst nahe kommen.

  Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten 
durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkun-
gen, die dadurch entstehen, dass Sachen aufgrund 
öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben 
Art und Güte wiederhergestellt werden dürfen, es 
sei denn, dass diese Mehrkosten als Technologiefort-
schritt gemäß Absatz 4 zu berücksichtigen sind. Ver-
sicherungsschutz für Mehrkosten durch behördliche 
 Wiederherstellungsbeschränkungen besteht gemäß 
den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.

  Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem 
Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstel-
lung sind ebenfalls nicht Bestandteil des Neuwertes. 
Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht ge-
mäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten;

 b) der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden 
ist, um Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem 
Zustand herzustellen. Maßgebend ist der ortsübliche 
Neubauwert einschließlich Architektengebühren sowie 
sonstige Konstruktions- und Planungskosten.

  Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Kosten, 
die dadurch entstehen, dass die Wiederherstellung der 
Sachen in derselben Art und Güte infolge Technolo-
giefortschritts entweder nicht möglich ist oder nur mit 
unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. Die Ersatz-
güter müssen hierbei den vorhandenen Sachen mög-
lichst nahe kommen.

  Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten 
durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkun-
gen, die dadurch entstehen, dass Sachen aufgrund 

Versicherungsort für Sicherungsdaten/-träger ist auch das Gebäu-
de, in das diese ausgelagert sind.

§ D14 Besondere Gefahrerhöhungen und vertraglich ver-
einbarte Sicherheitsvorschriften

1 Sicherheitsvorschriften

 Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungs-
nehmer

 a) die versicherten Gebäude und Gebäudeteile genügend 
häufig zu kontrollieren; 

 b) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Pro-
grammen zu erstellen, sofern nicht in der Branche des 
Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensiche-
rung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, dass sie 
im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig 
mit den Originalen zerstört oder beschädigt werden 
oder abhandenkommen können; 

 c) für die Gefahr Feuer bestehende Brandwände und 
 feuerbeständige Decken nicht in ihrem Feuerwider-
stand, z. B. durch teilweises Abtragen, Einbau brenn-
barer Teile oder Durchbrüche, zu verändern. Öffnungen 
in Brandwänden sind entsprechend der Landesbauord-
nung mit selbstschließenden, feuerbeständigen Türen 
zu schützen. Das Offenhalten von Feuerschutztüren 
z. B. durch Holzkeile oder Festbinden ist nicht erlaubt;

 d) für die Gefahr Leitungswasser

 aa) die versicherten wasserführenden Anlagen und 
Einrichtungen stets im ordnungsgemäßen Zu-
stand zu erhalten und Mängel, Störungen oder 
Schäden unverzüglich nach den anerkannten Re-
geln der Technik beseitigen zu lassen;

 bb) nicht genutzte wasserführende Anlagen und Ein-
richtungen abzusperren, zu entleeren und ent-
leert zu halten;

 cc) während der kalten Jahreszeit alle Gebäude und 
Gebäudeteile genügend zu beheizen und dies 
genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle 
wasserführenden Anlagen und Einrichtungen ab-
zusperren, zu entleeren und entleert zu halten;

 dd) ortsfeste Wasserlöschanlagen mindestens einmal 
in jedem Kalenderhalbjahr durch die Technische 
Prüfstelle der VdS Schadenverhütung GmbH oder 
durch eine gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle 
prüfen und etwaige Mängel unverzüglich abzu-
stellen oder beseitigen zu lassen; die Erfüllung 
dieser Obliegenheiten ist dem Versicherer durch 
ein Prüfzeugnis nachzuweisen;

 e) für die Gefahr Sturm und Hagel die versicherten 
 Gebäude, insbesondere Dächer und die außen an den 
Gebäuden angebrachten Sachen, stets im ordnungs-
gemäßen Zustand zu erhalten und Mängel, Störungen 
oder Schäden unverzüglich nach den anerkannten 
 Regeln der Technik beseitigen zu lassen;

 f) für die Weiteren Elementargefahren Überschwemmung 
und Rückstau

 aa) Abflussleitungen auf dem Versicherungsort frei-
zuhalten und Rückstausicherungen anzubringen 
und stets funktionsbereit zu halten;

 bb) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versi-
cherte Sachen mindestens zwölf cm über dem 
Fußboden zu lagern;

 g) für die Gefahr Glasbruch dafür zu sorgen, dass die ver-
sicherten Sachen fachmännisch nach den anerkannten 
Regeln der Technik erstellt und eingebaut sind.

2 Folgen der Obliegenheitsverletzung 

 a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit nach Nr. 1, so kann der 
Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von 
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos 
kündigen.
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5 Versicherungssumme

 a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer 
und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte 
Betrag, der dem Versicherungswert nach Nr. 1 bis 4 
entsprechen soll.

  Ist Versicherung zum Gleitenden Neuwert vereinbart 
worden, ist die Versicherungssumme nach dem ortsüb-
lichen Neubauwert zu ermitteln, der in den Preisen des 
Jahres 1914 ausgedrückt wird (Versicherungssumme 
„Wert 1914“).

 b) Ist Versicherung zum Neuwert, Zeitwert oder gemeinen 
Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer 
die Versicherungssumme für die versicherte Sache für 
die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils 
gültigen Versicherungswert anpassen.

 c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die 
Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert, 
kann die Regelung über die Unterversicherung zur An-
wendung kommen (siehe § D17 Nr. 4).

6 Versicherungswert bei Entschädigungsgrenzen 

 Ist die Entschädigung für einen Teil des versicherten Inter-
esses (Position) auf bestimmte Beträge begrenzt, so werden 
bei Ermittlung des Versicherungswertes höchstens diese Be-
träge für die betreffende Position berücksichtigt. 

§ D16 Beitrag in der Gleitenden Neuwertversicherung 
und dessen Anpassung

1 Berechnung des Beitrags

 Grundlagen der Berechnung des Beitrags sind die Versi-
cherungssumme „Wert 1914“, der vereinbarte Beitragssatz 
sowie der Gleitende Neuwertfaktor (siehe Nr. 2 a).

 Der jeweils zu zahlende Jahresbeitrag wird berechnet durch 
Multiplikation des vereinbarten Grundbeitrags 1914 (Ver-
sicherungssumme „Wert 1914“ multipliziert mit dem Bei-
tragssatz) mit dem jeweils gültigen Anpassungsfaktor.

2 Anpassung des Beitrags

 a) Der Beitrag verändert sich entsprechend der Anpassung 
des Versicherungsschutzes (siehe § D15 Nr. 1 a) und 
Nr. 2) gemäß der Erhöhung oder Verminderung des 
Gleitenden Neuwertfaktors.

 b) Der Gleitende Neuwertfaktor erhöht oder vermindert 
sich jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für die in 
diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode entspre-
chend dem Prozentsatz, um den sich der jeweils für den 
Monat Mai des Vorjahres veröffentlichte Baupreisindex 
für Wohngebäude und der für das zweite Quartal  des 
Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex für das Bauge-
werbe verändert haben. Beide Indizes gibt das Statis-
tische Bundesamt bekannt. Bei dieser Anpassung wird 
die Änderung des Baupreisindexes zu 80 Prozent und 
die des Tariflohnindexes zu 20 Prozent berücksichtigt. 
Bei dieser Berechnung wird jeweils auf zwei Stellen 
nach dem Komma gerundet.

  Der Gleitende Neuwertfaktor wird auf eine Stelle nach 
dem Komma errechnet und gerundet.

  Soweit bei Rundungen die zweite Zahl nach dem Kom-
ma eine Fünf oder eine höhere Zahl ist, wird aufgerun-
det, sonst abgerundet.

 c) Der Versicherungsnehmer kann der Erhöhung des 
Beitrags innerhalb eines Monats, nachdem ihm die 
Mitteilung über die Erhöhung des Gleitenden Neu-
wertfaktors zugegangen ist, durch Erklärung in Text-
form widersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt 
die rechtzeitige Absendung. Damit wird die Erhöhung 
nicht wirksam. Die Versicherung bleibt dann als Neu-
wertversicherung (siehe § D15 Nr. 1 b und Nr. 2) in 
Kraft, und zwar zum bisherigen Beitrag und mit einer 
Versicherungssumme, die sich aus der Versicherungs-
summe „Wert 1914“ multipliziert mit 1/100 des Bau-
preisindexes für Wohngebäude ergibt, der im Mai des 
Vorjahres galt.

öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben 
Art und Güte wiederhergestellt werden dürfen, es sei 
denn, dass diese Mehrkosten als Technologiefortschritt 
gemäß Absatz 2 zu berücksichtigen sind. Versiche-
rungsschutz für Mehrkosten durch behördliche Wie-
derherstellungsbeschränkungen besteht gemäß den 
Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.

  Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem 
Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstel-
lung sind ebenfalls nicht Bestandteil des Neuwertes. 
Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht ge-
mäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten;

 c) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert ver-
einbart ist oder falls der Zeitwert im Falle von a) oder 
b) weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt (Zeit-
wertvorbehalt).

  Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäu-
des durch einen Abzug entsprechend seinem insbeson-
dere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.

  Der Zeitwert wird auf mindestens 40 Prozent des Neu-
wertes festgesetzt, sofern die Sache

 aa) sich im Gebrauch befindet und

 bb) im gepflegten und einwandfreiem Zustand ist und

 cc) als technischer Gebäudebestandteil nach den vom 
Hersteller empfohlenen Intervallen von Fachkräf-
ten gewartet wird; Wartung umfasst z. B. Nach-
stellen, Schmieren, Konservieren, Nachfüllen oder 
Ersetzen von Betriebsstoffen oder Verbrauchsmit-
tel (z. B. Kraftstoff, Schmierstoff, Wasser) und 
planmäßiges Austauschen von Verschleißteilen 
(z. B. Filter oder Dichtungen), wenn dessen noch 
zu erwartende Lebensdauer offensichtlich oder 
gemäß Herstellerangabe kürzer ist als das nächste 
Wartungsintervall;

 d) der gemeine Wert, falls Versicherung nur zum gemeinen 
Wert vereinbart ist oder falls das Gebäude zum Abbruch 
bestimmt oder sonst dauernd entwertet ist; eine dau-
ernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Ge-
bäude für seinen Zweck allgemein oder im Betrieb des 
Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist.

  Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer 
erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude oder für das 
Altmaterial.

2 Gebäudezubehör, weiteres Zubehör sowie sonstige Grund-
stücksbestandteile

 Der Versicherungswert von Gebäudezubehör (siehe § D1 
Nr. 2), weiterem Zubehör sowie sonstigen Grundstücks-
bestandteilen (siehe § D1 Nr. 3) ist je nach Vereinbarung 
entweder der Gleitende Neuwert gemäß Nr. 1 a), der Neu-
wert gemäß Nr. 1 b), der Zeitwert gemäß Nr. 1 c) oder 
unter den dort genannten Voraussetzungen der gemeine 
Wert gemäß Nr. 1 d).

 Neben der Wiederherstellung ist auch die Wiederbeschaf-
fung möglich, maßgebend ist der niedrigere Betrag.

3 Mietausfall

 a) Der Versicherungswert des Mietausfalls (siehe § D2) 
 ergibt sich aus der Summe der Versicherungswerte der 
versicherten Sachen nach § D1 Nr. 1 und Nr. 2.

 b) Der Versicherungswert des Mietausfalls erhöht sich, 
 soweit Sachen nach § D1 Nr. 1 und Nr. 2

 aa) nicht durch vorliegenden Vertrag versichert sind 
oder

 bb) gegen dieselbe Gefahr auch durch andere Versi-
cherungsverträge versichert  sind, jedoch ohne 
Einschluss von Mietausfallschäden,

  um den Versicherungswert dieser Sachen.

4 Umsatzsteuer

 Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht be-
rechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.
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 a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der 
bisherigen Stelle wiederherzustellen. Ist die Wiederher-
stellung an der bisherigen Stelle rechtlich nicht mög-
lich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, 
wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland wiederhergestellt wird; auch 
in diesem Fall bleibt es bei dem Entschädigungsbetrag, 
der bei einer Wiederherstellung an der bisherigen Stelle 
entstanden wäre;

 b) Gebäudezubehör, weiteres Zubehör und sonstige 
Grundstücksbestandteile, die zerstört wurden oder 
abhandengekommen sind, in gleicher Art und Güte 
und in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. 
Nach vorheriger Zustimmung des Versicherers genügt 
 Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von 
Maschinen und Geräten können Maschinen und Geräte 
beliebiger Art beschafft werden, wenn deren Nutzung 
dieselbe ist;

 c) Gebäudezubehör, weiteres Zubehör und sonstige 
Grundstücksbestandteile, die beschädigt worden sind, 
wiederherzustellen.

3 Zeitwertschaden

 Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden 
gekommenen Sachen gemäß den Bestimmungen über den 
Versicherungswert festgestellt. Bei beschädigten Sachen 
werden die Kosten einer Reparatur um den Betrag gekürzt, 
um den durch die Reparatur der Zeitwert der  Sache gegen-
über dem Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles erhöht würde.

4 Unterversicherung

 a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falles, so besteht Unterversicherung. Im Fall der Un-
terversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in 
dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versiche-
rungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt:

  Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der 
Versicherungssumme dividiert durch den Versiche-
rungswert.

  Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer  Position 
versicherten Sache auf bestimmte Beträge begrenzt, 
so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes 
der davon betroffenen Sachen höchstens diese Beträ-
ge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten 
Versicherungswert eine Unterversicherung, so wird die 
Entschädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt.

 b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte 
Position gesondert festzustellen.

 c) Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach Nr. 6 
und Entschädigungsgrenzen nach Nr. 7 sind im An-
schluss an a) und b) anzuwenden.

5 Versicherung auf Erstes Risiko

 Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko 
vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen Positio-
nen nicht berücksichtigt.

 Ist die Versicherungssumme auf Erstes Risiko in der Glei-
tenden Neuwertversicherung als eine Zusätzliche Versi-
cherungssumme für eine ergänzende Leistung über die 
Versicherungssumme hinaus in einem Prozent-Anteil der 
Versicherungssumme ausgedrückt, so berechnet sich diese 
zusätzliche Versicherungssumme für die ergänzende Leis-
tung aus der Multiplikation von dem Prozent-Anteil aus der 
Versicherungssumme 1914 und dem Gleitenden Neuwert-
faktor nach der Formel: Zusätzliche Versicherungssumme 
für die ergänzende Leistung = Prozent-Anteil aus der Versi-
cherungssumme 1914 x Gleitender Neuwertfaktor.

6 Selbstbehalt

 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

 Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach 
Nr. 7 sind im Anschluss an diese Kürzung anzuwenden.

  In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversicherungs-
verzicht nach § D17 Nr. 4 d) nicht mehr. Das Recht 
des Versicherungsnehmers auf Herabsetzung der Versi-
cherungssumme wegen erheblicher Überversicherung 
bleibt unberührt.

§ D17 Umfang der Entschädigung

1 Entschädigungsberechnung

 a) Der Versicherer ersetzt

 aa) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfal-
les abhanden gekommenen Sachen den Versiche-
rungswert (siehe § D15) unmittelbar vor Eintritt 
des Versicherungsfalles;

 bb) bei beschädigten Sachen die notwendigen Repa-
raturkosten zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles zuzüglich einer durch den Versiche-
rungsfall entstandenen und durch die Reparatur 
nicht auszugleichenden Wertminderung, höchs-
tens jedoch den Versicherungswert unmittelbar 
vor Eintritt des Versicherungsfalles.

  Die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit 
durch die Reparatur der Versicherungswert der 
Sache gegenüber dem Versicherungswert unmit-
telbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht 
wird;

 cc) bei nachteiliger Veränderung oder Verlust versi-
cherter Daten die maschinelle Wiedereingabe aus 
Sicherungsdatenträgern, die Wiederbeschaffung 
und Wiedereingabe oder Wiederherstellung von 
Stamm- und Bewegungsdaten (einschließlich 
dafür erforderlicher Belegaufbereitung/Informati-
onsbeschaffung) sowie bei Daten die Wiederbe-
schaffung und Wiedereingabe.

 b) Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch 
vorhandene und technisch brauchbare Sachsubstanz 
der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache 
für die Wiederherstellung nicht wieder verwendet wer-
den darf, werden bei der Entschädigungsberechnung 
gemäß a) berücksichtigt, soweit

 aa) es sich nicht um behördliche Anordnungen han-
delt, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt 
wurden oder

 bb) nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalles ganz oder teilweise untersagt war.

  Mehrkosten durch behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, 
dass die versicherte und vom Schaden betroffene 
Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt 
oder wiederbeschafft werden darf, werden im 
Rahmen der Entschädigungsberechnung gemäß 
a) nicht ersetzt, es sei denn, dass diese Mehrkos-
ten als Technologiefortschritt im Versicherungs-
wert zu berücksichtigen sind.

 c) Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der 
Entschädigungsberechnung gemäß a) und b) ange-
rechnet.

 d) Versicherungsschutz für Kosten besteht gemäß den Ver-
einbarungen nach § D3.

 e) Soweit Mietausfall (siehe § D2) versichert ist, ersetzt 
der Versicherer den versicherten Mietausfall, höchstens 
jedoch bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze. Die 
Haftzeit ändert sich hierdurch nicht.

2 Neuwertanteil

 Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der 
Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der 
den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), einen An-
spruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren 
nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass 
er die Entschädigung verwenden wird, um



– 30 –

§ D19 Veräußerung der versicherten Sachen

1 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

 a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs (bei Immobilien das Datum des Grundbuchein-
trages) an dessen Stelle der Erwerber in die während 
der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsver-
hältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versi-
cherungsnehmers ein.

 b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Bei-
trag, der auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers 
laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamt-
schuldner.

 c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst ge-
gen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2 Kündigungsrechte

 a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Ver-
sicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht 
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der 
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausge-
übt wird.

 b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis 
mit sofortiger Wirkung oder zum Ablauf der Versiche-
rungsperiode in Textform zu kündigen.

  Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis 
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung inner-
halb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausge-
übt wird.

 c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Ver-
äußerer allein für die Zahlung des Beitrags.

3 Anzeigepflichten

 a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer 
oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.

 b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, 
zu dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der 
Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer 
bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlos-
sen hätte.

 c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt 
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen 
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

§ D20 Grundpfandrechtsgläubiger

Hat ein Realgläubiger sein Grundpfandrecht angemeldet, ist eine 
Kündigung des Versicherungsverhältnisses durch den Versiche-
rungsnehmer im Hinblick auf die Gefahr Feuer nach § D5 VSG  
(Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Absturz oder Anprall 
eines Luftfahrzeuges) nur wirksam, wenn der Versicherungsneh-
mer mindestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrags 
nachgewiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung 
spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit dem Grundp-
fandrecht belastet war oder dass der Realgläubiger der Kündigung 
zugestimmt hat. Dies gilt nicht für eine Kündigung nach Veräuße-
rung oder im Versicherungsfall.

7 Entschädigungsgrenzen

 Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall 
höchstens

 a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssum-
me; in der Gleitenden Neuwertversicherung für die 
Position Gebäude bis zum ortsüblichen Neubauwert 
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles (siehe 
Nr. 1 a) aa));

 b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgren-
zen. Ist diese in der Gleitenden Neuwertversicherung 
in einem Prozent-Anteil der Versicherungssumme aus-
gedrückt, so berechnet sich diese zusätzliche Entschä-
digungsgrenze aus der Multiplikation von der aus dem 
Prozent-Anteil der Versicherungssumme 1914 und dem 
Gleitenden Neuwertfaktor nach der Formel: Entschädi-
gungsgrenze = Prozent-Anteil aus der Versicherungs-
summe 1914 x Gleitender Neuwertfaktor;

 c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung. 
Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr begin-
nen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädi-
gung.

  Ist diese in der Gleitenden Neuwertversicherung in 
einem Prozent-Anteil der Versicherungssumme ausge-
drückt, so berechnet sich diese Jahreshöchstentschä-
digung aus der Multiplikation von der aus dem Pro-
zent-Anteil der Versicherungssumme 1914 und dem 
Gleitenden Neuwertfaktor nach der Formel: Jahres-
höchstentschädigung = Prozent-Anteil aus der Versi-
cherungssumme 1914 x Gleitender Neuwertfaktor.

 Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

8 Umsatzsteuer

 Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist.

 Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Um-
satzsteuer anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.

9 Ereignisdefinition

 Unter einem Versicherungsfall sind alle Schäden zu ver-
stehen, die aus ein und derselben Ursache innerhalb von 
72 Stunden anfallen.

 Dies gilt nicht für die Gefahr Feuer (siehe § D4 Nr. 1 a).

§ D18 Teileigentümergemeinschaft

1 Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Teileigentü-
mern der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner Teilei-
gentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er sich 
hierauf gegenüber den übrigen Teileigentümern wegen de-
ren Sondereigentums sowie deren Miteigentumsanteilen 
nicht berufen.

 Der Teileigentümer, in dessen Person der Verwirkungs-
grund vorliegt, hat dem Versicherer die darauf entfallenden 
Kosten zu ersetzen.

2 Die übrigen Teileigentümer können verlangen, dass der 
Versicherer sie auch insoweit entschädigt, als er gegenüber 
einzelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, soweit diese 
zusätzliche Entschädigung zur Wiederherstellung des ge-
meinschaftlichen Eigentums verwendet wird.

 Der Teileigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund 
vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese Mehrkosten 
zu erstatten.



– 31 –

Klauseln zu den VSG 2014

Die für Ihren Vertrag relevanten Klauseln entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht, sofern nicht etwas anders ver-
einbart ist.

Klausel-Nummer Klausel Voraussetzungen

VSG/A 000010/14 Führung wenn andere Versicherungsunternehmen an dem Vertrag beteiligt sind

VSG/A 000011/14 Prozessführung wenn andere Versicherungsunternehmen an dem Vertrag beteiligt sind

VSG/A 000055/14 Arbeitgeber-Extra-Bonus wenn ein Arbeitgeber-Extra-Bonus vereinbart ist

VSG/A 000057/14 ISP-Bonus wenn ISP-Bonus vereinbart ist

VSG/A 000058/14 Gestaffelter BaujahrBonus in der 
Gebäudeversicherung

wenn BaujahrBonus vereinbart ist

VSG/A 010103/14 Anzeige von Gefahrerhöhungen 
bei Bestehen einer Versicherungs-
abteilung

generell

VSG/A 010104/14 Anzeigen des Versicherungs-
nehmers zur Inhalts-, Gebäude-
versicherung oder zur selbst-
ständigen Ertragsausfall- oder 
Betriebsunterbrechungsversiche-
rung

generell 

VSG/A 020101/14 Vorläufige Deckung wenn vorläufige Deckung vereinbart ist

VSG/A 050150/14 Beitragsanpassung wegen Ände-
rung der Feuerschutzsteuer

generell

VSG/A 050151/14 Beitragsanpassungsklausel generell

VSG/A 160001/14 Sachverständigenverfahren bei 
Zusammentreffen mit Spezialver-
sicherungen

generell

VSG/A 170102/14 Verzicht der Kürzung bei grober 
Fahrlässigkeit (Gebäude)

generell

ohne Nummer Sanktionsklausel generell

VSG/D 000051/14 Differenzdeckung wenn Differenzdeckung vereinbart ist

VSG/D 040150/14 Gefahren der Technischen  
Versicherung

wenn Gefahren der Technischen Versicherung vereinbart sind

VSG/D 040152/14 Graffiti wenn Graffiti vereinbart ist

VSG/D 040201/14 Ausschluss von Terrorismus-
schäden

wenn vereinbart

VSG/D 040250/14 Ausschluss und Wiedereinschluss 
von Terrorismusschäden

wenn vereinbart

VSG/D 040251/14 Ausschluss und Wiedereinschluss 
von Terrorismusschäden bei Ver-
trägen ohne die Gefahr Feuer

wenn vereinbart

VSG/D 050002/14 Bestimmungswidriges Ausbre-
chen glühendflüssiger Schmelz-
massen und bestimmungswid-
riges Ausbrechen von Metall-
schmelzen

wenn vereinbart

VSG/D 050051/14 Mitversicherung von Sengschäden generell, wenn Gefahr Feuer vereinbart ist

VSG/D 050650/14 Feuer-Rohbauversicherung wenn vereinbart

VSG/D 060354/14 Erweiterte Versicherung von 
Ableitungsrohren auf dem Versi-
cherungsort

wenn vereinbart

VSG/D 060355/14 Erweiterte Versicherung von 
Ableitungsrohren außerhalb des 
Versicherungsortes

wenn vereinbart

VSG/D 070450/14 Nicht bezugsfertige Gebäude 
(Sturm-Rohbauversicherung)

wenn vereinbart

VSG/D 081150/14 Dachlawinen generell, wenn Gefahr Weitere Elementargefahren vereinbart ist

VSG/D 140104/14 Betriebsstilllegung wenn vereinbart

VSG/D 140152/14 Elektrische Anlagen (VdS) wenn vereinbart

VSG/D 140157/14 Brandschutzanlagen (VdS) wenn vereinbart

VSG/D 140160/14 Rückstauklappen wenn vereinbart

FK 30-KS 0118



– 32 –

Klausel-Nummer Klausel Voraussetzungen

VSG/D 140165/14 Verstoß gegen Garagenver-
ordnung

wenn Gefahr Feuer vereinbart ist

VSG/D 140291/14 Vorläufige Deckung – Anzeige-
obliegenheiten

wenn vorläufige Deckung vereinbart ist

VSG/D 150201/14 Kunstgegenstände generell

VSG/D 160002/14 Wertzuschlag mit Einschluss von 
Bestandserhöhungen – Gebäude

wenn vereinbart

VSG/D 160201/14 Mietausfall auf Basis Bruttojahres-
mietwert

wenn Mietausfall auf Basis Bruttojahresmietwert und keine Wertzuschlags-
versicherung vereinbart ist

VSG/D 160202/14 Mietausfall auf Basis Bruttojahres-
mietwert (bei Verträgen mit 
Wertzuschlag)

wenn Mietausfall auf Basis Bruttojahresmietwert und eine Wertzuschlags-
versicherung vereinbart ist

VSG/D 170250/14 Wiederaufbau mit ähnlicher 
 Nutzung

generell

VSG/D 170301/14 Unterversicherungsverzicht in 
Abhängigkeit von der Schaden-
höhe

generell

VSG/D 170352/14 Unterversicherungsverzicht in 
Abhängigkeit einer Wertermitt-
lung

wenn vereinbart

VSG/D 170751/14 Besonderer Selbstbehalt bei 
Schäden infolge Böswillige Be-
schädigung durch Graffiti an 
Gebäuden bei Reinigung

generell, wenn Gefahr Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung vereinbart ist

Die folgenden Klauseln gelten, wenn die Zusätzlichen Einschlüsse vereinbart sind und zusätzlich die weiteren Voraus-
setzungen erfüllt sind:

Klausel-Nummer Klausel Weitere Voraussetzungen

VSG/D 010401/14 Blei-, Messing- oder Eloxalver-
glasungen, transparentes Glas-
mosaik

generell, wenn Gefahr Glasbruch vereinbart ist

VSG/D 060301/14 Erweiterte Versicherung von 
Zuleitungsrohren außerhalb des 
Versicherungsortes

generell, wenn Gefahr Leitungswasser vereinbart ist

VSG/D 060302/14 Erweiterte Versicherung von 
Zuleitungsrohren für nicht versi-
cherte Gebäude und Anlagen auf 
dem Versicherungsort

generell, wenn Gefahr Leitungswasser vereinbart ist

VSG/D 060356/14 Kosten für die Beseitigung von 
Verstopfungen versicherter Ablei-
tungsrohre innerhalb versicherter 
Gebäude (Rohrverstopfung)

generell, wenn Gefahr Leitungswasser vereinbart ist

Sicherheitsvorschriften zu den VSG 2014

Die relevanten Sicherheitsvorschriften für alle versicherten Gebäude des Vertrages entnehmen Sie bitte der folgenden 
Übersicht, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

Vordruck Sicherheitsvorschrift Voraussetzung

VdS 2001 Regeln für die Ausrüstung von 
Arbeitsstätten mit Feuerlöschern

wenn ein Gebäude mit einer Versicherungssumme über 2,5 Mio. EUR* 
 versichert ist und sich Produktionsbetriebe in diesem Gebäude befinden

VdS 2008 Feuergefährliche Arbeiten, 
Richtlinien für den Brandschutz

wenn ein Gebäude mit einer Versicherungssumme über 2,5 Mio. EUR* 
 versichert ist und sich Produktionsbetriebe in diesem Gebäude befinden

VdS 2038 Allgemeine Sicherheitsvorschrif-
ten der Feuerversicherer für 
 Fa briken und gewerbliche Anla-
gen (ASF)

wenn ein Gebäude mit einer Versicherungssumme über 2,5 Mio. EUR* 
 versichert ist und sich Produktionsbetriebe in diesem Gebäude befinden

VdS 2046 Sicherheitsvorschriften für elektri-
sche Anlagen bis 1000 Volt

wenn ein Gebäude mit einer Versicherungssumme über 2,5 Mio. EUR* 
 versichert ist und sich Produktionsbetriebe in diesem Gebäude befinden

VdS 2047 Sicherheitsvorschriften für Feuer-
gefährliche Arbeiten

wenn ein Gebäude mit einer Versicherungssumme über 2,5 Mio. EUR* 
 versichert ist und sich Produktionsbetriebe in diesem Gebäude befinden

VdS 2056 Sicherheitsvorschriften für Betrie-
be des Gaststättengewerbes

wenn sich Betriebe des Gaststättengewerbes in einem versicherten Gebäude 
befinden

*  Sind Versicherungssummen im Mark 1914 angegeben (Gleitende Neuwertversicherung), so berechnet sich die Versicherungssumme 
aus der Multiplikation dieser Versicherungssumme in Mark 1914 mit dem aktuellen Gleitenden Neuwertfaktor.
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Klauseln zu den VSG 2014

VSG/A 000010/14 Führung

1 Haben mehrere Versicherer eine Versicherung in der Weise 
gemeinschaftlich übernommen, dass jeder von ihnen aus der 
Versicherung zu einem bestimmten Anteil berechtigt und ver-
pflichtet ist, liegt eine Mitversicherung vor.

 Die Versicherer dieser Mitversicherung haften unter Aus-
schluss der gesamtschuldnerischen Haftung jeweils als Einzel-
schuldner und nur für den von ihnen gezeichneten Anteil.

 Zwischen dem Versicherungsnehmer und jedem Versicherer 
bestehen rechtlich selbstständige Versicherungsverträge.

2 Der im Verteilungsplan genannte führende Versicherer ist be-
züglich dieser Versicherung von allen beteiligten Versicherern 
bevollmächtigt, die vom Versicherungsnehmer abgegebenen 
Anzeigen und Willenserklärungen entgegenzunehmen. Diese 
Anzeigen und Willenserklärungen gelten den beteiligten Ver-
sicherern als zugegangen, wenn sie dem führenden Versicher 
zugegangen sind.

3 Die vom führenden Versicherer bezüglich dieser Versicherung 
abgegebenen Willenserklärungen oder mit dem Versiche-
rungsnehmer getroffenen Vereinbarungen sind für die beteili-
gten Versicherer rechtsverbindlich. 

 Der führende Versicherer ist jedoch ohne Zustimmung der 
beteiligten Versicherer nicht berechtigt:

 a) zur Erhöhung von Versicherungssummen, Entschädigungs - 
grenzen oder Jahreshöchstersatzleistungen;

 b) zur Kündigung, zur Änderung der Kündigungsbestim-
mungen oder der Versicherungsdauer; ausgenommen 
hiervon ist

  aa) die Verkürzung von Fristen zur Kündigung zum Ab-
lauf des jeweiligen Versicherungsjahres;

  bb) die Kündigung wegen Verletzungen einer Obliegen-
heit nach § A8 VSG oder wegen einer Gefahrerhö-
hung nach § A9 VSG;

 c) zur Verminderung von Selbstbehalten oder Beiträgen;

 d) zur Erweiterung des Versicherungsumfanges; dies gilt nur 
soweit gesetzlich nicht etwas anderes vorgegeben ist;

 e) zur Regulierung von Schäden, die voraussichtlich 
50.000 EUR übersteigen oder die für die Mitversicherer 
von grundsätzlicher Bedeutung sind. Hier ist auf Verlan-
gen der beteiligten Versicherer eine Abstimmung herbei-
zuführen.

VSG/A 000011/14 Prozessführung

Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer 
die gleichen sind, ist folgendes vereinbart:

1 Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Ver-
trag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versicherer 
und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.

2 Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden 
Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie die 
von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshän-
gigkeit geschlossenen Vergleiche als auch für sich verbindlich 
an.

3 Falls der Anteil des führenden Versicherers den Beschwerde-
wert der Berufung oder die Revisionsbeschwer nicht erreicht, 
ist der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen 
des führenden oder eines mitbeteiligten Versicherers ver-
pflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf 
weitere Versicherer auszudehnen, bis diese Summe erreicht 
ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt Nr. 2 
nicht.

VSG/A 000055/14 Arbeitgeber-Extra-Bonus

1 Der Beitragsberechnung dieses Vertrages liegt der Arbeitge-
ber-Extra-Bonus in Höhe von 5 Prozent zugrunde. 

2 Voraussetzung für den Arbeitgeber-Extra-Bonus ist, dass

 a) der Versicherungsnehmer dieses Vertrages mit dem Versi-
cherungsnehmer eines Direktversicherungsvertrages bei 
der AachenMünchener Lebensversicherung AG überein-
stimmt und

 b) der bAV KUNDENBONUS in mindestens einem Direkt-
versicherungsvertrag bei der AachenMünchener Lebens-
versicherung AG gewährt wird, wobei mindestens ein 
Arbeitnehmer aus der Firma des Arbeitgebers den bAV 
KUNDENBONUS erhält und

 c) bei der AachenMünchener Lebensversicherung AG 
laufende Beiträge für mindestens einen Direktversiche-
rungsvertrag entrichtet werden.

3 Der Arbeitgeber-Extra-Bonus wird ab dem Datum der Be-
antragung, frühestens jedoch mit dem Vertragsbeginn der 
Direktversicherung und den erfüllten Voraussetzungen nach 
Nr. 2 berücksichtigt.

4 Der Arbeitgeber-Extra-Bonus entfällt zur nächsten Haupt-
fälligkeit, nachdem die Voraussetzungen nach Nr. 2 nicht 
mehr erfüllt sind. Dies schließt eine Beitragsfreistellung nach 
Nr. 2 c) ein.

 Durch den Wegfall des Arbeitgeber-Extra-Bonus entsteht kein 
außerordentliches Kündigungsrecht aufgrund einer Anpas-
sungsklausel.

VSG/A 000057/14 ISP-Bonus

1 Der Beitragsberechnung dieses Vertrages liegt der vereinbarte 
ISP-Bonus zugrunde.

2 Der ISP-Bonus beträgt 10 % bei Vorhandensein einer Dy-
namischen Sach-Gebäudeversicherung mit mindestens den 
Grundgefahren Feuer und Sturm/Hagel im Rahmen einer Im-
mobiliensicherungspolice und mindestens einem der nachfol-
genden Zusatzbausteine:

 a) Mietausfalldeckung mit mindestens den Gefahren  Feuer 
und Sturm/Hagel;

 b) Gefahr Glasbruch im Rahmen der Dynamischen Sach- 
Gebäudeversicherung;

 c) Gefahren der Technischen Versicherung im Rahmen der 
Dynamischen Sach-Gebäudeversicherung;

 d) selbstständige Photovoltaik-Versicherung für das in der ISP 
versicherte Risiko für denselben Versicherungsnehmer;

 e) selbstständige Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtver-
sicherung für das in der ISP versicherte Risiko und für 
denselben Versicherungsnehmer oder eine Betriebshaft-
pflichtversicherung für das in der ISP versicherte Risiko 
und für denselben Versicherungsnehmer.

3 Sind die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt und wurde 
zusätzlich ein weiterer Zusatzbaustein aus Nr. 2 a) bis Nr. 2 e) 
vereinbart, beträgt der Bonus insgesamt 15 %; bei zwei wei-
teren oder mehr Bausteinen insgesamt 20 %. Entfällt ein Bau-
stein, so ändert sich der Bonus entsprechend. 

4 Entfallen alle Zusatzbausteine oder eine der Grundgefahren 
(Feuer, Sturm/Hagel) aus der Dynamischen Sach-Gebäude-
versicherung, entfällt der ISP-Bonus komplett.

5 Sind mehrere Gebäude in einem DSG-Vertrag versichert, so 
werden die Voraussetzung für den ISP-Bonus und dessen Hö-
he (siehe  Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4) nach dem Gebäude mit der 
höchsten Versicherungssumme ermittelt.

6 Aufgrund eines reduzierten oder entfallenen ISP-Bonus ent-
steht kein außerordentliches Kündigungsrecht aufgrund  einer 
Anpassungsklausel.

VSG/A 000058/14 Gestaffelter BaujahrBonus in der 
Gebäudeversicherung

1 Für Gebäude, die bei Versicherungsbeginn nicht älter als 
50 Jahre sind, kann ein Nachlass, der so genannte gestaffelte 
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BaujahrBonus, vereinbart werden. Die anfängliche Höhe des  
BaujahrBonus ergibt sich aus dem Gebäudealter bei Vertrags-
beginn gemäß der nachstehenden Tabelle. Das Gebäude alter 
errechnet sich hierbei aus dem Kalenderjahr bei Vertragsbeginn 
abzüglich des Kalenderjahres der Fertigstellung des Gebäudes.

 Gebäude sind fertiggestellt, wenn sie bewohnbar sind bzw. zu 
Ihrem Zweck genutzt werden können.

 Der BaujahrBonus beträgt maximal 50 % und baut sich 
während der Vertragslaufzeit mit zunehmendem Gebäude-
alter schrittweise jeweils zum Beginn eines neuen Versiche-
rungsjahres gemäß der nachstehenden Tabelle ab. Ab einem 
Gebäude alter von 51 Jahren wird kein BaujahrBonus mehr ge-
währt bzw. entfällt dieser dann zum Ende des Versicherungs-
jahres. 

Gebäudealter 0 1 2 3 4

Bonushöhe 50 % 47,5 % 45 % 42,5 % 40 %

Gebäudealter 5 6 7 8 9

Bonushöhe 37,5 % 35 % 32,5 % 30 % 27,5 %

Gebäudealter 10 11 12 13 14

Bonushöhe 25 % 23,5 % 22 % 20,5 % 19 %

Gebäudealter 15 16 17 18 19

Bonushöhe 17,5 % 16 % 14,5 % 13 % 11,5 %

Gebäudealter 20 21 22 23 24

Bonushöhe 10 % 9,5 % 9 % 8,5 % 8 %

Gebäudealter 25 26 27 28 29

Bonushöhe 7,5 % 7 % 6,5 % 6 % 5,5 %

Gebäudealter 30 31 - 50 51

Bonushöhe 5 % 5 % 0 %

2 Sind mehrere Gebäude in einem Vertrag versichert, so wird die 
Voraussetzung für den BaujahrBonus und dessen Höhe nach 
dem Gebäude mit der höchsten Versicherungssumme ermit-
telt. 

VSG/A 010103/14 Anzeige von Gefahrerhöhungen 
bei Bestehen einer Versicherungs- 
abteilung

Hat der Versicherungsnehmer eine Versicherungsabteilung ein-
gerichtet, die Gewähr dafür bietet, dass vertragserhebliche Tat-
sachen regelmäßig erfasst werden, so gilt die Anzeige von Gefah-
rerhöhungen als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich erstattet wird, 
nachdem die Versicherungsabteilung des Versicherungsnehmers 
Kenntnis von der Erhöhung der Gefahr erlangt hat. Der Versiche-
rungsnehmer hat dafür zu sorgen, dass die jeweils zuständigen 
Stellen des Betriebes die erforderlichen Meldungen an die Versi-
cherungsabteilung unverzüglich erstatten.

VSG/A 010104/14 Anzeigen des Versicherungsnehmers 
zur Inhaltsversicherung oder zur 
selbstständigen Ertragsausfall- oder 
Betriebsunterbrechungsversicherung

Bestehen eine Inhaltsversicherung und eine selbstständige Ertrags-
ausfall- oder Betriebsunterbrechungsversicherung bei demselben 
Versicherer oder unter Führung desselben Versicherers, so gelten 
Anzeigen des Versicherungsnehmers jeweils für beide Versiche-
rungen, soweit es sich um den gleichen versicherten Betrieb han-
delt.

VSG/A 020101/14 Vorläufige Deckung

1 Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz aus dem Vertrag über die vorläufige 
Deckung beginnt zu dem vereinbarten Zeitpunkt. Der Ver-
sicherungsschutz beginnt jedoch nicht vor der Zahlung des 
Beitrages, sofern der Versicherer den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses über die vorläufige Deckung oder durch 
 einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Voraussetzung aufmerksam macht.

2 Inhalt des Vertrages

 Grundlage dieses Vertrages sind die im Versicherungsvertrag 
vereinbarten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
Klauseln.

3 Nichtzustandekommen des Hauptvertrages

 Kommt der Hauptvertrag nicht zustande, so steht dem Ver-
sicherer ein Anspruch auf einen der Laufzeit der vorläufigen 
Deckung entsprechenden Teil des Beitrages zu, die beim 
Zustandekommen des Hauptvertrages für diesen zu zahlen 
wäre. Dies gilt nicht, wenn für die vorläufige Deckung ein 
abweichender Beitrag vereinbart wurde.

4 Beendigung des Vertrages über vorläufige Deckung

 a) Der Vertrag über vorläufige Deckung endet spätestens zu 
dem Zeitpunkt, zu dem nach einem vom Versicherungs-
nehmer geschlossenen Hauptvertrag oder einem weite-
ren Vertrag über vorläufige Deckung ein  gleichartiger 
Versicherungsschutz beginnt. Ist der Beginn des Versi-
cherungsschutzes nach dem Hauptvertrag oder nach 
dem weiteren Vertrag über vorläufige Deckung von der 
Zahlung des Beitrages durch den Versicherungsnehmer 
abhängig, so endet der Vertrag über vorläufige Deckung 
bei Nichtzahlung oder verspäteter Zahlung des Beitrages 
abweichend von Satz 1 spätestens zu dem Zeitpunkt, zu 
dem der Versicherungsnehmer mit der Beitragszahlung 
in Verzug ist. Voraussetzung hierfür ist aber, dass der 
Versiche rer den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Ver-
merk im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge auf-
merksam gemacht hat.

 b) Absatz a) ist auch anzuwenden, wenn der Versicherungs-
nehmer den Hauptvertrag oder den weiteren Vertrag 
über vorläufige Deckung mit einem anderen Versicherer 
schließt. Der Versicherungsnehmer hat den anderwei-
tigen Vertragsschluss unverzüglich mitzuteilen. 

 c) Kommt der Hauptvertrag mit dem Versicherer, mit dem 
der Vertrag über vorläufige Deckung besteht, nicht zu-
stande, weil der Versicherungsnehmer seine Vertragser-
klärung zum Hauptvertrag widerruft oder einen Wider-
spruch wegen eines vom Antrag oder den getroffenen 
Vereinbarungen abweichenden Versicherungsscheines 
erklärt, so endet der Vertrag über vorläufige Deckung 
spätestens mit dem Zugang des Widerrufes oder des 
 Widerspruches beim Versicherer.

 d) Ist das Vertragsverhältnis über vorläufige Deckung auf 
unbestimmte Zeit eingegangen, kann jede Vertragspar-
tei den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Die 
Kündigung des Versicherers wird jedoch erst nach Ablauf 
von zwei Wochen nach Zugang wirksam.

VSG/A 050150/14 Beitragsanpassung wegen 
Änderung der Feuerschutzsteuer

1 Erläuterungen zur Beitragsermittlung

 In der Gleitenden Neuwertversicherung ergibt sich der vom 
Versicherungsnehmer zu zahlende Beitrag aus der Multiplika-
tion der Versicherungssumme Wert 1914 mit dem jeweiligen 
Beitragssatz und dem gleitenden Neuwertfaktor.

 In der Neu- und Zeitwertversicherung ergibt sich der vom Ver - 
sicherungsnehmer zu zahlende Beitrag aus der Multiplikation 
der Versicherungssumme mit dem jeweiligen Beitragssatz.

2 Anpassung des Beitragssatzes

 Der Beitragssatz wird unter Berücksichtigung des jeweils gül-
tigen Steuersatzes und der jeweiligen Bemessungsgrundlage 
für die Feuerschutzsteuer kalkuliert. Sobald der Versicherer 
aufgrund eines Gesetzes, einer Verordnung oder einer EU-
Richtlinie dazu verpflichtet ist, Feuerschutzsteuer für diesen 
Versicherungsvertrag zu zahlen oder sich die Höhe der für 
diesen Vertrag zu entrichtenden Feuerschutzsteuer ändert, ist 
dieser berechtigt, während der Vertragslaufzeit den Beitrags-
satz neu zu berechnen. Führt die Änderung der Feuerschutz-
steuer für diesen Vertrag zu einer erstmaligen Steuerpflicht 
beziehungsweise zu einer Erhöhung der Steuerbelastung, 
ist der Versicherer berechtigt, im Fall einer Verminderung 
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verpflichtet, den Beitragssatz für bestehende Versicherungs-
verträge entsprechend anzupassen. Der neue Beitragssatz 
gilt ab Fälligkeit des nach der Steueränderung erfolgten 
Jahresbei trages. 

3 Informationspflichten und Fristen

 Bei einer Erhöhung des Beitrages kann der  Versicherungsnehmer 
den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Ein-
gang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, 
frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Er-
höhung kündigen. Die Kündigung muss in Textform erfolgen. 

 Über das Kündigungsrecht und die bei der Kündigung zu be-
achtenden Voraussetzungen, ist der Versicherungsnehmer in 
der Mitteilung über die Erhöhung zu informieren.

 Führt die Änderung der Feuerschutzsteuer zu einer Beitrags-
senkung, gilt diese ohne besondere Mitteilung mit Fälligkeit 
des Folgejahresbeitrages. 

VSG/A 050151/14  Beitragsanpassungsklausel

1 Voraussetzungen einer Neukalkulation des Beitrags

 Der Beitragssatz je Tausend EUR Versicherungssumme (bzw. 
je Tausend Mark 1914 Versicherungssumme bei Vereinbarung 
der Gleitenden Neuwertversicherung) wird unter Berücksich-
tigung von Schadenaufwand, Kosten (insbesondere Provisi-
onen, Sach- und Personalkosten, Rückversicherungsprämien 
und Feuerschutzsteuer) und Gewinnansatz kalkuliert. 

 Wir sind berechtigt und verpflichtet, diesen Beitragssatz für 
bestehende Verträge in jedem dritten Kalenderjahr (ab 2017) 
neu zu kalkulieren.

2 Vorgehensweise bei der Neukalkulation

 Bei der Neukalkulation werden die Verträge der Dynamischen 
Sach- Gebäudeversicherung aus unserem Bestand, die nach 
versicherungsmathematischen Grundsätzen einen gleichar-
tigen Risikoverlauf erwarten lassen, zusammengefasst. Für 
den Fall, dass unternehmenseigene Daten keine ausreichende 
Grundlage für die Neukalkulation darstellen, werden stati-
stische Erkenntnisse des Gesamtverbands der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e. V. herangezogen.

 Für die Neukalkulation werden nur die bisherige Schadenent-
wicklung und die voraussichtliche Schadenentwicklung bis 
zur nächsten Neukalkulation zu Grunde gelegt.

 Preissteigerungen, die in die Entwicklung des Gleitenden 
Neuwertfaktors eingeflossen sind, dürfen bei der Neukalkula-
tion nicht noch einmal berücksichtigt werden.

 Kosten und Gewinnansatz bleiben bei der Neukalkulation 
ebenfalls außer Betracht.

 Die Neukalkulation erfolgt nach den anerkannten Grundsät-
zen der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik.

 Individuelle Beitragszuschläge oder Nachlässe dürfen mit der 
Neukalkulation nicht verändert werden.

3 Anpassung der Beiträge

 a)  Ergibt die Neukalkulation einen niedrigeren als den bis-
her kalkulierten Schadenbedarf, sind wir verpflichtet, die 
künftigen Beiträge entsprechend abzusenken. Ergibt die 
Neukalkulation einen höheren als den bisher kalkulierten 
Schadenbedarf, haben wir das Recht, die künftigen Bei-
träge entsprechend anzuheben.

 b)  Ergibt die Neukalkulation des Beitragssatzes nach a) rech-
nerisch eine Änderung des Beitrages um weniger als 5 % 
haben wir kein Anpassungsrecht und keine Anpassungs-
pflicht. Die festgestellte Abweichung ist bei der nächsten 
Neukalkulation zu berücksichtigen.

 c) Die Beiträge für bestehende Verträge dürfen nach der 
Neukalkulation nicht höher sein als die Beiträge für neu 
abzuschließende Verträge mit vergleichbaren Angaben 
für die Beitragsermittlung und den Deckungsumfang mit 
entsprechenden Versicherungsbedingungen. 

4 Wirksamwerden der Anpassung

 Die aus der Neukalkulation folgenden Änderungen der Beiträ-
ge gelten für bestehende Verträge ab dem Kalenderjahr, das 

auf die Neukalkulation folgt, und zwar jeweils mit Beginn des 
nächsten Versicherungsjahres. 

 Die Anpassung unterbleibt, wenn seit dem im Versicherungs-
schein bezeichneten Versicherungsbeginn noch nicht 12 Mo-
nate abgelaufen sind. 

5 Kündigungsrecht

 Wenn der Beitrag mit der Neukalkulation steigt, hat der Ver-
sicherungsnehmer das Recht den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung über die Beitragserhö-
hung zu kündigen. Statt der Kündigung kann der Versiche-
rungsnehmer die Umstellung des Vertrages auf den Neuge-
schäftstarif mit den Neugeschäftsbedingungen verlangen. 
Die Kündigung des Versicherungsnehmers wird mit Zugang 
der Kündigungserklärung wirksam, frühestens jedoch zum 
Zeitpunkt der Wirkung der Beitragserhöhung.

 Der Versicherer wird den Versicherungsnehmer in seiner 
Mitteilung über die Beitragserhöhung auf dieses gesetzliche 
Kündigungsrecht hinweisen. Die Mitteilung muss dem Ver-
sicherungsnehmer deshalb spätestens einen Monat vor dem 
Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. Wenn der 
Versicherungsnehmer den Vertrag nicht kündigt und keine 
Umstellung auf den Neugeschäftstarif wünscht, führt der Ver-
sicherer den Vertrag ab Wirksamwerden der Erhöhung zu den 
geänderten Beiträgen fort.

VSG/A 160001/14 Sachverständigenverfahren bei 
Zusammentreffen mit Spezialver- 
sicherungen 

1 Besteht auch eine Maschinen-, Elektronik- oder Transportver-
sicherung (Spezialversicherungsvertrag) und ist streitig, ob 
oder in welchem Umfang ein Schaden dem vorliegenden Ver-
trag oder dem Spezialversicherungsvertrag zuzuordnen ist, so 
kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass die Höhe des 
Schadens zu vorliegendem Vertrag und dem Spezialversiche-
rungsvertrag in einem gemeinsamen Sachverständigenver-
fahren festgestellt wird.

 Ein solches Sachverständigenverfahren können der Versiche-
rer des vorliegenden Vertrages, der Versicherer des Spezial-
versicherungsvertrages und der Versicherungsnehmer auch 
gemeinsam vereinbaren. 

2 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf 
sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungs-
anspruches sowie die Höhe der Entschädigung ausgedehnt 
werden. 

3 Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

 a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen; der Versicherungsnehmer kann zwei Sachver-
ständige benennen. Die Parteien können sich auf zwei 
gemeinsame Sachverständige oder auf einen gemein-
samen Sachverständigen einigen. Jede Partei, die ihren 
Sachverständigen benannt hat, kann die anderen unter 
Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Text-
form auffordern, einen Sachverständigen zu benennen. 
Geschieht dies nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang der Aufforderung, so kann die auffordernde Par-
tei den Sachverständigen der säumigen Partei durch das 
für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen las-
sen. In der Aufforderung ist auf diese Folge  hinzuweisen. 

 b) Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine Personen 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers 
sind oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung 
stehen, ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in 
 einem ähnlichen Verhältnis stehen. 

 c) Die Sachverständigen benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen weiteren Sachverstän-
digen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend für die Benennung eines Obmannes durch die 
 Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen 
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch 
das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

4 Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverstän-
digen gelten § A16 VSG sowie die entsprechenden Bestim-
mungen des Spezialversicherungsvertrages.
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5 Die Sachverständigen übermitteln ihre Feststellungen den 
drei Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen vonei-
nander ab, so werden sie unverzüglich dem Obmann überge-
ben. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte 
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen 
gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung den 
drei Parteien gleichzeitig. Die Feststellungen der Sachver-
ständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien 
verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar 
von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund 
dieser verbindlichen Feststellungen berechnen die Versicherer 
die Entschädigung.Im Falle unverbindlicher Feststellungen er-
folgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, 
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen 
 können oder wollen oder sie verzögern.

6 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die 
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes 
tragen die Parteien je zu einem Drittel. 

7 Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest, 
inwieweit der Schaden als Schaden zu vorliegendem Vertrag 
oder dem Spezialversicherungsvertrag anzusehen ist, so betei-
ligt sich jeder Versicherer an der Abschlagszahlung  vorläufig 
mit der Hälfte. 

8 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-
heiten nach § A8 Nr. 2 VSG nicht berührt.

VSG/A 170102/14 Verzicht der Kürzung  bei grober 
Fahrlässigkeit [Gebäude]

Abweichend von § A17 Nr. 1 b) VSG wird bei einer grob fahr-
lässigen Herbeiführung des Versicherungsfalles die Entschädigung 
nicht gekürzt, sofern der Gesamtschaden 

a) den im Versicherungsvertrag genannten Prozentsatz der Ver-
sicherungssummen nicht übersteigt und 

b) nicht mehr als den vereinbarten Betrag beträgt.

Die gesetzlichen und vertraglichen Obliegenheiten sowie die Be-
stimmungen über deren Verletzung bleiben hiervon unberührt. 

Sanktionsklausel

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – 
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die 
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder 
der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen 
bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika 
im Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht euro-
päische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

VSG/D 000051/14  Differenzdeckung

1 Gegenstand der Versicherung

 a) Die Differenzdeckung leistet für solche Schadenereignisse, 
die durch eine anderweitig bestehende Versicherung der-
selben Versicherungsart (Sach-Gebäude- oder Mietausfall-
versicherung) nicht oder nicht in vollem Umfang versichert 
sind, bis zur Höhe des vereinbarten Versicherungsschut-
zes (z. B. Versicherungssumme, Zusätzliche Einschlüsse, 
Entschädigungsgrenzen, Selbstbehalte) nach der Formel: 
Entschädigung aus der Differenzdeckung = Entschädigung 
nach dem Vollschutz dieses Vertrages abzüglich Entschädi-
gung aus der anderweitig bestehenden Sach-Gebäude-/
Mietausfallversicherung. Maßgeblich für die Entschädigung 
aus der anderweitig bestehenden Sach-Gebäude-/Mietaus-
fallversicherung ist der Umfang des Versicherungsschutzes 
des anderen Vertrages, der zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung der Differenzdeckung bestanden hat. Nachträglich 
vorgenommene Änderungen an der anderweitig beste-
henden Sach-Gebäude-/Mietausfallversicherung bewirken 
keine Erweiterung der Differenzdeckung.

 b) Der Versicherer leistet keinen Ersatz im Rahmen der 
Entschädigung nach a), wenn der andere Versiche-
rer aufgrund Obliegenheitsverletzungen, Nichtzah-
lung der Beiträge, vorsätzlicher Herbeiführung eines 

 Versicherungsfalles oder arglistiger Täuschungen ganz 
oder teilweise leistungsfrei ist.

2 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei und nach Ein-
tritt des Versicherungsfalles

 In Ergänzung zu § A8 Nr. 2 a) bb) VSG sind Schäden dem Ver-
sicherer der anderweitig bestehenden Versicherung anzuzei-
gen und dort die Ansprüche geltend zu machen. Dem Versi-
cherer dieses Vertrages sind Schäden unverzüglich zu melden, 
sobald feststeht, dass ein bei einem anderweitigen Versicherer 
gemeldeter Schaden dort nicht oder nicht in vollem Umfang 
unter die Leistungspflicht fällt.

 Die Rechtsfolgen von Verletzung der Obliegenheit ergeben 
sich aus § A8 Nr. 3 VSG.

3 Gefahrerhöhung

 In Ergänzung zu § A9 Nr. 1 und Nr. 2 VSG muss der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherer unverzüglich melden, wenn 
die bei einem anderweitigen Versicherer bestehende Sach- 
Gebäude- oder Mietausfallversicherung vorzeitig endet. 

 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus § A9 VSG. 

4 Umstellung der Differenzdeckung auf den Vollschutz

 Der vorliegende Vertrag wird zu dem im Antrag genannten 
Beendigungstermin der anderweitig bestehenden Sach-
Gebäude-/Mietausfallversicherung durch den Wegfall der 
Bestimmungen über die Differenzdeckung auf den vollen 
Versicherungsschutz umgestellt. Gleiches gilt, wenn die an-
derweitig bestehende Sach-Gebäude-/Mietausfallversiche-
rung vor dem genannten Beendigungstermin endet.

 Ab dem Zeitpunkt der Umstellung von der Differenzdeckung 
auf den vollen Versicherungsschutz ist der hierfür zu zahlende 
Beitrag zu entrichten. 

VSG/D 010401/14 Blei-, Messing- oder Eloxalvergla-
sungen, transparentes Glasmosaik

Der Versicherer leistet Ersatz für Schäden an nicht aus Glas beste-
henden Teilen von Blei-, Messing- oder Eloxalverglasungen oder 
von transparentem Glasmosaik nur, wenn gleichzeitig ein ersatz-
pflichtiger Schaden durch Zerbrechen (siehe § D11 Nr. 1 VSG) an 
der zugehörigen Scheibe vorliegt und entweder beide Schäden 
auf derselben Ursache beruhen oder der Schaden an der Scheibe 
den anderen Schaden verursacht hat. Für die Rahmen dieser Ver-
glasungen besteht nur aufgrund besonderer Vereinbarung Versi-
cherungsschutz (siehe § D3 Nr. 4 p bb VSG).

VSG/D 040150/14 Gefahren der Technischen 
Versicherung

1 Gegenstand der Versicherung

 In Ergänzung zu § D4 Nr. 1 VSG ersetzt der Versicherer versi-
cherte Sachen nach Nr. 2, die infolge einer versicherten Ge-
fahr nach Nr. 4 zerstört oder beschädigt werden bis zu der 
hierfür vereinbarten Versicherungssumme. § D4 Nr. 3 VSG 
bleibt unberührt. 

2. Versicherte Sachen

 a) Abweichend von § D1 Nr. 1 b) VSG besteht Versiche-
rungsschutz für Schäden an stationären, elektronischen 
und maschinellen Gebäudebestandteilen, die der Steu-
erung, Versorgung und Unterhaltung des Gebäude die-
nen. Versicherungsschutz nach Satz 1 besteht nur, sofern 
die versicherten Sachen betriebsfertig sind. 

  Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter 
Erprobung und soweit vorgesehen nach beendetem Pro-
bebetrieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder 
sich in Betrieb befindet. Eine spätere Unterbrechung der 
Betriebsfertigkeit unterbricht den Versicherungsschutz 
nicht. Dies gilt auch während einer De- oder Remonta-
ge sowie während eines Transportes der Sache innerhalb 
des Versicherungsortes.

 b) Mitversichert sind 

  aa) Zusatzgeräte, Reserveteile und Fundamente versi-
cherter Sachen;
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  bb) Ausmauerungen, Auskleidungen und Beschichtungen 
von Öfen, Feuerungs- und sonstigen Erhitzungsanla-
gen, Dampferzeugern und Behältern, die während der 
Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungsge-
mäß mehrfach ausgewechselt werden müssen.

 c) Nur als Folge eines dem Grunde nach versicherten Sach-
schadens an anderen Teilen der versicherten Sache sind 
Schäden an

  aa) Transportbändern, Kabeln, Ketten, Seilen, Gurten, 
Riemen, Bürsten, Kardenbelägen;

  bb) Öl- und Gasfüllungen, die Isolationszwecken dienen 
versichert.

 d)  In Ergänzung zu § D1 Nr. 6 VSG besteht kein Versiche-
rungsschutz für 

  aa) Wechseldatenträger;

  bb) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und 
Arbeitsmittel;

  cc) Photovoltaik- und Solaranlagen, Kleinwindkraftan-
lagen, sonstige Versorgungsanlagen außerhalb von 
Gebäuden;

  dd) Werkzeuge aller Art;

  ee) Prototypen;

  ff) Wärme- und Heiztechnik, die nicht mit Flüssiggas, Erd-
gas, Erdöl, Pellets oder Fernwärme betrieben werden;

  gg) Anlagen/Geräte, die sich auf Schwimmkörpern befin-
den;

  hh) Anlagen und Geräte, für die der Versicherungsneh-
mer nicht die Gefahr trägt, z. B. durch Haftungsfrei-
stellung bei gemieteten Sachen;

  ii) Schäden an vom Versicherungsnehmer und/oder sei-
nen Mitarbeitern selbst entwickelten, angepassten  
oder modifizierten Programmen;

  jj) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der ver-
sicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausge-
wechselt werden müssen;

  kk) Anlagen/Geräte, die bei Antragstellung älter als 
15 Jahre sind;

  ll) Transformatoren.

3 Versicherte und nicht versicherte Kosten

 Versichert sind bis zur im Vertrag vereinbarten Entschädi-
gungsgrenze

 a) Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens  nach § D3 Nr. 1 VSG;

 b) Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
nach § D3 Nr. 2 VSG;

 c) Bewegungs- und Schutzkosten nach § D3 Nr. 4 a) bb) 
VSG;

 d) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen nach § D3 Nr. 4 a) dd) VSG;

 e) Sachverständigenkosten nach § D3 Nr. 4 a) hh) VSG;

 f) Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungs-
kosten.

  aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge eines dem Grunde nach versicherten Schadens 
aufwenden muss, um versicherte und nicht versicher-
te Sachen, deren Teile oder Reste, die sich an der 
Schadenstelle befinden aufzuräumen und nötigen-
falls zu dekontaminieren, zu vernichten oder in die 
nächstgelegene geeignete Abfallbeseitigungsanlage 
zu transportieren und dort zu beseitigen.

  bb) Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekon-
tamination und Entsorgung von Erdreich oder Ge-
wässern, Kosten für die Beseitigung von Beeinträchti-
gungen des Grundwassers oder der Natur sowie von 
Emissionen in der Luft. Nicht versichert sind ferner 
Aufwendungen des Versicherungsnehmers aufgrund 
der Einliefererhaftung.

  cc) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versi-
cherungsnehmer aus einem anderen Versicherungs-
vertrag Ersatz beanspruchen kann;

 g) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich.

  aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge einer Kontamination durch einen dem Grunde 
nach versicherten Schaden aufgrund behördlicher 
Anordnungen aufwenden muss, um 

   –  Erdreich der Sadenstätte zu untersuchen und nöti-
genfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen;

   –  den Aushub zu vernichten oder in die nächstge-
legene geeignete Deponie zu transportieren und 
dort abzulagern;

   –  insoweit den Zustand der Schadenstätte vor Ein-
tritt des Schadens wiederherzustellen.

  bb) Die Aufwendungen gemäß aa) sind nur versichert, 
sofern die behördlichen Anordnungen 

   –  aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen er-
gangen sind, die vor Eintritt des Schadens erlassen 
wurden;

   –  Kontamination betreffen, die nachweislich infolge 
dieses Schadens entstanden sind;

   –  innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Scha-
dens ergangen sind und dem Versicherer ohne  
Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei 
Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet wurden.

  cc) Wird durch den Schaden eine bereits bestehende 
Kontamination des Erdreichs erhöht, so sind nur die 
Aufwendungen versichert, die den für eine Beseiti-
gung der bestehenden Kontamination erforderlichen 
Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, 
ob und wann dieser Betrag ohne den Schaden aufge-
wendet worden wäre. Die hiernach zu ersetzenden 
Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige 
festgestellt.

  dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher An-
ordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen 
des Versicherungsnehmers einschließlich der Einliefe-
rerhaftung sind nicht versichert.

  ee) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versi-
cherungsnehmer aus einem anderen Versicherungs-
vertrag Ersatz beanspruchen kann;

 h) Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten; 
Gerüstgestellung; Bergungsarbeiten; Bereitstellung eines 
Provisoriums; Luftfracht.

  Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwen-
den muss;

 i) Eich- und Kalibrierungskosten, die der Versicherungs-
nehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten 
Total- oder Teilschadens aufwenden muss. Eich- und Ka-
librierungskosten sind Aufwendungen, die dadurch ent-
stehen, dass zum Zwecke der Wiederherstellung der ver-
sicherten Sache andere Sachen erneut geeicht/kalibriert 
werden müssen. Die Entschädigungsleistung für Eich- 
und Kalibrierungskosten wird um die gehabte Nutzung 
(= im Verhältnis der tatsächlichen Nutzung seit letzter Ei-
chung/Kalibrierung zum vorgeschriebenen Eichintervall/
empfohlenen Kalibrierungsintervall) gekürzt. 

 Nicht versichert sind Kosten gemäß § D3 Nr. 4 a) aa), cc), ee) 
bis gg) und ii) bis oo) und Nr. 5 VSG, sowie Nr. 10 a) aa).

4 Versicherte Gefahren und Schäden

 a) Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergese-
hen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen an 
versicherten Sachen.

  Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungs-
nehmer weder rechtzeitig vorhergesehen hat noch mit 
dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen 
Fachwissen hätte vorhersehen müssen, wobei nur grobe 
Fahrlässigkeit schadet.
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 b) Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) 
der versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine 
versicherte Gefahr nachweislich von außen auf eine Aus-
tauscheinheit (im Reparaturfall üblicherweise auszutau-
schende Einheit) oder auf die versicherte Sache insge-
samt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu erbringen, 
so genügt die überwie-gende Wahrscheinlichkeit, dass 
der Schaden auf die Einwirkung einer versicherten Ge-
fahr von außen zurückzuführen ist. Für Folgeschäden an 
weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung 
geleistet.

 c) Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht 
auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden 

  aa) durch Programme oder Dateien mit Schadenfunk-
tion wie z. B. Computerviren, Würmer, Trojanische 
Pferde;

  bb) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung 
bereits vorhanden waren und dem Versicherungs-
nehmer bekannt sein mussten;

  cc) durch betriebsbedingte normale Abnutzung; 

  dd) durch betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung, korro-
sive Angriffe oder Abzehrungen sowie übermäßigen 
Ansatz von Kesselstein, Schlamm oder sonstigen Ab-
lagerungen.

   Dies gilt nicht bei Schäden durch Bedienungsfehler, 
Ungeschicklichkeit, Vorsatz Dritter, Konstruktions-, 
Material- oder Ausführungsfehler, Versagen von 
Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen sowie 
Wasser-, Öl- und Schmiermittelmangel. Ob ein Kon-
struktionsfehler vorliegt, wird nach dem Stand der 
Technik zur Zeit der Konstruktion beurteilt, bei Be-
dienungs-, Material- oder Ausführungsfehlern nach 
dem Stand der Technik zur Zeit der Herstellung;

  ee) durch korrosive Angriffe, Abzehrungen oder Ablage-
rungen jeder Art an den von Flüssigkeiten, Dämpfen 
oder Gasen berührten Teilen;

  ff) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftig-
keit dem Versicherungsnehmer bekannt sein musste; 
der Versicherer leistet jedoch Entschädigung, wenn 
der Schaden nicht durch die Reparaturbedürftigkeit 
verursacht wurde oder wenn die Sache zur Zeit des 
Schadens mit Zustimmung des Versicherers wenig-
stens behelfsmäßig repariert war;

  gg) soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder 
Händler), Werkunternehmer oder aus Reparatur-
auftrag einzutreten hat. Bestreitet der Dritte seine 
Eintrittspflicht, so leistet der Versicherer zunächst 
Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung der Ent-
schädigung, dass ein Dritter für den Schaden eintre-
ten muss und bestreitet der Dritte dies, so behält der 
Versicherungsnehmer zunächst die bereits gezahlte 
Entschädigung. § 86 Versicherungsvertragsgesetz 
– Übergang von Ersatzansprüchen – gilt für diese 
Fälle nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen 
Anspruch auf Kosten und nach den Weisungen des 
Versicherers außergerichtlich und erforderlichenfalls 
gerichtlich geltend zu gemachen. Die Entschädigung 
ist zurückzuzahlen, wenn der Versicherungsnehmer 
einer Weisung des Versicherers nicht folgt oder so-
weit der Dritte dem Versicherungsnehmer Schaden-
ersatz leistet;

  hh) durch Diebstahl; der Versicherer leistet jedoch Ent-
schädigung für Schäden an nicht gestohlenen Sa-
chen, wenn sie als Folge des Diebstahls eintreten;

  ii) bei Kontamination durch biologische oder chemische 
Substanzen;

  jj) die gegen die Gefahren nach § D4 Nr. 1 VSG ver-
sicherbar sind.

5 Subsidiärdeckung

 Soweit versicherte Gefahren und Schäden sowie Ausschlüsse 
gemäß § D 4 Nr. 1 - 3 vereinbart sind, finden die Regelungen 
in VSG/ D 040150/14 keine Anwendung.

 Sofern Gefahren nach § D4 Nr. 1 b) (Leitungswasser), § D4 
Nr. 1 d) bb) (Erdbeben), § D4 Nr. 1 f) (Fahrzeuganprall, 
Rauch, Überschalldruckwellen) oder § D4 Nr. 2 (Daten und 
Programme) nicht versichert  sind, sind diese Gefahren auch 
nicht nach VSG/D 040150/14 versichert.

 Alle sonstigen nach § D4 nicht versicherten Gefahren sind 
jedoch im Rahmen der Regelung gemäß Klausel VSG/D 
040150/14  versichert.

 Die Bestimmungen gemäß § D4 Nr. 3 bleiben unberührt.

6 Versicherungsort

 Es besteht nur Versicherungsschutz innerhalb des Versiche-
rungsortes gemäß § D 13

7 Besondere Gefahrerhöhungen und vertraglich verein-barte 
Sicherheitsvorschriften

 In Ergänzung zu § D14 Nr. 1 VSG hat der Versicherungsneh-
mer elektronische Anlagen und maschinelle Einrichtungen in 
den vom Hersteller vorgesehenen Intervallen warten zu lassen

 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ A9, D14 Nr. 2 VSG. 

8 Versicherungswert, Versicherungssumme, Summen-anpas-
sung

 a) Der Versicherungswert für die versicherten Sachen nach 
Nr. 2 wird nach § D15 Nr. 1 VSG ermittelt. 

 b) Ist der Versicherungsnehmer nicht zum Vorsteuerabzug 
berechtigt, gilt § D15 Nr. 4 VSG entsprechend.

 c) Für die Versicherungssumme gilt § D15 Nr. 5 VSG ent-
sprechend.

 d) Ist Summenanpassung für den Vertrag vereinbart, gilt 
§ D16 VSG entsprechend.

9 Umfang der Entschädigung für elektronische Gebäude-
bestandteile

 a) Abweichend von § D 17 Nr. 1 VSG wird die Entschädi-
gung wie folgt berechnet:

  aa) Teilschaden

   Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstel-
lungskosten zuzüglich des Wertes des Altmaterials 
nicht höher sind als der Neuwert der versicherten 
Sache. Entschädigt werden alle für die Wiederher-
stellung des früheren, betriebsfertigen Zustandes 
notwendigen Aufwendungen abzüglich des Wertes 
des Altmaterials. Hierzu gehören auch übertarifliche 
Lohnanteile und Zulagen, ferner Mehrkosten durch 
tarifliche Zuschläge für Überstunden sowie für Sonn-
tags-, Feiertags- und Nachtarbeiten und Mehrkosten 
für Expressfrachten.

   Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Hö-
he der Wertverbesserung wird vorgenommen an 
Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien 
und Arbeitsmitteln, Werkzeugen aller Art sowie 
sonstigen Teilen, die während der Lebensdauer der 
versicherten Sache erfahrungsgemäß mehrfach aus-
gewechselt werden müssen, soweit diese Teile zur 
Wiederherstellung der versicherten Sache zerstört 
oder beschädigt werden. 

   Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

   –  Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnah-
men, die auch unabhängig von dem Versiche-
rungsfall notwendig gewesen wären;

   –  Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesse-
rungen, die über die Wiederherstellung hinausge-
hen;

   –  Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, 
soweit die Kosten nicht auch durch Arbeiten in 
fremder Regie entstanden wären;

   –  entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in eige-
ner Regie;

   –  Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige 
Wiederherstellung;
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   –  Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstel-
lung erforderlich sind, aber nicht an der versicher-
ten Sache selbst ausgeführt werden;

   –  Vermögensschäden.

  bb) Totalschaden

   Ein Totalschaden liegt vor, wenn die Wiederherstel-
lungskosten zuzüglich des Wertes des Altmaterials 
höher sind als der Neuwert der versicherten Sache. 
Entschädigt wird der Neuwert abzüglich des Wertes 
des Altmaterials.

  cc) Entschädigungsbegrenzung auf den Zeitwert

   Abweichend von aa) und bb) ist die Entschädigungs-
leistung auf den Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles begrenzt, wenn die Wiederher-
stellung (Teilschaden) bzw. Wiederbeschaffung (To-
talschaden) unterbleibt oder für die versicherte Sache 
serienmäßig hergestellte Ersatzteile nicht mehr zu 
beziehen sind. 

   Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch 
auf den Teil der Entschädigung, der den Zeitwert 
übersteigt nur, soweit und sobald er innerhalb von 
2 Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sicher-
gestellt hat, dass er die Entschädigung zur Wieder-
herstellung der beschädigten oder Wiederbeschaf-
fung der zerstörten oder abhanden gekommenen 
Sachen verwenden wird.

  dd) Muss die versicherte Sache zur Behebung eines 
Schadens ins europäische oder außereuropäische 
Ausland gesandt werden, so vergütet der Versiche-
rer die Transportkosten (jedoch nicht Kosten für Eil- 
und Luftfracht) nur zwischen dem Ort, an dem sich 
die versicherte Sache befindet, und der Grenze der 
Bundesrepublik Deutschland. Für Transportkosten 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kommt 
der Versicherer nicht auf.

   Ist es für die Reparatur des Objektes notwendig, einen 
Fachmann oder Ersatzteile aus dem Ausland anzu-
fordern, so gelten wiederum nur die Transport- bzw. 
Fahrtkosten und Tagegelder (jedoch nicht Kosten für 
Eil- und Luftfracht, Überstunden- und Feiertagsschich-
ten) gedeckt, die in der Bundesrepublik Deutschland 
angefallen sind. Absatz 1 gilt sinngemäß.

 b) Für die Ermittlung einer Unterversicherung (§ D17 Nr. 4 
VSG) ist der Versicherungswert nur auf die versicherten 
Sachen nach Nr. 2 abzustellen.

 c) Ist der Verzicht auf den Einwand der Unterversicherung 
nach Klausel VSG/D 170301/14 vereinbart, so bezieht 
sich der im Versicherungsvertrag vereinbarte Prozentsatz 
der Versicherungssumme auch auf die Gefahr der Tech-
nischen Versicherung.

 d) Ist Unterversicherungsverzicht nach Klausel VSG/D 
170352/14 und/oder VSG/D 170353/14 vereinbart, so 
bezieht sich dieser auch auf die Gefahr der Technischen 
Versicherung gemäß Klausel VSG/D 040150/14.

 e) Ist Leistung bei grober Fahrlässigkeit nach Klausel VSG/A 
170102/14 vereinbart, so bezieht sich der im Versiche-
rungsvertrag vereinbarte Prozentsatz der Versicherungs-
summe auch auf die Gefahr der Technischen Versiche-
rung gemäß Klausel VSG/D 040150/14.

 f) Bei Schäden an Zwischenbildträgern gilt:

  Von den Wiederherstellungskosten wird ein Abzug vor-
genommen. Der Abzug entspricht dem Verhältnis der 
bei Schadeneintritt erreichten Lebensdauer zu der vom 
Hersteller erwarteten Lebensdauer.

 g) Der Versicherer leistet im Teilschadenfall bis zur verein-
barten Entschädigungsgrenze auch Entschädigung für 
notwendige Eich- und Kalibrierungskosten, sofern diese 
bei der Bildung der Versicherungssumme gemäß § D16 
Nr. 5 berücksichtigt wurden. Die Entschädigungsleistung 
für Eichkosten wird um die gehabte Nutzung (= im Ver-
hältnis der tatsächlichen Nutzung seit letzter Eichung 
zum vorgeschriebenen Intervall) gekürzt.

10 Umfang der Entschädigung für maschinelle Gebäude-be-
standteile

 a) Abweichend von § D17 Nr. 1 VSG wird die Entschädi-
gung wie folgt berechnet:

  aa) Teilschaden

   Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstel-
lungskosten zuzüglich des Wertes des Altmaterials 
nicht höher sind als der Neuwert der versicherten 
Sache. Entschädigt werden alle für die Wiederher-
stellung des früheren, betriebsfertigen Zustandes 
notwendigen Aufwendungen abzüglich des Wertes 
des Altmaterials. Hierzu gehören auch übertarifliche 
Lohnanteile und Zulagen, ferner Mehrkosten durch 
tarifliche Zuschläge, für Überstunden sowie für Sonn-
tags-, Feiertags- und Nachtarbeiten und Mehrkosten 
für Expressfrachten.

   Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in 
 Höhe der Wertverbesserung wird vorgenommen an 

   –  Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien 
und Arbeitsmitteln, Werkzeugen aller Art sowie 
sonstigen Teilen, die während der Lebensdauer 
der versicherten Sache erfahrungsgemäß mehr-
fach ausgewechselt werden müssen, soweit diese 
Teile zur Wiederherstellung der versicherten Sache 
zerstört oder beschädigt werden;

   –  Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und 
Betonkübeln, Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, Bür-
sten, Kardenbelägen und Bereifungen, Verbren-
nungsmotoren, Akkumulatoren und Röhren;

   –  Zylinderköpfen, Zylinderbuchsen, einteilige Kol-
ben, Kolbenböden und Kolbenringen von Kolben-
maschinen. Der Abzug beträgt 10 Prozent pro Jahr, 
höchstens jedoch 50 Prozent.

   –  versicherten Sachen gemäß Nr. 2 b) bb). Die 
Kürzung der Entschädigungsleistung erfolgt im 
Verhältnis des Alters der versicherten Sache zum 
Schadenzeitpunkt und der normalen Lebensdauer 
der beschädigten Sache (Herstellererfahrung).

   Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

   –  Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnah-
men, die auch unabhängig von dem Versiche-
rungsfall notwendig gewesen wären;

   –  Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesse-
rungen, die über die Wiederherstellung hinausge-
hen. Wird eine Konstruktionseinheit, z. B. ein Mo-
tor, ein Getriebe oder ein Baustein, ausgewechselt, 
obgleich sie neben beschädigten Teilen mit über-
wiegender Wahrscheinlichkeit auch unbeschä-
digte umfasst, so wird die Entschädigung hierfür 
angemessen gekürzt; dies gilt jedoch nicht, wenn 
die Kosten, die für eine Reparatur der beschädigten 
Teile notwendig gewesen wären, die Kosten für die 
Auswechselung der Konstruktionseinheit überstei-
gen würden. Werden beschädigte Teile erneuert, 
obgleich eine Reparatur ohne Gefährdung der Be-
triebssicherheit möglich ist, so ersetzt der Versiche-
rer die Kosten, die für eine Reparatur der beschä-
digten Teile notwendig gewesen wären, jedoch 
nicht mehr als die für die Erneuerung aufgewen-
deten Kosten;

   –  Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, 
soweit die Kosten nicht auch durch Arbeiten in 
fremder Regie entstanden wären;

   –  entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in eige-
ner Regie;

   –  Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige 
Wiederherstellung;

   –  Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstel-
lung erforderlich sind, aber nicht an der versicher-
ten Sache selbst ausgeführt werden;

   –  Vermögensschäden.
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  bb) Totalschaden

   Ein Totalschaden liegt vor, wenn die Wiederherstel-
lungskosten zuzüglich des Wertes des Altmaterials 
höher sind als der Neuwert der versicherten Sache. 
Entschädigt wird der Zeitwert abzüglich des Wertes 
des Altmaterials. Der Zeitwert ergibt sich aus dem 
Neuwert durch einen Abzug insbesondere für Alter, 
Abnutzung und technischen Zustand.

  cc) Muss die versicherte Sache zur Behebung eines 
Schadens ins europäische oder außereuropäische 
Ausland gesandt werden, so vergütet der Versiche-
rer die Transportkosten (jedoch nicht Kosten für Eil- 
und Luftfracht) nur zwischen dem Ort, an dem sich 
die versicherte Sache befindet, und der Grenze der 
Bundesrepublik Deutschland. Für Transportkosten 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kommt 
der Versicherer nicht auf.

   Ist es für die Reparatur des Objektes notwendig, 
einen Fachmann oder Ersatzteile aus dem Ausland 
anzufordern, so gelten wiederum nur die Transport- 
bzw. Fahrtkosten und Tagegelder (jedoch nicht Ko-
sten für Eil- und Luftfracht, Überstunden- und Fei-
ertagsschichten) gedeckt, die in der Bundesrepublik 
Deutschland angefallen sind. Absatz 1 gilt sinnge-
mäß.

 b) Für die Ermittlung einer Unterversicherung (§ D17 Nr. 4 
VSG) ist der Versicherungswert nur auf die versicherten 
Sachen nach Nr. 2 abzustellen.

 c)  Der Versicherer leistet im Teilschadenfall bis zur verein-
barten Entschädigungsgrenze auch Entschädigung für 
notwendige Eich- und Kalibrierungskosten, sofern diese 
bei der Bildung der Versicherungssumme gemäß § D15 
Nr. 5 VSG berücksichtigt wurden. Die Entschädigungslei-
stung für Eichkosten wird um die gehabte Nutzung (= im 
Verhältnis der tatsächlichen Nutzung seit letzter Eichung 
zum vorgeschriebenen Intervall) gekürzt.

11 Selbstbehalt

 Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Ver-
sicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

12 Software-Deckung

 a) Versicherte und nicht versicherte Kosten

  aa) Versichert sind zusätzlich Kosten bis zur vereinbarten 
Entschädigungsgrenze für die Wiederherstellung von

   –  Daten; dies sind digitalisierte maschinenlesbare 
Informationen;

   –  betriebsfertigen und funktionsfähigen Standard-
programmen und individuell hergestellten Pro-
grammen, zu deren Nutzung der Versicherungs-
nehmer berechtigt ist, soweit sich diese auf einem 
versicherten Datenträger befinden.

  bb) Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstel-
lung von Daten und Programmen, die sich nur im 
Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

 b) Versicherte Sachen

  Abweichend von Nr. 2 d) aa) sind Wechseldatenträger 
versichert. Wechseldatenträger gelten nicht als elektro-
nisches Bauelement.

 c) Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

  Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, 
die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten 
oder Programme eingetreten ist

  aa) infolge eines dem Grunde nach versicherten Scha-
dens gemäß Nr. 5 an dem Datenträger oder der Da-
tenverarbeitungsanlage, auf dem diese gespeichert 
waren;

  bb) durch

   –  Ausfall oder Störung der Hardware der Datenver-
arbeitungsanlage, der Hardware der Datenfern-
übertragungseinrichtungen und -leitungen, der 

Stromversorgung/Stromversorgungsanlage oder 
der Klimaanlage;

   –  Bedienungsfehler (z. B. falscher Einsatz von Daten-
trägern, falsche Befehlseingabe);

   –  vorsätzliche Programm- oder Datenänderungen 
durch Dritte in schädigender Absicht (mit Ausnah-
me von cc);

   –  Über- oder Unterspannung;

   –  elektrostatische Aufladung oder elektromagne-
tische Störung;

   –  Höhere Gewalt.

  cc) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen keine Entschädigung für den Verlust, 
die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Da-
ten oder Programme durch Programme oder Dateien 
mit Schadenfunktion, wie z. B. Computerviren, Wür-
mer, Trojanische Pferde.

 d) Versicherungsort

  In Ergänzung zu Nr. 6 besteht Versicherungsschutz

  aa) innerhalb der im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Betriebsgrundstücke und für die Datenfernübertra-
gungseinrichtungen und -leitungen, die diese Be-
triebsgrundstücke verbinden;

  bb) für Sicherungs-Wechseldatenträger in deren Auslage-
rungsstätten g) aa) sowie auf den Verbindungswegen 
zwischen den bezeichneten Betriebsgrundstücken 
und den Auslagerungsstätten.

 e) Versicherungswert, Versicherungssumme

  aa) Versicherungswert sind abweichend von Nr. 8 bei

   –  Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs- 
bzw. Wiedereingabekosten,

   –  Wechseldatenträgern die Wiederbeschaffungsko-
sten;

  bb) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
entsprechen.

 f) Umfang der Entschädigung für Daten und Programme

  aa) Entschädigt werden abweichend von Nr. 9 die für 
die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen 
Zustandes der Daten und Programme notwendigen 
Aufwendungen. Aufwendungen zur Wiederherstel-
lung sind insbesondere erforderliche

   –  maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdaten-
trägern;

   –  Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wie-
derherstellung von Daten (einschl. dafür erfor-
derliche Belegaufbereitung/Informationsbeschaf-
fung);

   –  Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Stan-
dardprogrammen;

   –  Wiedereingabe von Programmdaten individuell 
hergestellter Programme und Programmerweite-
rungen (z. B. Konfigurationen, Funktionsblöcke) 
aus beim Versicherungsnehmer vorhandenen Be-
legen (z. B. Quellcodes).

  bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung

   –  für Kosten, die dadurch entstehen, dass der Versi-
cherungsnehmer die Verwendung von Daten oder 
Programmen zulässt oder solche selbst verwendet, 
die nicht versichert sind;

   –  für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die 
versicherten Daten oder Programme durch Ko-
pierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare 
Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker, Ver-
schlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. 
Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb);

   –  für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingege-
benen Daten;
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   –  für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;

   –  für Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesse-
rungen, die über die Wiederherstellung hinausge-
hen;

   –  für sonstige Vermögensschäden;

   –  soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe 
der Daten oder Programme nicht notwendig ist;

   –  soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe 
der Daten oder Programme nicht innerhalb von 
12 Monaten nach Eintritt des Schadens durchge-
führt wurde.

  cc) Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten 
Versicherungssummen.

  dd) Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Ent-
schädigung vorgenommen.

  ee) Der nach aa) bis cc) ermittelte Betrag wird je Ver-
sicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt 
gekürzt. Entstehen mehrere Schäden, so wird der 
Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen.

 g) Besondere Gefahrerhöhungen und vertraglich vereinbar-
te Sicherheitsvorschriften

  aa) In Ergänzung zu § D14 Nr. 1 VSG hat der Versiche-
rungsnehmer

   –  eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchent-
liche Datensicherung vorzunehmen, d. h. Dupli-
kate der versicherten Daten und Programme an-
zufertigen und so aufzubewahren, dass bei einem 
Versicherungsfall Originale und Duplikate nicht 
gleichzeitig beschädigt werden oder abhanden-
kommen können. Die technischen Einrichtungen 
zur Datensicherung müssen jeweils dem Stand der 
Technik entsprechen;

   –  sicherzustellen, dass Form und Struktur der Da-
ten auf dem Sicherungsdatenträger so beschaffen 
sind, dass deren Rücksicherung technisch möglich 
ist, z. B. durch Sicherung mit Prüfoption (Verify) 
und Durchführung von Rücksicherungstests;

   –  die Vorschriften und Hinweise des Herstellers zur 
Installation, Wartung und Pflege der Datenver-
arbeitungsanlage/Datenträger zu beachten und 
übliche, ständig aktualisierte Schutzmaßnahmen 
gegen die bestimmungswidrige Veränderung und 
Löschung gespeicherter Daten vorzunehmen (z. B. 
durch Firewalls, Zugriffsschutzprogramme);

   –  seine Mitarbeiter schriftlich zu verpflichten, die 
Datenverarbeitungsanlage ausschließlich zu be-
trieblichen Zwecken zu nutzen und nur Daten und 
Programme zu verwenden, zu deren Nutzung der 
Versicherungsnehmer berechtigt ist.

  bb) Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegen-
heiten ergeben sich aus §§ A9, D14 Nr. 2 VSG.

VSG/D 040152/14 Graffiti 

1 Gegenstand der Versicherung

 In Erweiterung zu § D4 VSG leistet der Versicherer Entschä-
digung für versicherte Gebäude, die durch Graffiti böswillig 
beschädigt werden.

 a) Als böswillige Beschädigung durch Graffiti gilt jede vor-
sätzliche, unmittelbare Beschädigung und Verschmut-
zung von versicherten Gebäuden und Sachen durch Far-
ben, Lacke und ähnliche Stoffe.

 b) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden durch 

  aa) Betriebsangehörige,

  bb) Hausbewohner,

  cc) fremde im Betrieb tätige Personen und

  dd) während der Bauphase an dem Gebäude beschäf-
tigte Bauarbeiter und sonstige Personen, sofern die-
se Verrichtungsgehilfen im Sinne des § 831 BGB des 
Versicherungsnehmers sind.

 c)  Ersetzt werden ausschließlich die Kosten einer Reinigung 
(Reinigungskosten).

2 Abgrenzung zur Staatshaftung

 Ein Anspruch auf Entschädigung für Schäden durch böswil-
lige Beschädigung besteht nicht, soweit die Voraussetzungen 
für einen unmittelbaren oder subsidiären Schadensersatzan-
spruch aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts 
gegeben sind.

 Ein Anspruch auf Entschädigung in den o. g. Fällen erstreckt 
sich nur auf den Teil des Schadens, der die Höchstgrenzen 
aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts über-
schreitet.

3 Besondere Obliegenheiten

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem 
Versicherer und der zuständigen Polizeidienststelle unverzüg-
lich anzuzeigen. Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Ob-
liegenheiten ergeben sich aus § A8 Nr. 3 VSG.

4 Besonderes Kündigungsrecht

 a) Versicherungsnehmer und Versicherer können diese 
Klausel jederzeit kündigen. Die Kündigung wird einen 
Monat nach Zugang wirksam. Macht der Versicherer von 
seinem Kündigungsrecht Gebrauch, so kann der Versi-
cherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Kündigung des Versicherers zum glei-
chen Zeitpunkt kündigen. Bezüglich des Beitrages gilt § 
A7 VSG.  

 b) Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen.

5 Jahreshöchstentschädigung

 Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jahres-
höchstentschädigung begrenzt.

6. Selbstbehalt

 Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Ver-
sicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

VSG/D 040201/14 Ausschluss von Terrorismusschäden 

In Ergänzung zu § D4 Nr. 3 VSG erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen die Versicherung außerdem nicht auf Schä-
den durch Terrorakte.

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder 
ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in 
der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und 
dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtungen Einfluss 
zu nehmen.

VSG/D 040250/14 Ausschluss und Wiedereinschluss 
von Terrorismusschäden 

1 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeach-
tet etwaiger abweichender Bestimmungen (ausgenommen 
Nr. 3) gelten Schäden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art 
im Zusammenhang mit Terrorakten als ausgeschlossen (Aus-
schluss).

2 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer 
oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schre-
cken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu ver-
breiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Ein-
richtungen Einfluss zu nehmen.

3 Abweichend von Nr. 1 und nur im Rahmen der Bestim-
mungen dieses Vertrages gelten – soweit vereinbart – Sach-
schäden, Kosten und Mietausfallschäden durch Terrorakte 
nach weiterer Maßgabe der folgenden Bestimmungen als 
versichert (Wiedereinschluss):

 a) Der Sachschaden muss sich im Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Länder, 
in denen für Terrorakte eine Poollösung oder gesetzliche 
Regelung Gültigkeit hat. 

 b) Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben je-
doch nachstehende Schäden sowie Kosten jeder Art im 
Zusammenhang damit stets ausgeschlossen:
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  aa) Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung, 
Verhinderung und/oder Einschränkung der Nutzung 
von Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung che-
mischer und/oder biologischer Substanzen).

   Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen 
vor Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherten auf dem Versicherungsort oder von 
Dritten betriebsbedingt zu Produktionszwecken oder 
zur Durchführung von technischen Verfahren gela-
gert oder verwendet werden (einschließlich betriebs-
bedingter Zwischenlagerung oder Auslieferung).

   Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Scha-
deneintritt Bestandteil eines versicherten Gebäudes 
oder eines Gebäudes von Dritten waren.

  bb) Schäden durch Ausfall von Versorgungsleitungen 
(z. B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei 
Fremdbezug. 

 c) Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jah-
reshöchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im 
laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt 
unter die Jahreshöchstentschädigung.

 d) Der Wiedereinschluss von Terrorismusschäden kann vom 
Versicherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne 
Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung 
wird einen Monat nach Zugang wirksam.

  Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kün-
digung durch den Versicherer kündigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung 
zum glei-chen oder einem anderen Zeitpunkt, jedoch 
spätestens zum Schluss des laufenden Versicherungsjah-
res, wirksam wird.

VSG/D 040251/14 Ausschluss und Wiedereinschluss 
von Terrorismusschäden bei Verträ-
gen ohne die Gefahr Feuer

1 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeach-
tet etwaiger abweichender Bestimmungen (ausgenommen 
Nr. 3) gelten Schäden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art 
im Zusammenhang mit Terrorakten als ausgeschlossen (Aus-
schluss).

2 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer 
oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schre-
cken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu ver-
breiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Ein-
richtungen Einfluss zu nehmen.

3 Abweichend von Nr. 1 und nur im Rahmen der Bestim-
mungen dieses Vertrages gelten – soweit vereinbart – Sach-
schäden, Kosten und Mietausfallschäden durch Terrorakte 
nach weiterer Maßgabe der folgenden Bestimmungen als 
versichert (Wiedereinschluss):

 a) Der Sachschaden muss sich im Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Länder, 
in denen für Terrorakte eine Poollösung oder gesetzliche 
Regelung Gültigkeit hat .

 b) Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben je-
doch nachstehende Schäden und Kosten jeder Art im 
Zusammenhang damit stets ausgeschlossen:

  aa) Schäden durch Brand, Explosion, Anprall oder Ab-
sturz eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner La-
dung, durch Löschen oder Niederreißen bei diesen 
Ereignissen. Brand ist ein Feuer, das ohne einen be-
stimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn 
verlassen hat, und das sich aus eigener Kraft aus-
zubreiten vermag. Explosion ist eine auf dem Aus-
dehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beru-
hende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 

  bb) Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung, 
Verhinderung und/oder Einschränkung der Nutzung 
von Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung che-
mischer und/oder biologischer Substanzen).

   Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen 
vor Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherten auf dem Versicherungsort oder von 
Dritten betriebsbedingt zu Produktionszwecken oder 
zur Durchführung von technischen Verfahren gela-
gert oder verwendet werden (einschließlich betriebs-
bedingter Zwischenlagerung oder Auslieferung).

   Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Scha-
deneintritt Bestandteil eines versicherten Gebäudes 
oder eines Gebäudes von Dritten waren.

  cc) Schäden durch Ausfall von Versorgungsleitungen 
(z. B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei 
Fremdbezug. 

 c) Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jah-
reshöchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im 
laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt 
unter die Jahreshöchstentschädigung.

 d) Der Wiedereinschluss von Terrorismusschäden kann vom 
Versicherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne 
Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung 
wird einen Monat nach Zugang wirksam.

  Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündi-
gung durch den Versicherer kündigen. Der Versicherungs-
nehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung zum glei-
chen oder einem anderen Zeitpunkt, jedoch spätestens 
zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam 
wird.

VSG/D 050002/14 Bestimmungswidriges Ausbrechen 
glühendflüssiger Schmelzmassen 
und bestimmungswidriges Ausbre-
chen von Metallschmelzen

1 In Erweiterung zu § D5 VSG leistet der Versicherer bis zu der 
hierfür vereinbarten Entschädigungsgrenze Entschädigung 
für Schäden, die an den versicherten Sachen durch bestim-
mungswidriges Ausbrechen

 a) glühendflüssiger Schmelzmassen;

 b) von Metallschmelzen, die durch Energiezufuhr auch oh-
ne Glüherscheinung verflüssigt sind 

 aus deren Behältnissen oder Leitungen ohne Brand entstehen.

 Schäden an diesen Behältnissen und Leitungen selbst werden 
ebenfalls ersetzt. Ausgenommen sind jedoch Schäden im In-
nern des Behältnisses und der Schaden an der Durchbruch-
stelle. Schäden an den Schmelzmassen selbst sind ebenfalls 
nicht zu ersetzen.

2 Der nach Nr. 1 als entschädigungspflichtig errechnete Betrag 
einschließlich Ersatz für versicherte Kosten wird um den ver-
einbarten Selbstbehalt gekürzt. 

3 Die Vereinbarung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannte Gefahr und nur, sofern diese vereinbart ist: 
Feuer (§ D4 Nr. 1 a) VSG).

VSG/D 050051/14 Mitversicherung von Sengschäden

Mitversichert sind Sengschäden, soweit diese nicht durch den Vor-
gang der Herstellung, Verarbeitung, Bearbeitung oder Reparatur 
von Waren und Vorräten entstanden sind.

VSG/D 050650/14 Feuer-Rohbauversicherung

1 Während der Zeit des Rohbaus ist das Gebäude, soweit der 
Versicherungsnehmer die Gefahr hierfür trägt, gegen die Ge-
fahr Feuer versichert.

 Versichert sind die auf dem Baugrundstück befindlichen Bau-
stoffe, soweit der Versicherungsnehmer die Gefahr hierfür trägt.

2 Der Versicherungsschutz nach Nr. 1 endet mit der Fertigstellung 
des Gebäudes, spätestens jedoch 12 Monate nach Beginn.

 Gebäude sind fertiggestellt, wenn sie bewohnbar sind bzw. zu 
Ihrem Zweck genutzt werden können.  
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3 Wird Versicherungsschutz gegen eine andere Gefahr verein-
bart, tritt der Versicherungsschutz für die anderen Gefahren 
erst in Kraft, wenn das zu versichernde Gebäude fertiggestellt 
(siehe Nr. 2) ist. 

4. Die Vereinbarungen nach Nr. 1 und Nr. 2 gelten ausschließ-
lich für die nachstehend genannte Gefahr und nur, sofern die-
se vereinbart ist: Feuer (§ D4 Nr. 1 a) VSG).

VSG/D 060301/14 Erweiterte Versicherung von Zulei-
tungsrohren außerhalb des Versi-
cherungsortes 

1. Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungs-
summe auf Erstes Risiko frostbedingte und sonstige Bruch-
schäden an den Zuleitungsrohren der Wasserversorgung oder 
an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, 
Klima-, Wärmepumpen-, Solarheizungs- oder stationär instal-
lierten Wasserlöschanlagen, sofern

 a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder 
Anlagen dienen und

 b) diese Rohre außerhalb des Grundstücks liegen, auf dem 
sich die versicherten Gebäude oder Anlagen befinden und

 c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt. 

2 Die Vereinbarung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannte Gefahr und nur, sofern diese vereinbart ist: 
Leitungswasser (§ D4 Nr. 1 b) VSG).

VSG/D 060302/14 Erweiterte Versicherung von Zulei-
tungsrohren für nicht versicherte 
Gebäude und Anlagen auf dem 
Versicherungsort 

1 Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungs-
summe auf Erstes Risiko frostbedingte und sonstige Bruch-
schäden an den Zuleitungsrohren der Wasserversorgung oder 
an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, 
Klima-, Wärmepumpen-, Solarheizungs- oder stationär instal-
lierten Wasserlöschanlagen, sofern 

 a) diese Rohre der Versorgung nicht versicherter Gebäude 
oder Anlagen dienen und

 b) diese Rohre auf dem Grundstück liegen, auf dem sich die 
versicherten Gebäude oder Anlagen befinden und

 c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt. 

2 Die Vereinbarung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannte Gefahr und nur, sofern diese vereinbart ist: 
Leitungswasser (§ D4 Nr. 1 b) VSG).

VSG/D 060354/14 Erweiterte Versicherung von Ab-
leitungsrohren auf dem Versiche-
rungsort

1 Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungs-
summe auf Erstes Risiko frostbedingte und sonstige Bruch-
schäden an Ableitungsrohren der Wasserversorgung – soweit 
diese Rohre der Entsorgung versicherter Gebäude oder Anla-
gen dienen –, die außerhalb versicherter Gebäude auf dem 
Versicherungsort liegen. 

2 Kein Bruchschaden liegt vor, wenn Dichtungen undicht wer-
den, Rohrstücke ihre Lage verändert haben (Muffenversatz) 
oder wenn Wurzeln in die Rohre hineingewachsen sind, 
gleichgültig, ob dadurch ein Materialschaden am Rohr bzw. 
an der Dichtung verursacht wurde. 

3 Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten die „Erweiterte Versiche-
rung von Ableitungsrohren auf dem Versicherungsort“ kün-
digen. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine 
Kündigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjah-
res wirksam wird.

 Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung des 
Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

 Bezüglich des Beitrages gilt die Bestimmung des § A7 VSG.

4 Der entschädigungspflichtige Betrag wird um den vereinbar-
ten Selbstbehalt gekürzt. 

5 Die Vereinbarung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannte Gefahr und nur, sofern diese vereinbart ist: 
Leitungswasser (§ D4 Nr. 1 b) VSG).

VSG/D 060355/14 Erweiterte Versicherung von Ablei-
tungsrohren außerhalb des Versi-
cherungsortes

1 Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungs-
summe auf Erstes Risiko frostbedingte und sonstige Bruch-
schäden an Ableitungsrohren der Wasserversorgung – soweit 
diese Rohre der Entsorgung versicherter Gebäude oder An-
lagen dienen –, die außerhalb des Versicherungsortes liegen 
und für die der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt. 

. Kein Bruchschaden liegt vor, wenn Dichtungen undicht wer-
den, Rohrstücke ihre Lage verändert haben (Muffenversatz) 
oder wenn Wurzeln in die Rohre hineingewachsen sind, 
gleichgültig, ob dadurch ein Materialschaden am Rohr bzw. 
an der Dichtung verursacht wurde. 

3 Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten die „Erweiterte Versiche-
rung von Ableitungsrohren außerhalb des Versicherungs-
ortes“ kündigen. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, 
dass seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden Versi-
cherungsjahres wirksam wird.

 Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung des 
Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

 Bezüglich des Beitrages gilt die Bestimmung des § A7 VSG.

4 Der entschädigungspflichtige Betrag wird um den vereinbar-
ten Selbstbehalt gekürzt. 

5 Die Vereinbarung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannte Gefahr und nur, sofern diese vereinbart ist: 
Leitungswasser (§ D4 Nr. 1 b) VSG).

VSG/D 060356/14 Kosten für die Beseitigung von 
Verstopfungen versicherter Ablei-
tungsrohre innerhalb versicherter 
Gebäude (Rohrverstopfung)

1 Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Versi-
cherungssumme auf Erstes Risiko auch die notwendigen und 
tatsächlich entstandenen Kosten für die Beseitigung von Ver-
stopfungen versicherter Ableitungsrohre der Wasserversorgung 
innerhalb von versicherten Gebäuden nach § D6 Nr. 1 a) VSG.

2 Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten die „Kosten für die Be-
seitigung von Verstopfungen versicherter Ableitungsrohre 
innerhalb versicherter Gebäude“ kündigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung erst 
zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

 Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung des 
Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

 Bezüglich des Beitrages gilt die Bestimmung des § A7 VSG.

3 Der entschädigungspflichtige Betrag wird um den vereinbar-
ten Selbstbehalt gekürzt. 

4 Die Vereinbarung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannte Gefahr und nur, sofern diese vereinbart ist: 
Leitungswasser (§ D4 Nr. 1 b) VSG).

VSG/D 070450/14 Nicht fertiggestellte  Gebäude 
(Sturm-Rohbauversicherung)

1 Während der Zeit des Rohbaus ist das Gebäude, soweit der 
Versicherungsnehmer die Gefahr hierfür trägt, gegen die 
 Gefahr Sturm/Hagel versichert.

 Nicht versichert sind die zur Errichtung notwendigen Bau-
stoffe.
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2 Der Versicherungsschutz nach Nr. 1 beginnt, wenn das Dach 
vollständig gedeckt ist und Fenster, Türen und sonstige Öff-
nungen verschließbar sind und endet mit der Fertigstellung 
des Gebäudes, spätestens jedoch 12 Monate nach Beginn.

 Ein Dach ist fertig gedeckt, wenn alle Dachdeckerarbeiten 
ausgeführt sind und die Abnahme der Dachdeckerarbeiten 
erfolgt ist.

 Gebäude sind fertiggestellt, wenn sie bewohnbar sind bzw. zu 
Ihrem Zweck genutzt werden können.

3 In Ergänzung zu § D14 Nr. 1 VSG hat der Versicherungsneh-
mer dafür zu sorgen, dass bei Stürmen Türen, Fenster und 
sonstige Öffnungen geschlossen sind. 

 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ A9, D14 Nr. 2 VSG.

4. Wird Versicherungsschutz gegen eine andere Gefahr vereinbart, 
tritt der Versicherungsschutz für die anderen Gefahren erst in 
Kraft, wenn das zu versichernde Gebäude bezugsfertig ist.

5 Die Vereinbarungen nach Nr. 1 und Nr. 2 gelten ausschließ-
lich für die nachstehend genannte Gefahr und nur, sofern die-
se vereinbart ist: Sturm/Hagel (§ D4 Nr. 1 c) VSG).

VSG/D 081150/14 Dachlawinen

1 In Erweiterung zu § D8 Nr. 4 a) VSG werden Dachlawinen der 
Gefahr Schneedruck gleich gestellt. 

 Dachlawinen sind das Hinabrutschen oder -rollen von Schnee- 
oder Eismassen von Dächern. 

 § D8 Nr. 4 c) VSG bleibt unberührt. 

2 Die Vereinbarung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannte Gefahr und nur, sofern diese vereinbart ist: 
Weitere Elementargefahren (§ D4 Nr. 1 d) VSG).

VSG/D 140104/14 Betriebsstilllegung 

1 Mit Stilllegung des Betriebes sind sämtliche Räume des Versiche-
rungsortes zu reinigen. Kehricht und Abfälle sind zu beseitigen.

2 Die Löscheinrichtungen müssen stets in gebrauchsfähigem 
Zustand erhalten werden. Beschädigte Schlösser, Türen oder 
Fenster sind unverzüglich wiederherzustellen.

3 Es muss für eine ständige Beaufsichtigung des Grundstücks 
durch eine zuverlässige Person gesorgt werden, die sämtliche 
Räume möglichst täglich, mindestens aber jeden zweiten Tag 
einmal zu begehen und die verschließbaren Räume nach je-
der Revision wieder zu verschließen hat.

4 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
Nr. 1 bis Nr. 3 ergeben sich aus §§ A9, D14 Nr. 2 VSG.

VSG/D 140152/14 Elektrische Anlagen [VdS]

1 Der Versicherungsnehmer hat die elektrischen Anlagen jähr-
lich, und zwar möglichst innerhalb der ersten drei Monate 
eines jeden Versicherungsjahres, auf seine Kosten durch einen 
von der VdS Schadenverhütung GmbH anerkannten Sach-
verständigen prüfen und sich ein Zeugnis darüber ausstellen 
zu lassen. In dem Zeugnis muss eine Frist gesetzt sein, in-
nerhalb derer Mängel beseitigt und Abweichungen von den 
anerkannten Regeln der Elektrotechnik, insbesondere von den 
einschlägigen VDE-Bestimmungen, sowie Abweichungen von 
den Sicherheitsvorschriften, die dem Vertrag zu Grunde lie-
gen, abgestellt werden müssen. 

2 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer das Zeugnis 
unverzüglich zu übersenden und die Mängel fristgemäß zu 
beseitigen sowie dies dem Versicherer anzuzeigen. 

3 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
Nr. 1 und Nr. 2 ergeben sich aus §§ A9, D14 Nr. 2 VSG.

VSG/D 140157/14 Brandschutzanlagen [VdS]

1 Die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude, Räume 
oder Einrichtungen sind mit einer ebenfalls im Versicherungs-
vertrag bezeichneten und mit einer von der VdS Schadenver-
hütung GmbH (VdS) anerkannten Brandschutzanlage ausge-
stattet. Brandschutzanlagen sind insbesondere

 a) Brandmeldeanlagen;

 b) Brandmeldeanlagen mit erhöhten Anforderungen;

 c) Wasserlösch-, Sprinkleranlagen;

 d) Sprühwasser-Löschanlagen;

 e) Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln;

 f) Schaum-Löschanlagen;

 g) Pulver-Löschanlagen;

 h) Rauch- und Wärmeabzugsanlagen;

 i) Funkenerkennungs-, Funkenausscheidungs- und Funken-
löschanlagen.

2 Anlagen gemäß Nr. 1 a) oder Nr. 1 h) sind dem Versicherer 
durch ein Installationsattest angezeigt, das dem VdS-Muster-
vordruck entspricht. Anlagen gemäß Nr. 1 b) bis Nr. 1 g) und 
Nr. 1 i) sind durch die Technische Prüfstelle der VdS Schaden-
verhütung GmbH abgenommen und dem Versicherer durch 
ein Abnahmezeugnis angezeigt.

3 Der Versicherungsnehmer hat auf seine Kosten

 a) die baulichen und betrieblichen Gegebenheiten, von de-
nen die Wirksamkeit der Anlage abhängt, stets in einem 
den VdS-Richtlinien entsprechenden Zustand zu erhalten;

 b) die Anlage stets in gutem, funktionstüchtigem Zustand 
zu erhalten und zu betreiben sowie die Bedienungsanlei-
tungen zu beachten;

 c) bei Störungen der Anlage darauf zu achten, dass nur der 
defekte Anlageteil außer Betrieb genommen wird;

 d) für die Dauer von Störungen oder Außerbetriebnahmen 
der Anlage geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu treffen;

 e) Störungen oder Außerbetriebnahmen von Anlagen ge-
mäß Nr. 1 c) bis Nr. 1 g) und Nr. 1 i) unverzüglich dem 
Versicherer anzuzeigen;

 f) Störungen der Anlage unverzüglich durch eine durch die 
VdS Schadenverhütung GmbH anerkannte Fachfirma be-
seitigen zu lassen, auch wenn die Anlage nur teilweise 
funktionsuntüchtig ist;

 g) Änderungen an der Anlage nur durch eine durch die VdS 
Schadenverhütung GmbH anerkannte Fachfirma vorneh-
men zu lassen;

 h) ein Betriebsbuch (Kontrollbuch) nach VdS-Mustervor-
druck zu führen;

 i) dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Über-
prüfung der Anlage durch die VdS Schadenverhütung 
GmbH zu gestatten.

4 Der Versicherungsnehmer hat ferner auf seine Kosten

 a) Anlagen gemäß Nr. 1 a) und Nr. 1 b) vierteljährlich so-
wie Anlagen gemäß Nr. 1 h) halbjährlich und außerdem 
nach jeder Änderung der Anlagen durch eine Fachkraft 
inspizieren und die dabei festgestellten Mängel unver-
züglich durch eine durch die VdS Schadenverhütung 
GmbH anerkannte Fachfirma beseitigen zu lassen;

 b) Anlagen gemäß Nr. 1 a), Nr. 1 b) und Nr. 1 h) minde-
stens einmal jährlich durch eine von der VdS Schadenver-
hütung GmbH anerkannte Fachfirma warten zu lassen;

 c) Anlagen gemäß Nr. 1 c) mindestens einmal in jedem 
Kalenderhalbjahr, Anlagen gemäß Nr. 1 d) bis Nr. 1 g) 
und Nr. 1 i) mindestens einmal in jedem Kalenderjahr 
sowie Anlagen gemäß Nr. 1 b) mindestens alle drei Jahre 
durch die Technische Prüfstelle der VdS Schadenverhü-
tung  GmbH prüfen und etwaige Mängel unverzüglich 
abzustellen oder beseitigen zu lassen; die Erfüllung dieser 
Obliegenheiten ist dem Versicherer durch ein Prüfzeugnis 
nachzuweisen.

 Bei Anlagen gemäß Nr. 1 c), deren technische Schutzwirkung 
durch Sachverständige bestimmt worden ist und auf die ein 
Nachlass von mindestens 40 Prozent gewährt wird, kann auf 
die nächstfällige Prüfung verzichtet werden, wenn aufgrund 
der beiden unmittelbar vorausgegangenen Prüfungen der 
technisch ermittelte Nachlass nicht gekürzt wurde. Dies gilt 
nicht, wenn Gesetze, Verordnungen oder behördliche Vor-
schriften halbjährliche Prüfungen vorschreiben.
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5 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
Nr. 3 und Nr. 4 ergeben sich aus §§ A9, D14 Nr. 2 VSG.

VSG/D 140160/14 Rückstauklappen 

Abweichend von § D14 Nr. 1 f VSG sind im Rahmen der Weiteren 
Elementargefahren fehlende Rückstauklappen kein Verstoß gegen 
Sicherheitsvorschriften. In diesem Fall findet § D14 Nr. 2 VSG keine 
Anwendung.

VSG/D 140165/14 Verstoß gegen Garagenverordnung

Das Abstellen von Kraftfahrzeugen (ohne kennzeichnungspflichtige 
Gefahrgüter nach Gefahrstoffrecht) in anderen Räumen als Gara-
gen gilt nicht als Obliegenheitsverletzung, wenn sich im Umkreis 
von 2,5 Metern keine leicht entzündlichen Sachen befinden. Feuer-
gefährliche Arbeiten sowie Tankvorgänge sind zu untersagen.

VSG/D 140291/14 Vorläufige Deckung – Anzeigeoblie-
genheiten 

1 Vorläufige Deckung

 Für den Vertrag wurde vorläufige Deckung (siehe Klausel 
 VSG/A 020101/14) vereinbart. 

2 Anzeigeobliegenheiten 

 Der Versicherungsnehmer muss dem Versicherer innerhalb 
einer Woche nach Erhalt der Bestätigung über die vorläufige 
Deckung anzeigen, wenn 

 a) die Außenwände des Gebäudes nicht massiv sind. Als 
massive Außenwände gelten Wände aus Beton, Stein, 
Fachwerk mit Stein- oder Glasfüllung, Stahl- oder Stahl-
betonkonstruktion mit Wandplattenverkleidungen aus 
nicht-brennbarem Material;

 b) die Dacheindeckung nicht hart ist. Als harte Dacheinde-
ckung gelten Ziegel, Schiefer, Betonplatten, Metall oder 
Dachpappe auf Holz;

 c) sich in dem zu versichernden Gebäude stillgelegte Be-
triebe befinden, das Gebäude nicht ordnungsgemäß un-
terhalten ist, baufällig ist oder zum Abriss bestimmt ist;

 d) sich das Gebäude in einem Vergnügungsviertel befin-
det oder in Zwangsverwaltung (Konkurs, Vergleich oder 
 Liquidation) ist;

 e) bei Vereinbarung der Weiteren Elementargefahren (u. a. 
Überschwemmung, Rückstau) das Gebäude in den letz-
ten 10 Jahren von einem Überschwemmungs- und/oder 
Rückstauschaden betroffen war;

 f) sich im Gebäude oder in der Nachbarschaft 

  aa) Bars, Diskotheken, Tanzbars, Tanzlokale, Erlebnis-/
sonstige Gaststätten mit regelmäßigen Tanzveran-
staltungen; 

  bb) Recycling-Betriebe; 

  cc) Geflügelmast-/Geflügelaufzuchtbetriebe; 

  dd) Obdachlosen-/Flüchtlingsheime; 

  ee) Betriebe, die Sprengstoffe, Feuerwerkskörper und 
dergleichen herstellen, lagern oder entsorgen;

  ff) Abfüllbetriebe, Lager, Herstellung und Handel von 
feuergefährlichen Flüssigkeiten, Gasen, Materialien 
z. B. Chemiefaser, Chemikalien, Düngemittel, Im-
prägniermittel;

  gg) Betriebe mit Herstellung/Bearbeitung von Farben, 
Lacken, Tapeten, Kerzen, Wachs, Torf;

  hh) Betriebe mit Herstellung von Seife, Reinigungs- und 
Waschmittel, Klebstoff, Leim;

  ii) Betriebe mit Be-/Verarbeitung, Handel, Lager von 
Holz (inkl. Besen-, Bürsten-, Pinselherstellung), Stroh, 
Flecht-, Korbwaren;

  jj) Betriebe mit Be-/Verarbeitung, Lager von Kunst-
stoffen, Schaumstoffen, Gummi, Leder, Textil, Pel-
zen, Polstern;

  kk) Betriebe mit Be-/Verarbeitung von Aluminium und 
Metall, Lackiererei (auch Kfz);

  ll) Betriebe mit Herstellung und Lager von Nahrungs- 
und Genussmittel, Speiseöl, Speisefett;

  mm) Betriebe mit Futtermittelherstellung (tierisch), Tier-
körperverwertung, Entsorgungsbetrieb 

  befinden.

 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus § A9 VSG. 

3 Selbstbehalt

 Der entschädigungspflichtige Betrag wird um den vereinbar-
ten Selbstbehalt gekürzt. 

VSG/D 150201/14 Kunstgegenstände

1 Versicherungswert von Kunstgegenständen ist der Preis für 
das Anfertigen einer qualifizierten Kopie.

2 Für den Versicherungswert von Gebäuden sind Kunstgegen-
stände nur mit dem Preis für das Anfertigen qualifizierter 
 Kopien zu berücksichtigen.

VSG/D 160002/14 Wertzuschlag mit Einschluss von 
Bestandserhöhungen – Gebäude

1 Die Versicherungssummen für Positionen, zu denen dies be-
sonders vereinbart ist, werden gebildet aus den Werten der 
versicherten Sachen auf der vereinbarten Preisbasis (Grund-
summe) und den Wertzuschlägen für Preissteigerungen.

2 Der Versicherungsnehmer überprüft zu Beginn jedes Versi-
cherungsjahres die Wertzuschläge. Veränderungen gelten 
rückwirkend vom Beginn des Versicherungsjahres an, wenn 
sie innerhalb der ersten drei Monate des Versicherungsjahres 
beantragt wurden. 

 Solange kein Antrag nach Abs. 1 Satz 2 gestellt ist, gilt hilfs-
weise folgende Regelung: 

 Die Wertzuschläge verändern sich ab Beginn jedes Versiche-
rungsjahres um die Prozentpunkte, um die sich der Preisin-
dex für gewerbliche Betriebsgebäude aus der Fachserie 17, 
 Reihe 4, gegenüber dem Vorjahr verändert hat.

3 Soweit sie angewendet werden, sind für Nr. 2 die vom Statisti-
schen Bundesamt vor Beginn des Versicherungsjahres zuletzt 
veröffentlichten Preisindizes maßgebend.

4 Nachversicherungen von Bestandserhöhungen gelten rück-
wirkend, wenn sie innerhalb von drei Monaten beantragt 
wurden.

5 Der Versicherer haftet bis zur Grundsumme zuzüglich dop-
peltem Wertzuschlag, sofern der Gesamtbetrag aus Grund-
summe und Wertzuschlag bei Beginn des Versicherungsjahres 
ausreichend war und Bestandserhöhungen rechtzeitig ausrei-
chend nachversichert worden sind. 

 Grundsumme und Wertzuschlag gelten als richtig bemessen, 
wenn sie durch eine dem Versicherer eingereichte Schätzung 
eines Sachverständigen festgesetzt worden sind. 

 Falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, haftet der Versi-
cherer nur nach folgender Berechnungsformel:

 Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versi-
cherungssumme zum Zeitpunkt ihrer nach Nr. 2 und Nr. 4 
letztmalig erforderlichen Festsetzung dividiert durch den Ver-
sicherungswert zum gleichen Zeitpunkt.

6 Die Vertragsparteien können die vorstehenden Vereinbarungen 
durch Kündigung mit sechswöchiger Frist außer Kraft setzen.

VSG/D 160201/14 Mietausfall auf Basis Bruttojahres-
mietwert

1 Besonderer Versicherungswert für Mietausfall

 Abweichend von § D15 Nr. 3 VSG ist Versicherungswert für 
Mietausfall (siehe § D2 VSG)

 a) für vermietete Räume der Wert einer Jahresmiete,
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 b) für selbst genutzte oder unentgeltlich Dritten überlas-
sene Räume der ortsübliche Jahresmietwert,

 c) die Summe der fortlaufenden Kosten für die Dauer eines 
Jahres.

2 Dynamik (bei Gleitender Neuwertversicherung)

 a) Zu Beginn eines jeden Jahres verändert sich die Versiche-
rungssumme in dem Verhältnis zu der Änderung vom 
Gleitenden Neuwertfaktor (siehe § D16 Nr. 2 b VSG) zum 
Gleitenden Neuwertfaktor des Vorjahres nach folgender 
Berechnungsformel: Aktuelle Versicherungssumme = 
 aktueller Gleitender Neuwertfaktor dividiert durch den 
Gleitenden Neuwertfaktor des Vorjahres multipliziert mit 
der Versicherungssumme des vergangenen Jahres. Der 
Faktor für die Erhöhung wird auf eine Nachkommastelle 
gerundet; die neue Versicherungssumme wird auf volle 
Euro aufgerundet. 

 b) Der Beitrag ändert sich entsprechend. 

 c) Ist Dynamik für Mietausfall nach a) vereinbart und ent-
spricht bei Antragstellung die Versicherungssumme min-
destens dem Versicherungswert, so erhöht sich die Versi-
cherungssumme um weitere 10 Prozent (Vorsorge).

 d) Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
über die neue Versicherungssumme kann der Versiche-
rungsnehmer der Anpassung durch Erklärung in Textform 
 widersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die recht-
zeitige Absendung. Damit wird die Anpassung nicht wirk-
sam.

 e) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des 
laufenden Versicherungsjahres verlangen, dass die Be-
stimmungen über die Dynamik künftig nicht mehr anzu-
wenden sind.

 f) Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme 
nach § A10 Abs. 1 VSG bleibt unberührt.

3 Haftzeit

 a) Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, beträgt die 
Haftzeit 12 Monate.

 b) Ist eine Haftzeit von 24 Monaten vereinbart, so soll ab-
weichend von § D15 Nr. 5 VSG die Versicherungssumme 
dem zweifachen Versicherungswert (siehe Nr. 1) entspre-
chen. 

  Abweichend von § D17 Nr. 4 VSG besteht Unterversi-
cherung, wenn die Versicherungssumme unmittelbar vor 
Eintritt des Versicherungsfalles geringer als das Zweifache 
des Versicherungswertes ist. In diesem Fall wird die Ent-
schädigung in dem Verhältnis von Versicherungssumme 
zum zweifachen Versicherungswert nach folgender Be-
rechnungsformel gekürzt: Entschädigung = Schadenbe-
trag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert 
durch den zweifachen Versicherungswert.

 c) Ist eine Haftzeit von 36 Monaten vereinbart, so soll ab-
weichend von § D15 Nr. 5 VSG die Versicherungssumme 
dem dreifachen Versicherungswert (siehe Nr. 1) entspre-
chen. 

  Abweichend von § D17 Nr. 4 VSG besteht Unterversi-
cherung, wenn die Versicherungssumme unmittelbar vor 
Eintritt des Versicherungsfalles geringer als das Dreifache 
des Versicherungswertes ist. In diesem Fall wird die Ent-
schädigung in dem Verhältnis von Versicherungssumme 
zum dreifachen Versicherungswert nach folgender Be-
rechnungsformel gekürzt: Entschädigung = Schadenbe-
trag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert 
durch den dreifachen Versicherungswert.

 d) Ist eine Haftzeit von 48 Monaten vereinbart, so soll ab-
weichend von § D15 Nr. 5 VSG die Versicherungssumme 
dem vierfachen Versicherungswert (siehe Nr. 1) entspre-
chen. 

  Abweichend von § D17 Nr. 4 VSG besteht Unterversi-
cherung, wenn die Versicherungssumme unmittelbar vor 
Eintritt des Versicherungsfalles geringer als das Vierfache 
des Versicherungswertes ist. In diesem Fall wird die Ent-
schädigung in dem Verhältnis von Versicherungssumme 

zum vierfachen Versicherungswert nach folgender Be-
rechnungsformel gekürzt: Entschädigung = Schadenbe-
trag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert 
durch den vierfachen Versicherungswert.

VSG/D 160202/14 Mietausfall auf Basis Bruttojahres-
mietwert (bei Verträgen mit Wert-
zuschlag)

1 Besonderer Versicherungswert für Mietausfall

 Abweichend von § D15 Nr. 3 VSG ist Versicherungswert für 
Mietausfall (siehe § D2 VSG)

 a) für vermietete Räume der Wert einer Jahresmiete,

 b) für selbst genutzte oder unentgeltlich Dritten überlas-
sene Räume der ortsübliche Jahresmietwert,

 c) die Summe der fortlaufenden Kosten für die Dauer eines 
Jahres.

2 Dynamik auf Basis Wertzuschlag 

 a) Ist Dynamik auf Basis Wertzuschlag vereinbart, so ändert 
sich zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres die Versi-
cherungssumme für Mietausfall nach Nr. 1 in dem Ver-
hältnis vom aktuellen Wertzuschlag zum Wertzuschlag 
des Vorjahres nach folgender Berechnungsformel: Aktu-
elle Versicherungssumme = aktueller Wertzuschlag divi-
diert durch Wertzuschlag des vergangenen Jahres multi-
pliziert mit der Versicherungssumme des Vorjahres. Der 
Faktor für die Erhöhung wird auf eine Nachkommastelle 
gerundet; die neue Versicherungssumme wird auf volle 
Euro aufgerundet.

 b) Der Beitrag ändert sich entsprechend. 

 c) Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme 
nach § A10 Abs. 1 VSG bleibt unberührt.

3 Haftzeit

 a) Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, beträgt die 
Haft-zeit 12 Monate.

 b) Ist eine Haftzeit von 24 Monaten vereinbart, so soll ab-
weichend von § D15 Nr. 5 VSG die Versicherungssumme 
dem zweifachen Versicherungswert (siehe Nr. 1) entspre-
chen. 

  Abweichend von § D17 Nr. 4 VSG besteht Unterversi-
cherung, wenn die Versicherungssumme unmittelbar vor 
Eintritt des Versicherungsfalles geringer als das Zweifache 
des Versicherungswertes ist. In diesem Fall wird die Ent-
schädigung in dem Verhältnis von Versicherungssumme 
zum zweifachen Versicherungswert nach folgender Be-
rechnungsformel gekürzt: Entschädigung = Schadenbe-
trag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert 
durch den zweifachen Versicherungswert.

 c) Ist eine Haftzeit von 36 Monaten vereinbart, so soll ab-
weichend von § D15 Nr. 5 VSG die Versicherungssumme 
dem dreifachen Versicherungswert (siehe Nr. 1) entspre-
chen. 

  Abweichend von § D17 Nr. 4 VSG besteht Unterversi-
cherung, wenn die Versicherungssumme unmittelbar vor 
Eintritt des Versicherungsfalles geringer als das Dreifache 
des Versicherungswertes ist. In diesem Fall wird die Ent-
schädigung in dem Verhältnis von Versicherungssumme 
zum dreifachen Versicherungswert nach folgender Be-
rechnungsformel gekürzt: Entschädigung = Schadenbe-
trag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert 
durch den dreifachen Versicherungswert.

 d) Ist eine Haftzeit von 48 Monaten vereinbart, so soll ab-
weichend von § D15 Nr. 5 VSG die Versicherungssumme 
dem vierfachen Versicherungswert (siehe Nr. 1) entspre-
chen. 

  Abweichend von § D17 Nr. 4 VSG besteht Unterversi-
cherung, wenn die Versicherungssumme unmittelbar vor 
Eintritt des Versicherungsfalles geringer als das Vierfache 
des Versicherungswertes ist. In diesem Fall wird die Ent-
schädigung in dem Verhältnis von Versicherungssum-
me zum vierfachen Versicherungswert nach folgender 
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 Berechnungsformel gekürzt: Entschädigung = Schaden-
betrag multipliziert mit der Versicherungssumme divi-
diert durch den vierfachen Versicherungswert.

VSG/D 170250/14 Wiederaufbau mit ähnlicher Nut-
zung

1 In Ergänzung zu § D 17 Nr. 2 VSG besteht auch Anspruch auf 
Entschädigung des Neuwertanteils, wenn das versicherte Ge-
bäude mit ähnlicher, dem Betriebszweck dienender Nutzung 
wiederhergestellt wird. 

2 Die Entschädigung des Zeit- und Neuwertanteils ist begrenzt 

 a) auf den Betrag, der für die Wiederherstellung der ver-
sicherten Sache in gleicher Art und Güte aufgewendet 
werden muss;

 b) auf den Betrag, der für den Wiederaufbau tatsächlich in-
vestiert wird;

 c) auf die vereinbarte Versicherungssumme in der Neuwert-
versicherung (in der Gleitenden Neuwertversicherung 
auf die vereinbarte Versicherungssumme Wert 1914 mul-
tipliziert mit dem am Schadentag gültigen Gleitenden 
Neuwertfaktor). 

 Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

VSG/D 170301/14 Unterversicherungsverzicht in Ab-
hängigkeit von der Schadenhöhe

1 Die Bestimmungen über Unterversicherung in den VSG sind 
nicht anzuwenden, wenn der Gesamtschaden

 a) den im Versicherungsvertrag genannten Prozentsatz der 
Versicherungssummen nicht übersteigt und 

 b) nicht mehr als den vereinbarten Betrag beträgt.

2 Versicherungssummen auf Erstes Risiko werden bei Feststel-
lung des Gesamtbetrages der Versicherungssummen nach 
Nr. 1 nicht berücksichtigt.

VSG/D 170352/14 Unterversicherungsverzicht in Ab-
hängigkeit einer Wertermittlung

1 Abweichend von § D17 Nr. 4 VSG nimmt der Versicherer 
keinen Abzug wegen Unterversicherung vor (Unterversiche-
rungsverzicht), sofern der Vertrag auf Basis Gleitende Neu-
wertversicherung abgeschlossen ist und die Versicherungs-
summe durch 

 a) eine vom Versicherer anerkannte Schätzung eines Bausa-
chverständigen,

 b) eine vom Versicherer anerkannte Kostenaufstellung,

 c) Antragsfragen nach Größe, Ausbau und Ausstattung des 
Gebäudes, die der Versicherungsnehmer zutreffend be-
antwortet (Gebäudewertermittlung des Versicherers),

 ermittelt worden ist.

2 Nr. 1 gilt nicht, sofern

 a) sich im Schadenfall ergibt, dass die vorgelegte Beschrei-
bung des Gebäudes von den tatsächlichen Verhältnissen 
abweicht und dadurch die Versicherungssumme 1914 zu 
niedrig bemessen worden ist, 

 b) der der Versicherungssummenermittlung zugrunde lie-
gende Bauzustand nachträglich, insbesondere durch 
wertsteigernde Um-, An- oder Ausbauten, verändert 
worden ist und die Veränderung dem Versicherer nicht 
unverzüglich angezeigt worden ist,

 c) ein weiterer Gebäudeversicherungsvertrag für das Ge-
bäude gegen dieselbe Gefahr besteht,

 d) eine Umwandlung der Gleitenden Neuwertversicherung 
in eine Neuwertversicherung nach § D16 Nr. 2 c) VSG 
erfolgt.

VSG/D 170751/14 Besonderer Selbstbehalt bei Schä-
den infolge Böswillige Beschädi-
gung durch Graffiti an Gebäuden 
bei Reinigung

1 Bei Reinigung gilt für Schäden infolge Böswillige Beschädi-
gung durch Graffiti von der Gefahr Innere Unruhen, Böswil-
lige Beschädigung, Streik, Aussperrung ein abweichender 
Selbstbehalt.

2 Als Böswillige Beschädigung durch Graffiti gilt jede vorsätz-
liche, unmittelbare Beschädigung und Verschmutzung von 
versicherten Gebäuden und Sachen durch Farben, Lacke und 
ähnliche Stoffe.

 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden durch 

 a) Betriebsangehörige, 

 b) Hausbewohner,

 c) fremde im Betrieb tätige Personen und 

 d) während der Bauphase an dem Gebäude beschäftigte 
Bauarbeiter und sonstige Personen, sofern diese Verrich-
tungsgehilfen im Sinne des § 831 BGB des Versicherungs-
nehmers sind.
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Vorbemerkung

Diese Regeln wurden in Zusammenarbeit mit

■ dem Bundesverband der Unfallversicherungs-
träger der öffentlichen Hand e. V. (BAGUV),

■ dem Bundesverband der Deutschen Industrie
e.V. (BDI) und

■ dem Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V. (GDV)

erarbeitet.

Erläuternde Hinweise und Ergänzungen zur Text-
fassung der ZH1/201 (Stand April 1994, aktualisiert
1996) durch den Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und den Bun-
desverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI)
erscheinen hier im Blaudruck.

1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Regeln finden Anwendung bei der Aus-
rüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern zur
Bekämpfung von Entstehungsbränden.

Unter Sachwertschutz-Gesichtspunkten müssen

■ die Minderung von Löschmittelschäden durch
die richtige Auswahl der Löschmittel sowie

■ die objektbezogene Auswahl des Löschgerätes

verstärkte Berücksichtigung finden.

1.2 Diese Regeln finden keine Anwendung in Be-
reichen, die durch besondere gesetzliche Bestim-
mungen geregelt sind.

Dies sind z.B.

■ Anlagen, die der Verordnung über brennbare
Flüssigkeiten (VbF) unterliegen,

■ Garagen, die den Garagenverordnungen der
Länder unterliegen,

■ Wasserfahrzeuge und schwimmende Geräte mit
Betriebserlaubnis.

Hinweis: Nach der FCKW-Halon-Verbots-Verord-
nung dürfen Halonlöscher nur noch mit Ausnahme-
genehmigung eingesetzt werden.

2 Begriffsbestimmungen

2.1 Feuerlöscher im Sinne dieser Regeln sind
tragbare Feuerlöscher und ohne eigenen Kraftan-
trieb fahrbare Löschgeräte.

Andere geeignete Löscheinrichtungen wie Wand-
hydranten oder Sonderwandhydranten (z.B.
Schaum-/Wasserwandhydrant) können im Rah-
men der Bemessung berücksichtigt werden.

Ortsfeste Löschanlagen gehören nicht zu diesen
Löscheinrichtungen.

2.2 Löschvermögen ist die Fähigkeit eines Feu-
erlöschers, ein genormtes Brandobjekt mit einer
maximalen Löschmittelmenge zu löschen.

Siehe DIN EN 3-4 “Tragbare Feuerlöscher; Füll-
mengen, Mindestanforderungen an das Löschver-
mögen”.

Das Löschvermögen ist auf Feuerlöschern als Lei-
stungsklasse nach DIN EN 3-5 “Tragbare Feuerlö-
scher; Zusätzliche Anforderungen und Prüfungen”
aufgedruckt.

Muster einer Beschriftung siehe Anhang 3.

Regeln für die Ausrüstung von
Arbeitsstätten mit Feuerlöschern
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2.3 Löschmitteleinheit LE ist eine eingeführte
Hilfsgröße, die es ermöglicht, die Leistungsfähig-
keit unterschiedlicher Feuerlöscherbauarten zu
vergleichen und das Löschvermögen der Feuerlö-
scher zu addieren.

2.4 Arbeitsstätten im Sinne dieser Regeln sind
insbesondere

■ Arbeitsräume in Gebäuden, einschließlich Aus-
bildungsstätten,

■ Arbeitsplätze auf dem Betriebsgelände im
Freien,

■ Baustellen,
■ Verkaufsstände im Freien, die im Zusammen-

hang mit Ladengeschäften stehen,
■ Wasserfahrzeuge und schwimmende Geräte

auf Binnengewässern.

Zur Arbeitsstätte gehören auch

■ Verkehrswege,
■ Lager-, Maschinen- und Nebenräume,
■ Pausen-, Bereitschafts-, Liegeräume und Räu-

me für körperliche Ausgleichsübungen,
■ Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume (Sanitär-

räume),
■ Sanitätsräume.

Für Wasserfahrzeuge und schwimmende Geräte
auf Binnengewässern gelten unter Umständen be-
sondere gesetzliche Vorschriften.

2.5 Sachkundiger für die Prüfung von Feuerlö-
schern ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbil-
dung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf
dem Gebiet der Feuerlöscher hat und mit den
einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschrif-
ten, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und
allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B.
DIN-Normen, technische Regeln anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder anderer Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum) soweit vertraut ist, daß er
den funktionssicheren Zustand von Feuerlöschern
beurteilen kann.

Anforderungen an Sachkundige für tragbare Feu-
erlöscher siehe DIN 14 406-4 “Tragbare Feuerlö-
scher; Instandhaltung”.

Für fahrbare Feuerlöschgeräte siehe § 32 Druck-
behälterverordnung mit zugehörigen Technischen
Regeln Druckbehälter TRB 502 “Sachkundiger
nach § 32 DruckbehV”.

3 Allgemeine Anforderungen

3.1 Arbeitsstätten sind nach den Bestimmungen
dieser Regeln mit Feuerlöschern auszurüsten.

3.2 Feuerlöscher müssen nach den Bestimmun-
gen dieser Regeln und im übrigen den allgemein
anerkannten Regeln der Technik entsprechend
beschaffen sein, betrieben und geprüft werden.
Abweichungen von den allgemein anerkannten
Regeln der Technik sind zulässig, wenn die gleiche
Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist.

Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind z.B.
die im Anhang 5 aufgeführten Vorschriften und Re-
geln.

3.3 Die in diesen Regeln enthaltenen technischen
Lösungen schließen andere, mindestens ebenso
sichere Lösungen nicht aus, die auch in techni-
schen Regeln anderer Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union oder anderer Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ihren Niederschlag gefunden haben können.

3.4 Prüfberichte von Prüflaboratorien, die in an-
deren Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelas-
sen sind, werden in gleicher Weise wie deutsche
Prüfberichte berücksichtigt, wenn die den Prüfbe-
richten dieser Stellen zugrundeliegenden Prüfun-
gen, Prüfverfahren und konstruktiven Anforderun-
gen denen der deutschen Stelle gleichwertig sind.
Um derartige Stellen handelt es sich vor allem
dann, wenn diese die in der Normenreihe
EN 45 000 niedergelegten Anforderungen erfül-
len.

4 Bauarten, Eignung und Anzahl
der Feuerlöscher

4.1 Bauartzulassung

Feuerlöscher müssen amtlich geprüft und zuge-
lassen sein  sowie  das Zulassungskennzeichen
tragen.

Prüfungen und Anforderungen siehe DIN EN 3
“Tragbare Feuerlöscher”.

Siehe auch Abschnitt 3.4.

Feuerlöscher, die vor Veröffentlichung der
DIN EN 3 in Verkehr gebracht wurden, sind nach
DIN 14 406-1 “Tragbare Feuerlöscher; Begriffe,
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Bauarten, Anforderungen“ und DIN 14 406-2 ”Trag-
bare Feuerlöscher; Brandschutztechnische Typ-
prüfung“ zugelassen worden.

DIN 14 406-1 und -2, Ausgaben Februar 1983, sind
nach Erscheinen von DIN EN 3 im April 1991 zu-
rückgezogen worden. Sie können jedoch unter
Angabe des Ausgabedatums noch vom Beuth Ver-
lag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, be-
zogen werden.

Werden in bestimmten Bereichen ausschließlich
Feuerlöscher nach DIN 14 406 eingesetzt, kann
weiterhin Abschnitt 4.3 in Verbindung mit Ab-
schnitt 4.2 der vorhergehenden Ausgabe Januar
1978 der bisherigen Sicherheitsregeln, die als An-
hang 4 abgedruckt sind, angewendet werden; sie-
he auch Anhang 2.

4.2 Eignung von Feuerlöschern

Feuerlöscher müssen entsprechend der Tabelle 1
für ihren Einsatzzweck geeignet sein.

4.3 Feuerlöscherbauarten, Löschvermö-
gen und Löschmitteleinheit

Für die Einstufung eines Feuerlöschers ist
DIN EN 3 “Tragbare Feuerlöscher” zu beachten.

Nach DIN EN 3 ist nicht mehr die Löschmittelmen-
ge, sondern das Löschvermögen für die Einstufung
eines Feuerlöschers maßgeblich.

Das Löschvermögen wird als Leistungsklasse
durch Zahlen-Buchstaben-Kombinationen ange-
geben,  die auf  den Feuerlöschern  aufgedruckt
sind. Die Zahl bezeichnet das Löschobjekt, der
Buchstabe die Brandklasse; siehe Anhang 3. Je
nach Leistung des Gerätes und des Löschmittels

Tabelle 1: Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck

Arten von Feuerlöschern

Brandklassen nach DIN EN 2

A B C D

zu löschende Stoffe

Feste, glut-
bildende Stoffe

Flüssige oder
flüssig-

werdende Stoffe

Gasförmige
Stoffe, auch
unter Druck

Brennbare
Metalle (Einsatz

nur mit
Pulverbrause)

Pulverlöscher mit ABC-
Löschpulver ■ ■ ■ -

Pulverlöscher mit BC-
Löschpulver - ■ ■ -

Pulverlöscher mit Metall-
brandpulver - - - ■

Kohlendioxidlöscher *) - ■ - -

Wasserlöscher (auch mit
Zusätzen, z.B. Netzmittel,
Frostschutzmittel oder
Korrosionsschutzmittel)

■ - - -

Wasserlöscher mit Zusät-
zen, die in Verbindung
mit Wasser auch Brände
der Brandklasse B
löschen

■ ■ - -

Schaumlöscher ■ ■ - -

■ geeignet - nicht geeignet
*)Auf Wasserfahrzeugen und schwimmenden Geräten nicht zulässig.
Insbesondere in kleinen Räumen sind die Aspekte des Personenschutzes zu beachten.
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kann das gleiche Löschvermögen auch mit einer
geringeren Löschmittelmenge erreicht werden, als
der in DIN EN 3 angegebenen Maximalmenge.

Bei Feuerlöschern nach DIN 14 406 ist die Einstu-
fung nur nach der Löschmittelmenge möglich; sie-
he Erläuterungen zu Abschnitt 4.1.

Beispielsweise wird für die Zulassung eines ABC-
Pulverlöschers mit 6 kg Füllmenge ein Löschver-
mögen von 21 A 113 B gefordert. Dieses Lösch-
vermögen kann ein entsprechend ausgerüsteter
4-kg-Löscher ebenfalls erreichen. Unabhängig von
der Füllmenge ist das Löschvermögen beider Ge-
räte gleich.

Das Löschvermögen nach DIN EN 3 kann nicht
addiert werden. Deshalb wird als Hilfsgröße die
“Löschmitteleinheit LE” eingeführt. Den Feuerlö-
schern wird eine bestimmte Anzahl von LE zuge-
ordnet. Die vorstehend im Beispiel genannten Feu-
erlöscher von 4 kg bzw. 6 kg haben die gleichen
Löschmitteleinheiten.

Beispiel für die Beschriftung siehe Anhang 3.

Werden Feuerlöscher für die Brandklassen A und
B eingesetzt und haben sie für die Brandklassen
unterschiedliche Löschmitteleinheiten LE, ist der
niedrigere Wert anzusetzen.

4.4 Brandgefährdung

Betriebsbereiche sind je nach Brandgefährdung
in eine der folgenden Brandgefährdungsklassen
einzustufen:

1. geringe Brandgefährdung
2. mittlere Brandgefährdung
3. große Brandgefährdung

Geringe Brandgefährdung liegt vor, wenn Stoffe
mit geringer Entzündbarkeit vorhanden sind und
die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse nur
geringe Möglichkeiten für eine Brandentstehung
bieten und wenn im Falle eines Brandes mit gerin-
ger Brandausbreitung zu rechnen ist.

Mittlere Brandgefährdung liegt vor, wenn Stoffe
mit hoher Entzündbarkeit vorhanden sind und die
örtlichen und betrieblichen Verhältnisse für  die
Brandentstehung günstig sind, jedoch keine große
Brandausbreitung inderAnfangsphasezuerwarten
ist.

Große Brandgefährdung liegt vor, wenn

■ durch Stoffe mit hoher Entzündbarkeit und
durch die örtlichen und betrieblichen Verhältnis-
se große Möglichkeiten für eine Brandentste-
hung gegeben sind

und

■ in der Anfangsphase mit großer Brandausbrei-
tung zu rechnen ist

oder

■ eine Zuordnung in mittlere oder geringe Brand-
gefährdung nicht möglich ist.

Beispielhafte Zuordnung von Betriebsbereichen
zur Brandgefährdung siehe Tabelle 3.

Für industrielle und gewerbliche Bereiche, die in
der Tabelle 3 nicht aufgeführt sind, empfiehlt sich
eine Einstufung der Brandgefährdung nach den
Brandgefahrenklassen der VdS-Richtlinien für
Sprinkleranlagen, Planung und Einbau
(VdS 2092):

■ geringe Brandgefährdung: BG 1 und BG 4.1
■ mittlere Brandgefährdung: BG 2 und BG 4.2
■ große Brandgefährdung: BG 3 u. BG 4.3 / 4.4

Tabelle 2:  Löschmitteleinheiten LE und Feuer-
löscherarten nach DIN EN 3

LE
Feuerlöscher nach DIN EN 3

A B

1 5 A 21 B

2 8A 34 B

3 55 B

4 13 A 70 B

5 89 B

6 21 A 113 B

9 27 A 144 B

10 34 A

12 43 A 183 B

15 55 A 233 B



– 53 –

Tabelle 3: Beispielhafte Zuordnung von Betriebsbereichen zur Brandgefährdung.
Betriebliche Eigenheiten sind bei der Einordnung entsprechend zu berücksichtigen.

1. Verkauf, Handel, Lagerung

geringe Brandgefährdung mittlere Brandgefährdung große Brandgefährdung

• Lager mit nichtbrennbaren Bau-
stoffen, z.B. Fliesen, Keramik mit
geringem Verpackungsanteil

• Verkaufsräume mit nichtbrenn-
baren Artikeln, z.B. Getränke,
Pflanzen und Frischblumen,
Gärtnereien, Lager mit nicht-
brennbaren Stoffen und
geringem Verpackungsanteil

• Lager mit brennbarem Material
• Holzlager im Freien
• Verkaufsräume mit brennbaren

Artikeln, z.B. Buchhandel, Radio-
Fernsehhandel, Lebensmittel,
Textilien, Papier, Foto, Bau-
Heimwerkermarkt, Bäckereien

• Chemischreinigung
• Ausstellung/Lager für Möbel
• Lagerbereich für Leergut und

Verpackungsmaterial
• Reifenlager

• Lager mit leicht entzündlichen
bzw. leicht entflammbaren
Stoffen

• Speditionslager
• Lager mit Lacken und

Lösungsmitteln
• Altpapierlager
• Baumwollager, Holzlager,

Schaumstofflager

2. Verwaltung, Dienstleistung

geringe Brandgefährdung mittlere Brandgefährdung große Brandgefährdung

• Eingangs- und Empfangshallen
von Theatern, Verwaltungs-
gebäuden

• Arztpraxen
• Anwaltspraxen
• EDV-Bereiche ohne Papier
• Bürobereiche ohne Akten-

lagerung
• Büchereien

• EDV-Bereiche mit Papier
• Küchen
• Gastbereiche mit Hotels,

Pensionen
• Bürobereiche mit Aktenlagerung
• Archive

• Kinos, Diskotheken
• Theaterbühnen
• Abfallsammelräume

3. Industrie

geringe Brandgefährdung mittere Brandgefährdung große Brandgefährdung

• Ziegelei, Betonwerk
• Herstellung von Glas und

Keramik
• Papierherstellung im Naßbereich
• Konservenfabrik
• Herstellung elektrotechnischer

Artikel/Geräte
• Brauereien/Getränke
• Stahlbau
• Maschinenbau

• Brotfabrik
• Leder- und Kunstoffverarbeitung
• Herstellung von Gummiwaren
• Kunststoff-Spritzgießerei
• Kartonagen
• Montage von Kfz/Haushalts-

großgeräten
• Baustellen ohne Feuerarbeiten

• Möbelherstellung, Spanplatten-
herstellung

• Webereien, Spinnereien
• Herstellung von Papier im

Trockenbereich
• Verarbeitung von Papier
• Getreidemühlen und Futtermittel
• Baustellen mit Feuerarbeiten
• Schaumstoff- und Dach-

pappenherstellung
• Verarbeitung von brennbaren

Lacken und Klebern
• Lackier- und Pulverbeschich-

tungsanlagen und -geräte
• Raffinerien
• Öl-Härtereien
• Druckereien
• Petrochemische Anlagen
• Verarbeitung von brennbaren

Chemikalien

4. Handwerk

geringe Brandgefährdung mittlere Brandgefährdung große Brandgefährdung

• Gärtnerei
• Galvanik
• Dreherei
• mechanische Metallbearbeitung
• Fräserei
• Bohrerei
• Stanzerei

• Schlosserei
• Vulkanisierung
• Leder/Kunstleder und

Textilverarbeitung
• Backbetrieb
• Elektrowerkstatt

• Kfz-Werkstatt
• Tischlerei/Schreinerei
• Polsterei
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4.5 Anzahl der bereitzustellenden Feuer-
löscher und deren Aufstellung

4.5.1 Feuerlöscher müssen nach Art und Umfang
der Brandgefährdung und der Größe des zu schüt-
zenden Bereiches in ausreichender Zahl bereitge-
stellt sein.

4.5.2 Die für einen Bereich erforderliche Anzahl
von Feuerlöschern mit dem entsprechenden
Löschvermögen für die Brandklassen A und B sind
nach den Tabellen 2 und 4 zu ermitteln. Zunächst
sind - ausgehend von der Brandgefährdung und
der Grundfläche - nach Tabelle 4 die Löschmitte-
leinheiten zu ermitteln. Aus Tabelle 2 kann die
entsprechende Art, Anzahl und Größe der Feuer-
löscher entnommen werden, wobei die Summe
der Löschmitteleinheiten der aus der Tabelle 4 ent-
nommenen Zahl entsprechen muß.

4.5.3 Falls erforderlich, können zusätzlich entwe-
der größere fahrbare Löschgeräte der zugehöri-
gen Brandklasse, z.B. fahrbare Pulverlöschgeräte,
fahrbare Kohlendioxidlöschgeräte, Schaumlösch-
geräte für die Erzeugung von Schwer-, Mittel- und
Leichtschaum, Wandhydranten oder ortsfeste
Feuerlöschanlagen eingesetzt werden.

Der Einsatz zusätzlicher fahrbarer Löschgeräte
oder die Installation von ortsfesten Löscheinrich-
tungen als Objekt- und/oder Raumschutz ergibt
sich aus den Einsatzgrenzen von Feuerlöschern.
Diese Einsatzgrenzen sind bedingt durch die ge-
ringe Menge des Löschmittels und die einge-
schränkte Wurfweite sowie die ausschließliche
Löschwirksamkeit in der Brandentstehungsphase.
Insbesondere in den nachfolgenden Fällen sollte
geprüft werden, ob allein durch Feuerlöscher/
Wandhydranten der notwendige Brandschutz er-
reicht werden kann:

■ Bereiche ohne ständig anwesendes Personal
■ Bereiche mit großer Ausdehnung
■ hohe und/oder kompakte Läger (Hochregal-

/Blockläger)
■ Stoffe und Waren, die zu einer schnellen Brand-

ausbreitung führen
■ besonders explosionsgefährdete Bereiche
■ Bereiche mit erhöhter Brandstiftungsgefähr-

dung

4.5.4 Zur allgemeinen Brandbekämpfung dürfen
Pulverlöscher mit einem Inhalt bis einschließlich
2 kg nicht verwendet werden.

4.5.5 Zur Minderung von Folgeschäden sollten -
sofern geeignet - Feuerlöscher mit Wasser, mit
Wasser mit Zusätzen bzw. mit Schaum in Betracht
gezogen werden.

Das kann der Fall sein bei:

■ Verkaufsräume, Handel und deren Läger
(ausgenommen Bereiche mit brennbaren Flüs-
sigkeiten)

■ Büros und Verwaltung, Dienstleistung
■ Läger für z.B.:

- Lebensmittel
- Pharmazeutika
- elektrische und elektronische Bauteile

■ Gewerbe und Industrie, z.B. der Branchen:
- Holz
- Papier
- Nahrungsmittel
- Pharmazie

■ EDV-Nebenbereiche

In EDV-Anlagen (Groß-EDV) wird der Einsatz von
Kohlendioxidlöschern empfohlen.

4.5.6 Treten Brandgefahren durch gasförmige
Stoffe oder brennbare Metalle auf, sind diese Be-
reiche nach den betrieblichen Erfordernissen
durch Feuerlöscher zu schützen, die auch für die
Brandklasse C bzw. D zugelassen sind.

Tabelle 4: Löschmitteleinheiten in Abhängigkeit
von Grundfläche und Brandgefährdung

Grund-
fläche
bis m2

geringe
Brandge-
fährdung

mittlere
Brandge-
fährdung

große
Brandge-
fährdung

50 6 12 18

100 9 18 27

200 12 24 36

300 15 30 45

400 18 36 54

500 21 42 63

600 24 48 72

700 27 54 81

800 30 60 90

900 33 66 99

1000 36 72 108

je weite-
re 250 6 12 18
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4.5.7 Bei der Ausrüstung von Arbeitsstätten mit
Feuerlöschern können andere geeignete Feuer-
löscheinrichtungen, z.B. Wandhydranten, berück-
sichtigt werden. Davon ausgenommen sind orts-
feste Löschanlagen.

Wandhydranten können unter den folgenden Vor-
aussetzungen bei der Ausrüstung von Arbeitsstät-
ten mit Feuerlöschern berücksichtigt werden:

1. das Löschmittel ist für die angetroffene Brand-
klasse geeignet (siehe Tabelle 1)

2. es handelt sich bei den in Frage kommenden
Systemen um Wandhydranten mit formbestän-
digem Schlauch oder gleichwertiger Einrich-
tung

3. eine ausreichende Anzahl von Personen ist in
der Handhabung dieser Wandhydranten unter-
wiesen

Die Anrechnung von Wandhydranten erfolgt nach
folgenden Kriterien:

1. bei Gebäuden/Geschossen mit einer Grundflä-
che von 0 - 400 m2 erfolgt keine Anrechnung
von Wandhydranten; die Ausstattung mit Feu-
erlöschern erfolgt gemäß Tabelle 4

2. bei Gebäuden/Geschossen mit einer Grundflä-
che > 400 m2 können bis zu 1/3 der nach Ta-
belle 4 erforderlichen Löschmitteleinheiten
durch Wandhydranten ersetzt werden; hierbei
entspricht ein Wandhydrant 18 Löschmittelein-
heiten

Von dieser Regelung kann abgewichen werden,
wenn durch brandschutztechnische oder organi-
satorische Maßnahmen die gleiche Sicherheit auf
andere Weise gewährleistet ist.
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Bei Wandhydranten kann die durch die
Schlauchlänge vorgegebene Einsatzfläche ange-
rechnetwerden,wobeieinschränkendeHindernis-
se, z.B. Einbauten, Großmaschinen, zu berück-
sichtigen sind. Bei anderen alternativen Löschein-
richtungen kann entsprechend dem Löschver-
mögen die Grundfläche um diese durch Zusatz-/
Alternativmaßnahmen geschützte Fläche reduziert
werden.

Auf einen Grundschutz mit Feuerlöschern kann
auch in Bereichen, die durch Alternativmaßnah-
men geschützt sind, nicht verzichtet werden. Wenn
durch brandschutztechnische oder organisatori-
sche Maßnahmen die gleiche Sicherheit auf ande-
re Weise gewährleistet ist, kann der Grundschutz
mit Feuerlöschern auf 1/4 der theoretisch ermittel-
ten Löschmitteleinheiten reduziert werden.

4.5.8 In jedem Geschoß ist mindestens 1 Feuer-
löscher bereitzustellen.

Feuerlöscher sollen zweckmäßig in der Arbeitsstät-
te verteilt sein. Bei einer größeren Anzahl von Feu-
erlöschern empfiehlt es sich, mehrere Feuerlö-
scher zu “Stützpunkten” zusammenzufassen bzw.
Großlöschgeräte zur Verfügung zu stellen.

4.5.9 Feuerlöscher müssen an gut sichtbaren und
im Brandfall leicht zugänglichen Stellen ange-
bracht sein, an denen sie vor Beschädigungen und
Witterungseinflüssen geschützt sind. Die Stellen,
an denen sich Feuerlöscher befinden, müssen
durch das Brandschutzzeichen F04 “Feuerlösch-
gerät” gekennzeichnet sein. Das Zeichen muß der
UVV “Sicherheits- und Gesundheitskennzeich-
nung am Arbeitsplatz” (VGB 125) entsprechen.

Anmerkung:Feuerlöschersolltennursohochüber
dem Fußboden angeordnet sein, daß auch kleinere
Personen diese ohne Schwierigkeiten aus der Hal-
terung entnehmen können. Als zweckmäßig hat
sich eine Griffhöhe von 80 bis 120 cm erwiesen.

Ist das Feuerlöschgerät gut sichtbar angebracht,
kannaufeinezusätzlicheKennzeichnungverzichtet
werden.

Standortwahl und Montage der Feuerlöscher
(siehe Abbildung 1)

Geeignete Standorte sind z.B.

■ Fluchtwege,
■ Gefahrenschwerpunkte (z.B. an Maschinen),
■ Ausgänge (Eingänge) und
■ Treppenräume.

Ungeeignete Standorte sind z.B.

■ gefangene Räume,
■ unterhalb von Treppenaufgängen,
■ unübersichtliche Mauernischen ohne Hinweis-

markierung und
■ Orte, wo Materialien abgestellt oder gestapelt

werden können.

Die Abstände zwischen den Aufstellungsorten soll-
ten 30 m nicht überschreiten, wobei die baulichen
Gegebenheiten bei der Anbringung berücksichtigt
werden können.

b
a
b

c

a = 10 cm oder 18 cm
b = 10 cm
c = 80 cm bis 120 cm

Abbildung 1: Montage von Feuerlöschern und
Kennzeichnung von Feuerlöscherstandorten
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4.6 Einsatz in staubexplosions-
gefährdeten Bereichen

Feuerlöscher zum Einsatz in staubexplosionsge-
fährdeten Bereichen (Zone 11) müssen mit Pulver-
brausen bzw. Sprühdüsen ausgerüstet sein, die
das Aufwirbeln abgelagerten Staubes beim Lö-
schen verhindern.

Siehe “Richtlinien für die Vermeidung der Gefahren
durch explosionsfähige Atmosphäre mit Beispiel-
sammlung - Explosionsschutz-Richtlinien - (EX-
RL)” (ZH1/10).

5 Betrieb

5.1 Feuerlöscher sind funktionsfähig zu erhalten.

5.2 Eine ausreichende Anzahl von Personen ist in
der Handhabung von Feuerlöschern zu unterwei-
sen.

Dort, wo es die örtlichen Verhältnisse zulassen,
empfiehlt es sich, in regelmäßigenAbständen prak-
tische Löschübungen mit Feuerlöschern abzuhal-
ten.

5.3 Bei der Bekämpfung von Feuer und Glimm-
bränden in staubexplosionsgefährdeten Berei-
chen (Zone 11) ist darauf zu achten, daß abgela-
gerter Staub nicht durch den Löschmittelstrahl
aufgewirbelt wird. Hierzu sind z.B. Pulverlöscher
mit Pulverbrausen, Naßlöscher mit Sprühdüsen
oder Schaumlöscher zu verwenden.

Die unter 5.1 bis 5.3 genannten Regeln gelten
analog auch für alternative Löscheinrichtungen.

5.4 Beim Einsatz von Feuerlöschern müssen zu
elektrischen    Anlagen    mit Spannungen    bis
1000 Volt folgende Sicherheitsabstände eingehal-
ten werden:

■ bei Wasserlöschern mit Vollstrahl
und Schaumlöschern

3 m

■ bei Wasserlöschern mit Sprühstrahl 1 m
■ bei Pulverlöschern 1 m
■ bei Kohlendioxidlöschern 1 m

Beim Einsatz von Feuerlöschern in Bereichen mit
höherer Spannung siehe DIN VDE 0132 “Brandbe-
kämpfung im Bereich elektrischer Anlagen”.

Gefahrenhinweise / Einsatzbeschränkungen nach
DIN VDE 0132:

■ Niederspannungsanlagen (bis 1000 V)
Schaum darf grundsätzlich nur bei span-
nungsfreien Anlagen eingesetzt werden; er-
forderlichenfalls sind auch benachbarte Anla-
gen spannungsfrei zu machen. Ausgenommen
von dieser Beschränkung ist der Einsatz typge-
prüfter und für die Verwendung in elektrischen
Anlagen zugelassener Löschgeräte.

■ Hochspannungsanlagen (über 1000 V)
Schaum darf ohne Ausnahmen nur bei span-
nungsfreien Anlagenteilen eingesetzt wer-
den; erforderlichenfalls sind auch benachbarte
Anlagenteile spannungsfrei zu machen.

6 Prüfung

Siehe auch Abschnitt 3.4.

6.1 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß
Feuerlöscher regelmäßig, mindestens jedoch alle
2 Jahre, durch einen Sachkundigen geprüft wer-
den. Über die Ergebnisse der Prüfungen ist Nach-
weis zu führen. Der Nachweis kann in Form einer
Prüfplakette erbracht werden.

Bei hohen Brandrisiken oder starker Beanspru-
chung durch Umwelteinflüsse können kürzere Zeit-
abstände erforderlich sein.

6.2 Werden bei der Prüfung Mängel festgestellt,
die eine Funktionsfähigkeit des Feuerlöschers
nicht mehr gewährleisten, hat der Unternehmer zu
veranlassen, daß der Feuerlöscher instandgesetzt
oder durch einen anderen Feuerlöscher ersetzt
wird.

Ausführung und Anforderung siehe DIN 14 406-4
“Tragbare Feuerlöscher; Instandhaltung”.

Die unter 6.1 und 6.2 genannten Forderungen
gelten analog auch für alternative Löscheinrichtun-
gen.

7 Zeitpunkt der Anwendung

Diese Regeln (ZH1/201) sind anzuwenden ab
1. April 1994. Sie ersetzen die “Sicherheitsregeln
für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlö-
schern” (ZH 1/201) vom Januar 1978.

Sie ersetzen gleichzeitig die “Regeln für die Aus-
rüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern”
(VdS 2001) vom Juli 1995.
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Anhang 1

Rechenbeispiele

A) Allgemeines Lösungsschema:

■ 1. Schritt: Ermittlung der Brandklassen
■ 2. Schritt: Ermittlung der Brandgefährdung

nach Tabelle 3
■ 3. Schritt: Festlegung der Löschmitteleinheiten

(LE) nach Tabelle 4
■ 4. Schritt: Anzahl der  Feuerlöscher  entspre-

chend den Löschmitteleinheiten (LE) nach Ta-
belle 2

B) Rechenbeispiele

Beispiel 1: Brandklassen A und B

■ Betriebsbereich 500 m², mittlere Brandgefähr-
dung.

■ Tabelle 4 ergibt für 500 m² - 42 LE.
■ Gewählt werden Pulverlöscher mit Löschver-

mögen 21 A 113 B, was nach Tabelle 2 für diese
Bauart 6 LE entspricht. Es sind demnach 42 LE
geteilt durch 6 = 7, also 7 Feuerlöscher dieser
Bauart erforderlich.

Beispiel 2: Brandklassen A und B

■ Betriebsbereich 700 m², geringe Brandgefähr-
dung.

■ Tabelle 4 ergibt für 700m² - 27 LE. Die Tabelle
des Anhangs 2 ergibt 6 LE für PG 6,

■ 12 LE für PG 12 bzw. 3 LE für S 10. Es kön-
nen also gewählt werden:
- 27 geteilt durch 6 ⇒ 5 Feuerlöscher PG 6
oder
- 27 geteilt durch 12 ⇒ 3 Feuerlöscher PG 12
oder
- 27 geteilt durch 3 ⇒ 9 Feuerlöscher S 10

Beispiel 3: Brandklassen A und B

■ Anwendung für Feuerlöscher verschiedener
Arten.

■ Betriebsbereich 2000 m², große Brandgefähr-
dung.

■ Tabelle 4 ergibt für 2000 m² - 180 LE.
■ Für diesen Bereich stehen folgende Feuerlö-

scher nach DIN 14 406 zur Verfügung:
- 8 Pulverlöscher PG 6 8 x  6 LE = 48 LE
- 5 Pulverlöscher PG 12 5 x 12 LE = 60 LE
- 10 Schaumlöscher S 10
(für Brandklassen A und B) 10 x  3 LE = 30 LE

■ Mit diesen Feuerlöschern sind 138 LE abge-
deckt. Es  fehlen  noch Feuerlöscher für 180
minus 138 = 42 LE. Werden hierfür Feuerlö-
scher der Bauart 21 A 113 B eingesetzt, wären
noch 42 geteilt durch 6 = 7, also 7 zusätzliche
Feuerlöscher dieser Bauart zu beschaffen.



– 59 –

Anhang 2

Feuerlöscher nach DIN 14 406

Feuerlöscher nach DIN 14 406 können allein oder
mit EN-Feuerlöschern zusammen verwendet wer-
den, wenn die Zuordnung der DIN-Löscher nach
dieser Tabelle erfolgt.

BeiVerwendungfahrbarerFeuerlöschergilt folgen-
de Regelung:

■ PG 50 ⇒ 4 x PG 12 ⇒ 48 LE.
■ K 30 ⇒ 5 x K 6 ⇒ 15 LE.

Anhang 3

Muster für eine Beschriftung

Zusätzlich kann auf den Feuerlöscher folgender
Hinweis angebracht werden:

Dieses Gerät entspricht 12 LE für Brandklas-
sen A und B nach ZH 1/201

LE
Feuerlöscher nach DIN 14 406

A B A und B

1 K 2

2 PG 2, W 6*) P 2 PG 2

3 K 6, S 10 S 10

4 W 10, S 10

5

6 PG 6 P 6 PG 6

9

10 PG 10*) PG 10 *)

12 PG 12 P 12 PG 12

15

*) TGL- Feuerlöscher sind DIN-Feuerlöschern
gleichzustellen

A B C

FEUERLÖSCHER
12 kg ABC-Pulver

43 A 183 B C

1 Ventil voll
aufdrehen

2 Löschpistole
betätigen

VORSICHT BEI ELEKTRISCHEN ANLAGEN
NUR BIS 1000 V; MINDESTABSTAND 1 m

Nach jeder Betätigung neu füllen!
Löscher längstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft

überprüfen. Nur solche Lösch-Treibmittel und Ersatzteile
verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.

Löschmittel: 12 kg ABC

Treibmittel : 280 g CO2 Nr. der Anerkennung: DIN EN 3

G 12 RTyp:
Funktionsbereich: -20 °C bis +60 °C

Verantwortlicher:
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Anhang 4

Abschnitt 4.3 in Verbindung mit Abschnitt 4.2 der
vorhergehenden Ausgabe vom Januar 1978 der
bisherigen Sicherheitsregeln

4.2 Bauarten und Eignung

Zugelassene tragbare Feuerlöscher1)

Arten und
Füllmengen

Löscher-
größen

Löscher-
bauart2)

Brandklassen DIN EN 2

A B C D

zu löschende Stoffe

Feste,
glut-

bildende
Stoffe

Flüssige
Stoffe

Gasförmige
Stoffe,

auch unter
Druck

brennbare
Metalle

Pulverlöscher
mit ABC-Lösch-
pulver (6 kg und 12 kg)

III
IV

PG 6
PG 12

�

�

�

�

�

�

-
-

Pulverlöscher
mit BC-Lösch-
pulver (6 kg und 12 kg)

III
IV

P 6
P 12

-
-

�

�

�

�

-
-

Pulverlöscher
mit Metallbrand-
löschpulver (12 kg)

IV PM 12 - - - �

Kohlensäureschnee-
und -nebellöscher3) (6 kg) II K 6 - � - -

Kohlensäuregas-
löscher (6 kg) II K 6 - - � -

Halonlöscher3)

(4 kg und 6 kg)
II
III

HA 4
HA 6

-
-

�

�

-
-

-
-

Wasserlöscher4) (10 l) III W 10 � - - -

� geeignet - nicht geeignet

1) Außer den genannten Löschern gibt es Sonderlöscher, die nur für Sonderzwecke zugelassen und vorzusehen sind, z.B. für den Schutz von
Personenkraftwagen.

2) Zu diesen Angaben kommen weitere, z.B. für das Treibmittel; bei Wasserlöschern zusätzlich für die Frostbeständigkeit.
3) Vorsicht bei Verwendung in engen, schlecht belüfteten Räumen (siehe DIN 14 406 und 14 270); siehe Hinweis zu Abschnitt 1.2.
4) Nicht zu verwenden in elektrischen Anlagen, für die nach VDE 0132 besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen sind.
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4.3 Anzahl der bereitzustellenden Feuerlöscher

Feuerlöscher sind je nach der Brandgefahr und
der Größe der Arbeitsstätte in ausreichender An-
zahl entsprechend nachstehender Tabelle bereit-
zustellen, wobei andere als die in der Tabelle in
Abschnitt 4.2genanntenLöscheinrichtungen,aus-
genommen ortsfeste Feuerlöschanlagen, berück-
sichtigt werden können.

Für den Umfang einer Brandgefahr gibt die Tabelle
nur Richtwerte. Besondere Brandgefahren sind
entsprechend zu berücksichtigen.

Die angegebenen Zahlen gelten für Löscher der
Größe IV (z.B. 12 kg Löschpulver).

Werden kleinere Löscher bereitgestellt, so sind
anstelle eines Feuerlöschers der Größe IV mehrere
Feuerlöscher bereitzustellen, deren Löschmittel-
menge der Größe IV entspricht.

Die Brandklassen nach 4.2 sind zu beachten.

Vgl. § 43 Abs. 4 der Unfallverhütungsvorschrift
“Allgemeine Vorschriften“ (VBG 1):

“(4) Zum Löschen von Bränden sind Feuer-
löscheinrichtungen der Art und Größe des Betrie-
bes entsprechend bereitzustellen und gebrauchs-
fertig zu erhalten. Sie dürfen durch Witterungsein-
flüsse, Vibrationen oder andere äußere
Einwirkungen in ihrer Funktionsfähigkeit nicht be-
einträchtigt werden. Von Hand zu betätigende Feu-
erlöscheinrichtungen müssen jederzeit schnell
und leicht erreichbar sein.”

Ergibt die Tabelle eine größere Anzahl erforderli-
cher Feuerlöscher, so können mehrere dieser Lö-
scher durch fahrbare Löschgeräte ersetzt werden.

Deren Löschmittelart und -menge muß der der
ersetzten Feuerlöscher entsprechen.

In jedem Geschoß sollen im Falle a) mindestens
ein, im Falle b) und c) mindestens zwei Feuerlö-
scher vorhanden sein.

In besonders brandgefährlichen Bereichen, z.B. in
Lackieranlagen, Trocknungsanlagen usw., kön-
nen zusätzlich entweder größere fahrbare Lösch-
gerätederzugehörigen Brandklasse ,z.B. fahrbare
Pulverlöschgeräte (50 und 250 kg Inhalt), fahrbare
Kohlensäure-Löschgeräte (30 bis 240 kg Inhalt),
Schaumlöschgeräte für die Erzeugung von
Schwer-, Mittel- und Leichtschaum oder ortsfeste
Feuerlöschanlagen, erforderlich werden.

Umfang der Brandgefahr
Anzahl der

Löscher
Größe IV

ausreichend für
Arbeitsstätte mit einer

Grundfläche bis

für größere Arbeitsstätten
zusätzlich

a) geringe Brandgefahr
z.B. mechanische
Werkstatt

1 50 m2 -

2 150 m2 1 Löscher je
weitere 400 m2

b) mittlere Brandgefahr
z.B. Bürobereiche und
Materiallager mit
geringer Brandlast

1 50 m2 -

2 100 m2 1 Löscher je
weitere 200 m2

c) größere Brandgefahr
z.B. Betriebsbereiche
und Materiallager mit
hoher Brandlast

2 50 m2 2 Löscher je
weitere 200 m2
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Anhang 5

Vorschriften und Regeln

Nachstehend sind die insbesondere zu beachten-
den einschlägigen Vorschriften und Regeln zu-
sammengestellt; siehe auch Abschnitt 3.3:

1. Gesetze/Verordnungen

Bezugsquelle: Buchhandel oder
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße
449, 50939 Köln

Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF)

Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenver-
ordnung - ArbStättV) (ZH 1/525) mit Arbeitsstätten-
Richtlinien (ASR)

Verordnung über Druckbehälter, Druckgasbehäl-
ter und Füllanlagen (Druckbehälterverordnung -
DurckbehV) (ZH 1/400) mit zugehörigen Techni-
schen Regeln Druckbehälter (TRB), insbesondere
TRB 502 Sachkundiger nach § 32 DruckbehV

Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen
(Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) mit zugehöri-
gen Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS),
insbesondere TRGS 900 “Grenzwerte in der Luft
am Arbeitsplatz; Luftgrenzwerte - MAK und TRK -”
(ZH 1/401)

2. Unfallverhütungsvorschriften

Bezugsquelle: Berufsgenossenschaft oder
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße
449, 50939 Köln

Allgemeine Vorschriften (VBG 1)

Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnung am
Arbeitsplatz (VBG 125)

3. Berufsgenossenschaftliche Richtlinien

Bezugsquelle: Berufsgenossenschaft oder
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße
449, 50939 Köln

Richtlinien für die Vermeidung der Gefahren durch
explosionsfähige Atmosphäre mit Beispielsamm-
lung - Explosionsschutz-Richtlinien - (EX-RL)
(ZH 1/10)

4. DIN-Normen

Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH, Burggrafen-
straße, 10787 Berlin

DIN 4066 Hinweisschilder für den Brandschutz

DIN 14 406-1 Tragbare Feuerlöscher; Begriffe,
Bauarten, Anforderungen

DIN 14 406-2 Tragbare Feuerlöscher; Brand-
schutztechnische Typprüfung

DIN EN 3 Tragbare Feuerlöscher

DIN EN 2 Brandklassen

5. VDE-Bestimmungen

Bezugsquelle: VDE-Verlag GmbH, Postfach
122305, 10625 Berlin

DIN VDE 0132 Brandbekämpfung im Bereich elek-
trischer Anlagen

6. VdS-Regeln

Bezugsquelle: VdS Schadenverhütung Verlag,
Amsterdamer Straße 174, 50735 Köln,
Fax: (0221) 77 66-109

VdS 2092 Richtlinien für Sprinkleranlagen, Pla-
nung und Einbau
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– 68 –VdS 2038 : 1998-06 (03)

1  Insbesondere § B16 (Inhaltsversicherung) VSG 2003, § D14 
(Gebäudeversicherung) VSG 2003 und § C13 (Ertragsausfallversic
herung) VSG 2003

1.
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– 72 –VdS 2046 : 2008-01 (10)

Neben den gesetzlichen1 und behördlichen1 gel-
ten die folgenden vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften für elektrische Anlagen2 bis 1000 Volt.

-

-
-

1 Pflichten des
Versicherungsnehmers

1.1 Der Versicherungsnehmer hat sowohl beim
Neubau von Elektroanlagen als auch bei allen Um-
bau- und Instandsetzungsarbeiten an elektri-
schen Anlagen und Geräten eine Elektrofachkraft
hinzuzuziehen. Die Ausführung der genannten Ar-
beiten ist der Elektrofachkraft mit der Auflage zu
übertragen, dass sie gesetzliche und behördliche
Sicherheitsvorschriften, die VDE-Bestimmungen,
die Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer
einhält und dies schriftlich bestätigt (s.a. Bestäti-
gung in Anlehnung an DIN VDE 0100 Teil 610 und
Teil 630).

1.2 Der Versicherungsnehmer hat dafür zu sor-
gen, dass alle im Betrieb tätigen Personen, die sei-
ne elektrischen Anlagen betreiben, die gesetzli-
chen und behördlichen Sicherheitsvorschriften,
die VDE-Bestimmungen sowie die hier unter 2 und
3 aufgeführten Sicherheitsvorschriften beachten.

1.3 Alle im Betrieb tätigen Personen sind über das
Verhalten bei Bränden zu unterweisen und in an-
gemessenen Zeitabständen mit der Handhabung
der Feuerlöschgeräte vertraut zu machen. Auf VdS
2001 Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten
mit Feuerlöschern wird hingewiesen.

1.4 Wird die Art oder Verwendung von Räumen
geändert, muss eine Elektrofachkraft vorher unter-
richtet werden, damit diese entscheiden kann, ob
gegebenenfalls die elektrischen Anlagen den neu-
en Betriebsverhältnissen nach den hierfür gültigen

gesetzlichen oder behördlichen Sicherheitsvor-
schriften, den VDE-Bestimmungen und den
Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer an-
zupassen sind (s.a. 3.2).

1.5 Die gesamten elektrischen Anlagen sind jähr-
lich mindestens einmal durch einen VdS-aner-
kannten Sachverständigen zum Prüfen elektri-
scher Anlagen zu prüfen. Mängel müssen durch
eine Elektrofachkraft innerhalb der vom Sachver-
ständigen gesetzten Frist beseitigt werden.

2 Errichten elektrischer Anlagen

2.1 Hausanschlüsse3

Hausanschlusskabel dürfen weder durch explo-
sionsgefährdete4 Betriebsstätten geführt werden
noch in solche münden. In feuergefährdeten5 Be-
triebsstätten ist, soweit unter den betrieblichen
Umständen möglich, ebenso wie in explosionsge-
fährdeten Betriebsstätten zu verfahren.

2.2 Verteiler

Bei der Auswahl und Herstellung elektrischer Ver-
teiler wie Schaltgeräte-Kombinationen, Kleinver-
teiler und Zählerschränke sind aus brandschutz-
technischen Gründen

■ Verlustleistung der einzubringenden elektri-
schen Betriebsmittel,

■ Schutz- und Installationsart des Gehäuses,
■ Umgebungstemperatur und
■ Gleichzeitigkeitsfaktor

zu beachten.

Es werden unterschieden, vom

■ Hersteller fabrikfertig bestückte und verdrahte-
te Verteiler (TSK = Typgeprüfte Schaltgerä-
te-Kombinationen), die vom Errichter elektri-
scher Anlagen nicht geändert werden dürfen.

Sicherheitsvorschriften für
elektrische Anlagen bis 1000 Volt

Gemäß Abschnitt B § 8 AFB 2008 kann, wenn Si
cherheitsvorschriften nicht eingehalten werden,
der Versicherungsschutz beeinträchtigt sein. Die
se Regelung gilt auch für andere, vertraglich ver
einbarte Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB)
mit Feuerdeckung.

Die vorliegende Publikation ist unverbindlich. Die Versicherer können im Einzelfall auch andere Sicherheitsvor-
kehrungen oder Installateur- oder Wartungsunternehmen zu nach eigenem Ermessen festgelegten Konditionen 

akzeptieren, die diesen technischen Spezifikationen oder Richtlinien nicht entsprechen.

AFB 2010
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■ Hersteller vorgefertigte, teilweise bestückte
elektrische Verteiler, die nach Herstelleranga-
ben ohne weitere Einschränkung für die Bestü-
ckung und Verdrahtung von ihm freigegeben
sind (TSK).

■ Errichter der elektrischen Anlage ganz oder teil-
weise zusammengebaute elektrische Verteiler
(PTSK = Partiell typgeprüfte Schaltgerä-
te-Kombinationen).

Um die Sicherheit für den Betrieb elektrischer Ver-
teiler zu gewährleisten, sind in den relevanten Nor-
men (DIN VDE 0603 und DIN VDE 0660) umfang-
reiche Anforderungen enthalten. Die Herstellung
elektrischer Verteiler setzt die Kenntnis der o.g.
Normen, entsprechende Prüfeinrichtungen und
ausgebildete Elektrofachkräfte voraus.

Es wird empfohlen, fabrikfertige TSK auszuwäh-
len, für die der Verteiler-Hersteller die Verantwor-
tung übernimmt.

Erfolgt der Zusammenbau durch den Anlagen-Er-
richter (vorgefertigte TSK/PTSK), geht auf ihn die
Verantwortung für den hergestellten Verteiler über.

2.3 Hauptschalter

Die elektrischen Anlagen in explosions- und feuer-
gefährdeten Betriebsstätten müssen im Ganzen,
und zwar gebäude- oder gebäudeabschnittswei-
se, durch einen Schalter (Hauptschalter) von der
elektrischen Energiequelle getrennt6 werden kön-
nen. Diese Schalter sind an zugänglicher Stelle
außerhalb der Betriebsstätten anzubringen. Als
Hauptschalter können auch Einrichtungen zum
Fehlerstromschutz mit der Kennzeichnung und
mit einem Bemessungsdifferenzstrom (Nennfeh-
lerstrom) I�n < 300 mA verwendet werden, wenn
diese zum Trennen geeignet sind (s.a. Hersteller-
angaben).

2.4 Schaltpläne und Unterlagen

Für die elektrischen Anlagen müssen grundsätz-
lich aktuelle Schaltpläne und Unterlagen verfüg-
bar sein. Die Ausführungen richten sich nach Art,
Umfang und Nutzung der Anlage.

2.5 Überspannungsschutz

Zur Verhütung von Schäden durch Überspannun-
gen wird auf VdS 2031 Blitz- und Überspannungs-
schutz in elektrischen Anlagen hingewiesen.

2.6 Steckvorrichtungen

Es sind nur genormte Steckvorrichtungen zuläs-
sig.

2.7 Fehlerstromschutz-Einrichtungen

Es sind netzspannungsunabhängige Einrichtun-
gen zum Fehlerstromschutz einzusetzen, die auch
Differenzströme (Fehlerströme) mit Gleichstrom-
komponenten erfassen und eine Abschaltung be-
wirken. Derartige Einrichtungen sind Fehler-
strom-(FI-)Schutzeinrichtungen (RCD) mit der
Kennzeichnung (Typ A) oder allstromsensiti-
ve RCD (Typ B) nach DIN VDE 0664 oder Leis-
tungsschalter mit zugeordnetem Fehlerstrom-
schutz (CBR) mit der Kennzeichnung (Bauart
A) nach DIN VDE 0660 Teil 101 (Anhang B).

Werden mehrere Einrichtungen zum Fehlerstrom-
schutz in Reihe angeordnet, müssen diese die Se-
lektivität der Stromkreise gewährleisten (Kenn-
zeichnung , bei CBR alternativ das Symbol �t
mit Angabe der Grenznichtauslösezeit in ms). Der
Bemessungsdifferenzstrom (Nennfehlerstrom)
bzw. Bemessungsfehlerauslösestrom I �n dieser
Einrichtungen zum Fehlerstromschutz muss grö-
ßer sein als der höchste der nachgeschalteten Ein-
richtungen zum Fehlerstromschutz. In Bereichen,
in denen mit Temperaturen unter -5 °C zu rechnen
ist, sind RCD mit der Kennzeichnung und CBR
nach Herstellerangabe einzusetzen.

2.8 Kabel und Leitungen

Zur Verhütung von Schäden an Kabeln und Leitun-
gen wird auf VdS 2025 Kabel- und Leitungsanla-
gen hingewiesen.

2.9 Nichtlineare elektrische Verbraucher

Nichtlineare elektrische Verbraucher verursachen
Oberschwingungsströme. Diese können

■ das Stromversorgungssystem überlasten und
■ elektronische Einrichtungen stören oder zer-

stören.

Schäden kann vorgebeugt werden, indem
VdS 2349 Störungsarme Elektroinstallationen
angewandt wird.

2.10 Leuchten

Leuchten und Beleuchtungsanlagen müssen ent-
sprechend DIN VDE 0100 Teil 559 ausgewählt und
errichtet werden. Auf VdS 2005 Elektrische Leuch-

S
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ten und VdS 2324 Niedervoltbeleuchtungsanla-
gen und -systeme wird hingewiesen.

2.11 Elektrowärmegeräte

Elektrowärmegeräte sind so anzubringen bzw.
aufzustellen, dass sie keinen Brand verursachen
können. Die Betriebsanweisung für das jeweilige
Gerät ist unbedingt zu beachten. Auf VdS 2279
Elektrowärmegeräte und Elektroheizungsanlagen
sowie VdS 2278 Elektrowärme wird hingewiesen.

2.12

Zur Verhütung von Schäden infolge des Betriebes
elektrischer Anlagen mit Fernwirktechnik wird auf
VdS 2839 Fernwirktechnik in der Elektroinstallati-
on verwiesen.

2.13 Feuersichere Trennung elektrischer
Verbrauchs- und Betriebsmittel

2.13.1 Allgemeines

2.13.1.1 Alle zur Befestigungsfläche hin offenen
Betriebsmittel müssen, wenn sie auf brennbaren
Bau- oder Werkstoffen angebracht werden, von
der Befestigungsfläche getrennt werden. Als aus-
reichende Trennung gilt für Betriebsmittel mit
Nennströmen < 63 A das Einfügen einer Isolier-
stoffunterlage von mindestens 1,5 mm Dicke. Der
verwendete Isolierstoff muss, nachdem er für die
Dauer von 15 s der Prüfung mit der Nadelflamme
entsprechend DIN EN 60 695-2-2/VDE 0471 Teil
2-2 unterzogen wurde, innerhalb von 3 s nach Ent-
zug der Flamme verlöschen.

Geeignete Werkstoffe in der angegebenen Dicke
sind:

■ Hartpapier auf Phenolharz-Basis PF CP 204,
DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1

■ Hartpapier auf Epoxidharz-Basis EP CP 201,
DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1

■ Hartglasgewebe auf Epoxidharz-Basis, EP GC
202, DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1

■ Glashartmatte auf Polyester-Basis UP GM 201,
DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1

2.13.1.2 Betriebsmittel, auch solche die zur Befes-
tigungsfläche hin geschlossen sind, sowie Kabel
und Leitungen, müssen, wenn ein Schutz gegen
die Auswirkungen von Kurzschlüssen nicht er-
reicht werden kann, so angebracht bzw. verlegt
werden, dass sie bei zu hoher Erwärmung aus-
brennen können, ohne dass die Gefahr einer
Brandausweitung entsteht. Diese Anforderung ist

erfüllt, wenn die Betriebsmittel, Kabel und Leitun-
gen auf nicht brennbaren Gebäudeteilen installiert
werden. Bestehen die Gebäudeteile dagegen aus
brennbaren Baustoffen, z.B. Holzwänden (selbst
wenn sie blechverkleidet sind), dann müssen Be-
triebsmittel, Kabel und Leitungen auf einer min-
destens lichtbogenfesten Unterlage angebracht
bzw. verlegt werden (DIN VDE 0100 Teil 420 und
DIN VDE 0100 Teil 732 bzw. DIN VDE 0211). Als
ausreichend lichtbogenfest gilt eine 20 mm dicke
Fibersilikatplatte. Auf VdS 2023 Errichtung elektri-
scher Anlagen in baulichen Anlagen mit vorwie-
gend brennbaren Baustoffen wird hingewiesen.

3 Betrieb elektrischer Anlagen

3.1 Benutzung elektrischer Anlagen und
Geräte

3.1.1 Strom führende Sicherungseinsätze dürfen
nur ausgewechselt werden, wenn dies gefahrlos
möglich ist, z.B. Freischalten nach DIN VDE 0105.
Sicherungen sind mit gleicher Bemessungsstrom-
stärke (Angabe in Ampere (A) auf der Sicherung)
in genügender Anzahl vorrätig zu halten. Das Ver-
wenden geflickter oder überbrückter Sicherungen
ist verboten.

3.1.2 Lösen Schutzeinrichtungen, wie Fl-Schutz-
einrichtungen, Leitungs-, Motor-Schutzschalter,
wiederholt aus, so ist unverzüglich eine Elektro-
fachkraft hinzuzuziehen, die den Fehler behebt.

3.1.3 Werden an elektrischen Anlagen ungewöhn-
liche Erscheinungen, beispielsweise Lichtbögen,
Funken, Brandgeruch oder auffallende Geräu-
sche, festgestellt, so sind die elektrischen Anlagen
sofort von der elektrischen Energiequelle, z.B.
dem Netz, zu trennen. Zur Beseitigung von Män-
geln ist eine Elektrofachkraft hinzuzuziehen.

3.1.4 Elektrische Geräte sind so zu betreiben,
dass sie keinen Brand verursachen können; hier-
auf ist besonders bei Wärmegeräten aller Art zu
achten. Auf VdS 2278 Elektrowärme wird hinge-
wiesen. Bei Benutzung elektrischer Betriebsmittel,
z.B. ortsveränderlicher Geräte, Leitungsverlänge-
rungen/Leitungsroller und Mehrfachsteckdosen-
leisten, ist darauf zu achten, dass sie den jeweili-
gen örtlichen und betrieblichen Anforderungen
genügen.

3.1.5 Für längere Betriebspausen oder bei Be-
triebsstillstand sind die elektrischen Anlagen von
der Energiequelle, z.B. dem Netz, zu trennen und
gegen Wiedereinschalten zu sichern, beispiels-
weise mit Hilfe von abschließbaren Schaltern. Vor
Wiederinbetriebsetzen nach längeren Stillstand-



– 75 –

zeiten ist der ordnungsgemäße Zustand der elek-
trischen Anlagen und Betriebsmittel durch eine
Elektrofachkraft zu prüfen.

3.1.6 Ortsveränderliche Geräte sind nach Ge-
brauch von der elektrischen Energiequelle, z.B.
dem Netz, zu trennen, indem beispielsweise der
Stecker gezogen wird.

3.1.7 Mit elektrischen Betriebsmitteln ist sorgfältig
umzugehen. Insbesondere starke mechanische
Beanspruchungen, z.B. Einklemmen, Stöße,
Schläge, Überfahren mit Fahrzeugen und Gerä-
ten, können Personen gefährdende Situationen
schaffen und Folgeschäden, z.B. Brände, verursa-
chen. Übermäßiger Zug an beweglichen Leitun-
gen kann die elektrischen Anschlüsse an Betriebs-
mitteln lockern oder lösen. An Leitungen dürfen
auf keinen Fall Gegenstände aufgehängt oder be-
festigt werden. Dadurch entsteht sonst ebenfalls
Brandgefahr und Personen werden stark gefähr-
det.

3.1.8 Das Auftauen eingefrorener Wasserleitun-
gen mit Auftautransformatoren oder Schweißum-
formern ist wegen der damit verbundenen Brand-
gefahr verboten.

3.2 Erhalten des ordnungsgemäßen
Zustandes

3.2.1 Elektrische Anlagen sind entsprechend den
gesetzlichen und behördlichen Sicherheitsvor-
schriften, den VDE-Bestimmungen sowie den Si-
cherheitsvorschriften der Feuerversicherer in ord-
nungsgemäßem Zustand zu erhalten. Auftretende
Mängel müssen unverzüglich durch Elektrofach-
kräfte beseitigt werden.

3.2.2 Das Erhalten des ordnungsgemäßen Zu-
standes bedingt, dass bestehende Anlagen dann
zwingend an die gültigen Sicherheitsvorschriften
(gesetzliche und behördliche und die der Feuer-
versicherer) angepasst werden müssen, wenn
sich aus dem bisherigen Zustand Gefahren für
Personen und Sachen ergeben. Es ist auch anzu-
passen, wenn diese Sicherheitsvorschriften es
ausdrücklich fordern.

3.2.3 Sicherheitseinrichtungen und die für die Si-
cherheit erforderlichen Schutz- und Überwa-
chungseinrichtungen müssen in ordnungsgemä-
ßem Zustand erhalten werden; sie dürfen weder
unwirksam gemacht noch unzulässig verstellt
oder geändert werden.

3.2.4 Die Betriebsbereitschaft der Einrichtungen
zum Fehlerstromschutz (z.B. Fehlerstrom-Schutz-

einrichtungen (FI-Schutzeinrichtungen)) oder
FU-Schutzeinrichtungen ist durch Betätigen der
Prüfeinrichtung zu kontrollieren. Auf die Berufs-
genossenschaftlichen Vorschriften für Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit (BGV), hier BGV A2
“Elektrische Anlagen und Betriebsmittel”, wird
verwiesen. Löst die Schutzeinrichtung beim Betä-
tigen der Prüfeinrichtung nicht aus, so ist unver-
züglich eine Elektrofachkraft hinzuzuziehen, die
den Fehler behebt.

3.2.5 Entsprechend DIN VDE 0105 ist der Isola-
tionswiderstand der Stromkreise in regelmäßigen
Zeitabständen zu messen. Die verwendeten
Messgeräte müssen DIN VDE 0413-2 genügen.
Zur Vermeidung von Schäden an angeschlosse-
nen Betriebsmitteln dürfen Außenleiter und Neu-
tralleiter miteinander verbunden werden. Durch
Überspannungs-Schutzeinrichtungen können
Fehlmessungen hervorgerufen werden. Lassen
sich die Schutzeinrichtungen nicht von dem Mess-
kreis trennen, z.B. Schutzkontaktsteckvorrichtun-
gen mit integriertem Überspannungsschutz, dür-
fen die Messungen mit einer Messspannung
250 V DC vorgenommen werden.

In Stromkreisen (ausgeschlossen Niedervolt-,
SELV- und PELV-Stromkreise) in

■ Bereichen mit Menschenansammlungen nach
DIN VDE 0108,

■ medizinisch genutzten Bereichen nach DIN
VDE 0107,

■ explosionsgefährdeten Bereichen nach DIN
VDE 0165,

■ feuergefährdeten Betriebsstätten und diesen
gleichzustellenden Risiken nach VdS 2033 ,

■ elektrischen Anlagen in baulichen Anlagen mit
vorwiegend brennbaren Baustoffen nach VdS
2023,

■ Möbeln und ähnlichen Einrichtungsgegenstän-
den nach VdS 2024 und

■ bei Kabeln und Leitungen, in denen kein geer-
deter Leiter oder geerdeter Schirm mitgeführt
wird,

ist der Isolationswiderstand abweichend von DIN
VDE 0105-100,

■ zwischen Außenleitern (L1, L2, L3),
■ Außenleitern und Neutral-(N-)Leitern,
■ Außenleitern und Schutz-(PE-)Leitern sowie
■ zwischen N- und PE-Leitern

zu messen.

In elektrischen Anlagen, in denen Fehlerstrom-
schutz, z.B. Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, aus
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brandschutztechnischen Gründen nicht vorge-
schrieben ist, darf auf eine Isolationswiderstands-
messung verzichtet werden, wenn aus örtlichen
oder betrieblichen Gegebenheiten nicht abge-
schaltet werden kann und Maßnahmen zum
Schutz bei Isolationsfehlern nach VdS 2349 ge-
troffen worden sind.

3.2.6 Mindestens einmal jährlich, zusätzlich auch
nach wesentlichen Änderungen der elektrischen
Anlage oder Art und Anzahl der elektrischen Ver-
braucher, ist der Strom im N-Leiter zu messen.
Wenn erforderlich, sind Maßnahmen zum Schutz
bei Oberschwingungen nach VdS 2349 Störungs-
arme Elektroinstallation zu treffen.

3.2.7 Bei ortsveränderlichen Betriebsmitteln und
beweglichen Leitungen ist besonders auf den
ordnungsgemäßen Zustand zu achten; sie sind
vor dem Benutzen auf erkennbare Schäden zu be-
sichtigen (s.a. 3.1.7).

3.2.8 3-polige Steckvorrichtungen (3 x 15 A) mit
seitlich angeordneten Gleitkontaktpaaren sind
auszuwechseln (s.a. 2.6).

3.2.9 Nicht zum Betrieb benötigte elektrische Ein-
richtungen, insbesondere Kabel- und Leitungsan-
lagen, müssen zur Reduzierung der Brandlast und
gegebenenfalls aus Gründen der elektromagneti-
schen Verträglichkeit (EMV) entfernt werden. Kön-
nen die Kabel oder Leitungen nicht entfernt wer-
den, müssen sie soweit wie möglich gekürzt und
die Enden isoliert werden.

3.2.10 In explosions- und feuergefährdeten Be-
triebsstätten sind Arbeiten an unter Spannung ste-
henden Betriebsmitteln verboten.

3.2.11 Die elektrischen Anlagen sind in angemes-
senen Zeitabständen entsprechend den betriebli-
chen und örtlichen Gegebenheiten zu reinigen
und von brennbaren Stoffen freizuhalten.

3.2.12 Bei Leuchten mit Entladungslampen (z.B.
Leuchtstofflampen) können die Vorschaltgeräte
im anomalen Betrieb (beispielsweise Lampen fla-
ckern oder Elektroden glühen) bzw. im Fehlerfall
brandgefährliche Temperaturen annehmen. De-
fekte Leuchten sind sofort abzuschalten. In den
meisten Fällen kann der sichere Betrieb dadurch
wiederhergestellt werden, indem die Lampe oder
der Starter ausgewechselt werden.

4 Verhalten bei Bränden

4.1 Für das Bekämpfen von Bränden wird auf DIN
VDE 0132 verwiesen. Es sind geeignete Löschge-
räte bereitzuhalten und Betriebsangehörige in ih-
rer Bedienung zu unterrichten.

4.2 Zum Löschen von Bränden in elektrischen An-
lagen sind Feuerlöscher (s.a. VdS 2001 Regeln für
die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlö-
schern) oder Feuerlöscheinrichtungen an geeig-
neter Stelle bereitzuhalten, die der Art und Größe
der Anlage (DIN VDE 0132) angepasst sind.

4.3 Feuerlöscher, Feuerlöschmittel und Feuer-
löscheinrichtungen sind in gebrauchsfähigem Zu-
stand zu erhalten und in den vorgesehenen Zeit-
abständen prüfen zu lassen. An Feuerlöschern ist
ein Prüfvermerk mit Datum anzubringen.

4.4 Bei Ausbruch eines Brandes sind die gefähr-
deten Teile der elektrischen Anlagen von der elek-
trischen Energiequelle, z.B. dem Netz, zu trennen,
indem unverzüglich der Hauptschalter betätigt
wird. Dies gilt allerdings nur für die elektrischen
Anlagen, die nicht für die Brandbekämpfung unter
Spannung gehalten werden müssen oder soweit
durch die Abschaltung keine anderen Gefahren
entstehen (DIN VDE 0132).

4.4.1 Zur Erleichterung der Rettungsarbeiten in
rauchgefüllten Räumen ist die Beleuchtung auch
bei Tage einzuschalten.

4.4.2 Die Motoren von Pumpen für Wasserversor-
gungsanlagen, für Wasserlöschanlagen (Sprink-
leranlagen) oder sonstige Löscheinrichtungen
sind in Betrieb zu halten.

4.5 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind
nach Möglichkeit vor Löschwasser zu schützen.

4.6 Der Eingriff in elektrische Anlagen durch unge-
schulte Personen ist nicht statthaft. Das Trennen hat
durch das Betriebspersonal ordnungsgemäß mit
den dafür vorgesehenen Vorrichtungen zu erfolgen.
Leitungen, Kabel oder Freileitungen dürfen nicht
ohne zwingenden Grund gewaltsam unterbrochen
werden; Erden und Kurzschließen ist verboten.

4.7 Wenn die Löscharbeiten beendet sind, hat eine
Elektrofachkraft zu entscheiden, ob und in welchem
Umfang die elektrischen Anlagen wieder in Betrieb
genommen werden dürfen.
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Anhang A

Literatur

Gesetze, Verordnungen, behördliche
Richtlinien, Regeln und Empfehlungen

Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGV)
– BGV A2 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Str. 449, 50939 Köln
Internet: www.heymanns.com

Normen

DIN VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen
mit Nennspannungen bis 1000 V
– Teil 420: Schutzmaßnahmen; Schutz gegen

thermische Einflüsse
– Teil 559: Leuchten und Beleuchtungsanlagen
– Teil 610: Prüfungen - Erstprüfungen
– Teil 630: Nachweise-Bericht
– Teil 732: Hausanschlüsse in öffentlichen Kabel-

netzen

EN 50110/VDE 0105 Teil 100 - Betrieb von elektri-
schen Anlagen

DIN VDE 0107 Starkstromanlagen in Krankenhäu-
sern und medizinisch genutzten Räumen außer-
halb von Krankenhäusern

DIN VDE 0108 Starkstromanlagen und Sicher-
heitsstromversorgung in baulichen Anlagen für
Menschenansammlungen

DIN VDE 0132 Brandbekämpfung im Bereich
elektrischer Anlagen

DIN VDE 0165 Elektrische Betriebsmittel für ex-
plosionsgefährdete Bereiche

DIN VDE 0211 Bau von Starkstrom-Freileitungen
mit Nennspannungen bis 1000 V

DIN EN 60893/VDE 0318 Bestimmung für Tafeln
aus technischen Schichtpressstoffen auf Basis
wärmehärtbarer Harze für elektrotechnische Zwe-
cke

DIN EN 60695-2-2/VDE 0471 Teil 2-2 Prüfungen
zur Beurteilung der Brandgefahr-Prüfverfahren
- Prüfung mit der Nadelflamme

DIN EN 61557-2/VDE 0413 Teil 2 Geräte zum Prü-
fen, Messen oder Überwachen von Schutzmaß-
nahmen - Isolationswiderstand

VDE 0603 Teil 1 - Installationskleinverteiler und
Zählerplätze AC 400 V
– Installationskleinverteiler und Zählerplätze

EN 60947-2/DIN VDE 0660 Teil 101 Niederspan-
nungschaltgeräte – Leistungsschalter

DIN EN 60439-1/VDE 0660 Teil 500 Niederspan-
nung-Schaltgerätekombinationen
– Typgeprüfte und partiell typgeprüfte Kombina-

tionen

DIN VDE 0660 Niederspannung-Schaltgeräte-
kombinationen
– Teil 504: Besondere Anforderungen an Nieder-

spannung-Schaltgerätekombinationen, zu de-
ren Bedienung Laien Zutritt haben – Installa-
tionsverteiler

– Teil 507: Verfahren zur Ermittlung der Erwär-
mung von partiell typgeprüften Niederspan-
nung-Schaltgerätekombinationen (PTSK)
durch Extrapolation

DIN VDE 0664 Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen

VDE-Verlag GmbH, Berlin - Offenbach,
Bismarckstr. 33, 10625 Berlin
Internet: www.vde-verlag.de

VdS-Publikationen

VdS 2001 Regeln für die Ausrüstung von Arbeits-
stätten mit Feuerlöschern

VdS 2005 Elektrische Leuchten - Richtlinien zur
Schadenverhütung

VdS 2023 Elektrische Anlagen in baulichen An-
lagen mit vorwiegend brennbaren Baustoffen
- Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS 2024 Errichtung elektrischer Anlagen in Mö-
beln und ähnlichen Einrichtungsgegenständen
- Richtlinien zum Brandschutz

VdS 2025 Kabel- und Leitungsanlagen - Richtli-
nien zur Schadenverhütung

VdS 2031 Blitz- und Überspannungsschutz in
elektrischen Anlagen - Richtlinien zur Schadenver-
hütung

VdS 2033 Feuergefährdete Betriebsstätten und
diesen gleichzustellende Risiken - Richtlinien zur
Schadenverhütung

VdS 2278 Elektrowärme - Merkblatt zur Scha-
denverhütung

VdS 2279 Elektrowärmegeräte und Elektrohei-
zungsanlagen - Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS 2324 Niedervoltbeleuchtungsanlagen und
-systeme - Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS 2349 Störungsarme Elektroinstallationen
- Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS 2839 Fernwirktechnik in der Elektroinstalla-
tion - Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS Schadenverhütung Verlag,
Amsterdamer Str. 174, 50735 Köln
Internet: www.vds.de
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1 Gesetzliche und behördliche Bestimmungen
sind insbesondere:
■ Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energie-

wirtschaftsgesetz-EnWG):

§ 16 Anforderungen an Energieanlagen
(1) Energieanlagen sind so zu errichten und zu betreiben,
dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. Dabei sind
vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die allgemein
anerkannten Regeln der Technik zu beachten.
(2) Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der
Technik wird vermutet, wenn bei Anlagen zur Erzeugung,
Fortleitung und Abgabe
1. von Elektrizität die technischen Regeln des Verbandes
Deutscher Elektrotechniker,
2. von Gas die technischen Regeln des Deutschen Vereins
des Gas- und Wasserfachs e.V.
eingehalten worden sind.
(3) Bei Anlagen oder Bestandteilen von Anlagen, die nach
den in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum geltenden
Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig hergestellt
und in den Verkehr gebracht wurden und die gleiche Si-
cherheit gewährleisten, ist davon auszugehen, dass die An-
forderungen nach Absatz 1 an die Beschaffenheit der Anla-
gen erfüllt sind. In begründeten Einzelfällen ist auf
Verlangen der Behörde nachzuweisen, dass die Anforde-
rungen nach Satz 1 erfüllt sind.
(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft kann soweit Fra-
gen des Arbeitsschutzes betroffen sind, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrates
über Anforderungen an die technische Sicherheit von Ener-
gieanlagen erlassen.
Soweit in anderen Rechtsvorschriften weitergehende An-
forderungen gestellt werden, bleiben diese unberührt.

■ Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Elektrizi-
tätsversorgung von Tarifkunden (AVBEltV)

■ Gesetz über technische Arbeitsmittel (Gerätesicherheitsge-
setz) (GSG)

■ Verordnung über elektrische Anlagen in explosionsgefähr-
deten Räumen (ElexV)

■ Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Ge-
räten (EMVG)

■ Arbeitsschutzbestimmungen (Staatliche Ämter für Arbeits-
schutz)

■ Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften
(UVV)

■ Normenreihe DIN VDE 0100, Errichten von Starkstromanla-
gen bis 1000 V; Normenreihe DIN EN 50 110/VDE 0105, Be-
trieb von elektrischen Anlagen; DIN VDE 0165, Errichten von
elektrischen Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen;
DIN VDE 0701, Instandsetzung, Änderung und Prüfung elek-
trischer Geräte

2 Elektrische Anlagen

Anlagen mit elektrischen Betriebsmitteln zur Erzeugung, Über-
tragung,Umwandlung,VerteilungundAnwendungelektrischer
Energie. Dies schließt Energiequellen ein wie Batterien, Kon-
densatoren und alle anderen Quellen gespeicherter elektri-
scher Energie.
3 Hausanschluss umfasst Anschlusskabel und den dazuge-
hörenden Hausanschlusskasten.

Hausanschlusskabel ist bei
■ Kabelnetzen ein Teil des Versorgungsnetzes und verbindet

dies mit dem Hausanschlusskasten,

■ Freileitungsnetzen die Verbindung von der Freileitung am
Gebäude (Gestänge, Dachständer o.ä.) bis zum Hausan-
schlusskasten.

Hausanschlusskasten ist die Übergabestelle vom Vertei-
lungsnetz zur Verbraucheranlage. Er ist in der Lage, Über-
strom-Schutzeinrichtungen, Trennmesser, Schalter oder sons-
tige Geräte zum Trennen und Schalten aufzunehmen.

4Explosionsgefährdete BetriebsstättensindalleBereiche, in
denen nach den örtlichen oder betrieblichen Verhältnissen
Gase,Dämpfe,Nebel oderStäubeentstehen, die mit Luftexplo-
sionsfähigeGemischebildenkönnen.Hierunterkönnenz.B.Ar-
beits-, Trocken-, Lagerräume oder Teile solcher Räume, Behäl-
ter und Apparate sowie Betriebsstätten im Freien gehören. Ein
explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch ist ein Gemisch brennba-
rer Gase mit Luft, in dem sich eine Verbrennung nach Zündung
von der Zündquelle aus in das unverbrannte Gemisch hinein
selbstständig fortpflanzt (Explosion). Das Gleiche gilt für Gemi-
sche von Luft, Dampf, Nebel oder Staub.

Definition nach der Verordnung über elektrische Anlagen in ex-
plosionsgefährdeten Bereichen (ElexV):

Explosionsgefährdeter Bereich im Sinne dieser Verordnung ist
derjenige Bereich, in dem die Atmosphäre auf Grund der örtli-
chen und betrieblichen Verhältnisse explosionsfähig werden
kann.

Definition des explosionsgefährdeten Bereiches nach DIN VDE
0165 Teil 1:

Ein Bereich, in dem eine explosionsfähige Atmosphäre in sol-
chen Mengen vorhanden ist oder erwartet werden kann, dass
spezielle Vorkehrungen bei der Konstruktion, der Errichtung
und dem Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln erforderlich
sind.

5FeuergefährdeteBetriebsstättensindnachdenSicherheits-
vorschriften der Feuerversicherer (VdS 2046) Räume oder Orte
oder Stellen in Räumen oder im Freien, bei denen die Brandge-
fahr durch die

■ Art der verarbeiteten oder gelagerten Materialien,
■ VerarbeitungoderdieLagerungvonbrennbarenMaterialien

oder
■ Ansammlung von Staub oder ähnlichem

verursacht wird.

Eine Brandgefahr besteht, wenn sich nach den örtlichen und
betrieblichen Verhältnissen leicht entzündliche Stoffe in gefahr-
drohender Menge den elektrischen Betriebsmitteln so nähern
können, dass hierdurch höhere Temperaturen an diesen Be-
triebsmitteln oder Lichtbögen verursacht werden.

Leicht entzündlich sind brennbare Stoffe, die der Flamme ei-
nes Zündholzes 10 s lang ausgesetzt, nach der Entfernung der
Zündquelle von selbst weiterbrennen oder weiterglimmen. Hie-
runter können fallen: Heu, Stroh, Strohstaub, Mehl, Hobelspä-
ne, lose Holzwolle, Magnesiumspäne, Reisig, loses Papier,
Baum- und Zellwollfasern, Kunststoffe, Lacke, Lösungsmittel
und Öle.

Feuergefährdete Betriebsstätten werden unterschieden
nach solchen, in denen eine Feuergefährdung durch
■ brennbare Stäube und/oder Fasern oder
■ andere feste und/oder flüssige Stoffe

vorliegt.

Liegt eine Feuergefährdung durch flüssige Stoffe vor, so ist die
Verordnung über Anlagen zur Lagerung von brennbaren Flüs-
sigkeiten zu Lande (VbF) zusätzlich zu diesen Richtlinien zu be-
achten.

6 Trennen ist das Unterbrechen der Einspeisung von der ge-
samtenodervonTeilen derAnlagedurchAbschaltungderAnla-
ge oder des Anlagenteils von jeder elektrischen Energiequelle,
um Sicherheit zu erreichen. Der Begriff “Trennen” ist inhaltlich
mit dem bisherigen Begriff “Freischalten” identisch.
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2  (Insbesondere § B16 (Inhaltsversicherung) VSG 2003, 
§ D14 (Gebäudeversicherung) VSG 2003 und § C13 
(Ertragsausfallversicherung) VSG 2003)

2.

VdS 2047:2004-04 (06)
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2.

VdS 2056 : 1998-06 (03)
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1  Vorschriften der Bau- und Ordnungsbehörden, der 
Gewerbeaufsichtsämter sowie der Berufsgenossenschaften 
(Allgemeine Vorschriften, VBG 1 und Regeln für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit in Gaststätten, ZH1/36).

2  Insbesondere § B16 (Inhaltsversicherung) VSG 2003, § D14 
(Gebäudeversicherung) VSG 2003 und § C13 (Ertragsausfallversi
cherung) VSG 2003

3  VdS 2001 Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit 
Feuerlöschern

4  VdS 2093 Richtlinien für CO2-Feuerlöschanlagen, Planung und 
Einbau

3

4
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Produktbeschreibung zur Photovoltaikversicherung

Auszugsweise in Stichworten, maßgeblich sind die auf den folgenden Seiten dargestellten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
Klauseln!
Individuelle Vereinbarungen entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag.

Gegenstand der Versicherung

Versichert sind die im Versicherungsschein beschriebenen Photovoltaikanlagen und Anlagenteile, sofern diese auf Gebäuden montiert sind, 
welche über die Dynamische Sach-Gebäudeversicherung versichert sind. Für diese Gebäude mit den darauf errichteten Photovoltaikanlagen 
muss Versicherungsschutz über die Dynamische Sach-Gebäudeversicherung gegen Feuer und Sturm/Hagel bestehen. Energiespeicher-
systeme können optional mitversichert werden.

Mitversichert sind darüber hinaus Kosten in Folge eines Versicherungsfalls, wie z. B. Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungs kosten 
(z. B. Entsorgung von Brandschutt nach einem Feuerschaden). Ist die Photovoltaikanlage infolge eines versicherten Schadens ganz oder 
teilweise nicht mehr funktionstüchtig, ersetzen wir darüber hinaus den entstandenen Ertragsausfall innerhalb einer Haftzeit von höchstens 
6 Monaten bzw. höchstens 12 Monaten bei Schäden durch Feuer und Sturm/Hagel.

Versicherte Gefahren

Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen von außen eintretende Beschädigung oder Zerstörung von versicherten Sachen 
und bei Abhandenkommen versicherter Sachen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung. 

Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschäden durch z. B.:

• Überspannung aus dem Netz,

• Wasser, Feuchtigkeit,

• Vorsatz Dritter, Sabotage, Vandalismus, höhere Gewalt,

• Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit,

• Folgeschäden aus Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehlern.

Bei Ertragsausfall besteht darüber hinaus Versicherungsschutz gegen Schäden infolge von Feuer und Sturm/Hagel.

Selbstbehalte je Versicherungsfall für Sachsubstanzschäden

Überschwemmung, Rückstau der Selbstbehalt richtet sich nach der Risikoanschrift, siehe Antrag 

Erdbeben 500 EUR

Innere Unruhen 500 EUR

Rohbauversicherung

Bei Neubauten gewährt der Versicherer ab Inbetriebnahme und Abnahme der Photovoltaikanlage durch einen Fachbetrieb, bis die Gebäude 
bezugsfertig oder für Ihren Zweck nutzbar sind (Fertigstellung), längstens für die Dauer von 12 Monaten während der Rohbauphase für die 
Gefahren Feuer (sofern vereinbart) und/oder Sturm/Hagel (sofern vereinbart) Versicherungsschutz. Der Versicherungsschutz für sonstige 
vereinbarte Gefahren tritt erst in Kraft, wenn das Gebäude bezugsfertig bzw. für seinen Zweck nutzbar ist.

Entschädigungsberechnung

Liegt ein versicherter Schaden an der Sachsubstanz vor, ersetzt der Versicherer den Betrag, der benötigt wird, um die Auswirkungen des 
Schadens zu beseitigen. Im Teilschadenfall (z. B. Kinder werfen Steine auf die Module) werden die Aufwendungen entschädigt, die notwendig 
sind, um die Anlage wieder in den früheren, betriebsfertigen Zustand zu versetzen. Bei einem Totalschaden (z. B. nach Diebstahl) wird der 
Neuwert der Anlage entschädigt. 

Erfolgt keine Wiederherstellung/Wiederbeschaffung oder sind keine serienmäßig hergestellten Ersatzteile mehr zu beziehen, so ist die Ent-
schädigung auf den Zeitwert beschränkt.

Für Ertragsausfall entschädigen wir in den ersten 14 Tagen 2,50 EUR je Kilowatt Peak (kWp) pro Tag. Ab dem 15. Tag erstatten wir bei 
Einspeisung in das öffentliche Netz die tatsächlich entgangene und nachgewiesene Einspeisevergütung. Bei Eigenverbrauch entschädigen 
wir die nachgewiesenen Mehrkosten für den Fremdbezug von Strom beim Energieversorger.

Ist die angegebene kWp-Zahl geringer als die tatsächlich installierte kWp-Leistung, wird die Entschädigung wegen Unterversicherung redu-
ziert.

Entschädigungsgrenzen 

Abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die diesem Vertrag zugrunde liegen, sind die nachfolgend genannten Schä-
den auf die im Einzelnen vereinbarten Entschädigungsgrenzen begrenzt. 

• Schäden durch Erdbeben nach Nr. 3 BB PV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 EUR
• Schäden durch Innere Unruhen nach Nr. 2 BB PV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 EUR



– 85 –

Zusätzliche Einschlüsse 

Abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die diesem Vertrag zugrunde liegen, gelten die nachfolgend genannten 
Zusätzlichen Einschlüsse bis zur Höhe des im Einzelnen vereinbarten Betrages ohne Rücksicht auf den Versicherungswert mitversichert.

Die Zusätzlichen Einschlüsse auf Erstes Risiko betragen im Einzelnen:

• Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens nach § E6 Nr. 1 VSG  . . . . . . bis zum Wert der Photovoltaikanlage*
• Kosten für die Ermittlung und Feststellung des Schadens nach § E6 Nr. 2 VSG  . . . . . . . . . . . . bis zum Wert der Photovoltaikanlage*
• Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten nach § E6 Nr. 3 a) VSG . . . . . . . . 25.000 EUR
• Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich nach § E6 Nr. 3 b) VSG . . . . . . . . . . . 25.000 EUR
• Bewegungs- und Schutzkosten nach § E6 Nr. 3 c) VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 EUR
• Kosten für  Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten; Gerüstgestellung; Bergungskosten; 

Luftfracht nach § E6 Nr. 2 d) – f) VSG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000 EUR

• Vorsorgeversicherung für neu hinzukommende Anlagen bzw. Erweiterungen am Versiche-
rungsort nach Nr. 14 BB PV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.000 EUR

• Softwaredeckung nach Nr. 15 BB PV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Selbstbehalt je Versicherungsfall: 250,00 EUR

10.000 EUR

• Baudeckung nach Nr. 6 BB PV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 EUR
• Schadenbedingte Arbeiten an Dächern und Fassaden nach Nr. 7 BB PV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 EUR
• De- und Remontagekosten infolge eines Gebäudeschadens nach Nr. 8 BB PV  . . . . . . . . . . . 10.000 EUR
• Mehrkosten durch Preissteigerung nach Nr. 10 BB PV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 EUR
• Mehrkosten durch Technologiefortschritt nach Nr. 11 BB PV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 EUR
• Kosten des Sachverständigenverfahren nach Nr. 13 BB PV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vereinbarter Anteil: 80 % 
Vereinbarter Betrag: 25.000 EUR

10.000 EUR

* Anschaffungspreis (inkl. Errichtungskosten) der Photovoltaikanlage
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§ A1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Ge-
fahrumständen

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in 
Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss er-
heblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen.

 Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne 
des Satzes 1 stellt.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 a) Vertragsänderung

  Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag 
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden 
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

  Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kün-
digen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kündigungsrecht hinzuweisen.

 b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzei-
gepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

  Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist 
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingun-
gen abgeschlossen hätte.

  Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die 
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand 
bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet.

 c) Kündigung

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer 
hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen ab-
geschlossen.

 d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

  Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung 
 (siehe a), zum Rücktritt (siehe b) und zur Kündigung 
(siehe c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder 
die unrichtige Anzeige kannte.

Teil A – Allgemeiner Teil
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 e) Anfechtung

  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

 Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a), zum Rück-
tritt (siehe Nr. 2 b) oder zur Kündigung (siehe Nr. 2 c) muss 
der Versicherer innerhalb eines Monats in Schriftform gel-
tend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er 
seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträg-
lich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren 
Kenntniserlangung angeben.

 Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der 
Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend 
gemachte Recht begründen.

4 Rechtsfolgenhinweis

 Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a), zum Rück-
tritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kündigung (siehe Nr. 2 c) stehen 
dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der 
Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5 Vertreter des Versicherungsnehmers

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 
und Nr. 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters 
als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berücksichtigen.

 Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die An-
zeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch 
dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit zur Last fällt.

6 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe 
Nr. 2 a), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kündigung 
(siehe Nr. 2 c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor 
Ablauf dieser Frist eingetreten sind.

 Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätz-
lich oder arglistig verletzt hat.

§ A2 Beginn des Versicherungsschutzes; Dauer und 
Ende des Vertrages

1 Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nicht-
zahlung des Erst- oder Einmalbeitrages zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2 Dauer

 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen.

3 Stillschweigende Verlängerung

 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht 
einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung 
zugegangen ist.

 Die Kündigung muss in Textform erfolgen.

4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

 Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom 
Versicherungsnehmer gekündigt werden.

 Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

 Die Kündigung muss in Textform erfolgen.

5 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 
vorgesehenen Zeitpunkt.

6 Wegfall des versicherten Interesses

 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem 
der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. 

§ A3 Beitrag, Versicherungsperiode

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge entweder durch lau-
fende  Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich 
oder als Einmalbeitrag im Voraus bezahlt. 

Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die 
vereinbarte Vertragsdauer länger als ein Jahr ist. Ist die vereinbarte 
Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, so entspricht die Versicherungs-
periode der Vertragsdauer.

§ A4 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages; Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung

1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages

 Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein 
angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

 Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 
vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag un-
verzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der 
erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach 
Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann 
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zah-
lung nicht bewirkt ist.

 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

3 Leistungsfreiheit des Versicherers

 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmali-
gen Beitrag nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fällig-
keitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zah-
lung des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam 
gemacht hat.

 Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ A5 Folgebeitrag

1 Fälligkeit 

 a) Ein Folgebeitrag wird zu Beginn der vereinbarten Versi-
cherungsperiode fällig.

 b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des 
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2 Schadenersatz bei Verzug

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folge-
beitrages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz 
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu ver-
langen.
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3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

 a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei 
nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf 
dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern 
und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen 
ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen 
 (Mahnung). 

  Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je 
Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf 
die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungs-
recht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hin-
weist.

 b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der 
Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei.

 c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung 
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, 
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der 
geschuldeten Beträge in Verzug ist.

  Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristab-
lauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu 
 diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf 
ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung aus-
drücklich hinzuweisen.

4 Zahlung des Beitrages nach Kündigung

 Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, 
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, 
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leis-
tet.

 Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers 
(siehe Nr. 3 b) bleibt unberührt.

§ A6 Lastschriftverfahren

1 Pflichten des Versicherungsnehmers

 Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren 
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausreichende 
Deckung des Kontos zu sorgen.

2 Änderung des Zahlungsweges

 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein 
oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versi-
cherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform 
zu  kündigen.

 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, 
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausste-
henden Beiträge und zukünftige Beiträge selbst zu über-
mitteln.

§ A7 Beiträge bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1 Allgemeiner Grundsatz

 a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem 
Versicherer nur derjenige Teil des Beitrages zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz 
bestanden hat.

 b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Ver-
sicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, 
den er hätte beanspruchen können, wenn die Versiche-
rung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden  wäre, 
zu dem der Versicherer vom Wegfall des  Interesses 
Kenntnis erlangt hat.

2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse

 a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine 
Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen zu wider-
rufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrages zu 
erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der 
Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfol-
gen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hinge-
wiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, 
dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufs-
frist beginnt.

  Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr 
gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag in Anspruch genommen hat.

 b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer 
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt 
hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung zu.

  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste 
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem 
Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

 c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so 
steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwer-
den der Anfechtungserklärung zu.

 d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-
trages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das 
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges 
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

  Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes 
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der 
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ A8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

 a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versi-
cherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu 
erfüllen hat, sind:

 aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen so-
wie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;

  Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, de-
nen die zuständige Behörde in Textform zuge-
stimmt hat, beeinträchtigen die Entschädigungs-
pflicht nicht;

 bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich verein-
barten Obliegenheiten.

 b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen 
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
den Vertrag fristlos kündigen. 

  Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig 
verletzt hat.

2 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles

 a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles

 aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen;
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 bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ge-
gebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – an-
zuzeigen;

 cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung – gegebenenfalls auch münd-
lich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Um-
stände dies gestatten;

 dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu 
befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungs-
vertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

 ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

 ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 
einzureichen;

 gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, 
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sa-
chen durch den Versicherer freigegeben worden 
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind 
das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumen-
tieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten 
Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versi-
cherer aufzubewahren;

 hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede 
Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu ertei len, 
die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder 
des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers 
erforderlich ist, sowie jede Untersuchung über Ursa-
che und Höhe des Schadens und über den Umfang 
der Entschädigungspflicht zu gestatten;

 ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubrin-
gen, deren Beschaffung ihm billigerweise zuge-
mutet werden kann;

 jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wert-
papiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden 
unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten 
und etwaige sonstige Rechte zu wahren, ins-
besondere abhanden gekommene Sparbücher 
und andere sperrfähige Urkunden unverzüglich 
 sperren zu lassen;

 kk) bei der Gefahr Infektionsschutz dem Versiche-
rer über den Erlös von Waren und Vorräten zu 
informieren, die veräußert werden, sowie dem 
Versicherer Auskünfte zu möglichen Ansprüchen 
gegenüber schadenverursachenden Dritten zu 
erteilen.

 b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Ver-
sicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegen-
heiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen, soweit ihm 
dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umstän-
den möglich ist.

3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

 a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 
nach Nr. 1 oder Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

  Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. 

  Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen.

 b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 
ist der Versicherer jedoch zur Leistung  verpflichtet, so-
weit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ver-
letzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist.

 c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt 
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann 
vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ A9 Gefahrerhöhung

1 Begriff der Gefahrerhöhung

 a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe 
der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die 
tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert wer-
den, dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine 
Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertig-
te Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher 
wird.

 b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht 
nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat.

  Eine Änderung eines gefahrerheblichen Umstandes 
liegt z. B. dann vor, wenn von der dokumentierten 
Betriebsbeschreibung abgewichen wird, Neu- oder Er-
weiterungsbauten durchgeführt werden, oder ein Ge-
bäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht 
genutzt wird.

 c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich 
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den 
Umständen als mitversichert gelten soll.

2 Pflichten des Versicherungsnehmers

 a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren 
Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

 b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass 
er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine 
Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so 
muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

 c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss 
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüg-
lich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3 Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer

 a) Kündigungsrecht 

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 
nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos 
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

  Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann 
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.

  Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den 
 Fällen nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) bekannt, kann er den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen.

 b) Vertragsänderung

  Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag 
verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr 
ausschließen.

  Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 
die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses 
Kündigungsrecht hinzuweisen.
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4 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags-
anpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht inner-
halb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der 
Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand 
wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestan-
den hat.

5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

 a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach 
Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen.

 b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) 
ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen 
sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. 
Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahr-
lässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. 
Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu 
dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, 
bekannt war.

 c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

 aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Ein-
tritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der 
Leistungspflicht war oder

 bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 
die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

 cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten Bei-
trag verlangt.

§ A10 Überversicherung

Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
Interesses erheblich, so können sowohl der Versicherer als auch 
der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der 
Überversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger  Wirkung 
herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens ist 
für die Höhe des Beitrages der Betrag maßgebend, den der Versi-
cherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein 
mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der 
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtig-
keit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ A11 Mehrere Versicherer

1 Anzeigepflicht

 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die ande-
re Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung 
sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme 
anzugeben.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe 
Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer 
unter den in § A8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kün-
digung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungs-
frei. 

 Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor 
Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen 
Versicherung erlangt hat.

3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

 a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder 
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
hen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

 b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen 
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; 
der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht 
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens 
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge 
bei demselben Versicherer bestehen.

  Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte 
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für 
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus 
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Ent-
schädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher 
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men, aus denen der Betrag errechnet wurde, nur in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

  Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt 
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen 
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als 
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

 c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist 
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

  Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt.

4 Beseitigung der Mehrfachversicherung

 a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den 
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kennt-
nis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung ge-
schlossen, kann er verlangen, dass der später geschlos-
sene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme 
unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrages auf 
den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere 
Versicherung nicht gedeckt ist.

  Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung 
der Versicherungssumme und Anpassung des Beitrages 
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä-
rung dem Versicherer zugeht.

 b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn 
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass 
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge 
der Versicherungswert gesunken ist. 

  Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge 
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer ge-
schlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur 
die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungs-
summen und der Beiträge verlangen.

§ A12 Versicherung für fremde Rechnung

1 Rechte aus dem Vertrag

 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag 
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem 
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht 
auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versi-
cherte den Versicherungsschein besitzt.

2 Zahlung der Entschädigung

 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an 
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass 
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der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der 
Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit 
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3 Kenntnis und Verhalten

 a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der 
Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis 
und das Verhalten des Versicherten zu berücksich tigen. 

  Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsneh-
mers und des Versicherten umfasst, muss sich der Ver-
sicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und 
die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, 
wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungs-
nehmers ist.

 b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung 
des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht 
zumutbar war.

 c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen 
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne 
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versiche-
rer nicht darüber informiert hat.

§ A13 Übergang von Ersatzansprüchen 

1 Übergang von Ersatzansprüchen

 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. 

 Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers geltend gemacht werden. 

 Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht 
geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht.

2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht 
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem 
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ A14 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1 Kündigungsrecht

 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die 
Kündigung ist in Textform zu erklären. Die Kündigung ist 
nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der 
Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.

2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 

 Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungs-
verhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren 
Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Text-
form zu kündigen.

3 Kündigung durch Versicherer 

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ A15 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

1 Fälligkeit der Entschädigung

 a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind.

  Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung 
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu 
zahlen ist.

 b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat.

 c) Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der 
Entschädigung für Anschauungsmodelle, Prototypen, 
Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die lau-
fende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvor-
richtungen wird fällig, nachdem der Versicherungsneh-
mer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt 
hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung sichergestellt hat.

2 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

 Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom 
Versicherer nach Nr. 1 b) oder Nr. 1 c) geleisteten Ent-
schädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft 
worden ist.

3 Verzinsung 

 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

 a) die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird, seit 
Anzeige des Schadens zu verzinsen;

 b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in 
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter 
Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat;

 c) der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr; 

 d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig.

4 Hemmung

 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 3 a) und 
Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem 
infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Ent-
schädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5 Aufschiebung der Zahlung

 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

 a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

 b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-
gen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsen-
tanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;

 c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den ge-
setzlichen Bestimmungen über die Sicherung von Real-
gläubigern nicht erfolgte.

§ A16 Sachverständigenverfahren

1 Feststellung der Schadenhöhe

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem 
Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.
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2 Weitere Feststellungen

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3 Verfahren vor Feststellung

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, 
den zweiten Sachverständigen zu benennen. 

  Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, 
so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. 
In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versi-
cherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

 b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsneh-
mers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbin-
dung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in 
 einem ähnlichen Verhältnis steht.

 c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständi-
gen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend für die Benennung eines Obmannes durch die 
Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen 
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht 
ernannt.

4 Feststellung

 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

 a) In der Inhalts- und Gebäudeversicherung

 aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zer-
störten und beschädigten versicherten Sachen so-
wie deren nach dem Versicherungsvertrag infrage 
kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles;

 bb) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungs-
kosten;

 cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen  Sachen;

 dd) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten 
Kosten;

 b) In der Ertragsausfallversicherung

 aa) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufen-
de Geschäftsjahr bis zum Beginn der Betriebsun-
terbrechung oder -beeinträchtigung und für das 
 vorausgegangene Geschäftsjahr;

 bb) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu 
entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und 
Kosten während des Unterbrechungszeitraumes, 
längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit ohne 
die versicherte Unterbrechung oder Beeinträchti-
gung des Betriebes entwickelt hätten;

 cc) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu 
entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kos-
ten während des Unterbrechungszeitraumes, 
längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit infolge 
der versicherten Unterbrechung oder Beeinträch-
tigung gestaltet haben;

 dd) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, 
welche den versicherten Ertragsausfallschaden 
beeinflussen.

  Die Sachverständigen haben in den Gewinn- 
und Verlustrechnungen die Bestimmungen zum 
Ertrags ausfallschaden zu berücksichtigen. Alle 
 Arten von Kosten sind gesondert auszuweisen; 
die fortlaufenden Kosten sind zu kennzeichnen.

 c) In der Mietausfallversicherung

 aa) den versicherten Mietausfall;

 bb) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, 
welche den versicherten Mietausfallschaden be-
einflussen.

5 Verfahren nach Feststellung

 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden 
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sach-
verständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer 
sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die 
streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Fest-
stellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obman-
nes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht 
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen 
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindli-
chen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschä-
digung.

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese 
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die 
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können 
oder wollen oder sie verzögern.

6 Kosten

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei 
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obman-
nes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7 Obliegenheiten

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ A17 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versi-
cherungsfalles

 a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schädigungspflicht frei.

  Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräfti-
ges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Ver-
sicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche 
Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

 b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahr-
lässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt,  seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

 Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn 
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat-
sachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung 
von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

 Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ A18 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriften- 
änderungen

1 Form

 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für 
den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die 
das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar ge-
genüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
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zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten 
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit. 

§ A22 Zuständiges Gericht

1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der 
Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klage-
erhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine 
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlas-
sung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend 
machen.

2 Klagen gegen Versicherungsnehmer

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist 
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. 

 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche 
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Ge-
werbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

§ A23 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ A24 Gesondert in Rechnung gestellte Kosten

In folgenden Fällen kann der Versicherer dem Versicherungsneh-
mer pauschal zusätzliche Kosten gesondert in Rechnung stellen:

a) Schriftliche Mahnung bei Nichtzahlung von Folgebeiträ-
gen,

b) Verzug mit Beiträgen,

c) Rückläufer im Lastschriftverfahren.

Die Höhe des pauschalen Kostenbetrages kann sich während der 
Vertragslaufzeit ändern. Eine Übersicht über die jeweils aktuellen 
Kostenansätze kann der Versicherungsnehmer beim Versicherer 
anfordern.

Der Versicherer hat sich bei der Bemessung der Pauschale an dem 
bei ihm regelmäßig entstehenden Aufwand orientiert. Sofern 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die der Bemessung zu 
Grunde liegenden Annahmen im jeweiligen Fall dem Grunde nach 
nicht zutreffen, entfällt die Pauschale. Sofern der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Pauschale der Höhe nach wesentlich 
niedriger zu beziffern ist, wird sie entsprechend herabgesetzt.

Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder-
lassung

 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden 
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ A19 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegen-
zunehmen betreffend

 a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages;

 b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung;

 c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.

2 Erklärungen des Versicherers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren 
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlun-
gen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit 
der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungs-
vertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung 
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen 
sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vor-
nahme der Zahlung kannte oder infolge grober Fahrlässig-
keit nicht kannte.

§ A20 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhal-
ten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ A21 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kennt-
nis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
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§ E1 Versicherte und nicht versicherte Sachen

1 Versicherte Sachen

 Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Photovoltaikanlagen auf Dächern nach erfolgreich abge-
schlossenem Probebetrieb der Gesamtanlage, d. h. nach 
Vorliegen eines endgültigen Abnahmeprotokolls und Über-
gabe.

 a) Zur Photovoltaikanlage gehören alle Bestandteile – mit 
Ausnahme der in 2 genannten Sachen – bis zum Ein-
speisepunkt des Elektroversorgungsunternehmens. 

  Zu den versicherten Bestandteilen gehören insbesondere:

 aa) Photovoltaikmodule;

 bb) Modultragegestelle;

 cc) Wechselrichter;

 dd) Erzeugungs- und Einspeisezähler;

 ee) Steuerungs- und Regeltechnik;

 ff) Überspannungsschutzeinrichtungen;

 gg) Gleich- und Wechselstromverkabelung.

  Mitversichert sind die Kosten der Installation und Mon-
tage.

 b) Energiespeicher (Akkumulatoren) von Photovoltaikan-
lagen sind nur dann versichert, sofern dies im Versiche-
rungsschein besonders vereinbart ist.

2 Nicht versicherte Sachen

 Nicht versichert sind

 a) Photovoltaikanlagen mit einer Leistung über 75,0 kWp;

 b) Photovoltaikanlagen, sofern die Montagehöhe (Unter-
kante) über Geländeoberkante nicht mindestens 
2,50 m beträgt;

 c) Photovoltaikanlagen, die nicht auf Dächern montiert 
sind;

 d) Photovoltaikanlagen, die bei Versicherungsbeginn älter 
als 7 Jahre sind;

 e) Photovoltaikanlagen auf Gebäudeteilen oder Neben-
gebäuden, die nicht über die Gebäudeversicherung 
versichert sind;

 f) Gewächshäuser, Schrebergartenhäuser u. Ä.;

 g) nachgeführte Photovoltaikanlagen;

 h) Boden- und Fassadenphotovoltaikanlagen;

 i) Photovoltaikanlagen, die nicht durch einen Fachbetrieb 
nach den gültigen Regeln der Technik (ISO-, DIN- und 
VDE-Normen) errichtet und abgenommen wurden, 
insbesondere nach 

 aa) DIN VDE 0100 „Errichtung von Niederspannungs-
anlagen“;

 bb) DIN 1055 „Einwirkung auf Tragwerke“;

 j) Photovoltaikanlagen die ohne behördliche Genehmi-
gung errichtet wurden, sofern diese erforderlich gewe-
sen wäre;

 k) EDV-Hardware und Software, die nicht ausschließlich 
dem Betrieb oder der Überwachung der versicherten 
Photovoltaikanlage dienen;

 l) Peripherie, die nicht der Stromerzeugung dient, z. B. 
Gebäude, Gebäudebestandteile, Überwachungskame-
ras etc.;

 m) Transformatoren;

 n) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und 
Arbeitsmittel;

 o) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der ver-
sicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausge-
wechselt werden müssen.

§ E2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und 
Schäden

1 Versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen 
eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen von versi-
cherten Sachen (Sachschaden) und bei Abhandenkommen 
versicherter Sachen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, 
Raub oder Plünderung.

 Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsneh-
mer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorherge-
sehen haben noch mit dem für den Betrieb der Photovol-
taikanlage erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen 
können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese 
den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen.

 Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschä-
den durch

 a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter;

 b) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;

 c) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung;

 d) Wasser, Feuchtigkeit;

 e) Frost, Eisgang oder Überschwemmung.

2 Elektronische Bauelemente

 Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der 
versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte 
Gefahr nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit 
(im Reparaturfall üblicherweise auszutauschende Einheit) 
oder auf die versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist 
dieser Beweis nicht zu erbringen, so genügt die überwiegen-
de Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf die Einwirkung 
einer versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist.

 Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird je-
doch Entschädigung geleistet.
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5 Gefahrendefinition

 Im Sinne der Bedingungen gilt:

 a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges

 aa) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungs-
gemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen 
hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten 
vermag.

 bb) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines 
Blitzes auf Sachen.

 cc) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben 
von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich 
verlaufende Kraftäußerung.

 dd) Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer 
Zusammenfall eines Hohlkörpers durch äußeren 
Überdruck infolge eines inneren Unterdrucks.

 ee) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges ist das 
Anprallen oder Abstürzen eines Luftfahrzeuges, 
seiner Teile oder seiner Ladung.

 b) Sturm und Hagel

 aa) Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von 
mindestens Windstärke 8 nach Beaufort (Wind-
geschwindigkeit mindestens 62  Kilometer pro 
Stunde)

 bb) Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in 
Form von Eiskörnern.

6 Subsidiärdeckung

 Soweit versicherte Gefahren und Schäden sowie Ausschlüs-
se gemäß § D4 Nr. 1 bis 3 vereinbart sind, finden die Rege-
lungen in § E2 Nr. 1 bis 3 keine Anwendung.

 Sofern Gefahren nach § D4 Nr. 1 b) (Leitungswasser), § D4 
Nr. 1 d) bb) (Erdbeben), § D4 Nr. 1 f) (Fahrzeuganprall, 
Rauch, Überschalldruckwellen) oder § D4 Nr. 2 (Daten und 
Programme) nicht versichert sind, sind diese Gefahren auch 
nicht nach § E2 Nr. 1 und 2 versichert.

 Alle sonstigen nach § D4 nicht versicherten Gefahren sind 
jedoch im Rahmen der Regelung des § E2 versichert.

 Die Bestimmungen gemäß § D4 Nr. 3 bleiben unberührt.

§ E3 Versichertes Interesse

Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers

Ist der Versicherungsnehmer nicht Eigentümer, so ist auch das Inte-
resse des Eigentümers versichert. Die Bestimmungen zu versicher-
ten Schäden und Gefahren bleiben unberührt. 

Bei Sicherungsübereignung gilt dies auch dann, wenn der Versi-
cherungsnehmer das Eigentum nach Abschluss der Versicherung 
überträgt.

Im Übrigen gelten für die Veräußerung  der Versicherten Sache die  
Vorschriften nach § E10 VSG.

§ E4 Versicherungsort

Versicherungsort sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichne-
ten Grundstücke, auf denen sich die versicherten Photovoltaikan-
lagen befinden.

§ E5 Versicherungswert

1 Versichert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicher-
ten Sache im Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten, z. B. 
Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle und Montage.

2 Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten geführt, 
so ist der letzte Listenpreis der Sache im Neuzustand zuzüg-
lich der Bezugskosten maßgebend; dieser Betrag ist ent-
sprechend der Preisentwicklung für vergleichbare Sachen 
zu vermindern oder zu erhöhen.

 Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, so tritt 
an dessen Stelle der Kauf- oder Lieferpreis der Sache im 
 Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten; dieser Betrag 

3 Nicht versicherte  Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen keine Entschädigung für Schäden

 a) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 
oder Absturz eines Liftfahrzeuges

 b) durch Sturm und Hagel;

 c) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen 
Repräsentanten;

 d) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, 
 Revolution oder Aufstand;

 e) durch Innere Unruhen;

 f) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen;

 g) durch Erdbeben;

 h) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung be-
reits vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer 
oder seinem Repräsentanten bekannt sein mussten; 
wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet, seine Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen;

 i) durch betriebsbedingte normal oder betriebsbedingte 
vorzeitige Abnutzung oder Alterung; für Folgeschäden 
an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädi-
gung geleistet. Nr. 2 bleibt unberührt;

 j) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit 
dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
bekannt sein musste; wobei nur grobe Fahrlässigkeit 
schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen. Der Versicherer leistet 
jedoch Entschädigung, wenn der Schaden nicht durch 
die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn 
die Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des 
Versicherers wenigstens behelfsmäßig repariert war;

 k) soweit für den Versicherungsnehmer ein Dritter als 
Lieferant (Hersteller oder Händler), Werkunternehmer 
oder aus Reparaturauftrag einzutreten hat.

  Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der 
Versicherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach 
Zahlung der Entschädigung, dass ein Dritter für den 
Schaden eintreten muss und bestreitet der Dritte dies, 
so behält der Versicherungsnehmer zunächst die bereits 
gezahlte Entschädigung.

  § 86 VVG – Übergang von Ersatzansprüchen – gilt für 
diese Fälle nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen 
Anspruch auf Kosten und nach den Weisungen des 
Versicherers außergerichtlich und erforderlichenfalls 
gerichtlich geltend zu machen.

  Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versi-
cherungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht 
folgt oder soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer 
Schadenersatz leistet;

 l) durch korrosive Angriffe, Abzehrungen oder Ablagerun-
gen jeder Art an den von Flüssigkeiten, Dämpfen oder 
Gasen berührten Teilen;

 m) durch Erdsenkungen;

 n) an Modulen durch unsachgemäße Reinigungsmaßnah-
men (z. B. Schnee, Laub);

 o) durch Alterung, Verschmutzung oder nachteilige Ver-
änderungen (Leistungsminderung) – insbesondere der 
Photovoltaikmodule;

 p) durch Glastrübung (browning), Vogelkot etc.;

 q) die bei einem Wartungsvertrag verhindert worden  wären.

4 Anderweitige Versicherungen

 Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den 
Schaden eine Leistung aus einem anderen Versicherungs-
vertrag durch den Versicherungsnehmer oder eines Versi-
cherten beansprucht werden kann.



– 97 –

 cc) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der 
Versicherungsnehmer aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

 b) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich

 aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer 
infolge einer Kontamination durch einen dem 
Grunde nach versicherten Schaden aufgrund be-
hördlicher Anordnungen aufwenden muss, um

  –  Erdreich des Versicherungsortes zu untersuchen 
und nötigenfalls zu dekontaminieren oder aus-
zutauschen;

  –  den Aushub zu vernichten oder in die nächst-
gelegene geeignete Abfallentsorgungsanlage 
zu transportieren und dort abzulagern;

  –  insoweit den Zustand des Versicherungsortes 
vor Eintritt des Schadens wiederherzustellen.

 bb) Die Aufwendungen gemäß aa) sind nur versichert, 
sofern die behördlichen Anordnungen

  –  aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen 
ergangen sind, die vor Eintritt des Schadens 
erlassen wurden;

  –  eine Kontamination betreffen, die nachweislich 
infolge dieses Schadens entstanden ist;

  –  innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des 
Schadens ergangen sind und uns ohne Rück-
sicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei 
Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet wurden.

 cc) Wird durch den Schaden eine bereits bestehende 
Kontamination des Erdreichs erhöht, so sind nur 
die Aufwendungen versichert, die den für eine 
Beseitigung der bestehenden Kontamination er-
forderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne 
Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne 
den Schaden aufgewendet worden wäre.

  Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nöti-
genfalls durch Sachverständige festgestellt.

 dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher 
Anordnungen oder aufgrund Ihrer sonstigen Ver-
pflichtungen einschließlich der Einliefererhaftung 
sind nicht versichert.

 ee) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der 
Versicherungsnehmer aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag Ersatzbeanspruchen kann.

 c) Bewegungs- und Schutzkosten

  Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwen-
den muss, wenn zum Zwecke der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung der versicherten Sache andere 
Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müs-
sen, insbesondere Aufwendungen für De- und Remon-
tage, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von 
Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnungen.

 d) Luftfracht

  Dies sind Mehrkosten für Luftfracht, die der Versiche-
rungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicher-
ten Schadens zum Zwecke der Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung der versicherten Sache aufwendet.

 e) Bergungskosten

  Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwen-
den muss, um versicherte Sachen, deren Teile oder Res-
te, die sich innerhalb des Versicherungsortes befinden, 
zu bergen.

 f) Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, 
Gerüstgestellung

  Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwen-
den muss.

ist entsprechend der Preisentwicklung für vergleichbare 
 Sachen zu vermindern oder zu erhöhen.

 Kann weder der Listenpreis noch der Kauf- oder Lieferpreis 
ermittelt werden, so ist die Summe der Kosten maßgebend, 
die jeweils notwendig war, um die Sache in der vorliegen-
den Art und Güte (z. B. Konstruktion, Abmessung, Leis-
tung) zuzüglich der Handelsspanne und der Bezugskosten 
wiederherzustellen. Dieser Betrag ist entsprechend der 
Preis entwicklung zu vermindern oder zu erhöhen.

 Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben für den Versiche-
rungswert unberücksichtigt.

3 Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht be-
rechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

§ E6 Versicherte und nicht versicherte Kosten

Versichert sind die im Folgenden beschriebenen, notwendigen und 
tatsächlichen Kosten infolge eines Versicherungsfalls (siehe § E2).

1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens

 a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfal-
les den Umständen nach  zur Abwendung und Minde-
rung des Schadens für geboten halten durfte oder die  
er auf Weisung des Versicherers macht.

 b) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentli-
chen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn 
diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht 
werden.

 c) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforder-
lichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
vorzulegen.

2 Kosten für die Ermittlung und Feststellung des Schadens

 a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die 
Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von 
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Um-
ständen nach geboten waren.

  Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständi-
gen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur 
ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet 
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

 b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend 
kürzen.

3 Zusätzliche Kosten

 Für versicherte Kosten sind über die Wiederherstellungskos-
ten hinaus die nachfolgend genannten Kosten bis zur Höhe 
der jeweils hierfür vereinbarten Entschädigungsgrenze ver-
sichert.

 a) Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungs-
kosten

 aa)  Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge eines dem Grunde nach versicherten Scha-
dens aufwenden muss, um versicherte und nicht 
versicherte Sachen, deren Teile oder Reste, die 
sich innerhalb des Versicherungsortes befinden

  –  aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontami-
nieren,

  –  zu vernichten oder in die nächstgelegene ge-
eignete Abfallentsorgungsanlage zu transpor-
tieren und dort zu beseitigen.

 bb) Nicht versichert sind jedoch Kosten für die De-
kontamination und Entsorgung von Erdreich oder 
Gewässern, Kosten für die Beseitigung von Beein-
trächtigungen des Grundwassers oder der Natur 
sowie von Emissionen in der Luft.

  Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des 
Versicherungsnehmers aufgrund der Einlieferer-
haftung.
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 ff) Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederher-
stellung erforderlich sind, aber nicht an der versi-
cherten Sache selbst ausgeführt werden;

 gg) Vermögensschäden.

3 Totalschaden

 Entschädigt wird der Neuwert.

4 Entschädigungsbegrenzung auf den Zeitwert

 Abweichend von Nr. 2 und Nr. 3 ist die Entschädigungsleis-
tung auf den Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles begrenzt, wenn

 a) die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wiederbe-
schaffung (Totalschaden) unterbleibt oder

 b) für die versicherte Sache serienmäßig hergestellte 
 Ersatzteile nicht mehr zu beziehen sind.

 Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch auf den 
Teil der Entschädigung, der den Zeitwert übersteigt, nur, 
soweit und sobald er innerhalb von zwei Jahren nach Ein-
tritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die 
Entschädigung zur Wiederherstellung der beschädigten 
oder Wiederbeschaffung des zerstörten oder abhanden 
gekommenen Sache verwenden wird.

5 Zusätzliche Kosten

 Zusätzliche Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Scha-
dens über die Wiederherstellungskosten hinaus aufgewen-
det werden müssen, ersetzt der Versicherer im Rahmen der 
hierfür vereinbarten Versicherungssummen.

6 Grenze der Entschädigung

 Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene Sache 
entfallende Teil der Versicherungssumme.

7 Entschädigung bei Unterversicherung

 Unterversicherung besteht, wenn der Versicherungsneh-
mer Antragsangaben zu Umständen, die für die Beitragsbe-
rechnung maßgeblich sind (zum Beispiel Anlagenleistung 
in kWp), zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls (siehe § E2) 
von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen und da-
her der Beitrag zu niedrig berechnet wurde.

 Dies gilt auch für Änderungen, die nach Abschluss des Ver-
sicherungsvertrages eintreten (siehe § A9 Nr. 1 b)), sofern 
sie dem Versicherer nicht unverzüglich angezeigt worden 
sind. Im Fall einer Unterversicherung wird der Teil des ge-
mäß § E7 Nr. 1 bis 6 ermittelten entschädigungspflichtigen 
Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält 
wie der zuletzt berechnete Jahresbeitrag zu dem Jahres-
beitrag, der bei Kenntnis der tatsächlichen Gegebenheiten 
berechnet worden wäre. Hat der Versicherungsnehmer die 
Abweichung von den tatsächlichen Gegebenheiten nicht 
verschuldet, wird keine Unterversicherung angerechnet.

8 Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit

 Haben der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentan-
ten den Schaden grob fahrlässig herbeigeführt, wird die 
Entschädigung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis gekürzt

9 Selbstbehalt

 Der nach Nr. 1 bis 8 ermittelte Betrag wird je Versicherungs-
fall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

 Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt je-
weils einzeln abgezogen.

 Entstehen die mehreren Schäden jedoch an derselben 
 Sache und besteht außerdem ein Ursachenzusammenhang 
zwischen diesen Schäden, so wird der Selbstbehalt nur ein-
mal abgezogen.

§ E8 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1 Anzeigepflicht

 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, 
so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlan-
gung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.

§ E7 Umfang der Entschädigung

1 Wiederherstellungskosten

 Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalscha-
den unterschieden.

 Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskos-
ten zuzüglich des Wertes des Altmaterials nicht höher sind 
als der Neuwert der versicherten Sache.

 Sind die Wiederherstellungskosten höher, so liegt ein Total-
schaden vor.

 Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen 
Abzug insbesondere für Alter, Abnutzung und technischen 
Zustand.

 Versicherte Sachen, die in verschiedenen Positionen 
 bezeichnet sind, gelten auch dann nicht als einheitliche 
Sache, wenn sie wirtschaftlich zusammen gehören.

 Werden versicherte Sachen in einer Sammelposition aufge-
führt, so gelten sie nicht als einheitliche Sache, sofern diese 
eigenständig verwendet werden können.

2 Teilschaden

 Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des frü-
heren, betriebsfertigen Zustandes notwendigen Aufwen-
dungen abzüglich des Wertes des Altmaterials.

 a) Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbeson-
dere

 aa) Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe;

 bb) Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch 
übertarifliche Lohnanteile und Zulagen, ferner 
Mehrkosten durch tarifliche Zuschläge für Über-
stunden sowie für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeiten;

 cc) De- und Remontagekosten;

 dd)  Transportkosten einschließlich Mehrkosten für 
 Expressfrachten;

 ee) Kosten für das Aufräumen und das Dekontami-
nieren der versicherten Sachen oder deren Teile 
sowie Kosten für das Vernichten von Teilen der 
 Sache, ferner Kosten für den Abtransport von Tei-
len in die nächstgelegene Abfallentsorgungsanla-
ge, jedoch nicht Kosten aufgrund der Einlieferer-
haftung.

 b) Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in 
 Höhe der Wertverbesserung wird vorgenommen an 
Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und 
 Arbeitsmitteln, Werkzeugen aller Art sowie sonstigen 
Teilen, die während der Lebensdauer der versicher-
ten Sache erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt 
werden müssen, soweit diese Teile zur Wiederherstel-
lung der versicherten Sache zerstört oder beschädigt 
werden.

 c) Sofern zur Wiederherstellung der Funktion auch nicht 
beschädigte Teile ausgetauscht werden müssen, wird 
der mögliche Erlös aus einem Verkauf der unbeschä-
digten Teile von den Wiederherstellungskosten abge-
zogen;

 d) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

 aa) Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnah-
men, die auch unabhängig von dem Versiche-
rungsfall notwendig gewesen wären;

 bb) Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserun-
gen, die über die Wiederherstellung hinausgehen;

 cc) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, 
sofern die Kosten nicht auch durch Arbeiten in 
fremder Regie entstanden wären;

 dd) entgangenen Gewinn infolge von Arbeiten in 
 eigener Regie;

 ee) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige 
Wiederherstellung;
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Die vorläufige Deckung endet

a) mit dem Abschluss des neuen Versicherungsvertrages oder

b) mit Beginn eines weiteren Vertrages über vorläufige De-
ckung mit gleichartigem Versicherungsschutz oder

c) mit der Beendigung der Vertragsverhandlungen,

spätestens jedoch nach drei Monaten.

§ E10 Veräußerung der versicherten Sachen

1 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

 a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs (bei Immobilien das Datum des Grundbuchein-
trages) an dessen Stelle der Erwerber in die während 
der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsver-
hältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versi-
cherungsnehmers ein.

 b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Bei-
trag, der auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers 
laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamt-
schuldner.

 c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst 
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis 
 erlangt.

2 Kündigungsrechte

 a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versi-
cherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, 
wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis 
des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.

 b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis 
mit sofortiger Wirkung oder zum Ablauf der Versiche-
rungsperiode in Textform zu kündigen.

  Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis 
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung inner-
halb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausge-
übt wird.

 c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Ver-
äußerer allein für die Zahlung des Beitrags.

3 Anzeigepflichten

 a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer 
oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.

 b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem 
die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer 
nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden 
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

 c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt 
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätten zugehen 
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden-
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Ent-
schädigung für die Sache gezahlt worden ist, so behält er 
den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache in-
nerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung 
stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung 
zurückzugeben.

3 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

 a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für 
diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres 
Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Ver-
sicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen 
oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stel-
len. Der Versicherungsnehmer hat Wahlrecht innerhalb 
von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen 
Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach frucht-
losem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den 
Versicherer über.

 b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für 
diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, 
die bedingungsgemäß geringer als der Versicherungs-
wert ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache 
behalten und muss sodann die Entschädigung zurück-
zahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb einer Frist von 
zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Auffor-
derung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versi-
cherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem 
Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. 
Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der 
Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten 
bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

4 Beschädigte Sachen

 Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann 
der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschä-
digung in Höhe der Wiederherstellungskosten auch dann 
verlangen oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen 
von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5 Gleichstellung

 Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich 
den Besitz wieder zu verschaffen.

6 Übertragung der Rechte

 Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurücker-
langte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Ver-
sicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte 
zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zuste-
hen.

§ E9 Wechsel der versicherten Sache

Erhält der Versicherungsnehmer anstelle der im Versicherungsver-
trag bezeichneten Sache eine andere, jedoch technisch vergleich-
bare Sache, so besteht nach entsprechender Anzeige des Versiche-
rungsnehmers hierfür vorläufige Deckung.
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1 Verhältnis der Photovoltaik- zur Gebäudeversiche-
rung 

Der Abschluss einer Photovoltaikversicherung für Photovoltaikan-
lagen auf Dächern ist nur zusammen mit einer bei unserer Ge-
sellschaft bestehenden  oder zeitgleich abzuschließenden Gebäu-
deversicherung für dasselbe Gebäude auf demselben Grundstück 
möglich. Die Photovoltaikversicherung erlischt zu dem Zeitpunkt, 
in dem die Gebäudeversicherung endet, ohne dass es einer zusätz-
lichen Kündigung bedarf. Darüber hinaus kann sie – unabhängig 
von der Gebäudeversicherung – zu den vereinbarten ordentlichen 
und außerordentlichen Kündigungsterminen durch Kündigung 
beendet werden.

2 Innere Unruhen

a) Der Versicherer leistet abweichend von § E2 Nr. 3 e) VSG Ent-
schädigung für Schäden durch Innere Unruhen.

 Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht un-
erhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ruhe 
und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und Ge-
walt gegen Personen oder Sachen verüben.

b) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden durch Verfügung von hoher Hand.

 Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als 
Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädi-
gungsrechts beansprucht werden kann.

c) Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt wer-
den. Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam. 

d) Die Grenze der Entschädigung ist der im Versicherungsvertrag 
genannte Betrag.

e) Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbar-
ten Selbstbehalt gekürzt.

3  Erdbeben

a)  Der Versicherer leistet abweichend von § E2 Nr. 3 g) VSG Ent-
schädigung für Schäden durch Erdbeben.

b)  Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, 
die durch geophysikalische Vorgänge im Erdinneren ausgelöst 
wird und an mindestens zwei Erdbebenstationen wenigstens 
die Magnitude ML = 3,5 (nach C.F. Richter) erreicht. Erschüt-
terungen innerhalb von 72 Stunden gelten als ein Ereignis. 
Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass

 aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der 
Umgebung des Versicherungsortes Schäden an Gebäu-
den im einwandfreien Zustand oder an ebenso wider-
standsfähigen Sachen angerichtet hat, oder

 bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der ver-
sicherten Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein 
kann.

c)  Die Grenze der Entschädigung ist der im Versicherungsvertrag 
genannte Betrag.

d) Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbar-
ten Selbstbehalt gekürzt.

4 Wechselrichter und Akkumulatoren für Photovol-
taikanlagen

Bei Schäden an Wechselrichtern und Akkumulatorenbatterien wird 
ein Abzug „neu für alt“ vorgenommen, der sich nach der normalen 
Lebensdauer der Wechselrichter bzw. Akkumulatoren richtet.

Von den Wiederherstellungskosten gemäß § E6 wird ein Abzug von

– 10 % im 3. Jahr,

– 30 % im 4. Jahr,

– 50 % im 5. Jahr,

– 70 % im 6. Jahr,

– 80 % ab dem 7. Jahr

vorgenommen.

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu 
dem der erste Besitzer die Nutzungsmöglichkeit hatte.
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nicht übersteigt. Die beschädigten, nicht reparierbaren Teile der 
Photovoltaikanlage sind zur Beweissicherung aufzubewahren und 
der Schaden muss nachvollziehbar sein und nach Möglichkeit 
durch Fotos dokumentiert werden. Unabhängig davon bleiben 
Sie zur Erfüllung Ihrer mit § A8 Nr. 2 VSG vereinbarten Obliegen-
heiten im Versicherungsfall, insbesondere zur Schadenminderung, 
verpflichtet.

10 Mehrkosten durch Preissteigerung

a) Entschädigt werden auch kurzfristige Preissteigerungen zwi-
schen Schadentag und Auslieferung. Diese Vereinbarung 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer im Teil- und/oder 
 Totalschadenfall keine Wiederherstellung der Anlage vorneh-
men lässt.

b) Die Grenze der Entschädigung ist der im Versicherungsvertrag 
genannte Betrag.

11 Mehrkosten durch Technologiefortschritt (nur im 
Teilschadenfall)

a) Abweichend von § E7 Nr. 2 VSG ersetzt der Versicherer auch 
die tatsächlich entstandenen Mehrkosten durch Technolo-
giefortschritt. Mehrkosten durch Technologiefortschritt sind 
Kosten, die bei der Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sachen 
durch Technologiefortschritt entstehen, wenn die Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung der Sache in derselben 
Art und Güte nicht möglich ist. Maßgebend für die Entschä-
digungsleistung ist der Betrag, der aufzuwenden ist für ein 
Gerät der aktuellen Nachfolgegeneration zum Schadenzeit-
punkt, das der vom Schaden betroffenen Sache in Art und 
Güte nahe kommt.

b) Die Grenze der Entschädigung ist der im Versicherungsvertrag  
genannte Betrag.

12 Verzicht auf Restwertanrechnung im Schadenfall 

In Abänderung von § E7 VSG verzichtet der Versicherer bei einer 
Entschädigung auf die Anrechnung etwaiger Restwerte (Wert des 
Altmaterials).

13 Kosten des Sachverständigenverfahren

a) In Erweiterung von § A16 Nr. 6 VSG ersetzen wir 80 % der 
bedingungsgemäß von Ihnen zu tragenden Kosten für das 
Sachverständigenverfahren, soweit der entschädigungspflich-
tige Schaden gemäß § E7 VSG den Betrag von 25.000 EUR 
übersteigt.

b) Die Grenze der Entschädigung ist der im Versicherungsvertrag 
genannte Betrag.

14 Vorsorgeversicherung

a) Mitversichert gelten die während eines Versicherungsjahres 
neu hinzukommenden Anlagen bzw. Erweiterungen am Versi-
cherungsort bis zu einer Höhe von maximal 25.000 EUR.

 Voraussetzung hierfür ist, dass die neu hinzukommenden An-
lagen und Geräte den bereits vorhandenen in Art und/oder 
Verwendungszweck entsprechen, also zu der Kategorie ge-
hören, für die auch bereits Versicherungsschutz genommen 
wurde

b) Neu angeschaffte Anlagen oder Erweiterungen sind nicht ver-
sichert, sofern hierdurch die Gesamtanlagenleistung 75 kWp 
überschritten wird.

c) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, innerhalb von drei 
Monaten nach Beginn eines jeden Versicherungsjahres die auf-
grund der im vorhandenen Versicherungsjahr eingetretenen 
Veränderungen (Aus- und Einschlüsse) an den Versicherer in 
Textform zu melden. Falls keine Veränderungen eingetreten 
sind, ist die Meldung entbehrlich.

 Die Rechtsfolgen der Verletzung der Obliegenheit ergeben 
sich aus § A9 VSG. 

d)  Die Beitragsberechnung infolge der Veränderungen erfolgt zu 
Beginn des laufenden Versicherungsjahres.

5 Asbest

Anlagen auf Asbestzementdächern ohne behördliche Ausnah-
megenehmigung sind gemäß § E1 Nr. 2 j) VSG nicht versichert. 
Nicht ersatzpflichtig sind Mehrkosten, die dadurch entstehen, 
dass  Photovoltaikanlagen auf Asbestzementdächern installiert sind. 
Hierbei handelt es sich um alle zuständigen Reparatur- und/oder 
Entsorgungskosten, die durch Asbestbelastung entstehen.

6 Baudeckung

a) Abweichend von § E1 Nr. 1 VSG beginnt die Haftung des Versi-
cherers für Sachschäden während der Bauzeit bereits vor dem 
erfolgreich abgeschlossenen Probebetrieb der Gesamtanlage, 
und zwar mit der Übergabe der Sachen oder Teilen davon am 
Versicherungsort (siehe § E4 VSG), sofern Sie hierfür die Gefahr 
tragen.

 Versichert gilt dabei ausschließlich das Interesse des Versiche-
rungsnehmers bzw. seines Repräsentanten.

 Schäden aufgrund eigener Montageleistungen gelten jedoch 
nicht versichert.

 Anderweitige Versicherungen und die Haftung Dritter gehen 
voran.

b) Versicherungsschutz besteht während der Bauzeit für die Ge-
fahren Einbruchdiebstahl, Raub und infolge einfacher Dieb-
stahl verbauter Teile. Für die Lagerung nicht verbauter Teile 
sind nachfolgende Sicherungsanforderungen obligatorisch: 

 aa) rundum geschlossenes Gebäude;

 bb) durch Schloss gesicherte Außentüren;

 cc) isolierverglaste oder durch Gitter geschützte Fenster. 

c) Verletzt der Versicherungsnehmer die genannten Obliegen-
heiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so können wir nach 
Maßgabe von § A8 VSG zur Kündigung berechtigt oder auch 
ganz oderteilweise leistungsfrei sein.

 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhö-
hung, gilt § A9 VSG. Danach können wir kündigen oder ganz 
oder teilweise leistungsfrei sein.

d) Für die Baudeckung gilt ein Selbstbehalt von 250 EUR.

e)  Diese Baudeckung endet mit erfolgreich abgeschlossenem 
Probebetrieb der Gesamtanlage bzw. spätestens einen Monat 
nach Beginn der Errichtung.

f) Die Grenze der Entschädigung ist der im Versicherungsvertrag 
genannte Betrag.

7 Schadenbedingte Arbeiten an Dächern und Fassaden

a) Mitversichert gelten schadenbedingte Reparaturarbeiten an 
Dächern und Fassaden, die als Folge eines ersatzpflichtigen 
Schadens an der versicherten Photovoltaikanlage notwendig 
geworden sind.

b) Die Grenze der Entschädigung ist der im Versicherungsvertrag 
genannte Betrag.

8 De- und Remontagekosten infolge eines Gebäude-
schadens

a)  Mitversichert sind De- und Remontagekosten der versicherten 
Anlage, welche infolge eines Gebäudeschadens ohne Schäden 
an der versicherten Anlage selbst erforderlich werden, durch 
die Gefahren Leitungswasser, Vandalismus, Einbruchdiebstahl 
oder Schneedruck. Bei Schäden durch die Gefahren Feuer oder 
Sturm und Hagel sind nur Ertragsausfallschäden versichert.

b)  Die Grenze der Entschädigung ist der im Versicherungsvertrag 
genannte Betrag.

c)  Der Ertragsausfall aus dieser Position ist auf eine Haftzeit von 
1 Monat begrenzt.

9 Sofortiger Reparaturbeginn

Nach Eintritt eines versicherten Schadens kann mit der Reparatur 
sofort begonnen werden, wenn die Schadenanzeige unverzüglich 
erfolgt und der Schaden den Betrag von 10.000 EUR  voraussichtlich 
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f) Umfang der Entschädigung für Daten und Programme

 aa) Entschädigt werden abweichend von § E7 VSG die für die 
Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen Zustan-
des der Daten und Programme notwendigen Aufwendun-
gen. Aufwendungen zur Wiederbeschaffung sind insbe-
sondere erforderliche

  – maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdatenträ-
gern;

  – Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wieder-
herstellung von Daten (einschl. dafür erforderliche Be-
legaufbereitung/Informationsbeschaffung);

  – Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Standard-
programmen;

  – Wiedereingabe von Programmdaten individuell her-
gestellter Programme und Programmerweiterungen 
(z. B. Konfiguration, Funktionsblöcke) aus bei Ihnen 
vorhandenen Belegen (z. B. Quellcodes).

 bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung

  – für Kosten, die dadurch entstehen, dass der Versiche-
rungsnehmer die Verwendung von Daten oder Pro-
grammen zulässt oder solche selbst verwendet, die 
nicht versichert sind.

  – für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicher-
ten Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zu-
griffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. 
Kopierschutzstecker, Verschlüsselungsmaßnahmen) 
gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenz-
erwerb);

  – für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebenen 
Daten;

  – für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;

  – für Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserun-
gen, die über die Wiederherstellung hinausgehen;

  – für sonstige Vermögensschäden;

  – soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der 
Daten oder Programme nicht notwendig ist;

  – soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der 
Daten oder Programme nicht innerhalb von 12 Mona-
ten nach Eintritt des Schadens durchgeführt wurde.

 cc) Die Grenze der Entschädigung ist der im Versicherungs-
vertrag genannte Betrag.

 dd) Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Entschä-
digung vorgenommen.

 ee) Der nach Nr. 15.f) aa) bis cc) ermittelte Betrag wird je 
Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt in 
 Höhe von 250 EUR gekürzt. Entstehen mehrere Schäden, 
so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen.

g) Sonstige vertragliche vereinbarten Obliegenheiten vor Eintritt 
des Versicherungsfalles

 aa) Ergänzend zu § A8 Nr. 1 VSG hat der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles

  – eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchentliche 
Datensicherung vorzunehmen, d. h. Duplikate der 
versicherten Daten und Programme anzufertigen und 
so aufzubewahren, dass bei einem Versicherungsfall 
Originale und Duplikate nicht gleichzeitig beschädigt 
werden oder abhandenkommen können. Die techni-
schen Einrichtungen zur Datensicherung müssen je-
weils dem Stand der Technik entsprechen;

  – sicherzustellen, das Form und Struktur der Daten auf 
dem Sicherungsdatenträger so beschaffen sind, dass 
deren Rücksicherung technisch möglich ist, z. B. durch 
Sicherung mit Prüfoption (Verify) und Durchführung 
von Rücksicherungstests;

  – die Vorschriften und Hinweise des Herstellers zur 
Installtion, Wartung und Pflege der Datenverarbei-
tungsanlage/Datenträger zu beachten und übliche, 
ständig aktualisierte Schutzmaßnahmen gegen die 

e) Erfolgt die Jahresmeldung nicht innerhalb von drei Monaten, 
obwohl sie aufgrund der im vorherigen Versicherungsjahr 
eingetretenen Veränderungen abzugeben gewesen wäre, so 
entfällt die Vorsorgeversicherung für das laufende Versiche-
rungsjahr.

15 Softwaredeckung

a) Versicherte und nicht versicherte Kosten

 aa) Versichert sind zusätzlich Kosten für die Wiederherstellung 
von

  – Daten;

   dies sind digitalisierte maschinenlesbare Informatio-
nen;

  – betriebsfertigen und funktionsfähigen Standardpro-
grammen und individuell hergestellten Programmen, 
zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer be-
rechtigt ist, soweit sich diese auf einem versicherten 
 Datenträger befinden.

 bb) Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von 
Daten und Programmen, die sich nur im Arbeitsspeicher 
der Zentraleinheit befinden.

b) Versicherte Sachen

 Versichert sind Wechseldatenträger. Diese gelten nicht als elek-
tronisches Bauelement.

 Voraussetzung ist, dass die versicherten Sachen ausschließlich 
dem Betrieb oder der Überwachung der versicherten Photo-
voltaikanlage dienen.

c) Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, die 
Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten oder Pro-
gramme

 aa) infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens 
gemäß § E2 VSG an dem Datenträger oder der Daten-
verarbeitungsanlage, auf dem diese gespeichert waren, 
eingetreten ist;

 bb) durch

  – Ausfall oder Störung der Hardware der Datenverar-
beitungsanlage, der Hardware der Datenfernübertra-
gungseinrichtung und -leitungen, der Stromversor-
gung/Stromversorgungsanlage oder der Klimaanlage;

  – Bedienungsfehler (z. B. falscher Einsatz von Datenträ-
gern, falsche Befehlseingabe);

  – vorsätzliche Programm- oder Datenänderungen durch 
Dritte in schädigender Absicht (mit Ausnahme Zif-
fer 15 c) cc));

  – Über- und Unterspannung;

  – elektrostatische Aufladung oder elektromagnetische 
Störung;

  – Höhere Gewalt.

 cc) Der Versicherer leitet ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung für den Verlust, die Verän-
derung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten oder Pro-
gramme durch Programme oder Dateien mit Schaden-
funktion wie z. B. Computerviren, Würmer, Trojanische 
Pferde.

d) Versicherungsort

 In Ergänzung zu § E4 VSG besteht Versicherungsschutz für 
Sicherungs-Wechseldatenträger in deren Auslagerungsstätten 
(siehe Nr. 15 f) aa) sowie auf den Verbindungswegen zwischen 
den bezeichneten Betriebsgrundstücken und deren Auslage-
rungsstätten.

e) Versicherungswert

 Versicherungswert sind abweichend von § E5 Nr. 1 a) VSG bei

 – Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs- bzw. 
Wiedereingabekosten (siehe Nr. 15 f) aa),

 – Wechseldatenträger die Wiederbeschaffungskosten.
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Betriebes während des Unterbrechungszeitraumes 
günstig oder ungünstig beeinflusst haben würden, 
wenn die Unterbrechung nicht eingetreten wäre.

   Der Ertragsausfall ist insbesondere nicht zu ersetzen, 
soweit er wegen geplanter oder notwendiger Revi-
sionen, Überholungsarbeiten oder Änderungen ohne-
hin nicht erwirtschaftet worden wäre.

  – Technische Abschreibungen auf Anlagen und Gerä-
te sind nicht zu entschädigen, soweit sie infolge des 
Sachschadens nicht eingesetzt werden können.

  – Entsteht ein Unterbrechungsschaden, auch durch 
 einen Schaden an einer nicht im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Sache oder durch eine nicht versicherte 
Gefahr, so besteht eine Ersatzpflicht für den Ertrags-
ausfallschaden, der durch den Schaden an der nicht 
bezeichneten Sache oder durch die nicht versicherte 
Gefahr auch alleine verursacht worden wäre.

   Entsteht jedoch durch einen Sachschaden an einer im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Sache oder durch 
dessen Reparatur ein Folgeschaden an einer nicht be-
zeichneten Sache, so besteht keine Ersatzpflicht für 
den Ertragsausfallschaden in dem Umfang, als wenn 
der Folgeschaden nicht eingetreten wäre.

  – Wir leisten keine Entschädigung, soweit der Unterbre-
chungsschaden vergrößert wird durch

   –  außergewöhnliche, während der Unterbrechung 
hinzutretende Ereignisse, mit deren Eintritt als Folge 
des Sachschadens nicht gerechnet werden muss;

   –  behördlich angeordnete Wiederherstellungs- und 
Betriebsbeschränkungen;

   –  den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zer-
störter, beschädigter oder abhanden gekommener 
Sachen bzw. Daten des Betriebssystems nicht recht-
zeitig genügend Kapital zur Verfügung steht;

   –  den Umstand, dass beschädigte oder zerstörte Sa-
chen bzw. Daten des Betriebssystems anlässlich der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung geän-
dert, verbessert oder überholt werden.

 bb) Höhe der Entschädigung

  – Bei einem versicherten Ertragsausfallschaden gemäß 
Nr. 16 a) bb) ersetzt der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer

   –  für die ersten 14 Tage eine pauschale Entschädigung 
von 2,50 EUR je Anteil kWp/Tag für den vom Scha-
den betroffenen Teil der Anlage;

   –  ab dem 15. Tag die tatsächlich entgangene und 
nachgewiesene Einspeisevergütung.

  – Bei Eigenverbrauch des erzeugten Stroms ersetzen wir 
Ihnen

   –  für die ersten 14 Tage eine pauschale Entschädigung 
von 2,50 EUR je Anteil kWp/Tag für den vom Scha-
den betroffenen Teil der Anlage;

   –  ab dem 15. Tag die nachgewiesenen Mehrkosten für 
den Fremdbezug von Strom beim Energieversorger.

 cc) Unterversicherung

  § E7 Nr. 7 VSG findet bei Ertragsausfallschäden entspre-
chend Anwendung.

c) Zahlung der Entschädigung

 Es gilt § A 15 VSG.

d) Sachverständigenverfahren

 Es gilt § A 16 VSG. Abweichend zu § A 16 Nr. 4 VSG müssen 
die Feststellungen der Sachverständigen enthalten:

 aa) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und das Datum 
des Schadeneintritts;

 bb) die Höhe der Entschädigung nach Nr. 16 b) bb);

 cc) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den 
versicherten Ertragsausfallschaden beeinflussen.

bestimmungswidrige Veränderung und Löschung ge-
speicherter Daten vorzunehmen (z. B. durch Firewalls, 
Zugriffsschutzprogramme);

  – Ihre Mitarbeiter schriftlich zu verpflichten, die Daten-
verarbeitungsanlage ausschließlich zu betrieblichen 
Zwecken zu nutzen und nur Daten und Programme 
zu verwenden, zu deren Nutzung sie berechtigt sind.

 bb) Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten 
nach Nr. 15 g) aa) ergeben sich aus § A1 und § A9 VSG.

16 Ertragsausfall

a) Gegenstand der Versicherung, Ertragsausfallschaden, Haftzeit

 aa) Gegenstand der Versicherung

  Der Versicherer leitet Entschädigung für Ertragsausfall-
schäden infolge von Sachschäden und sonstigen elek-
tronischen Bauelementen (Bauteilen) einer im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Sache, wenn eine versicherte 
Gefahr nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit 
(im Reparaturfall üblicherweise auszutauschende Einheit) 
oder auf die im Versicherungsvertrag bezeichnete Sache 
insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu er-
bringen, so genügt die überwiegende Wahrscheinlichkeit, 
dass der Schaden auf die Einwirkung einer Gefahr von 
außen zurück zu führen ist.

  Für Unterbrechungsschäden an weiteren Austauschein-
heiten der Sache wird jedoch Entschädigung geleistet.

  Kein Sachschaden liegt vor, wenn Daten abhandenkom-
men, zerstört oder beschädigt werden.

 bb) Ertragsausfallschaden

  Der Ertragsausfallschaden besteht aus der vom Energie-
versorgungsunternehmen gezahlten Einspeisevergütung, 
die Sie innerhalb des Unterbrechungszeitraumes, längs-
tens jedoch der Haftzeit, nicht erzielen können, weil der 
frühere betriebsfertige Zustand einer beschädigten Sache 
wiederhergestellt oder eine zerstörte oder abhanden ge-
kommene Sache durch eine gleichartige ersetzt werden 
muss.

 cc) Haftzeit

  Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungs-
schutz für den Ertragsausfallschaden besteht.

  Die Haftzeit beginnt an dem die Unterbrechung eingetre-
ten ist.

  Ist der Schadentag nicht genau zu bestimmen, beginnt 
die Haftzeit mit dem Tag der Schadenmeldung bei uns.

  Bei mehreren Sachschäden an derselben Sache, zwischen 
denen ein Ursachenzusammenhang besteht, beginnt die 
Haftzeit mit dem Erstschaden.

  Die Haftzeit für Ertragsausfallschäden beträgt höchstens 
6 Monate. Abweichend hiervon erweitert sich die Haftzeit 
auf höchstens 12 Monate für Schäden gemäß Nr. 1 d).

  Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 
30 Kalendertage als ein Monat.

 dd) Zusätzliche Gefahren

  Für Ertragsausfallschäden durch

  – Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Verpuffung, 
Überschallknall, Anprall eines Luftfahrtzeuges, seiner 
Teile oder seiner Ladung;

  – Sturm und Hagel

  besteht Versicherungsschutz entsprechend Nr. 16 a) aa) 
bis cc).

b) Umfang der Entschädigung

 aa) Entschädigungsumfang

  – Der Versicherer leistet Entschädigung für den Ertrags-
ausfallschaden, wenn der Zeitpunkt des Beginns der 
Haftzeit nach Nr. 16 a) cc) innerhalb der vereinbar-
ten Versicherungsdauer liegt. Bei der Feststellung 
des Ertragsausfallschadens sind alle Umstände zu 
 berücksichtigen, die den Gang und das Ergebnis des 
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öffentliche Stromnetz) bis zur Fertigstellung des Gebäudes, sofern 
der Versicherungsnehmer oder mitversicherte Betreiber die Gefahr 
hierfür trägt.

Abweichend von Nr. 16 a) aa) muss ein Ertragsausfallschaden infol-
ge eines Sachschadens vorliegen, der über die gebündelte Gebäu-
deversicherung versichert ist.

17 Zusätzlicher Einschluss der beitragsfreien Photovol-
taikversicherung während der Rohbauphase

Sofern vereinbart, gelten bei einer 5-jährigen Vertragsdauer wäh-
rend der Zeit des Rohbaus Ertragsausfälle der Photovoltaikanlage 
gemäß Nr. 16 mitversichert.

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Inbetriebnahme (nach 
erfolgreich abgeschlossenem Probebetrieb und Anschluss an das 
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Identität des Versicherers

Name: AachenMünchener Versicherung AG 
Anschrift: AachenMünchener-Platz 1, 52064 Aachen 
Rechtsform: Aktiengesellschaft 
Sitz: AachenMünchener-Platz 1, 52064 Aachen 
Handelsregister: Registergericht Aachen – HR B 1043 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Giovanni Liverani

Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

AachenMünchener Versicherung AG 
AachenMünchener-Platz 1 
52064 Aachen

vertreten durch den Vorstand: Christoph Schmallenbach, 
Vor sitzender; Helmut Gaul, Ulrich Rieger

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die AachenMünchener Versicherung AG betreibt alle Arten der 
Schaden- und Unfallversicherung.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den einzelnen 
Versicherungen aufgeführten Versicherungsbedingungen und Klau-
seln, die in den entsprechenden Registern dieser Produktunterlagen 
enthalten sind.

Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung unserer Leistung

In unseren Produktinformationsblättern haben wir Sie bereits näher 
über Art und Umfang der jeweiligen Versicherung informiert. 

Nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung unserer Leis-
tungspflicht erbringen wir die im jeweiligen Versicherungsvertrag 
für diesen Fall vereinbarte Leistung.

Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Erfüllung 
unserer Leistungen sind in den maßgeblichen Versicherungsbedin-
gungen und Klauseln geregelt.

Gesamtbeitrag der Versicherung

Der Gesamtbeitrag des Vertrages/der Verträge einschließlich aller 
Bestandteile wie z. B. gesetzliche Versicherungsteuern ergibt sich 
aus dem Antrag. 

Zahlung, Erfüllung und Zahlweise der Beiträge

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss 
des Vertrages, jedoch nicht vor dem Beginn des Versicherungs-
schutzes, fällig.

Wann Sie die Folgebeiträge zu zahlen haben, richtet sich nach der 
im Antrag vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jährlich). Ist 
die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, sorgen Sie 
bitte für entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als rechtzeitig, 
wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und 
einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen wird.

Ist eine unterjährige Zahlweise des Jahresbeitrags vereinbart, gilt als 
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. Es gelten 
die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen 
als gestundet.

Der noch ausstehende Rest des Jahresbeitrages wird sofort fällig, 
wenn Sie mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug geraten.

Bei jährlicher Zahlweise erhalten Sie einen Zahlungsbonus von 
5 %, ist halbjährliche Zahlweise vereinbart, beträgt der Nachlass 
2 %.  Monatliche Zahlung setzt ein zu unseren Gunsten erteiltes 

 SEPA-Lastschriftmandat voraus. Entfällt diese Voraussetzung nach-
träglich, gilt vierteljährliche Zahlweise vereinbart.

Nähere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen des jeweils gewählten Produktes zu finden.

Gültigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen 

Die Informationen dieser Produktunterlagen einschließlich der im 
Antrag genannten Beiträge behalten für die Dauer von drei Mona-
ten nach ihrer Aushändigung Gültigkeit.

Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag und Zugang 
des Versicherungsscheines oder einer gesonderten Annahmeerklä-
rung durch den Versicherer zustande.

Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden; 
Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt. Innerhalb dieser Frist 
können wir Ihren Antrag annehmen.

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung ohne Angabe von Gründen 
innerhalb von 14 Tagen in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Eine ausführliche Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht 
finden Sie im Antrag. 

Beendigung des Vertrages, Kündigungsmöglichkeiten

Jeder Vertragspartner kann den Vertrag zum Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer kündigen. Verträge von mindestens einjähriger 
Dauer verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer 
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf durch 
 einen Vertragspartner gekündigt wird. Bei einer Vertragslaufzeit 
von mehr als drei Jahren können Sie den Vertrag zum Ablauf des 
dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. 

Eine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie drei Monate vor dem 
jeweiligen Ablauf dem anderen Vertragspartner in Textform zuge-
gangen ist.

Der Vertrag kann vorzeitig gekündigt werden, insbesondere 

• im Versicherungsfall 

• bei Eigentumswechsel 

• bei Obliegenheitsverletzung

•  in bestimmten Fällen der Beitragsanpassung

Darüber hinaus endet der Vertrag bei Fortfall des versicherten Risikos.

Einzelheiten befinden sich in den entsprechenden Versicherungs-
bedingungen.

Anwendbares Recht 

Auf die vorvertraglichen Verhandlungen und auf das Vertragsverhält-
nis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Verwendete Sprache

Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz erfolgt in deutscher 
Sprache.

Außergerichtliche Beschwerde- und Behelfsverfahren

Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind?

Bitte melden Sie sich jederzeit mit Ihrem Anliegen oder Ihrer Be-
schwerde direkt bei Ihrer Kundenservice-Direktion. Die Adresse und 

FK 30-IVN 0418

Kundeninformationen
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Telefonnummer finden Sie in dem Begleitschreiben zu Ihrem Versi-
cherungsschein. Darüber hinaus können Sie sich auch über unsere 
Internetseite an uns wenden:

www.amv.de/LobundKritik

Sollte Ihr Problem auf diesem Wege nicht zu lösen sein, schreiben 
Sie bitte unserem Vorstand:

Vorstand der AachenMünchener Versicherung AG, 
52054 Aachen

Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit Ihnen Ihr Anliegen oder 
Ihre Beschwerde klären werden.

Sie können Ihre Beschwerde auch an die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Bereich Versicherungen, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn,

richten. Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre Ent-
scheidung in einzelnen Streitfällen nicht verbindlich.

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon 
unberührt.

Wir möchten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Unser Kundenservice 
ist ausgezeichnet – Ihre Anliegen nehmen wir sehr ernst.
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Datenschutzhinweise

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
 personenbezogenen Daten durch die AachenMünchener Versiche-
rung AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht  zustehenden 
 Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

AachenMünchener Versicherung AG
AachenMünchener-Platz 1
52064 Aachen
Telefon: 0241 456-0 
Fax: 0241 456-4510 
E-Mail: service@amv.de 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter 
der o.g. Adresse mit dem Zusatz Datenschutzbeauftragter oder per 
E-Mail unter: 

datenschutzbeauftragter@amv.de 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Be-
stimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller 
weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser 
Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ 
(Code of Conduct Datenschutz) verpflichtet, die die oben genannten 
Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie 
im Internet unter https://www.amv.de/datenschutz abrufen. 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die 
von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Ver-
trages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. 
Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir die-
se  Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur 
 Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benö-
tigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall einge-
treten und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsver-
trages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die 
Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vor-
gaben. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener 
 Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) 
DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener 
Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Unfallver-
sicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung 
nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statis-
tiken mit diesen Datenkategorien, geschieht dies auf Grundlage von 
Art. 9 Abs. 2 j)  DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. Eine erteilte Einwilligung 
kann  jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf 
von Einwilligungserklärungen, die gegebenenfalls vor der Geltung 
der DSGVO, also vor dem 25.05.2018, uns gegenüber erteilt worden 
sind.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns 
oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbe-
sondere erforderlich sein:

–  zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

–  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte sowie für 
Markt- und Meinungsumfragen,

–  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten; insbesondere 
 nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf 
Versicherungsmissbrauch hindeuten können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten 
oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen 
i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Rückversicherer:

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versi-
cherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich 
sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer 
zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder 
den Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist es möglich, 
dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner be-
sonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei 
der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln 
Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung 
unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur 
Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. 
Nähere Informationen können Sie von unserem Rückversicherer, der 
Generali Deutschland AG, Adenauerring 7, 81737  München erhalten.

Vermittler/Vermögensberater:

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Ver-
mittler/Vermögensberater betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler/
Vermögensberater die zum Abschluss und zur Durchführung des 
Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch 
übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden 
Vermittler/Vermögensberater, soweit diese die Informationen zu Ihrer 
Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleis-
tungsangelegenheiten benötigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgrup-
pe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Grup-
pe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungs-
vertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer 
Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von 
Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- 
und Schadenbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen 
Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet 
werden. In unserer Dienstleisterliste auf der CD bzw. in den Unterlagen, 
die Sie vor Antragstellung erhalten haben, sowie in der jeweils aktuellen 
Version im Internet unter https://www.amv.de/datenschutz finden Sie die 
Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten zum Teil externer Dienstleister. 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienst-
leister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen 
 bestehen, können Sie der Übersicht auf der CD bzw. in den Unterlagen, 
die Sie vor Antragstellung erhalten haben, sowie in der jeweils aktuellen 
Version auf unserer Internetseite unter https://www.amv.de/datenschutz 
entnehmen.

Weitere Empfänger:

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere 
Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetz-
licher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbe-
hörden oder Strafverfolgungsbehörden).
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Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben 
 genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vor-
kommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt wer-
den, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen  geltend gemacht 
werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu 
 dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, 
soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nach-
weis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus 
dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwä-
schegesetz. Die Speicherfristen  betragen danach bis zu zehn Jahren.

Betroffenenrechte

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer  Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer 
Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von 
Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 
 maschinenlesbaren Format  zustehen.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter  Interessen, 
können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus 
Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die 
 Datenverarbeitung sprechen. 

Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzauf-
sichtsbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf 

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informations-
system (HIS) der informa HIS GmbH, Kreuzberger Ring 68, 
65205 Wiesbaden zur Sachverhaltsaufklärung bei der Schaden-
prüfung sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. 
Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit 
dem HIS erforderlich.

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur 
Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in der Kfz-Haftpflichtver-
sicherung) bzw. bei Eintritt des Versicherungsfalls ggf. zu überprüfen 
und bei Bedarf zu ergänzen, können wir im dafür erforderlichen Um-
fang personenbezogene Daten mit dem von Ihnen im Antrag benann-
ten früheren Versicherer austauschen.

Bonitätsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig 
ist, fragen wir in der Kfz-Versicherung bei einer Auskunftei, der Infos-
core Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden 
 Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens 
ab.

Datenübermittlung in ein Drittland

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, dann tun wir dies 
nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemes-
senes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemes-
sene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne 
 Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vor-
handen sind.
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I. EINLEITUNG

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
(GDV) mit Sitz in Berlin ist die Dachorganisation der privaten Versiche-
rer in Deutschland. Ihm gehören über 450 Mitgliedsunternehmen an. 
Diese bieten als Risikoträger Risikoschutz und Unterstützung sowohl 
für private Haushalte als auch für Industrie, Gewerbe und öffentliche 
Einrichtungen. Der Verband setzt sich für alle die Versicherungswirt-
schaft betreffenden Fachfragen und für ordnungspolitische Rahmen-
bedingungen ein, die den Versicherern die optimale Erfüllung ihrer 
Aufgaben ermöglichen.

Die Versicherungswirtschaft ist von jeher darauf angewiesen, in 
 großem Umfang personenbezogene Daten der Versicherten zu ver-
wenden. Sie werden zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung 
erhoben, verarbeitet und genutzt, um Versicherte zu beraten und zu 
betreuen sowie um das zu versichernde Risiko einzuschätzen, die 
Leistungspflicht zu prüfen und Versicherungsmissbrauch im Interesse 
der Versichertengemeinschaft zu verhindern. Versicherungen können 
dabei heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Da-
tenverarbeitung erfüllen.

Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung und der Schutz 
der Privatsphäre sowie die Sicherheit der Datenverarbeitung sind für 
die Versicherungswirtschaft ein Kernanliegen, um das Vertrauen der 
Versicherten zu gewährleisten. Alle Regelungen müssen nicht nur im 
Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutzricht-
linie, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und aller bereichs-
spezifischen Vorschriften über den Datenschutz stehen, sondern die 
beigetretenen Unternehmen der Versicherungswirtschaft verpflichten 
sich darüber hinaus, den Grundsätzen der Transparenz, der Erforder-
lichkeit der verarbeiteten Daten und der Datenvermeidung und -spar-
samkeit in besonderer Weise nachzukommen.

Hierzu hat der GDV im Einvernehmen mit seinen Mitgliedsunter-
nehmen die folgenden Verhaltensregeln für den Umgang mit den 
personenbezogenen Daten der Versicherten aufgestellt. Sie schaffen 
für die Versicherungswirtschaft weitestgehend einheitliche Standards 
und fördern die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Regelungen. 
Die für die Mitgliedsunternehmen zuständigen Aufsichtsbehörden 
 haben den Verhaltensregeln zugestimmt. Daraufhin sind sie dem Ber-
liner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit als für den 
GDV zuständige Aufsichtsbehörde nach § 38 a Bundesdatenschutz-
gesetz unterbreitet und von ihm als mit dem geltenden Datenschutz-
recht vereinbar erklärt worden. Die Mitgliedsunternehmen des GDV, 
die diesen Verhaltensregeln gemäß Artikel 30 beitreten, verpflichten 
sich damit zu deren Einhaltung. 

Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten der beigetretenen Unter-
nehmen die Gewähr bieten, dass Datenschutz- und Datensicher-
heitsbelange bei der Gestaltung und Bearbeitung von Produkten und 
Dienstleistungen berücksichtigt werden. Der GDV versichert seine 
Unterstützung bei diesem Anliegen. Die beigetretenen Unternehmen 
weisen ihre Führungskräfte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an, die Verhaltensregeln einzuhalten. Antragsteller und Versicherte 
werden über die Verhaltensregeln informiert.

Darüber hinaus sollen mit den Verhaltensregeln zusätzliche Einwilli-
gungen möglichst entbehrlich gemacht werden. Grundsätzlich sind 
solche nur noch für die Verarbeitung von besonders sensiblen Arten 
personenbezogener Daten – wie Gesundheitsdaten – sowie für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Werbung 
oder der Markt- und Meinungsforschung erforderlich. Für die Verar-
beitung von besonders sensiblen Arten personenbezogener Daten 
– wie Gesundheitsdaten – hat der GDV gemeinsam mit den zustän-
digen Aufsichtsbehörden Mustererklärungen mit Hinweisen zu deren 
Verwendung erarbeitet. Die beigetretenen Unternehmen sind von den 
Datenschutzbehörden aufgefordert – angepasst an ihre Geschäfts-
abläufe –, Einwilligungstexte zu verwenden, die der Musterklausel 
entsprechen.

Die vorliegenden Verhaltensregeln konkretisieren und ergänzen die 
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes für die Versicherungs-
branche. Als Spezialregelungen für die beigetretenen Mitgliedsunter-
nehmen des GDV erfassen sie die wichtigsten Verarbeitungen personen -
bezogener Daten, welche die Unternehmen im Zusammenhang mit 
der Begründung, Durchführung, Beendigung oder Akquise von Ver-
sicherungsverträgen sowie zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 
vornehmen.

Da die Verhaltensregeln geeignet sein müssen, die Datenverarbeitung 
aller beigetretenen Unternehmen zu regeln, sind sie möglichst allge-
meingültig formuliert. Deshalb kann es erforderlich sein, dass die ein-
zelnen Unternehmen diese in unternehmensspezifischen Regelungen 
konkretisieren. Das mit den Verhaltensregeln erreichte Datenschutz- 
und Datensicherheitsniveau wird dabei nicht unterschritten. Darüber 
hinaus ist es den Unternehmen unbenommen, Einzelregelungen mit 
datenschutzrechtlichem Mehrwert, z. B. für besonders sensible Daten 
wie Gesundheitsdaten oder für die Verarbeitung von Daten im Inter-
net, zu treffen. Haben die beigetretenen Unternehmen bereits solche 
besonders datenschutzfreundlichen Regelungen getroffen oder be-
stehen mit den zuständigen Aufsichtsbehörden spezielle Vereinba-
rungen oder Absprachen zu besonders datenschutzgerechten Verfah-
rensweisen, behalten diese selbstverständlich auch nach dem Beitritt 
zu diesen Verhaltensregeln ihre Gültigkeit.

Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes. Unberührt bleiben die Vorschriften 
zu Rechten und Pflichten von Beschäftigten der Versicherungswirt-
schaft.

II. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Für die Verhaltensregeln gelten die Begriffsbestimmungen des 
Bundes datenschutzgesetzes. Darüber hinaus sind:

Unternehmen:
die diesen Verhaltensregeln beigetretenen Mitgliedsunternehmen des 
GDV, soweit sie das Versicherungsgeschäft als Erstversicherer be-
treiben,

Versicherungsverhältnis: 
Versicherungsvertrag einschließlich der damit im Zusammenhang ste-
henden rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisse,

Betroffene:
Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren personen-
bezogene Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft 
verarbeitet werden,

Versicherte:
•  Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen des Unter-

nehmens,

•  versicherte Personen einschließlich der Teilnehmer an Gruppenver-
sicherungen,

Antragsteller:
Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen Antrag auf 
Abschluss eines Versicherungsvertrages stellen, unabhängig davon, 
ob der Versicherungsvertrag zustande kommt,

weitere Personen:
außerhalb des Versicherungsverhältnisses stehende Betroffene, wie Ge-
schädigte, Zeugen und sonstige Personen, deren Daten das Unterneh-
men im Zusammenhang mit der Begründung, Durchführung oder Been-
digung eines Versicherungsverhältnisses erhebt, verarbeitet und nutzt,

Datenerhebung:
das Beschaffen von Daten über die Betroffenen,

Datenverarbeitung:
Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personen-
bezogener Daten,

TA 15  0114

Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die 
deutsche Versicherungswirtschaft (Code of Conduct)



– 111 –

Datennutzung:
jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um 
Verarbeitung handelt,

Automatisierte Verarbeitung:
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten un-
ter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen,

Stammdaten:
die allgemeinen Kundendaten der Versicherten: Name, Adresse, Ge-
burtsdatum, Geburtsort, Kundennummer, Versicherungsnummer(n) 
und vergleichbare Identifikationsdaten sowie Kontoverbindung, 
Telekommunikationsdaten, Werbesperren, Werbeeinwilligung und 
 Sperren für Markt- und Meinungsforschung,

Dienstleister:
andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich Aufga-
ben für das Unternehmen wahrnehmen,

Auftragnehmer:
andere Unternehmen oder Personen, die weisungsgebunden im Auf-
trag des Unternehmens personenbezogene Daten erheben, verarbei-
ten oder nutzen,

Vermittler:
selbstständig handelnde natürliche Personen (Handelsvertreter) und 
Gesellschaften, welche als Versicherungsvertreter oder -makler im 
Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versicherungs-
verträge vermitteln oder abschließen.

III. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1 Geltungsbereich

(1) Die Verhaltensregeln gelten für die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dem Ver-
sicherungsgeschäft durch die Unternehmen. Dazu gehört neben dem 
Versicherungsverhältnis die Erfüllung gesetzlicher Ansprüche, auch 
wenn ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt, nicht oder 
nicht mehr besteht.

(2) Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschrif-
ten des Bundesdatenschutzgesetzes.

Art. 2 Grundsatz 

(1) Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 
 Daten erfolgt grundsätzlich nur, soweit dies zur Begründung, Durch-
führung oder Beendigung eines Versicherungsverhältnisses erforder-
lich ist, insbesondere zur Bearbeitung eines Antrags, zur Beurteilung 
des zu versichernden Risikos, zur Erfüllung der Beratungspflichten 
nach § 6 VVG, zur Prüfung einer Leistungspflicht und zur internen 
Prüfung des fristgerechten Forderungsausgleichs. Sie erfolgt auch 
zur Missbrauchsbekämpfung oder zur Erfüllung gesetzlicher Ver-
pflichtungen oder zu Zwecken der Werbung sowie der Markt- und 
Meinungsforschung.

(2) Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen 
der den Betroffenen bekannten Zweckbestimmung verarbeitet oder 
genutzt. Eine Änderung oder Erweiterung der Zweckbestimmung er-
folgt nur, wenn sie rechtlich zulässig ist und die Betroffenen darüber 
informiert wurden oder wenn die Betroffenen eingewilligt haben.

Art. 3  Grundsätze zur Qualität der Datenerhebung, -verarbeitung 
und -nutzung

(1) Die Unternehmen verpflichten sich, alle personenbezogenen Daten 
in rechtmäßiger und den schutzwürdigen Interessen der Betroffenen 
entsprechender Weise zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.

(2) Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung richtet sich an 
dem Ziel der Datenvermeidung und Datensparsamkeit aus, insbeson-
dere werden die Möglichkeiten zur Anonymisierung und Pseudony-
misierung genutzt, soweit dies möglich ist, und der Aufwand nicht 
unverhältnismäßig zu dem angestrebten Schutzzweck ist. Dabei ist 
die Anonymisierung der Pseudonymisierung vorzuziehen.

(3) Die verantwortliche Stelle trägt dafür Sorge, dass die vorhandenen 
personenbezogenen Daten richtig und auf dem aktuellen Stand ge-
speichert sind. Es werden angemessene Maßnahmen dafür getroffen, 
dass nicht zutreffende oder unvollständige Daten berichtigt, gelöscht 
oder gesperrt werden.

(4) Die Maßnahmen nach Absatz 3 Satz 2 werden dokumentiert. 
Grundsätze hierfür werden in das Datenschutzkonzept der Unterneh-
men aufgenommen (Artikel 4 Absatz 2).

Art. 4 Grundsätze der Datensicherheit

(1) Zur Gewährleistung der Datensicherheit werden die erforderlichen 
technisch-organisatorischen Maßnahmen entsprechend dem Stand 
der Technik getroffen. Dabei sind Maßnahmen zu treffen, die geeignet 
sind zu gewährleisten, dass

1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen 
 können (Vertraulichkeit),

2. personenbezogene Daten während der Verarbeitung unversehrt, 
vollständig und aktuell bleiben (Integrität),

3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfügung stehen und 
ordnungsgemäß verarbeitet werden können (Verfügbarkeit),

4. jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet 
werden können (Authentizität),

5. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen 
Daten in welcher Weise verarbeitet hat (Revisionsfähigkeit),

6. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten vollständig, aktuell und in einer Weise dokumentiert sind, dass 
sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden können (Transparenz).

Das sind insbesondere die in der Anlage zu § 9 Satz 1 BDSG enthal-
tenen Maßnahmen.

(2) Die in den Unternehmen veranlassten Maßnahmen werden in ein 
umfassendes, die Verantwortlichkeiten regelndes Datenschutz- und 
-sicherheitskonzept integriert, welches unter Einbeziehung der be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten erstellt wird. 

Art. 5 Einwilligung

(1) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten, insbesondere Daten über die Gesundheit, auf eine Ein-
willigung sowie – soweit erforderlich – auf eine Schweigepflichtentbin-
dungserklärung der Betroffenen gestützt wird, stellt das Unternehmen 
sicher, dass diese auf der freien Entscheidung der Betroffenen beruht, 
wirksam und nicht widerrufen ist.

(2) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten von Minderjährigen auf eine Einwilligung sowie – soweit 
erforderlich – auf eine Schweigepflichtentbindungserklärung gestützt 
wird, werden diese Erklärungen von dem gesetzlichen Vertreter ein-
geholt. Frühestens mit Vollendung des 16. Lebensjahres werden 
 diese Erklärungen bei entsprechender Einsichtsfähigkeit des Minder-
jährigen von diesem selbst eingeholt. 

(3) Die Einwilligung und die Schweigepflichtentbindung können jeder-
zeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Ist die Einwilligung 
zur Durchführung des Vertrages oder der Schadensabwicklung erfor-
derlich, ist ein Widerruf nach den Grundsätzen von Treu und Glauben 
ausgeschlossen oder führt dazu, dass die Leistung nicht erbracht 
werden kann. Diese Beschränkung der Widerrufsmöglichkeit gilt nicht 
für mündlich erteilte Einwilligungen.

(4) Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung einholende 
Vermittler stellt sicher und dokumentiert, dass die Betroffenen zuvor 
über die verantwortliche(n) Stelle(n), den Umfang, die Form und den 
Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung sowie die 
Möglichkeit der Verweigerung und die Widerruflichkeit der Einwilli-
gung und deren Folgen informiert sind.

(5) Grundsätzlich wird die Einwilligung in Schriftform gemäß § 126 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches eingeholt. Soll die Einwilligung zusam-
men mit anderen Erklärungen erteilt werden, wird sie so hervorgeho-
ben, dass sie ins Auge fällt. Im Falle besonderer Umstände, z. B. in 
Eilsituationen oder wenn der Kommunikationswunsch von den Betrof-
fenen ausgegangen ist, und wenn die Einholung einer Einwilligung auf 
diesem Wege im besonderen Interesse der Betroffenen liegt, kann die 
Einwilligung auch in anderer Form als der Schriftform, z. B. in Textform 
oder mündlich erteilt werden. 

(6) Wird die Einwilligung mündlich eingeholt, ist dies zu dokumentieren 
und den Betroffenen mit der nächsten Mitteilung schriftlich oder in 
Textform, wenn dies dem Vertrag oder der Anfrage des Betroffenen 
entspricht, zu bestätigen. Wird die Bestätigung in Textform erteilt, 
muss der Inhalt der Bestätigung unverändert reproduzierbar in den 
Herrschaftsbereich des Betroffenen gelangt sein.

(7) Eine Einwilligung kann elektronisch erteilt werden, wenn der Erklä-
rungsinhalt schriftlich oder entsprechend Absatz 6 Satz 2 in Textform 
bestätigt wird. Bei elektronischen Einwilligungen zum Zwecke der 
Werbung kann die Bestätigung entfallen, wenn die Einwilligung pro-
tokolliert wird, die Betroffenen ihren Inhalt jederzeit abrufen können 
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und die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden kann. Bei sonstigen elektronischen Einwilligungen, insbeson-
dere zum Zwecke eines Vertragsabschlusses, kann die Bestätigung 
entfallen, wenn die Abgabe der Erklärung protokolliert wird und der 
Inhalt vor der Abgabe der Erklärung zum Vertragsschluss unverändert 
reproduzierbar in den Herrschaftsbereich der Betroffenen gelangt ist, 
zum Beispiel durch einen Download, und die Betroffenen unmittelbar 
danach den Erhalt und die Lesbarkeit, etwa durch Anklicken eines 
Feldes, versichert haben.

(8) Die Bestätigung der Einwilligung zu Werbezwecken in mündlicher 
oder in elektronischer Form erfolgt spätestens mit der nächsten Mit-
teilung. Sonstige mündlich oder elektronisch erteilte Einwilligungen 
werden zeitnah bestätigt.

Art. 6 Besondere Arten personenbezogener Daten

(1) Besondere Arten personenbezogener Daten im Sinne des Bundes-
datenschutzgesetzes (insbesondere Angaben über die Gesundheit) 
werden grundsätzlich mit Einwilligung der Betroffenen nach Artikel 5 
und – soweit erforderlich – aufgrund einer Schweigepflichtentbindung 
erhoben, verarbeitet oder genutzt. In diesem Fall muss sich die Ein-
willigung ausdrücklich auf diese Daten beziehen. 

(2) Darüber hinaus werden besondere Arten personenbezogener  Daten 
auf gesetzlicher Grundlage erhoben, verarbeitet oder genutzt. Dies ist 
insbesondere dann zulässig, wenn es zur Gesundheitsvorsorge bzw. 
-versorgung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der privaten Kranken-
versicherungsunternehmen erforderlich ist oder wenn es zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche – auch 
im Rahmen eines Rechtsstreits – erforderlich ist und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen 
am Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder  Nutzung überwiegt.

IV. DATENERHEBUNG

Art. 7  Datenerhebung bei den Betroffenen, Informationspflichten 
und -rechte und Erhebung von Daten weiterer Personen

(1) Personenbezogene Daten werden grundsätzlich bei den Betrof-
fenen unter Berücksichtigung von §§ 19, 31 VVG selbst erhoben.

(2) Die Unternehmen stellen sicher, dass die Betroffenen über die 
Identität der verantwortlichen Stelle (Name, Sitz), die Zwecke der 
 Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung und die Kategorien von 
Empfängern unterrichtet werden. Diese Informationen werden vor 
oder spätestens bei der Erhebung gegeben, es sei denn, die Betrof-
fenen haben bereits auf andere Weise Kenntnis von ihnen erlangt.

(3) Die Betroffenen werden auf ihre in Abschnitt VIII festgelegten 
 Rechte hingewiesen.

(4) Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne dieser Ver-
haltensregeln werden nur erhoben, wenn dies zur Begründung, Durch-
führung oder Beendigung des Versicherungsverhältnisses erforderlich 
ist und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung überwiegender 
schutzwürdiger Interessen dieser Personen bestehen.

Art. 8 Datenerhebung ohne Mitwirkung der Betroffenen

(1) Abweichend von Artikel 7 Absatz 1 werden Daten nur dann  ohne 
Mitwirkung der Betroffenen erhoben, wenn dies zur Begründung, 
Durchführung oder Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
 erforderlich ist oder die Erhebung bei den Betroffenen einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung überwiegender schutzwürdiger Interessen 
der Betroffenen bestehen, insbesondere wenn der Versicherungs-
nehmer bei Gruppenversicherungen zulässigerweise die Daten der 
versicherten Personen oder bei Lebensversicherungen die Daten der 
Bezugsberechtigten angibt.

(2) Die Erhebung von Gesundheitsdaten bei Dritten erfolgt – soweit 
erforderlich – mit wirksamer Schweigepflichtentbindungserklärung 
der Betroffenen und nach Maßgabe des § 213 VVG.

(3) Das Unternehmen, das personenbezogene Daten ohne Mitwirkung 
der Betroffenen erhebt, stellt sicher, dass die Betroffenen anlässlich 
der ersten Speicherung über diese, die Art der Daten, die Zweck-
bestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und die Iden-
tität der verantwortlichen Stelle informiert werden. Die Information 
unterbleibt, soweit die Betroffenen auf andere Weise von der Speiche-
rung Kenntnis erlangt haben, wenn für eigene Zwecke gespeicherte 
Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen sind und eine 
Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle unverhält-
nismäßig ist oder wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder 

ihrem Wesen nach, insbesondere wegen des überwiegenden rechtli-
chen  Interesses eines Dritten, geheim gehalten werden müssen.

V. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Art. 9  Gemeinsame Verarbeitung von Daten innerhalb der Unter-
nehmensgruppe

(1) Wenn das Unternehmen einer Gruppe von Versicherungs- und 
 Finanzdienstleistungsunternehmen angehört, können die Stamm-
daten von Antragstellern und Versicherten sowie Angaben über die 
Art der bestehenden Verträge zur zentralisierten Bearbeitung von 
bestimmten Verfahrensabschnitten im Geschäftsablauf (z. B. Telefo-
nate, Post, Inkasso) in einem von Mitgliedern der Gruppe gemeinsam 
nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren erhoben, verarbeitet oder 
genutzt werden, wenn sichergestellt ist, dass die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen den datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen entsprechen und die Einhaltung dieser Verhaltensregeln 
(insbesondere der Artikel 21 und 22) durch die für das gemeinsame 
Verfahren verantwortliche Stelle gewährleistet ist.

(2) Stammdaten weiterer Personen werden in gemeinsam nutzbaren 
Datenverarbeitungsverfahren nur erhoben, verarbeitet und genutzt, 
soweit dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. Dies ist technisch 
und organisatorisch zu gewährleisten.

(3) Abweichend von Absatz 1 können die Versicherungsunternehmen 
der Gruppe auch weitere Daten aus Anträgen und Verträgen anderer 
Unternehmen der Gruppe verwenden. Dies setzt voraus, dass dies 
zum Zweck der Beurteilung des konkreten Risikos eines neuen Ver-
trages vor dessen Abschluss erforderlich ist. Die Betroffenen müssen 
auf das Vorhandensein von Daten in einem anderen Unternehmen der 
Gruppe hingewiesen haben oder erkennbar vom Vorhandensein ihrer 
Daten in einem anderen Unternehmen der Gruppe ausgegangen sein 
sowie in den Datenabruf eingewilligt haben.

(4) Erfolgt eine gemeinsame Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
von Daten gemäß Absatz 1, werden die Versicherten darüber bei Ver-
tragsabschluss oder bei Neueinrichtung eines solchen Verfahrens in 
Textform informiert.

(5) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste aller Unternehmen der 
Gruppe bereit, die an einer zentralisierten Bearbeitung teilnehmen und 
macht diese in geeigneter Form bekannt.

(6) Nimmt ein Unternehmen für ein anderes Mitglied der Gruppe 
 Datenerhebungen, -verarbeitungen oder -nutzungen vor, richtet sich 
dies nach Artikel 21 oder 22 dieser Verhaltensrichtlinie. 

Art. 10 Tarifkalkulation und Prämienberechnung

(1) Die Versicherungswirtschaft errechnet auf der Basis von Statistiken 
und Erfahrungswerten mit Hilfe versicherungsmathematischer
Methoden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Versicherungs-
fällen  sowie deren Schadenhöhe und entwickelt auf dieser Grundlage 
Tarife. Dazu werten Unternehmen Daten aus Versicherungsverhältnis-
sen ausschließlich in anonymisierter oder – soweit dies für die vorge-
nannten Zwecke nicht ausreichend ist – pseudonymisierter Form aus. 

(2) Eine Übermittlung von Daten an den Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft, den Verband der privaten Kranken-
versicherung e.V. oder andere Stellen zur Errechnung unterneh-
mensübergreifender Statistiken oder zur Tarifkalkulation erfolgt nur in 
anonymisierter oder – soweit erforderlich – pseudonymisierter Form. 
Der Rückschluss auf die Betroffenen ist auszuschließen.

(3) Zur Ermittlung der risikogerechten Prämie werden diese Tarife auf 
die individuelle Situation des Antragstellers angewandt. Darüber hi-
naus kann eine Bewertung des individuellen Risikos des Antragstellers 
durch spezialisierte Risikoprüfer, z. B. Ärzte, in die Prämienermittlung 
einfließen. Hierzu werden auch personenbezogene Daten verwendet, 
die im Rahmen dieser Verhaltensrichtlinie erhoben worden sind.

Art. 11 Scoring

Für das Scoring gelten die gesetzlichen Regelungen, insbesondere 
§ 28b BDSG.

Art. 12 Bonitätsdaten

Für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bonitätsdaten 
 gelten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 13 Automatisierte Einzelentscheidungen

(1) Entscheidungen, die für die Betroffenen eine negative recht-
liche oder wirtschaftliche Folge nach sich ziehen oder sie erheblich 
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 beeinträchtigen, werden grundsätzlich nicht ausschließlich auf eine 
automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gestützt, die 
der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dienen. Dies wird 
organisatorisch sicher gestellt. Die Informationstechnik wird grund-
sätzlich nur als Hilfsmittel für eine Entscheidung herangezogen, ohne 
dabei deren einzige Grundlage zu bilden. Dies gilt nicht, wenn einem 
Begehren der Betroffenen in vollem Umfang stattgegeben wird. 

(2) Sofern automatisierte Entscheidungen zu Lasten der Betroffenen 
getroffen werden, wird dies den Betroffenen von der verantwortlichen 
Stelle unter Hinweis auf das Auskunftsrecht mitgeteilt. Auf Verlangen 
werden den Betroffenen auch der logische Aufbau der automatisier-
ten Verarbeitung sowie die wesentlichen Gründe dieser Entschei-
dung mitgeteilt und erläutert, um ihnen die Geltendmachung ihres 
Standpunktes zu ermöglichen. Die Information über den logischen 
Aufbau umfasst die verwendeten Datenarten sowie ihre Bedeutung 
für die  automatisierte Entscheidung. Die Entscheidung wird auf  dieser 
Grundlage in einem nicht ausschließlich automatisierten Verfahren 
 erneut geprüft.

(3) Der Einsatz automatisierter Entscheidungshilfen wird dokumentiert.

Art. 14 Hinweis- und Informationssystem (HIS)*

(1) Die Unternehmen der deutschen Versicherungswirtschaft – mit 
Ausnahme der privaten Krankenversicherer – nutzen ein Hinweis- und 
Informationssystem (HIS) zur Unterstützung der Risikobeurteilung im 
Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung 
 sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Der Be-
trieb und die Nutzung des HIS erfolgen nach den Regelungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes zur geschäftsmäßigen Datenerhebung 
und -speicherung zum Zweck der Übermittlung (Auskunftei).

(2) Das HIS wird getrennt nach Versicherungssparten betrieben. In 
allen Sparten wird der Datenbestand in jeweils zwei Datenpools ge-
trennt verarbeitet: in einem Datenpool für die Abfrage zur Risikoprü-
fung im Antragsfall (A-Pool) und in einem Pool für die Abfrage zur 
Leistungsprüfung (L-Pool). Die Unternehmen richten die Zugriffsbe-
rechtigungen für ihre Mitarbeiter entsprechend nach Sparten und Auf-
gaben getrennt ein.

(3) Die Unternehmen melden bei Vorliegen festgelegter Einmeldekrite-
rien Daten zu Personen, Fahrzeugen oder Immobilien an den Betreiber 
des HIS, wenn ein erhöhtes Risiko vorliegt oder eine Auffälligkeit, die 
auf Versicherungsmissbrauch hindeuten könnte. Vor einer Einmel-
dung von Daten zu Personen erfolgt eine Abwägung der Interessen 
der Unternehmen und des Betroffenen. Bei Vorliegen der festgelegten 
Meldekriterien ist regelmäßig von einem überwiegenden berechtigten 
Interesse des Unternehmens an der Einmeldung auszugehen. Beson-
dere Arten personenbezogener Daten, wie z. B. Gesundheitsdaten, 
werden nicht an das HIS gemeldet.

(4) Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer bereits bei 
Vertragsabschluss in allgemeiner Form über das HIS unter Angabe 
der verantwortlichen Stelle mit deren Kontaktdaten. Sie benachrich-
tigen anlässlich der Einmeldung die Betroffenen über die Art der ge-
meldeten Daten, den Zweck der Meldung, den Datenempfänger und 
den möglichen Abruf der Daten.

(5) Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstellung und 
im Leistungsfall erfolgen, nicht jedoch bei Auszahlung einer Kapital-
lebensversicherung im Erlebensfall. Der Datenabruf ist nicht die 
 alleinige Grundlage für eine Entscheidung im Einzelfall. Die Informa-
tionen werden lediglich als Hinweis dafür gewertet, dass der Sach-
verhalt einer näheren Prüfung bedarf. Alle Datenabrufe erfolgen 
im automatisierten Abrufverfahren und werden protokolliert für 
Revisions zwecke und den Zweck, stichprobenartig deren Berechti-
gung prüfen zu  können.

(6) Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufklärung erforderlich, können 
im Leistungsfall auch Daten zwischen dem einmeldenden und dem 
abrufenden Unternehmen ausgetauscht werden, wenn kein Grund zu 
der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges In-
teresse am Ausschluss der Übermittlung hat. Der Datenaustausch 
wird dokumentiert. Soweit der Datenaustausch nicht gemäß Artikel 15 
erfolgt, werden die Betroffenen über den Datenaustausch informiert. 
Eine Information ist nicht erforderlich, solange die Aufklärung des 
Sachverhalts dadurch gefährdet würde oder wenn die Betroffenen 
auf andere Weise Kenntnis vom Datenaustausch erlangt haben.

(7) Die im HIS gespeicherten Daten werden spätestens am Ende des 
4. Jahres nach dem Vorliegen der Voraussetzung für die Einmeldung 
gelöscht. Zu einer Verlängerung der Speicherdauer auf maximal 
10 Jahre kommt es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich 
oder bei erneuter Einmeldung innerhalb der regulären Speicherzeit 

gemäß Satz 1. Daten zu Anträgen, bei denen kein Vertrag zustande 
gekommen ist, werden im HIS spätestens am Ende des 3. Jahres nach 
dem Jahr der Antragstellung gelöscht.

(8) Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt 
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben einen detaillierten 
Leitfaden zur Nutzung des HIS an die Unternehmen heraus.

Art. 15 Aufklärung von Widersprüchlichkeiten

(1) Ergeben sich bei oder nach Vertragsschluss für den Versicherer 
konkrete Anhaltspunkte dafür, dass bei der Antragstellung oder bei 
Aktualisierungen von Antragsdaten während des Versicherungsver-
hältnisses unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden 
und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde oder dass falsche 
oder unvollständige Sachverhaltsangaben bei der Feststellung eines 
entstandenen Schadens gemacht wurden, nimmt das Unternehmen 
ergänzende Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen vor, 
soweit dies zur Aufklärung der Widersprüchlichkeiten erforderlich ist. 

(2) Ergänzende Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen 
zur Überprüfung der Angaben zur Risikobeurteilung bei Antrag stellung 
erfolgen nur innerhalb von fünf Jahren, bei Krankenversicherungen in-
nerhalb von drei Jahren nach Vertragsschluss. Diese Frist kann sich 
verlängern, wenn die Anhaltspunkte für eine Anzeigepflichtverletzung 
dem Unternehmen erst nach Ablauf der Frist durch Prüfung eines in 
diesem Zeitraum aufgetretenen Schadens bekannt werden. Bestehen 
konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Versicherungs nehmer bei der 
Antragstellung vorsätzlich oder arglistig unrichtige oder unvollständige 
Angaben gemacht hat, verlängert sich dieser Zeitraum auf 10 Jahre.

(3) Ist die ergänzende Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von be-
sonderen Arten personenbezogener Daten, insbesondere von Daten 
über die Gesundheit, nach Absatz 1 erforderlich, werden die Be-
troffenen entsprechend ihrer Erklärung im Versicherungsantrag vor 
 einer Datenerhebung nach § 213 Abs. 2 VVG unterrichtet und auf ihr 
 Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den Betroffenen wird zuvor 
eine eigenständige Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungs-
erklärung eingeholt.

Art. 16 Datenaustausch mit anderen Versicherern 

(1) Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer und seinem 
nachfolgenden Versicherer wird zur Erhebung tarifrelevanter oder 
leis tungsrelevanter Angaben unter Beachtung des Artikels 8 Absatz 1 
vorgenommen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben 
 erforderlich sind:

1. bei der Risikoeinschätzung zur Überprüfung von Schadenfrei-
heitsrabatten, insbesondere der Schadensfreiheitsklassen in der 
Kfz-Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung, 

2. zur Übertragung von Ansprüchen auf Altersvorsorge bei Anbieter- 
oder Arbeitgeberwechsel,

3. zur Übertragung von Altersrückstellungen in der Krankenversi-
cherung auf den neuen Versicherer,

4. zur Ergänzung oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller 
oder Versicherten.

In den Fällen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaustausch zum 
Zweck der Risikoprüfung nur zulässig, wenn die Betroffenen bei 
 Datenerhebung im Antrag über den möglichen Datenaustausch 
und dessen Zweck und Gegenstand informiert werden. Nach einem 
 Datenaustausch zum Zweck der Leistungsprüfung werden die Be-
troffenen über einen erfolgten Datenaustausch im gleichen Umfang 
informiert. Artikel 15 bleibt unberührt.

(2) Ein Datenaustausch mit anderen Versicherern außerhalb der für 
das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 
(HIS) getroffenen Regelungen erfolgt darüber hinaus, soweit dies zur 
Prüfung und Abwicklung gemeinsamer, mehrfacher oder kombinierter 
Absicherung von Risiken, des gesetzlichen Übergangs einer Forde-
rung gegen eine andere Person oder zur Regulierung von Schäden 
zwischen mehreren Versicherern über bestehende Teilungs- und Re-
gressverzichtsabkommen erforderlich ist und kein Grund zu der An-
nahme besteht, dass ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse 
des Betroffenen dem entgegen steht.

(3) Der Datenaustausch wird dokumentiert.

*  Die AachenMünchener Lebensversicherung AG beteiligt sich derzeit 
nicht am HIS.
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Art. 17 Datenübermittlung an Rückversicherer

(1) Um jederzeit zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Versiche-
rungsverhältnissen in der Lage zu sein, geben Unternehmen einen 
Teil ihrer Risiken aus den Versicherungsverträgen an Rückversicherer 
weiter. Zum weiteren Risikoausgleich bedienen sich in einigen Fällen 
diese Rückversicherer ihrerseits weiterer Rückversicherer. Zur ord-
nungsgemäßen Begründung, Durchführung oder Beendigung des 
Rückversicherungsvertrages werden in anonymisierter oder – soweit 
dies für die vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist – pseudony-
misierter Form Daten aus dem Versicherungsantrag oder -verhältnis, 
insbesondere Versicherungsnummer, Beitrag, Art und Höhe des Ver-
sicherungsschutzes und des Risikos sowie etwaige Risikozuschläge 
weitergegeben.

(2) Personenbezogene Daten erhalten die Rückversicherer nur, soweit 
dies erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein 
überwiegendes schutzwürdiges Interesse des Betroffenen dem ent-
gegensteht. Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen des  konkreten 
Rückversicherungsverhältnisses die Übermittlung personenbezo-
gener Daten an Rückversicherer aus folgenden Gründen erfolgt:

1. Die Rückversicherer führen z. B. bei hohen Vertragssummen oder 
bei einem schwer einzustufenden Risiko im Einzelfall die Risiko-
prüfung und die Leistungsprüfung durch.

2. Die Rückversicherer unterstützen die Unternehmen bei der 
 Risiko- und Schadenbeurteilung sowie bei der Bewertung von 
Verfahrensabläufen.

3. Die Rückversicherer erhalten zur Bestimmung des Umfangs der 
Rückversicherungsverträge einschließlich der Prüfung, ob und 
in welcher Höhe sie an ein und demselben Risiko beteiligt sind 
(Kumulkontrolle) sowie zu Abrechnungszwecken Listen über den 
Bestand der unter die Rückversicherung fallenden Verträge.

4. Die Risiko- und Leistungsprüfung durch den Erstversicherer wird 
von den Rückversicherern stichprobenartig kontrolliert zur Prü-
fung ihrer Leistungspflicht gegenüber dem Erstversicherer.

(3) Die Unternehmen vereinbaren mit den Rückversicherern, dass 
personenbezogene Daten von diesen nur zu den in Absatz 2 ge-
nannten Zwecken verwendet werden. Soweit die Unternehmen einer 
Verschwiegenheitspflicht gemäß § 203 Strafgesetzbuch (StGB) unter-
liegen, verpflichten sie die Rückversicherer hinsichtlich der Daten, die 
sie nach Absatz 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere 
Rückversicherer sowie Stellen, die für sie tätig sind, zur Verschwie-
genheit zu verpflichten.

(4) Besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Ge-
sundheitsdaten, erhalten die Rückversicherer nur, wenn die Voraus-
setzungen des Artikels 6 erfüllt sind.

VI.  VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN FÜR 
VERTRIEBSZWECKE UND ZUR MARKT- UND MEINUNGS-
FORSCHUNG

Art. 18 Verwendung von Daten für Zwecke der Werbung

Personenbezogene Daten werden für Zwecke der Werbung nur auf 
der Grundlage von § 28 Abs. 3 bis 4 BDSG und unter Beachtung von 
§ 7 UWG erhoben, verarbeitet und genutzt.

Art. 19 Markt- und Meinungsforschung

(1) Die Unternehmen führen Markt- und Meinungsforschung unter 
besonderer Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Be-
troffenen durch.

(2) Soweit die Unternehmen andere Stellen mit der Markt- und Mei-
nungsforschung beauftragen, ist die empfangende Stelle unter Nach-
weis der Einhaltung der Datenschutzstandards auszuwählen. Vor der 
Datenweitergabe sind die Einzelheiten des Forschungsvorhabens ver-
traglich nach den Vorgaben des Artikel 21 oder 22 zu regeln. Dabei ist 
insbesondere festzulegen:

a) dass die übermittelten und zusätzlich erhobenen Daten frühest-
möglich anonymisiert werden, 

b) dass die Auswertung der Daten sowie die Übermittlung der Er-
gebnisse der Markt- und Meinungsforschung an die  Unternehmen 
ausschließlich in anonymisierter Form erfolgen.

(3) Soweit die Unternehmen selbst personenbezogene Daten zum 
Zweck der Markt- und Meinungsforschung verarbeiten oder nutzen, 
werden die Daten frühestmöglich anonymisiert. Die Ergebnisse wer-
den ausschließlich in anonymisierter Form gespeichert oder genutzt. 

(4) Soweit im Rahmen der Markt- und Meinungsforschung geschäft-
liche Handlungen vorgenommen werden, die als Werbung zu werten 
sind, beispielsweise wenn bei der Datenerhebung auch absatzför-
dernde Äußerungen erfolgen, richtet sich die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung personenbezogener Daten dafür nach den in Artikel 18 
getroffenen Regelungen.

Art. 20 Datenübermittlung an selbstständige Vermittler

(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten erfolgt an den betreuen-
den Vermittler nur, soweit es zur bedarfsgerechten Vorbereitung oder Be-
arbeitung eines konkreten Antrags bzw. Vertrags oder zur ordnungsge-
mäßen Durchführung der Versicherungsangelegenheiten der Betroffenen 
erforderlich ist. Die Vermittler werden auf ihre  besonderen Verschwiegen-
heitspflichten wie das Berufs- oder Datengeheimnis hingewiesen.

(2) Vor der erstmaligen Übermittlung personenbezogener Daten an 
 einen Versicherungsvertreter oder im Falle eines Wechsels vom be-
treuenden Versicherungsvertreter auf einen anderen Versicherungsver-
treter informiert das Unternehmen die Versicherten oder Antragsteller 
vorbehaltlich der Regelung des Absatz 3 vor der Übermittlung ihrer 
personenbezogenen Daten über den bevorstehenden Datentransfer, 
die Identität (Name, Sitz) des neuen Versicherungsvertreters und ihr 
Widerspruchsrecht. Eine Information durch den bisherigen Versiche-
rungsvertreter steht einer Information durch das Unternehmen gleich. 
Im Falle eines Widerspruchs findet die Datenübermittlung grundsätzlich 
nicht statt. In diesem Fall wird die Betreuung durch einen anderen Versi-
cherungsvertreter oder das Unternehmen selbst angeboten.

(3) Eine Ausnahme von Absatz 2 besteht, wenn die ordnungsgemäße 
Betreuung der Versicherten im Einzelfall oder wegen des unerwar-
teten Wegfalls der Betreuung der Bestand der Vertragsverhältnisse 
gefährdet ist.

(4) Personenbezogene Daten von Versicherten oder Antragstellern 
dürfen an einen Versicherungsmakler übermittelt werden, wenn  diese 
dem Makler eine Maklervollmacht erteilt haben. Für den Fall des 
Wechsels des Maklers gilt Absatz 2 entsprechend.

(5) Eine Übermittlung von Gesundheitsdaten durch das Unternehmen 
an den betreuenden Vermittler erfolgt grundsätzlich nicht, es sei denn, 
es liegt eine Einwilligung der Betroffenen vor. Gesetzliche Übermitt-
lungsbefugnisse bleiben hiervon unberührt.

VII.  DATENVERARBEITUNG IM AUFTRAG UND FUNKTIONS-
ÜBERTRAGUNG

Art. 21  Pflichten bei der Datenerhebung und -verarbeitung im 
Auftrag

(1) Sofern ein Unternehmen personenbezogene Daten gemäß 
§ 11 BDSG im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen lässt (z. B. 
Elektronische Datenverarbeitung, Scannen und Zuordnung von Ein-
gangspost, Adressverwaltung, Schaden- und Leistungsbearbeitung 
ohne selbstständigen Entscheidungsspielraum, Sicherstellung der 
korrekten Verbuchung von Zahlungseingängen, Zahlungsausgang, 
Inkasso ohne selbstständigen Forderungseinzug, Entsorgung von 
Dokumenten) wird der Auftragnehmer mindestens gemäß § 11 Abs. 2 
BDSG vertraglich verpflichtet. Es wird nur ein solcher Auftragnehmer 
ausgewählt, der alle für die Verarbeitung notwendigen technischen 
und organisatorischen Anforderungen und Sicherheitsvorkehrungen 
durch geeignete Maßnahmen gewährleistet. Das Unternehmen über-
zeugt sich vor Auftragserteilung und sodann regelmäßig von der Ein-
haltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organi-
satorischen Maßnahmen und dokumentiert die Ergebnisse. 

(2) Jede Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung ist nur im Rah-
men der Weisungen des Unternehmens zulässig. Vertragsklauseln 
sollen den Beauftragten für den Datenschutz vorgelegt werden, die 
bei Bedarf beratend mitwirken.

(3) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Auftragnehmer bereit. 
Ist die systematische automatisierte Verarbeitung personenbezogener 
Daten nicht Hauptgegenstand des Auftrags, können die Auftragsda-
tenverarbeiter in Kategorien zusammengefasst werden unter Bezeich-
nung ihrer Aufgabe. Dies gilt auch für Auftragnehmer, die nur einmalig 
tätig werden. Die Liste wird in geeigneter Form bekannt gegeben. 
Werden personenbezogene Daten bei den Betroffenen erhoben, sind 
sie grundsätzlich bei Erhebung über die Liste zu unterrichten.

Art. 22 Funktionsübertragung an Dienstleister

(1) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an  Dienstleister 
zur eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung erfolgt, soweit dies 
für die Zweckbestimmung des Versicherungsverhältnisses mit den 
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 Betroffenen erforderlich ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn Sach-
verständige mit der Begutachtung eines Versicherungsfalls beauftragt 
sind oder wenn Dienstleister zur Ausführung der vertraglich verein-
barten Versicherungsleistungen, die eine Sachleistung beinhalten, 
eingeschaltet werden (sog. Assistance).

(2) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister 
zur eigenverantwortlichen Erfüllung von Datenverarbeitungs- oder 
sonstigen Aufgaben kann auch dann erfolgen, wenn dies zur Wahrung 
der berechtigten Interessen des Unternehmens erforderlich ist und 
kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein überwiegendes schutz-
würdiges Interesse des Betroffenen dem entgegen steht. Das kann 
z. B. der Fall sein, wenn Dienstleister Aufgaben übernehmen, die der 
Geschäftsabwicklung des Unternehmens dienen, wie beispielsweise 
die Risikoprüfung, Schaden- und Leistungsbearbeitung, Inkasso mit 
selbständigem Forderungseinzug oder die Bearbeitung von Rechts-
fällen und die Voraussetzungen der Absätze 4 bis 7 erfüllt sind.

(3) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister 
nach Absatz 1 und 2 unterbleibt, soweit der Betroffene dieser wider-
spricht und eine Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige Interesse 
des Betroffenen wegen seiner besonderen persönlichen Situation das 
Interesse des übermittelnden Unternehmens überwiegt. Die Betrof-
fenen werden in geeigneter Weise darauf hingewiesen.

(4) Das Unternehmen schließt mit den Dienstleistern, die in seinem In-
teresse tätig werden, eine vertragliche Vereinbarung, die mindestens 
folgende Punkte enthalten muss: 

– Eindeutige Beschreibung der Aufgaben des Dienstleisters; 

– Sicherstellung, dass die übermittelten Daten nur im Rahmen der 
vereinbarten Zweckbestimmung verarbeitet oder genutzt werden; 

– Gewährleistung eines Datenschutz- und Datensicherheitsstan-
dards, der diesen Verhaltensregeln entspricht; 

– Verpflichtung des Dienstleisters, dem Unternehmen alle Auskünf-
te zu erteilen, die zur Erfüllung einer beim Unternehmen verblei-
benden Auskunftspflicht erforderlich sind oder dem Betroffenen 
direkt Auskunft zu erteilen. 

Diese Aufgabenauslagerungen werden im Verfahrensverzeichnis ab-
gebildet.

(5) Unternehmen und Dienstleister vereinbaren zusätzlich, dass Betrof-
fene, welche durch die Übermittlung ihrer Daten an den  Dienstleister 
oder die Verarbeitung ihrer Daten durch diesen einen Schaden erlitten 
haben, berechtigt sind, von beiden Parteien Schadenersatz zu verlan-
gen. Vorrangig tritt gegenüber den Betroffenen das Unternehmen für 
den Ersatz des Schadens ein. Die Parteien vereinbaren, dass sie ge-
samtschuldnerisch haften und sie nur von der Haftung befreit werden 
können, wenn sie nachweisen, dass keine von ihnen für den erlittenen 
Schaden verantwortlich ist.

(6) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Dienstleister bereit, 
an die Aufgaben im Wesentlichen übertragen werden. Ist die systema-
tische automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten nicht 
Hauptgegenstand des Vertrages können die Dienstleister in Katego-
rien zusammengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. Dies 
gilt auch für Stellen, die nur einmalig tätig werden. Die Liste wird in 
geeigneter Form bekannt gegeben. Werden personenbezogene  Daten 
bei den Betroffenen erhoben, sind sie grundsätzlich bei Erhebung 
über die Liste zu unterrichten.

(7) Das Unternehmen stellt sicher, dass die Auskunftsrechte der Be-
troffenen gemäß Artikel 23 durch die Einschaltung des Dienstleisters 
nicht geschmälert werden.

(8) Besondere Arten personenbezogener Daten dürfen in diesem 
Rahmen nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn die 
Betroffenen eingewilligt haben oder die Voraussetzungen des Arti-
kels 6 Absatz 2 vorliegen. Soweit die Unternehmen einer Verschwie-
genheitspflicht gemäß § 203 StGB unterliegen, verpflichten sie die 
Dienstleister hinsichtlich der Daten, die sie nach den Absätzen 1 und 2 
erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere Dienstleister sowie 
Stellen, die für sie tätig sind, zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

VIII. RECHTE DER BETROFFENEN 

Art. 23 Auskunftsanspruch

(1) Betroffene können schriftlich, telefonisch, mit Faxgerät oder elek-
tronischer Post Auskunft über die beim Unternehmen über sie ge-
speicherten Daten verlangen. Ihnen wird dann entsprechend ihrer 
Anfrage Auskunft darüber erteilt, welche personenbezogenen Daten 

welcher Herkunft über sie zu welchen Zwecken beim Unternehmen 
gespeichert sind. Im Falle einer (geplanten) Übermittlung wird den 
Betroffenen auch über die Dritten oder die Kategorien von Dritten, an 
die seine Daten übermittelt werden (sollen), Auskunft erteilt.

(2) Eine Auskunft kann nur unterbleiben, wenn sie die Geschäfts-
zwecke des Unternehmens erheblich gefährden würde, insbesondere 
wenn aufgrund besonderer Umstände ein überwiegendes Interesse 
an der Wahrung eines Geschäftsgeheimnisses besteht, es sei denn, 
dass das Interesse an der Auskunft die Gefährdung überwiegt oder 
wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, 
insbesondere wegen des überwiegenden rechtlichen Interesses eines 
Dritten, geheim gehalten werden müssen.

(3) Im Falle einer Rückversicherung (Artikel 17) oder einer Funktions-
übertragung an Dienstleister (Artikel 22) nimmt das Unternehmen 
die Auskunftsverlangen entgegen und erteilt auch alle Auskünfte, zu 
denen der Rückversicherer bzw. Dienstleister verpflichtet ist oder es 
stellt die Auskunftserteilung durch diesen sicher.

Art. 24 Ansprüche auf Berichtigung, Löschung und Sperrung

(1) Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen Daten als 
unrichtig oder unvollständig, werden diese berichtigt.

(2) Personenbezogene Daten werden unverzüglich gelöscht, wenn 
die Erhebung oder Verarbeitung von Anfang an unzulässig war, die 
Verarbeitung oder Nutzung sich aufgrund nachträglich eingetretener 
Umstände als unzulässig erweist oder die Kenntnis der Daten für die 
verantwortliche Stelle zur Erfüllung des Zwecks der Verarbeitung oder 
Nutzung nicht mehr erforderlich ist.

(3) Die Prüfung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit einer Lö-
schung nach Absatz 2 erfolgt in regelmäßigen Abständen, mindestens 
einmal jährlich.

(4) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit der Lö-
schung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewah-
rungspflichten entgegenstehen, Grund zu der Annahme besteht, 
dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen der Betroffenen 
beeinträchtigt würden oder die Löschung wegen der besonderen Art 
der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
möglich ist. Personenbezogene Daten werden ferner gesperrt, soweit 
ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird und sich weder ihre 
Richtigkeit noch ihre Unrichtigkeit feststellen lässt.

(5) Das Unternehmen benachrichtigt empfangende Stellen, insbeson-
dere Rückversicherer und Versicherungsvertreter über eine erforder-
liche Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten.

(6) Soweit die Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten auf-
grund eines Antrags der Betroffenen erfolgte, werden diese nach der 
Ausführung hierüber unterrichtet.

IX. EINHALTUNG UND KONTROLLE 

Art. 25 Verantwortlichkeit

(1) Die Unternehmen gewährleisten als verantwortliche Stellen, dass 
die Anforderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit be-
achtet werden.

(2) Beschäftigte, die mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten betraut sind, werden auf das Datenge-
heimnis gemäß § 5 BDSG verpflichtet. Sie  werden darüber unter-
richtet, dass Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften 
auch als Ordnungswidrigkeit geahndet oder strafrechtlich verfolgt 
werden und Schadensersatzansprüche nach sich ziehen können. 
Verletzungen datenschutzrechtlicher Vorschriften, für die einzelne 
Beschäftigte verantwortlich gemacht werden können, können ent-
sprechend dem jeweils geltenden Recht arbeitsrechtliche Sank-
tionen nach sich ziehen.

(3) Die Verpflichtung der Beschäftigten auf das Datengeheimnis gilt 
auch über das Ende des Beschäftigungsverhältnisses hinaus.

Art. 26 Transparenz

(1) Auf Anfrage werden die Angaben über die eingesetzten automa-
tisierten Datenverarbeitungsverfahren zugänglich gemacht, die der 
Meldepflicht an die betrieblichen Beauftragten für den Datenschutz 
unterliegen und bei diesen im Verfahrensverzeichnis gespeichert sind 
(§ 4e Satz 1 Nr. 1 bis 8 BDSG).

(2) Informationen nach Absatz 1 sowie Informationen über datenverar-
beitende Stellen, eingesetzte Datenverarbeitungsverfahren oder den 
Beitritt zu diesen Verhaltensregeln, die in geeigneter Form bekannt 
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zu geben sind (Artikel 9 Absatz 5, Artikel 21 Absatz 3, Artikel 22 Ab-
satz 6, Artikel 27 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 1 Satz 2 und Artikel 30 
Absatz 1), werden im Internet veröffentlicht; in jedem Fall werden sie 
auf  An frage in Schriftform (Briefpost) oder einer der Anfrage entspre-
chenden Textform (Telefax, elektronische Post) zugesandt. Artikel 23 
Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend.

Art. 27 Beauftragte für den Datenschutz

(1) Jedes Unternehmen benennt entsprechend den Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes einen Beauftragten für den Datenschutz 
als weisungsunabhängiges Organ, welches auf die Einhaltung der an-
wendbaren nationalen und internationalen Datenschutzvorschriften 
sowie dieser Verhaltensregeln hinwirkt. Das Unternehmen trägt der 
Unabhängigkeit vertraglich Rechnung.

(2) Die Beauftragten überwachen die ordnungsgemäße Anwendung 
der im Unternehmen eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme 
und werden zu diesem Zweck vor der Einrichtung oder nicht nur 
unbedeutenden Veränderung eines Verfahrens zur automatisierten 
Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig unterrichtet und 
wirken hieran beratend mit.

(3) Dazu können sie in Abstimmung mit der jeweiligen Unternehmens-
leitung alle Unternehmensbereiche zu den notwendigen Datenschutz-
maßnahmen veranlassen. Insoweit haben sie ungehindertes Kontroll-
recht im Unternehmen.

(4) Die Beauftragten für den Datenschutz machen die bei der Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten tätigen 
Personen durch geeignete Maßnahmen mit den jeweiligen  besonderen 
Erfordernissen des Datenschutzes vertraut.

(5) Daneben können sich alle Betroffenen jederzeit mit Anregungen, 
Anfragen, Auskunftsersuchen oder Beschwerden im Zusammenhang 
mit Fragen des Datenschutzes oder der Datensicherheit auch an die 
Beauftragten für den Datenschutz wenden. Anfragen, Ersuchen und 
Beschwerden werden vertraulich behandelt. Die für die Kontaktaufnah-
me erforderlichen Daten werden in geeigneter Form bekannt gegeben.

(6) Die für den Datenschutz verantwortlichen Geschäftsführungen der 
Unternehmen unterstützen die Beauftragten für den Datenschutz bei 
der Ausübung ihrer Tätigkeit und arbeiten mit ihnen vertrauensvoll 
zusammen, um die Einhaltung der anwendbaren nationalen und in-
ternationalen Datenschutzvorschriften und dieser Verhaltensregeln zu 
gewährleisten. Die Datenschutzbeauftragten können sich dazu jeder-
zeit mit der jeweils zuständigen datenschutzrechtlichen Aufsichtsbe-
hörde vertrauensvoll beraten.

Art. 28 Beschwerden und Reaktion bei Verstößen

(1) Die Unternehmen werden Beschwerden von Versicherten oder 
sonstigen Betroffenen wegen Verstößen gegen datenschutzrechtliche 
Regelungen sowie diese Verhaltensregeln zeitnah bearbeiten und in-
nerhalb einer Frist von 14 Tagen beantworten oder einen Zwischen-
bescheid geben. Die für die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten 
werden in geeigneter Form bekannt gegeben. Kann der verantwort-
liche Fachbereich nicht zeitnah Abhilfe schaffen, hat er sich umge-
hend an den Beauftragten für den Datenschutz zu wenden.

(2) Die Geschäftsführungen der Unternehmen werden bei begründe-
ten Beschwerden so schnell wie möglich Abhilfe schaffen.

(3) Sollte dies einmal nicht der Fall sein, können sich die Beauftragten 
für den Datenschutz an die zuständige Aufsichtsbehörde für den Da-
tenschutz wenden. Sie teilen dies den Betroffenen unter Benennung 
der zuständigen Aufsichtsbehörde mit.

Art. 29  Information bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung von 
Daten durch Dritte

(1) Falls personenbezogene Daten unter den Voraussetzungen von 
Absatz 2 unrechtmäßig übermittelt worden oder Dritten unrechtmäßig 
zur Kenntnis gelangt sind, informieren die Unternehmen unverzüglich 

die zuständige Aufsichtsbehörde. Die Betroffenen werden benach-
richtigt, sobald angemessene Maßnahmen zur Sicherung der Daten 
ergriffen worden oder nicht unverzüglich erfolgt sind und die Straf-
verfolgung nicht mehr gefährdet wird. Würde eine Benachrichtigung 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern, z. B. wegen der Vielzahl der 
betroffenen Fälle oder wenn eine Feststellung der Betroffenen nicht in 
vertretbarer Zeit oder mit vertretbarem technischem Aufwand möglich 
ist, tritt an ihre Stelle eine Information der Öffentlichkeit.

(2) Die Benachrichtigung erfolgt, wenn die personenbezogenen Daten 

a) einem Berufsgeheimnis unterliegen, insbesondere Daten eines 
Unternehmens der Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherung, 
die nach § 203 StGB geschützt sind,

b) besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Ge-
sundheitsdaten, sind,

c) sich auf strafbare Handlungen, z. B. des Versicherungsbetruges, 
oder Ordnungswidrigkeiten, z. B. nach Maßgabe des Straßen-
verkehrsgesetzes, oder einen entsprechenden Verdacht beziehen 
oder

d) Bank oder Kreditkartenkonten

betreffen und schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte 
oder schutzwürdigen Interessen der Betroffenen drohen. Davon ist in 
der Regel auszugehen, wenn diesen Vermögensschäden oder nicht 
unerhebliche soziale Nachteile drohen.

(3) Die Unternehmen verpflichten ihre Auftragsdatenverarbeiter nach 
§ 11 BDSG, sie unverzüglich über Vorfälle nach den Absätzen 1 und 
2 bei diesen zu unterrichten.

(4) Die Unternehmen erstellen ein Konzept für den Umgang mit Vor-
fällen nach den Absätzen 1 und 2. Sie stellen sicher, dass diese der 
Geschäftsleitung sowie dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
zur Kenntnis gelangen.

X. FORMALIA

Art. 30 Beitrittserfordernis und Übergangsvorschriften

(1) Die Unternehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind, 
verpflichten sich zu deren Einhaltung ab dem Zeitpunkt des Beitritts. 
Der Beitritt der Unternehmen wird vom GDV dokumentiert und in ge-
eigneter Form bekannt gegeben.

(2) Soweit zur Einhaltung dieser Verhaltensregeln technische Ände-
rungen der Datenverarbeitungsverfahren in den Unternehmen er-
forderlich sind, legen die Unternehmen der zuständigen Aufsichts-
behörde innerhalb eines Jahres nach Beitritt einen Zeitplan für die 
Umsetzung vor und melden die Fertigstellung nach Abschluss der 
technischen Umsetzung bis zum Ende des zweiten Kalenderjahres 
nach dem Beitrittsjahr.

(3) Versicherungsnehmer, deren Verträge vor dem Beitritt des Unter-
nehmens zu diesen Verhaltensregeln bereits bestanden, werden über 
das Inkrafttreten dieser Verhaltensregeln über den Internetauftritt des 
Unternehmens sowie spätestens mit der nächsten Vertragspost in 
Textform informiert.

Art. 31 Evaluierung

Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsgehalt be-
treffenden Rechtsänderung in Bezug auf diese, spätestens aber fünf 
Jahre nach dem Abschluss der Überprüfung gemäß § 38 a Absatz 2 
BDSG insgesamt evaluiert.
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Produktbeschreibung – Haus- und Grundbesitz
(Übersicht über das Deckungskonzept – optionale Erweiterungen)

Grundversicherungssummen:
3.000.000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

(Auf den eingeschränkten Deckungsumfang bei den Vermögensschäden – z. B. Ausschluss von Schäden durch hergestellte oder 
gelieferte Sachen, erbrachten Arbeiten oder sonstige Leistungen – wird hingewiesen.)

Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung:

• Bauherrenhaftpflichtversicherung für Bauvorhaben bis 50.000 EUR Bausumme

• Verletzung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)

• Photovoltaik- und Solarthermieanlagen auf über diesen Vertrag versicherten Grundstücken

• Vorsorgeversicherung im Rahmen der vereinbarten Grundversicherungssummen

• Be- und Entladeschäden1)

• Zulassungsfreie selbstfahrende Arbeitsmaschinen (wie Aufsitzrasenmäher, Kehrmaschinen)

• Abbruch- und Einreißarbeiten in Verbindung mit Neu- und Umbaumaßnahmen

• Senkungs- und Erdrutschungsschäden1)

Bei gewerblichen Haus- und Grundbesitzerrisiken gilt zusätzlich Folgendes:

• Leitungsschäden1)

• Unterfahrungs- und Unterfangungsschäden im Rahmen der für Tätigkeitsschäden vereinbarten Versicherungssumme

• Tätigkeitsschäden1)

• Umwelthaftpflichtversicherung
 Die Grundversicherungssumme entspricht der zur Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung vereinbarten 

Grundversicherungssumme für Personen- und Sachschäden.
 – Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls1)

 – WHG-Anlagendeckung (Risikobaustein 1.2.1) für
  –  Kleingebinde und Maschineninhalte (Einzelbehältnis bis 60 l, bei Mineralölen bis 210 l) bis max. 

1.000 l Gesamtfassungsvermögen
   – Erhöhung des Gesamtfassungsvermögens auf bis zu 9.000 l
   Der Versicherungsschutz erlischt, wenn die Mengenbegrenzung überschritten wird.
 –  Betriebsstoffe in mitversicherten Kraftfahrzeugen und Arbeitsmaschinen
 – Heizöltanks
 – Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko (Risikobaustein 1.2.4) für Öl-/Benzin- und Fettabscheider
 – Umwelthaftpflichtregressdeckung (Risikobaustein 1.2.6)
 – Umwelthaftpflichtbasisdeckung (Risikobaustein 1.2.7)

• Umweltschadensversicherung
 Die Grundversicherungssumme entspricht der zur Umwelthaftpflichtversicherung vereinbarten 

Grundversicherungssumme für Sachschäden.
 Kosten für die Ausgleichssanierung  1.000.000 EUR2)

 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls  1.000.000 EUR2)

 Vorsorgeversicherung (für die Risikobausteine 1.2.6 bis 1.2.8)  1.000.000 EUR2)

 –  WHG-Anlagendeckung (Risikobaustein 1.2.1) 
Es besteht Versicherungsschutz für die in der Umwelthaftpflichtversicherung unter WHG-Anlagendeckung 
(Ziffer 1.2.1) als versichert ausgewiesenen Risiken.

 –  Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko (Risikobaustein 1.2.4) 
Sofern in der Umwelthaftpflichtversicherung das Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko (Risikobaustein 1.2.4) 
vereinbart wurde, besteht Versicherungsschutz für die dazu als versichert ausgewiesenen Risiken.

 – Umweltschadens-Regressdeckung (Risikobaustein 1.2.6)
 – Umweltschadens-Produktrisiko (Risikobaustein 1.2.7)
 – Umweltschadens-Basisdeckung (Risikobaustein 1.2.8)
 –  Zu folgenden Positionen gelten die Regelungen aus der Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung verein-

bart:
  – Mitversicherte Personen
  – Zulassungsfreie selbstfahrende Arbeitsmaschinen (wie Aufsitzrasenmäher, Kehrmaschinen)

Bei privaten Haus- und Grundbesitzerrisiken gilt zusätzlich Folgendes:

• Unterfahrungs- und Unterfangungsschäden1)

• Gewässerschaden-Restrisiko (außer Anlagenrisiko)
 Mitversichert ist das WHG-Anlagenrisiko für Kleingebinde (Einzelbehältnis bis 60 l) bis max. 1.000 l Gesamtfassungs-

vermögen. Der Versicherungsschutz erlischt, wenn die Mengenbegrenzung überschritten wird.

• Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz1)

1) Innerhalb der Grundversicherungssumme für Sachschäden
2) Sublimit innerhalb der Grundversicherungssumme
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Produktbeschreibung – Haus- und Grundbesitz (2)
(Übersicht über das Deckungskonzept – optionale Erweiterungen)

Alternative Grundversicherungssumme(n):

• 5.000.000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

• 2.000.000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

• 2.000.000 EUR für Personenschäden und 1.000.000 EUR für Sach- und Vermögensschäden

 Im Rahmen des Deckungskonzeptes mitversichert bzw. enthalten
 Beantragbar

Hinweis:
Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Zweifache – in der Umwelthaftpflicht- und der 
Umweltschadensversicherung das Einfache – der ausgewiesenen Summen.

Formulare

• Produktunterlagen  AH 2155

• Antrag  AH 2155/1

• Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)  AH 0372

• Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung  AH 2072

Bei gewerblichen Risiken zusätzlich:

• Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der Haftpflicht wegen Schäden durch  AH 1002 
Umwelteinwirkung (Umwelt-Haftpflicht-Modell)

• Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Umweltschadensversicherung (USV)  AH 0270
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Produktbeschreibung – Bauherren
(Übersicht über das Deckungskonzept – optionale Erweiterungen)

Grundversicherungssummen:
3.000.000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

(Auf den eingeschränkten Deckungsumfang bei den Vermögensschäden – z. B. Ausschluss von Schäden durch hergestellte oder 
gelieferte Sachen, erbrachten Arbeiten oder sonstige Leistungen – wird hingewiesen)

Bauherrenhaftpflicht-Versicherung:

• Bauen mit eigener Leistung  
– Bauausführung 
–  Übernahme der Planung und Bauleitung

• Nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtige selbstfahrende Arbeitsmaschinen

• Verletzung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)

• Vorsorgeversicherung im Rahmen der vereinbarten Grundversicherungssummen

• Be- und Entladeschäden1)

• Leitungsschäden1)

• Senkungs- und Erdrutschungsschäden1)

Bei gewerblichen Bauvorhaben gilt zusätzlich:

• Tätigkeitsschäden1)

• Unterfahrungs- und Unterfangungsschäden im Rahmen der für Tätigkeitsschäden vereinbarten Versicherungssumme

• Umwelthaftpflichtversicherung
  Die Grundversicherungssumme entspricht der zur Bauherrenhaftpflichtversicherung vereinbarten 

Grundversicherungssumme für Personen- und Sachschäden.
 – Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls2)

 – WHG-Anlagendeckung (Risikobaustein 1.2.1) für
  –  Kleingebinde und Maschineninhalte (Einzelbehältnis bis 60 l, bei Mineralölen bis 210 l) bis max. 

1.000 l Gesamtfassungsvermögen
   – Erhöhung des Gesamtfassungsvermögens auf bis zu 9.000 l
   Der Versicherungsschutz erlischt, wenn die Mengenbegrenzung überschritten wird.
 –  Betriebsstoffe in mitversicherten Kraftfahrzeugen und Arbeitsmaschinen 

– Umwelthaftpflichtbasisdeckung (Risikobaustein 1.2.7)

• Umweltschadensversicherung2)

  Die Grundversicherungssumme entspricht der zur Umwelthaftpflichtversicherung vereinbarten Grundversicherungs-
summe für Sachschäden.

 Kosten für die Ausgleichssanierung  1.000.000 EUR2)

 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls  1.000.000 EUR2)

 Vorsorgeversicherung (für die Risikobausteine 1.2.6 bis 1.2.8)  1.000.000 EUR2)

 – WHG-Anlagendeckung (Risikobaustein 1.2.1)
   Es besteht Versicherungsschutz für die in der Umwelthaftpflichtversicherung unter WHG-Anlagendeckung (Ziffer 

1.2.1) als versichert ausgewiesenen Risiken.
 – Umweltschadens-Regressdeckung (Risikobaustein 1.2.6)
 – Umweltschadens-Produktrisiko (Risikobaustein 1.2.7)
 – Umweltschadens-Basisdeckung (Risikobaustein 1.2.8)
 – Zu folgenden Positionen gelten die Regelungen aus der Bauherrenhaftpflichtversicherung vereinbart:
  – Nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtige selbstfahrende Arbeitsmaschinen

Bei privaten Bauvorhaben gilt zusätzlich:

• Unterfahrungs- und Unterfangungsschäden1)

•  Gewässerschaden-Restrisiko (außer Anlagenrisiko) 
Mitversichert ist das WHG-Anlagenrisiko für Kleingebinde (Einzelbehältnis bis 60 l) bis max. 1.000 l Gesamtfassungs-
vermögen. Der Versicherungsschutz erlischt, wenn die Mengenbegrenzung überschritten wird. 

• Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz1)

1) Innerhalb der Grundversicherungssumme für Sachschäden
2) Sublimit innerhalb der Grundversicherungssumme
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Produktbeschreibung – Bauherren (2)
(Übersicht über das Deckungskonzept – optionale Erweiterungen)

Alternative Grundversicherungssumme(n):

• 5.000.000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

• 2.000.000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

• 2.000.000 EUR für Personenschäden und 1.000.000 EUR für Sach- und Vermögensschäden

 Im Rahmen des Deckungskonzeptes mitversichert bzw. enthalten
 Beantragbar

Hinweis:
Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle während der Vertragslaufzeit beträgt das Zweifache – in der Umwelthaftpflicht- und 
der Umweltschadensversicherung das Einfache – der ausgewiesenen Summen.

Formulare

• Produktunterlagen  AH 2155

• Antrag  AH 2155/1

• Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)  AH 0372

• Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Bauherren-Haftpflichtversicherung  AH 2172

Bei gewerblichen Risiken zusätzlich:

• Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der Haftpflicht wegen Schäden durch  AH 1002 
Umwelteinwirkung (Umwelt-Haftpflicht-Modell)

• Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Umweltschadensversicherung (USV)  AH 0270
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB)

Umfang des Versicherungsschutzes

1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

2 Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen

3 Versichertes Risiko

4 Vorsorgeversicherung

5 Leistungen der Versicherung

6 Begrenzung der Leistungen

7 Ausschlüsse

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

8 Beginn des Versicherungsschutzes

9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder einmaliger Beitrag

10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag

11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

13 Beitragsregulierung

14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

15 Beitragsangleichung

Dauer und Ende des Versicherungsvertrages/Kündigung

16 Dauer und Ende des Versicherungsvertrages

17 Wegfall des versicherten Risikos

18 Kündigung nach Beitragsangleichung

19 Kündigung nach Versicherungsfall

20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen

21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften

22 Mehrfachversicherung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen

27 Mitversicherte Personen

28 Abtretungsverbot

29 Anzeigen, Willenserklärungen,  Anschriftenänderung

30 Verjährung

31 Zuständiges Gericht

32 Anzuwendendes Recht

AH 0372 0712 (2)
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Umfang des Versicherungsschutzes

1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten 
Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen 
eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetre-
tenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen 
Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögens-
schaden zur Folge hatte, aufgrund

 g e s e t z l i c h e r  H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n

 p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s

 von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genom-
men wird.

 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schä-
digung des Dritten unmittelbar entstanden ist.  Auf den 
Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadener-
eignis geführt hat, kommt es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch 
wenn es sich um gesetzliche Ansprüche  handelt,

1.2.1 auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvor-
nahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der 
Leistung;

1.2.2 wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfül-
lung durchführen zu können;

1.2.3  wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes 
oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung 
geschuldeten Erfolges;

1.2.4 auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf 
ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

1.2.5 auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der 
Leistung;

1.2.6 wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatz-
leistungen.

2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen

 Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Verein-
barung erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht 
privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch 
durch Sachschäden entstanden sind;

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf 
finden dann die Bestimmungen über Sachschäden Anwen-
dung.

3 Versichertes Risiko

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

3.1.1 aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers,

3.1.2 aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies 
gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von 
versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeu-
gen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder 
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

3.1.3 aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Ab-
schluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversiche-
rung) und die in Ziffer 4 näher geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhö-
hungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehen-
der oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer 
kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von 
Ziffer 21 kündigen.

4  Vorsorgeversicherung

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu 
entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages so-
fort versichert.

4.1.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforde-
rung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines 
Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der 

Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungs-
nehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versiche-
rungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen 
Entstehung.

 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko ange-
zeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, 
dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung 
und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die 
Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

4.1.2 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen an-
gemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung 
über die Höhe dieses Beitrages innerhalb eines Monats 
nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Ver-
sicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen 
Entstehung.

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Ent-
stehung bis zur Einigung im  Sinne von Ziffer 4.1.2 auf 
den Betrag von 500.000 EUR für Personenschäden und 
150.000 EUR für Sachschäden, und soweit vereinbart für 
Vermögensschäden, begrenzt.

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Ri-
siken

4.3.1  aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, 
Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zu-
lassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterlie-
gen;

4.3.2  aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bah-
nen;

4.3.3  die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht un-
terliegen;

4.3.4  die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im 
Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versi-
chern sind.

5 Leistungen der Versicherung

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haft-
pflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadensersatz-
ansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers 
von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.

 Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn 
der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräf-
tigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Ent-
schädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch 
gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom 
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers 
abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Ver-
sicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis 
oder Vergleich bestanden hätte.

 Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsneh-
mers mit bindender Wirkung für den Versicherer festge-
stellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen 
zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung 
des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des 
Versicherungsnehmers abzugeben.

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit 
über Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmäch-
tigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungs-
nehmers auf seine Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereig-
nisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden 
Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung 
eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem 
Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Ver-
sicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm 
besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter 
das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zah-
lenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Aus-
übung dieses Rechts bevollmächtigt.
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6 Begrenzung der Leistungen

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem 
Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssum-
men begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versi-
cherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Per-
sonen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Ent-
schädigungsleistungen des Versicherers für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Zweifache der 
vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung ein-
tretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, 
der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle ein-
getreten ist, wenn diese

 –  auf derselben Ursache,

 –  auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sach-
lichem und zeitlichem, Zusammenhang oder

 –  auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln

 beruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungs-
nehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versiche-
rungsschein oder in seinen Nachträgen festgelegten Betrag 
an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht 
etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in 
diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadensersatz-
ansprüche verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden 
nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus 
einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt 
der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versi-
cherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten 
Renten zahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert 
der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug 
etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall 
noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, 
so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versiche-
rungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Ka pitalwert der 
Rente vom Versicherer erstattet.

 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entspre-
chende Vorschrift der Verordnung über den Versicherungs-
schutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der 
jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles.

 Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Ver-
sicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteili-
gen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versiche-
rungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen 
verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden 
die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der 
Versicherungssumme abgesetzt.

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung 
oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers 
scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an 
entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, 
Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

7 Ausschlüsse

 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht 
aus drücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Ver-
sicherung ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 
vorsätzlich herbeigeführt haben.

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 
dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren 
Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit

 –  Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

 –  Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder 
Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haft pflicht des 
Versicherungsnehmers hinausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche

7.4.1  des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 be-
nannten Personen gegen die Mitversicherten,

7.4.2  zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Ver-
sicherungsvertrages,

7.4.3  zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versiche-
rungsvertrages.

7.4.4 Die vorstehenden Ausschlüsse erstrecken sich auch auf 
Haft pflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten 
Perso nen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer

7.5.1  aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versi-
cherungsvertrag mitversicher ten Personen gehö ren;

 Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer 
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern 
und Kinder, Adop tiveltern und -kinder, Schwiegereltern 
und -kinder, Stie feltern und -kinder, Großeltern und Enkel, 
Geschwi ster so wie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die 
durch ein fami lienähnliches, auf längere Dauer angelegtes 
Verhält nis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden 
sind).

7.5.2  von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn 
der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, be-
schränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;

7.5.3  von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person des privaten oder öf-
fentlichen Rechts oder ein nicht rechts fähiger Verein ist;

7.5.4  von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaf-
tern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handels-
gesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts ist;

7.5.5  von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

7.5.6  von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwal-
tern.

7.5.7 Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.5.2 bis 7.5.6 erstrecken sich 
auch auf Haft pflichtansprüche von Angehörigen der dort 
genannten Perso nen, die mit diesen in häuslicher Gemein-
schaft leben.

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen 
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 
wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, 
geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht 
erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwah-
rungsvertrages sind.

 Sind die Voraussetzungen des Ausschlusses in der Per-
son von Angestellten, Arbeitern, Be diensteten, Bevoll-
mächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers 
ge geben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, 
und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für 
die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten 
Per sonen.

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen 
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 
wenn

7.7.1  die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätig-
keit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbei-
tung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstan-
den sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss 
nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmit-
telbar von der  Tätigkeit betroffen waren;

7.7.2. die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versiche-
rungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner ge-
werblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, 
Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei 
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unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, 
als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der 
Benutzung betroffen waren;

7.7.3 die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätig-
keit des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich 
diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen 
handelt - deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich 
der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeit-
punkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvor-
kehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

7.7.4 Sind die Voraussetzungen der vorstehenden Ausschlüsse 
in der Per son von Angestellten, Arbeitern, Be diensteten, 
Bevoll mächtigten oder Beauftragten des Versicherungs-
nehmers ge geben, so entfällt gleichfalls der Versicherungs-
schutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als 
auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitver-
sicherten Per sonen.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versiche-
rungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbei-
ten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstel-
lung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch 
dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften 
Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung 
liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache 
oder Leistung führt.

 Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn 
Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsneh-
mers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die 
Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben.

7.9  Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Scha-
denereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII 
sind jedoch mitversichert.

7.10.1 Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen 
Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder an-
derer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) 
basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend ge-
macht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Er-
stattung der durch solche Umweltschäden entstandenen 
Kosten in Anspruch genommen wird.

 Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche 
erhalten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensge-
setzes oder anderer auf der EU- Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze 
bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer 
geltend gemacht werden könnten.

 Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung 
privater Haftpflichtrisiken.

7.10.2 Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwir-
kung. Darunter fallen auch Schäden hervorgerufen durch 
Brand und/oder Explosion.

 Dieser Ausschluss gilt nicht

 a) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken;

 b)  für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer 
hergestellte oder ge lieferte Erzeugnisse (auch Ab fälle), 
durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Aus-
führung der Leistung oder nach Abschluss der Ar beiten 
entstehen (Produkthaftpflicht).

 Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch 
Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Liefe-
rung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung 
von

 –  Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe 
herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, ab zulagern, zu 
befördern oder wegzuleiten (WHG-Anla gen); 

 –  Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungs-
ge setz (UmweltHG-Anlagen);

 –  Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Be-
stimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht 
unterliegen;

 –  Abwasseranlagen

 oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen 
bestimmt sind.

7.11   Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbest-
haltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittel-
barem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit ener-
giereichen ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von radio-
aktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen 
sind auf

7.13.1 gentechnische Arbeiten,

7.13.2  gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

7.13.3  Erzeugnisse, die

 –  Bestandteile aus GVO enthalten,

 –  aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen 
durch

7.14.1 Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer han-
delt,

7.14.2 Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,

7.14.3 Überschwemmungen stehender oder fließender Gewäs-
ser.

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, 
der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Da-
ten, soweit es sich handelt um Schäden aus

7.15.1 Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder 
Veränderung von Daten,

7.15.2 Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,

7.15.3 Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,

7.15.4  Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- 
oder Namensrechtsverletzungen.

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, 
Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder son-
stigen Diskriminierungen.

7.18  Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der 
Übertragung einer Krankheit des Versi cherungsnehmers 
resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch 
Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von 
ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In 
beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Ver-
sicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

8 Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten 
Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten 
oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 
zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versi-
cherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils 
vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder ein-
maliger Beitrag

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach 
Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht 
vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als 
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren 
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Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem 
Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrages 
eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffäl-
ligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge 
der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Versi-
cherungsvertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht 
gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten hat.

9.4  Wird der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 
Versicherungsnehmer 30 Tage nach Ablauf der im Versiche-
rungsschein genannten Widerrufsfrist von 2 Wochen und 
Zugang einer Zahlungsaufforderung in Verzug, es sei denn, 
dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der 
Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen.

10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeit-
raums fällig.

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Ver-
sicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angege-
benen Zeitpunkt erfolgt.

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei 
denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.

 Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten 
in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens 
zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirk-
sam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zin-
sen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen 
angibt, die nach Ziffer 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf 
verbunden sind.

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem 
Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn 
er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 
darauf hingewiesen wurde.

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versiche-
rer den Versicherungsvertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zah-
lungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hingewie-
sen hat.

 Die Kündigung kann auch bereits bei der Bestimmung der 
Zahlungsfrist ausgesprochen werden. In diesem Fall wird 
die Kündigung zum Ablauf der Zahlungsfrist wirksam, wenn 
der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt noch mit der 
Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer 
in der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 hinzu-
weisen.

 Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungs-
nehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten 
Betrag, besteht der Versicherungsvertrag fort. Für Versi-
cherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist 
nach Ziffer 10.3 und der Zahlung eingetreten sind, besteht 
 jedoch kein Versicherungsschutz.

11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum 
Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versiche-
rungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht wider-
spricht.

 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, 
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie un-
verzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungs-
aufforderung des Versicherers erfolgt.

 Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der 
Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerru-
fen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen 
Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen 
werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zah-
lung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der 
Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst 
verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform 
aufgefordert worden ist.

12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind 
die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.

 Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Bei-
tragszahlung verlangen.

13 Beitragsregulierung

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzu-
teilen, ob und welche Ände rungen des versicherten Risi-
kos gegenüber den früheren Angaben ein getreten sind. 
Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf 
der Beitrags rechnung erfolgen. Die Angaben sind inner-
halb eines Monats nach Zugang der Auf forderung zu ma-
chen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei 
unrichti gen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann 
dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in 
dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes 
ver langen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass ihn an der Un richtigkeit der Angaben kein 
Verschulden trifft.

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsneh-
mers oder sonstiger Fest stellungen wird der Beitrag ab dem 
Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulie-
rung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem 
Zeitpunkt des Eingangs der Mittei lung beim Versicherer. 
Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch 
nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Ziffer 15.1 
nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhö-
hungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden 
berücksichtigt.

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mittei-
lung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die An-
gaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für 
diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestell ten Beitrages 
verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, fin-
det eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungs-
nehmer zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, 
wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
gang der Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung 
auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere 
Jahre.

14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

 Bei vorzeitiger Beendigung des Versicherungsvertrages hat 
der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes 
bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der 
dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz be-
standen hat.

15 Beitragsangleichung

15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsanglei-
chung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Um-
satzsumme berechnet werden, findet keine Beitragsanglei-
chung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhän gig von 
der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung 
für die ab dem 1. Juli fäl ligen Beiträge, um welchen Prozent-
satz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt 
der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen 
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Haftpflicht versicherung zugelassenen Versicherer gegen-
über dem vorvergangenen Jahr er höht oder vermindert 
hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst 
nied rigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schaden-
zahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzel-
nen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung 
von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.

 Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres 
ist die Summe der in die sem Jahr geleisteten Schadenzah-
lungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum 
neu angemeldeten Schadenfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im 
Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbei-
trag um den sich aus Ziffer 15.2 ergebenden Pro zentsatz 
zu verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Fol-
gejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der 
nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben.

 Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Ver-
sicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um ei-
nen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der 
Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziffer 15.2 ermittelt 
hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um 
den Prozentsatz erhö hen, um den sich der Durchschnitt sei-
ner Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen 
Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung 
darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vor-
stehenden Absatz ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 un-
ter 5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese 
Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu be-
rücksichtigen.

Dauer und Ende des Versicherungsvertrages/Kündigung

16 Dauer und Ende des Versicherungsvertrages

16.1 Der Versicherungsvertrag ist für die vereinbarte Dauer ab-
geschlossen.

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Versicherungsvertrag um jeweils ein Jahr, 
wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine Kündi-
gung in Textform zugegangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Versicherungsvertrag, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten 
Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen; die 
Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres in Textform zugegan-
gen sein.

17 Wegfall des versicherten Risikos

 Wenn versicherte Risiken teilweise oder vollständig dauer-
haft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser 
Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte 
erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur 
bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er 
vom Wegfall Kenntnis erlangt.

18 Kündigung nach Beitragsangleichung

 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung 
gemäß Ziffer 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versiche-
rungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frü-
hestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die 
Beitragserhöhung wirksam werden sollte.

 Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mittei-
lung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung 
muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat 
vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen.

 Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kün-
digungsrecht.

19 Kündigung nach Versicherungsfall

19.1  Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, wenn

 –  vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet 
wurde,

 –  der Versicherer den Anspruch des Versicherungsneh-
mers auf Freistellung zu Unrecht abgelehnt hat oder

 –  dem Versicherungsnehmer – bei einer Pflichtversiche-
rung dem Versicherer - eine Klage über einen unter den 
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch ge-
richtlich zugestellt wird.

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform spä-
testens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung, der 
Ablehnung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam 
wird.

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversiche-
rung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an 
Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer 
seines Eigentums sich aus dem Versicherungsvertrag erge-
benden Rechte und Pflichten ein.

 Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines 
Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen 
Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.

20.2 Der Versicherungsvertrag kann in diesem Falle

 –  durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer 
Frist von einem Monat,

 –  durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit so-
fortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode

 in Textform gekündigt werden.

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn

 –  der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von 
dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Über-
gang auf den Dritten Kenntnis erlangt;

 –  der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem 
Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum 
Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen 
bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis 
erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer lau-
fenden Versicherungsperiode und wird das Versicherungs-
verhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versiche-
rungsnehmer und der Dritte für den Versicherungsbeitrag 
dieser Periode als Gesamtschuldner.

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer 
durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Drit-
ten unverzüglich anzuzeigen.

 Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht 
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später 
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der 
Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Versiche-
rungsvertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

 Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für 
alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der 
Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Ver-
sicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht 
keinen Gebrauch gemacht hat.

 Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeige-
pflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung 
in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige 
hätte zugehen müssen.
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21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder 
Erlass von Rechtsvorschriften

 Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Ände rung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der 
Versicherer berechtigt, den Versicherungsvertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Mo nat zu kündigen. Das 
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht in nerhalb eines 
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem 
der Versicherer von der Erhöhung Kennt nis erlangt hat.

22 Mehrfachversicherung

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in 
mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, 
ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er 
die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlan-
gen.

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungs-
nehmer es nicht innerhalb eines Monats  geltend macht, 
nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis er-
langt hat. Die Aufhebung wird  zu dem Zeitpunkt wirksam, 
zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versi-
cherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsneh-
mers

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrer-
hebliche Umstände

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen der Ver-
sicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss 
des Versicherers erheblich sind, den Versicherungsvertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versiche-
rungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als 
nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme 
der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des  Satzes 1 
stellt.

 Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf 
den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den 
Versicherungsvertrag überhaupt oder mit dem vereinbar-
ten Inhalt abzuschließen.

 Wird der Versicherungsvertrag von einem Vertreter des 
Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser die 
gefahrerheblichen Umstände, muss sich der Versiche-
rungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon 
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

23.2 Rücktritt

23.2.1 Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrer-
heblichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom 
Versicherungsvertrag zurückzutreten.

23.2.2 Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die un-
richtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig gemacht hat.

 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrläs-
siger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer 
den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätte.

23.2.3  Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der un-
vollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für 
den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in 
 diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn 
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig ver-
letzt hat.

 Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil 
die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer 
den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat in Schriftform kündigen.

 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Ver-
sicherungsvertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätte.

 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, 
weil er den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätte, werden die anderen Be-
dingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen 
Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil.

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um 
mehr als 10% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsi-
cherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der 
Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
fristlos in Textform kündigen.

 Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 23.3 
zustehenden Rechte innerhalb eines Monats in Schriftform 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von 
ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. 
Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung 
stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begrün-
dung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monats-
frist nicht verstrichen ist.

 Dem Versicherer stehen die Rechte nach Ziffer 23.2 und 
23.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzei-
gepflichtverletzung hingewiesen hat.

 Der Versicherer kann sich auf die in Ziffer 23.2 und 23.3 
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht ange-
zeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige 
kannte.

23.4  Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers nach Ziffer 23.2 und 23.3 erlö-
schen mit Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsabschluss; dies 
gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist 
eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf 10 Jahre, wenn 
der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeige-
pflicht  vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

23.5 Anfechtung

 Das Recht des Versicherers, den Versicherungsvertrag we-
gen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des 
Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versiche-
rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb 
 angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit 
die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Inte-
ressen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Scha-
den geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahr-
drohend.

25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

25.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Scha-
denersatzansprüche erhoben wurden, dem Versicherer 
innerhalb einer Woche anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn 
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Mitversicherten entsprechend anzuwenden. Die Bestim-
mungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4) gelten 
nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitver-
sicherten entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist 
neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Oblie-
genheiten verantwortlich.

28 Abtretungsverbot

 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Fest-
stellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abge-
treten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den 
geschädigten Dritten ist zulässig.

29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklä-
rungen sollen an die Hauptverwaltung des Versiche rers 
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach-
trägen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet 
werden.

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklä rung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
über abzugeben ist, die Ab sendung eines eingeschriebenen 
Briefes an die letzte dem Versi cherer bekannte Anschrift. 
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes 
als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer 
Namensänderung des Versicherungsnehmers.

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen 
Gewerbebe trieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung 
der gewerblichen Nieder lassung die Bestimmungen der 
Ziffer 29.2 entsprechende Anwendung.

30 Verjährung

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den all-
gemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der 
Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die 
Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Text-
form zugeht.

31 Zuständiges Gericht

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver-
sicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungs-
vertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungs-
nehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur 
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Erman-
gelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müs-
sen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei 
dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines ge-
wöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungs-
nehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zustän-
dige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung 
des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Ver-
sicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kom-
manditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder 
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich 
die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsver-
trag zuständigen Niederlassung.

32 Anzuwendendes Recht

 Für diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.

gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche gel-
tend gemacht werden.

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die 
Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Wei-
sungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es 
für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem 
Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schaden-
berichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung 
und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach 
Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens 
wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angefor-
derten Schriftstücke übersandt werden.

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwalt-
schaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren ein-
geleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich 
der Streit verkündet, hat er dies unverzüglich anzuzeigen.

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von 
Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versi-
cherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst 
erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des 
Versicherers bedarf es nicht.

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan-
spruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung 
des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versi-
cherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers 
einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem 
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte 
erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung 
stellen.

26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus 
diesem Versicherungsvertrag, die er vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis 
von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der 
Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsver-
letzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte.

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Versicherungsvertrag 
vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer sei-
nen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Lei-
stung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

 Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs-
schutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungs-
obliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

  Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegen-
heit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen.

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursäch-
lich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat.

 Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig da-
von, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 26.1 zustehen-
des Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen

27 Mitversicherte Personen 

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprü-
che gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer 
selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die 
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1 Gegenstand des Versicherungsschutzes 

 Versichert ist – im Rahmen der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB) und der folgenden Bedingungen – die gesetz-
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus seinen 
sich aus dem nachstehend beschriebenen Risiko erge-
benden Eigenschaften, Rechtsverhältnissen und Tätig-
keiten.

2 Versichertes Risiko

2.1 Versichert ist im Rahmen dieses Vertrages die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Eigentümer und 
Besitzer (z. B. als Mieter, Pächter, Nutznießer oder Leasing-
nehmer) von Grundstücken – nicht jedoch von Luftlande-
plätzen –, Gebäuden oder Räumlichkeiten. Versichert sind 
hierbei Schäden infolge von Verstößen gegen die dem 
Versicherungsnehmer in den o. g. Eigenschaften oblie-
genden Pflichten (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuch-
tung, Reinigung, Streuung der Gehwege bei Winterglätte, 
Schneeräumen auf dem Bürgersteig und Fahrdamm).

 Übt der Versicherungsnehmer auf dem Grund-
stück einen Beruf oder Betrieb aus, wird Ver-
sicherungsschutz für das Haftpflichtrisiko aus 
dem Haus- und Grundbesitz nur durch eine 
besondere Berufs- oder Betriebshaftpflichtver-
sicherung gewährt.

2.2 Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstücke, Gebäu-
de und Räumlichkeiten auch die gesetzliche Haftpflicht

 –  des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unter-
nehmer von Bau ar bei ten (Neubauten, Umbauten, 
Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten). Überstei-
gen die aufgewendeten Baukosten je Bauvorhaben 
die im Versicherungsschein ausgewiesene Summe, 
entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die 
Bestim mungen über die Vorsorgeversicherung (Zif-
fer 3.1.3 und Ziffer 4 AHB).

 –  des Versicherungsnehmers als Betreiber von Pho-
tovoltaikanlagen. Der Versicherungsschutz besteht 
– teilweise abweichend von Ziffer 2.1 – auch dann, 
wenn Strom gegen Entgelt ins öffentliche Netz ein-
gespeist wird.

 –  des Versicherungsnehmers als Betreiber von Solar-
thermieanlagen. Der Versicherungsschutz besteht 
– teilweise abweichend von Ziffer 2.1 – auch dann, 
wenn Warmwasser gegen Entgelt an Mieter und 
sonstige Dritte in den aufgeführten Objekten ab-
gegeben wird.

 –  des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus 
§ 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum 
Besitzwechsel bestand.

 –  der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Rei-
nigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der 
Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche, 
die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Ver-
richtungen erhoben werden. 

  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Per-
sonenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB 
VII) handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstun-
fälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, 

die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehö-
rigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 

 –  der Insolvenzverwalter und Zwangsverwalter in 
 dieser Eigenschaft.

 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14.1 
AHB – Haft pflicht  an sprüche wegen Sachschäden, die 
durch Abwässer aus dem Rück stau des Straßenkanals 
auftreten. Ziffer 7.10.2 AHB bleibt unberührt. Diese 
Deckungserweiterung findet für die Umwelthaftpflicht-
Versicherung keine Anwendung.

3 Wohnungseigentümergemeinschaften

3.1 Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im 
Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes gilt außer-
dem:

 Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer.

3.1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer aus dem gemein-
schaftlichen Eigentum.

3.1.2 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 
des Verwalters und der Wohnungseigentü mer bei Be-
tätigung im Interesse und für Zwecke der Gemein-
schaft.

3.2 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 AHB –

3.2.1 Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers ge-
gen den Verwalter;

3.2.2 Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers ge-
gen die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer;

3.2.3 gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern 
bei Betätigung im Interesse und für Zwecke der Ge-
meinschaft.

3.2.4 Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, 
Sonder- und Teileigentum.

4 Deckungserweiterungen

4.1 Vermögensschäden

4.1.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetz-
liche Haftpflicht wegen Vermögens schäden im Sin ne 
der Ziffer 2.1 AHB aus Versicherungsfällen, die während 
der Wirksamkeit der Versicherung ein getreten sind.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schä-
den

 – durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem 
Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) her-
gestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten 
oder sonstige Leistungen;

 –  durch Emissionen (z. B. Geräusche, Ge rüche, Er-
schüt terungen); 

 –  aus planender, beratender, bau- oder montage-
leitender, prü fender oder gut achter licher Tätigkeit;

 –  aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit Anlage-, 
Kredit-, Ver si che rungs-, Grund stücks-, Leasing- 
oder ähnlichen wirt schaft lichen Geschäften, aus 
Zah lungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung 
sowie aus Un treue und Unter schla gung;
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 –  aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und 
Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten und 
Urheber  rechten sowie des Kartell- oder Wettbe-
werbsrechts;

 –  aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten;

 –  aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- 
und Kosten an schlägen;

 –  aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen 
an wirt schaftlich verbundene Unter nehmen sowie 
aus fehlerhafter und/oder unterlassener Kontrolltä-
tigkeit;

 –  aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

 –  aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit 

  –  Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wie-
derherstellung;

  –  Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektro-
nischer Daten;

  –  Ratio nali sie rung und Automatisierung, 

  –  Auskunfts er tei lung, Übersetzung sowie Reise ver-
an staltung;

 –  aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder 
behörd lichen Vor schrif ten, von Anweisungen oder 
Bedingungen des Auftrag gebers oder aus son  stiger 
bewusster Pflicht verletzung;

 –  aus Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von 
Geld, Wert papieren und Wert  sachen sowie von 
Scheck- und Kreditkarten.

 –  aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als 
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vor-
stand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder 
anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgre-
mien/Organe im Zusammenhang stehen.

4.1.2 Verletzung Datenschutzgesetze 

 Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 7.16 AHB – 
die gesetzliche Haftpflicht wegen Ver mögens schäden 
im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus Versicherungsfällen, die 
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetre-
ten sind, aus der Verletzung von Daten schutz gesetzen 
durch Miss brauch personenbezogener Daten.

 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 AHB – 
gesetzliche Ansprüche von Versicherten unter ein ander.

4.1.3 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 
Versicherungsschein.

4.2 Vorsorgeversicherung

 Abweichend von Ziffer 4.2 AHB gelten die vertraglich 
vereinbarten Versicherungssummen auch für die Vor-
sorge-Versicherung.

4.3 Arbeitsmaschinen 

 Nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtige 
selbstfahrende Arbeitsmaschinen wie Aufsitzrasenmä-
her, Kehrmaschinen und Schneeräumgeräte (nicht je-
doch Stapler, Erdbewegungsgeräte etc.) bis 20 km/h 
sowie handgeführte Arbeitsmaschinen sind wie folgt 
mitversichert:

 Versichert sind Fahrten auf dem versicherten Grund-
stück. Bei Fahrten auf beschränkt öffentlichen Grund-
stücken und öffentlichen Wegen und Plätzen besteht 
Versicherungsschutz, sofern dem nicht ein gesetzliches 
oder behördliches Verbot entgegensteht.

 Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Zif-
fer 4.3.1 AHB.

 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das 
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberech-
tigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht 
von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. Der 
Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen 

Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahr-
erlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche 
Fahrerlaubnis hat. Verletzt der Versicherungsnehmer di-
ese Obliegenheiten, so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen 
bei Verletzung von Obliegenheiten).

4.4 Bei gewerblichen Haus- und Grundbesitzerrisiken gilt 
zusätzlich Folgendes:

4.4.1 Be- und Entladeschäden

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 und 
Ziffer 7.10.2 AHB – die gesetzliche und die der Deut-
sche Bahn AG gegenüber vertraglich übernommene 
Haftpflicht aus der Beschädigung von Land- und Was-
serfahrzeugen sowie Containern durch oder beim Be- 
und Entladen und aller sich daraus ergebender Vermö-
gensschäden. Für Schäden an Containern besteht auch 
dann Versicherungsschutz, wenn diese beim Abheben 
von oder Heben auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch 
Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- und Entladens 
entstehen. 

 Für Schäden am fremden Ladegut besteht Versiche-
rungsschutz, sofern

 –  dieses nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt 
ist

 –  es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsneh-
mers bzw. von ihm, in seinem Auftrag oder für sei-
ne Rechnung von Dritten gelieferte Sachen handelt 
oder

 –  der Transport der Ladung nicht vom Versicherungs-
nehmer bzw. in seinem Auftrag oder für seine Rech-
nung von Dritten übernommen wurde.

 Ausgeschlossen bleiben Schäden an Containern, wenn 
diese selbst Gegenstand von Verkehrsverträgen (Fracht-, 
Speditions- oder Lagerverträgen) sind.

 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 
Versicherungsschein.

 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch 
Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein Versiche-
rungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.4.2 Leitungsschäden

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 und 
Ziffer 7.10.2 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers wegen Schäden an Erdleitungen 
(Kabeln, unterirdischen Kanälen, Wasserleitungen, 
Gasrohren und anderen Leitungen) sowie Frei- und/
oder Oberleitungen einschließlich der sich daraus er-
gebenden Vermögensschäden. 

 Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) 
und der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder 
gelieferten Sachen oder Arbeiten) bleiben bestehen.

 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 
Versicherungsschein.

 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch 
Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein Versiche-
rungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.4.3 Senkungs- und Erdrutschungsschäden

 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14.2 
und Ziffer 7.10.2 AHB – Haftpflichtansprüche wegen 
Senkungen eines Grund stücks oder Erdrutschungen.

 Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich da-
raus ergebenden Vermögensschäden am Baugrund-
stück selbst und/oder den darauf befindlichen Gebäu-
den oder Anlagen.

 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 
Versicherungsschein.

 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch 
Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein Versiche-
rungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Versicherung.
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4.4.4 Unterfahren, Unterfangen

 Eingeschlossen ist – teilweise abweichend von Ziffer 
7.14.2, Ziffer 7.7 und Ziffer 7.10.2 AHB – die gesetz-
liche Haftpflicht we gen Sachschäden an den zu unter-
fangenden und unterfahrenden Grundstücken, Gebäu-
den, Gebäudeteilen und Anlagen und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden im Rahmen der für 
Tätigkeitsschäden vereinbarten Versicherungssumme 
(siehe Versicherungsschein). Die Regelungen der Ziffer 
1.2 und Ziffer 7.8 AHB bleiben bestehen.

 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 
Versicherungsschein.

 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden 
durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein Ver-
sicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Versiche-
rung.

4.4.5  Tätigkeitsschäden

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB 
und Ziffer 7.10.2 AHB – gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers, an fremden Sachen und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn diese 
Schäden

 –  durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
des Versicherungsnehmers an diesen Sachen ent-
standen sind;

 –  dadurch entstanden sind, dass der Versicherungs-
nehmers diese Sachen zur Durchführung seiner 
gewerblichen und beruflichen Tätigkeit benutzt 
hat;

 –  durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
des Versicherungsnehmers entstanden sind und 
sich diese Sachen im unmittelbaren Einwirkungs-
bereich der Tätigkeit befunden haben.

 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen

 –  Beschädigung von Land- und Wasserfahrzeugen 
sowie Containern beim Be- und Entladen, wobei 
sich dieser Ausschluss auch auf die Ladung von sol-
chen Fahrzeugen bezieht. Für Container gilt dieser 
Ausschluss auch dann, wenn die Schäden entste-
hen beim Abheben von oder Heben auf Land- oder 
Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum 
Zwecke des Be- oder Entladens.

 –  Leitungsschäden im Sinne von Ziffer 4.4.2.

 –  Beschädigung von solchen Sachen, die sich beim 
Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder –verarbei-
tung, Reparatur oder zu sonstigen Zwecken befin-
den, befunden haben oder die von ihm übernom-
men wurden. 

 –  Sachschäden durch Unterfahren und Unterfangen 
im Sinne von Ziffer 4.4.4.

 Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) 
und der  Ziffer 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder 
gelieferten Sachen oder Arbeiten) bleiben bestehen.

 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung sie-
he Versicherungsschein.

 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schä-
den durch Umwelteinwirkungen umfasst, be-
steht kein Versicherungsschutz über die Um-
welthaftpflicht-Versicherung.

4.5 Bei privaten Haus- und Grundbesitzerrisiken gilt zusätz-
lich Folgendes

4.5.1 Be- und Entladeschäden 

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB –
die gesetzliche und die der Deutsche Bahn AG ge-
genüber vertraglich übernommene Haftpflicht aus 
der Beschädigung von Land- und Wasserfahrzeugen 
sowie Containern durch oder beim Be- und Entladen 
und aller sich daraus ergebender Vermögensschäden. 
Für Schäden an Containern besteht auch dann Versi-
cherungsschutz, wenn diese beim Abheben von oder 

Heben auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch Kräne 
oder Winden zum Zwecke des Be- und Entladens ent-
stehen.

 Für Schäden am fremden Ladegut besteht Versiche-
rungsschutz, sofern

 –  dieses nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt 
ist,

 –  es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsneh-
mers bzw. von ihm, in seinem Auftrag oder für sei-
ne Rechnung von Dritten gelieferte Sachen handelt 
oder

 –  der Transport der Ladung nicht vom Versicherungs-
nehmer bzw. in seinem Auftrag oder für seine Rech-
nung von Dritten übernommen wurde.

 Ausgeschlossen bleiben Schäden an Containern, wenn 
diese selbst Gegenstand von Verkehrsverträgen (Fracht-, 
Speditions- oder Lagerverträgen) sind.

 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 
Versicherungsschein.

4.5.2 Senkungs- und Erdrutschungsschäden

 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14.2 
AHB – Haftpflichtansprüche wegen Senkungen eines 
Grund stücks oder Erdrutschungen.

 Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich da-
raus ergebenden Vermögensschäden am Baugrund-
stück selbst und/oder den darauf befindlichen Gebäu-
den oder Anlagen.

 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 
Versicherungsschein.

4.5.3 Unterfahren, Unterfangen

 Mitversichert sind Unterfahrungen und Unterfangungen 
und alle sich daraus ergebende Vermögensschäden. 

 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 
Versicherungsschein.

4.5.4 Gewässerschäden

4.5.4.1  Der Umwelt-Ausschluss gemäß Ziffer 7.10.2 AHB ist für 
die Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung 
bei privaten Risiken nicht anzuwenden.

4.5.4.2 Eingeschlossen ist das Gewässerschaden-Restrisiko 
(außer Anlagenrisiko) im Rahmen der privaten Haus- 
und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung zu nachfol-
genden Bedingungen:

4.5.4.3 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Ver-
mögensschäden wie Sachschäden behandelt werden, 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
für mittelbare oder unmittelbare Folgen von Verän-
derungen der physikalischen, chemischen oder biolo-
gischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich 
des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme 
der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung 
von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwen-
dung dieser gelagerten Stoffe (Versicherungsschutz 
hierfür wird ausschließlich durch gesonderten Vertrag 
gewährt).

4.5.4.4 Kleingebinde

 Mitversichert ist jedoch, sofern nicht Leistungen aus 
anderen Versicherungen erlangt werden können, die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 
Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschäd-
lichen Stoffen in Behältnissen bis zu 60 Liter Fassungs-
vermögen, sofern diese zu dem Anwesen gehören und 
das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Klein-
gebinde 1.000 Liter nicht übersteigt sowie aus der Ver-
wendung dieser Stoffe.

 Werden diese Mengen überschritten, so entfällt die 
Mitversicherung. Ziffer 3.1.2 AHB (Erhöhung und Er-
weiterung des versicherten Risikos) und Ziffer 3.1.3 
und Ziffer 4 AHB (Vorsorgeversicherung) finden keine 
Anwendung.
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4.5.4.5 Rettungskosten

 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens für geboten halten durfte 
(Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachter-
kosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, 
als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die 
Versicherungssumme für Sachschäden nicht überstei-
gen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der 
Regelung der AHB. Auf Weisung des Versicherers aufge-
wendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterko-
sten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen 
mit der Entschädigung die Versicherungssumme für 
Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Versiche-
rers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder 
Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens 
gilt nicht als Weisung des Versicherers.

4.5.4.6 Pflichtwidrigkeiten/Verstöße

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die 
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden durch bewusstes Abweichen 
von den dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, 
Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerich-
teten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen 
herbeigeführt haben.

4.5.4.7 Höhere Gewalt etc.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
Schäden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegser-
eignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, 
 inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik 
oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfü-
gungen oder Maßnahmen von Hoher Hand beruhen. 
Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, so-
weit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

4.5.5  Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sa-
nierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadens-
gesetz (USchadG)

4.5.5.1 Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB 
 öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sa-
nierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadens-
gesetz (USchadG), soweit während der Wirksamkeit des 
Versicherungsvertrages

 –  die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, 
unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt 
gelangt sind oder 

 –  die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfall-
artig und bestimmungswidrig erfolgt ist.

 Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursa-
chung besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden 
durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang 
von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, 
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, 
Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse 
zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungs-
schutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbrin-
gens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft 
und Technik nicht hätte erkannt werden können (Ent-
wicklungsrisiko).

 Umweltschaden ist eine 

 –  Schädigung von geschützten Arten und natürlichen 
Lebensräumen, 

 –  Schädigung der Gewässer einschließlich Grund-
wasser, 

 –  Schädigung des Bodens.

 Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer 7.6 
AHB, Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden 
an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder 
geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke 
vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.

4.5.5.2 Nicht versichert sind

4.5.5.2.1 Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Per-
sonen (Versicherungsnehmer oder ein  Mitversicherter) 

richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, 
dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an 
den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen 
Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umwelt-
schutz dienen, abweichen.

4.5.5.2.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden

 a)  die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf 
genommene Einwirkungen auf die Umwelt ent-
stehen.

 b)  die durch gewerbliche Abwässer von unterirdischen 
Abwasseranlagen ausgehen.

 c)  für die der Versicherungsnehmer aus einem ande-
ren Versicherungsvertrag (z. B. Gewässerschaden-
haftpflichtversicherung) Versicherungsschutz hat 
oder hätte erlangen können.

4.5.5.3  Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.

4.5.5.4 Ausland

 Versichert sind - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - im 
Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbe-
reich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) 
eintretende Versicherungsfälle.

 Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend 
von Ziffer 7.9 AHB und Ziffer 4.5.5.1 dieser Besonde-
ren Bedingungen und Risikobeschreibungen – auch 
für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Um-
setzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern 
diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. 
EU-Richtlinie nicht überschreiten.

5 Risikobegrenzungen

5.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht

5.1.1 aus Schäden durch außergewöhnliche Risiken, die nicht 
dem im Versicherungsschein beschriebenen Vertragsge-
genstand entsprechen (für solche Risiken siehe Vorsor-
geversicherung gemäß Ziffer 3.1.3 und Ziffer 4 AHB in 
Verbindung mit Ziffer 4.2 dieser Bedingungen).

5.1.2 aus dem Besitz und Gebrauch von Kraft- und Wasser-
fahrzeugen nach den folgenden Bestimmungen: 

 1. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, 
die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter 
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Per-
son durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder 
eines Kraftfahrzeuganhängers verursachen (siehe 
aber Ziffer 4.3).

 2. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, 
die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter 
oder  eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person 
durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verur-
sachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines 
Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

 3. Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Ver-
sicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für 
alle anderen Versicherten. 

 4. Eine Tätigkeit der in Ziffer 1. und 2. genannten 
Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeug-
anhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch 
im Sinne dieser Bestimmungen, wenn keine dieser 
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und 
wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt 
wird.

5.1.3 aus dem Besitz und Gebrauch von Luft- und Raum-
fahrzeugen nach den folgenden Bestimmungen:

 1. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, 
die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter 
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Per-
son durch den Gebrauch eines Luft- oder Raum-
fahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter 
oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in 
Anspruch genommen werden.
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 2. Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Ver-
sicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für 
alle anderen Versicherten. 

 3. Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 

  – der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder 
Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder 
Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die 
Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raum-
fahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raum-
fahrzeuge bestimmt waren, 

  – Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, 
Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- 
oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen, 

  und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahr-
zeugen, den mit diesen beförderten Sachen, der 
Insassen sowie wegen sonstiger Schäden durch 
Luft- oder Raumfahrzeuge.

5.1.4 wegen Ansprüchen gegen die Personen (Versicherungs-
nehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden 
durch bewusst gesetz-, vorschrifts-, oder sonst pflicht-
widrigen Umgang mit brennbaren oder explosiblen 
Stoffen verursachen.

5.1.5 aus Schäden an Kommissionsware.

5.1.6 aus der Herstellung, Verarbeitung und der gewerb-
lichen Beförderung von Sprengstoffen oder aus ihrer 
Lagerung zu Großhandelszwecken; ferner aus der Ver-
anstaltung oder dem Abbrennen von Feuerwerken.

5.1.7 wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), so-
weit es sich um die Beschädigung von Grundstücken, 
deren Bestandteilen und Zubehör handelt.

5.1.8 wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des 
§ 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und 
Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen.

5.1.9 wegen Schäden aus Anlass von Einreiß- und Abbruch-
arbeiten, sofern diese nicht nur gelegentlich und im 
Rahmen von Neu- und Umbaumaßnahmen erfolgen. 
Ausgeschlossen bleiben Sachschäden in einem Umkreis, 
dessen Radius der Höhe des einzureißenden Bauwerkes 
entspricht. 

5.1.10 wegen Schäden durch Sprengungen jeder Art, sofern 
nicht eine besondere Vereinbarung hierüber mit dem 
Versicherer getroffen worden ist – siehe Versicherungs-
schein  –.

 Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden 
ist, sind in jedem Falle ausgeschlossen Sachschäden, die 
an Immobilien in einem Umkreis von weniger als 150 m 
entstehen.

5.1.11 wegen Schäden durch Stollen-, Tunnel- und Unter-
grundbahnbau (auch bei offener Bauweise).

5.1.12  wegen Schäden aus dem Verändern der Grundwasser-
verhältnisse.

5.1.13 aus Ansprüchen auf Entschädigung mit Strafcharakter, 
insbesondere punitive oder exemplary damages.

5.1.14 aus Ansprüchen nach den Art. 1792 ff. und 2270 und 
den damit im Zusammenhang stehenden Regressan-
sprüchen nach Art. 1147des französischen Code Civil 
oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

5.1.15 aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung 
von Personen oder Sachen sowie aus der selbststän-
digen und nichtselbstständigen Teilnahme am Eisen-
bahnbetrieb.

6 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland 
geltend gemacht werden

 Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht wer-
den, gilt:

6.1 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden 
– abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf 
die Versicherungssumme angerechnet.

 Kosten sind:

 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtsko-
sten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reiseko-
sten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das 
gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Ver-
sicherers entstanden sind.

6.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Euro-
päischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die 
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als 
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Euro-
päischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut ange-
wiesen ist.
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1 Gegenstand des Versicherungsschutzes

 Versichert ist – im Rahmen der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) 
und der folgenden Bedingungen – die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers aus seinen sich aus 
dem nachstehend beschriebenen Risiko ergebenden 
Eigenschaften, Rechtsverhältnissen und Tätigkeiten.

2 Versichertes Risiko

2.1 Versichert ist im Rahmen dieses Vertrages die gesetz-
liche Haftpflicht als Bauherr, sofern Planung, Bauleitung 
und Bauausführung an einen Dritten vergeben sind (si-
ehe jedoch Ziffer  3.1).

2.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Haus- 
und Grundstücksbesitzer für das zu bebauende Grund-
stück und das zu errichtende Bauwerk.

2.3 Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbei-
ten, spätestens zwei Jahre nach Versicherungsbeginn.

2.4  Der Versicherungsnehmer hat nach Abschluss der Bau-
arbeiten dem Versicherer die endgültige Bausumme zur 
Beitragsberechnung aufzugeben.

3  Bauen in eigener Regie (sofern besonders
vereinbart, siehe Versicherungsschein)

3.1 Zusätzlich für das Bauen in eigener Regie (für das Ge-
samtbauvorhaben oder für Teile des Bauvorhabens) 
gilt:

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Bauherr für 
die in eigener Regie durchgeführten Baumaßnahmen. 

 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 
sämtlicher mit den Bauarbeiten beschäftigten Per-
sonen, die sie in Ausführung der Baueigenleistung ver-
ursachen.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Perso-
nenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsneh-
mers gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB) VII handelt.

 Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den 
beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder 
infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststel-
le zugefügt werden.

 Sofern dies besonders vereinbart wurde (siehe Ver-
sicherungsschein), besteht auch dann Versicherungs-
schutz, wenn die Planung und/oder Bauleitung für das 
Objekt vom Versicherungsnehmer selbst erbracht wird 
(Schäden am Objekt bleiben ausgeschlossen).

3.2 Der Versicherungsnehmer hat nach Abschluss der Bau-
arbeiten zusätzlich zur endgültigen Bausumme dem 
Versicherer den Wert der eigenen sowie der in Nach-
barschaftshilfe erbrachten Leistungen zur Beitragsbe-
rechnung aufzugeben.

4 Deckungserweiterungen

4.1 Vermögensschäden

4.1.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetz-
liche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne 
der Ziffer 2.1 AHB aus Versicherungsfällen, die während 
der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
Schäden

 – durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem 
Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) her-
gestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten 
oder sonstige Leistungen;

 – durch Emissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Er-
schütterungen); 

 – aus planender, beratender, bau- oder montagelei-
tender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

 – aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit Anlage-, 
Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- 
oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus 
Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung 
sowie aus Untreue und Unterschlagung;

 – aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und 
Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten und 
Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbe-
werbsrechts;

 – aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten;

 – aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- 
und Kostenanschlägen;

 – aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen 
an wirtschaftlich verbundene Unternehmen sowie 
aus fehlerhafter und/oder unterlassener Kontroll-
tätigkeit;

 – aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

 – aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit 

  –  Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wie-
derherstellung;

  –  Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektro-
nischer Daten;

  –  Rationalisierung und Automatisierung;

  –  Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reise-
veranstaltung;

 – aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder 
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger 
bewusster Pflichtverletzung;

 – aus Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von 
Geld, Wertpapieren und Wertsachen sowie von 
Scheck- und Kreditkarten.

 – aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als 
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vor-
stand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder 
anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgre-
mien/Organe im Zusammenhang stehen.

4.1.2 Verletzung Datenschutzgesetze

 Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 7.16 AHB – 
die gesetzliche Haftpflicht wegen Ver mögens schäden 
im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus Versicherungsfällen, die 
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetre-
ten sind, aus der Verletzung von Daten schutz gesetzen 
durch Miss brauch personenbezogener Daten.

 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 AHB – 
gesetzliche Ansprüche von Versicherten unter ein ander.
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4.1.3 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 
Versicherungsschein.

4.2 Vorsorgeversicherung

 Abweichend von Ziffer 4.2 AHB gelten die vertraglich 
vereinbarten Versicherungssummen auch für die Vor-
sorgeversicherung.

4.3 Arbeitsmaschinen

 Mitversichert sind nicht zulassungs- und nicht versi-
cherungspflichtige selbstfahrende Arbeitsmaschinen 
im nachstehend beschriebenen Umfang:

 Versichert sind Fahrten auf dem Baugrundstück, auch 
auf abgeschlossenen Baustellen. Bei Fahrten auf be-
schränkt öffentlichen Grundstücken und öffentlichen 
Wegen und Plätzen besteht Versicherungsschutz, so-
fern dem nicht ein gesetzliches oder behördliches Ver-
bot entgegensteht.

 Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Zif-
fer 4.3.1 AHB.

 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das 
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberech-
tigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht 
von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. Der 
Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen 
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahr-
erlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche 
Fahrerlaubnis hat. Verletzt der Versicherungsnehmer 
 diese Obliegenheiten, so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfol-
gen bei Verletzung von Obliegenheiten).

4.4 Bei gewerblichen Bauherrenrisiken gilt zusätzlich Fol-
gendes:

4.4.1 Be- und Entladeschäden

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 und 
Ziffer 7.10.2  AHB – die gesetzliche und die der Deut-
sche Bahn AG gegenüber vertraglich übernommene 
Haftpflicht aus der Beschädigung von Land- und Was-
serfahrzeugen sowie Containern durch oder beim Be- 
und Entladen und aller sich daraus ergebender Vermö-
gensschäden. Für Schäden an Containern besteht auch 
dann Versicherungsschutz, wenn diese beim Abheben 
von oder Heben auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch 
Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- und Entladens 
entstehen.

 Für Schäden am fremden Ladegut besteht Versiche-
rungsschutz, sofern

 –  dieses nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt 
ist,

- –  es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsneh-
mers bzw. von ihm, in seinem Auftrag oder für sei-
ne Rechnung von Dritten gelieferte Sachen handelt 
oder,

 –  der Transport der Ladung nicht vom Versicherungs-
nehmer bzw. in seinem Auftrag oder für seine Rech-
nung von Dritten übernommen wurde.

 Ausgeschlossen bleiben Schäden an Containern, wenn 
diese selbst Gegenstand von Verkehrsverträgen (Fracht-, 
Speditions- oder Lagerverträgen) sind.

 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 
Versicherungsschein.

 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch 
Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein Versiche-
rungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.4.2 Leitungsschäden

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 und 
Ziffer 7.10.2 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers wegen Schäden an Erdleitungen 
(Kabeln, unterirdischen Kanälen, Wasserleitungen, 

Gasrohren und anderen Leitungen) sowie an Frei- und/
oder Oberleitungen einschließlich der sich daraus erge-
benden Vermögensschäden.

 Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) 
und der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder 
gelieferten Sachen oder Arbeiten) bleiben bestehen.

 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 
Versicherungsschein.

 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch 
Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein Versiche-
rungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.4.3 Senkungs- und Erdrutschungsschäden

 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14.2 
und Ziffer 7.10.2 AHB – Haftpflichtansprüche wegen 
Senkungen eines Grundstücks  oder Erdrutschungen.

 Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden am Baugrund-
stück selbst und/oder den darauf befindlichen Gebäu-
den oder Anlagen.

 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 
Versicherungsschein.

 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch 
Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein Versiche-
rungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.4.4 Unterfahren, Unterfangen

 Eingeschlossen ist – teilweise abweichend von Ziffer 
7.14.2, Ziffer 7.7 und Ziffer 7.10.2 AHB – die gesetz-
liche Haftpflicht we gen Sachschäden an den zu unter-
fangenden und unterfahrenden Grundstücken, Gebäu-
den, Gebäudeteilen und Anlagen und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden im Rahmen der für 
Tätigkeitsschäden vereinbarten Versicherungssumme 
(siehe Versicherungsschein). Die Regelungen der Zif-
fer 1.2 und Ziffer 7.8 AHB bleiben bestehen.

 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 
Versicherungsschein.

 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch 
Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein Versiche-
rungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.4.5  Tätigkeitsschäden

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB und 
Ziffer 7.10.2 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers an fremden Sachen und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden, wenn diese Sachen

 – durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
des Versicherungsnehmers an diesen Sachen ent-
standen sind;

 – dadurch entstanden sind, dass der Versicherungs-
nehmer diese Sachen zur Durchführung seiner ge-
werblichen und beruflichen Tätigkeit benutzt hat;

 – durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
des Versicherungsnehmers entstanden sind und 
sich diese Sachen im unmittelbaren Einwirkungs-
bereich der Tätigkeit befunden haben.

 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen

 – Beschädigung von Land- und Wasserfahrzeugen 
sowie Containern beim Be- und Entladen, wobei 
sich dieser Ausschluss auch auf die Ladung von sol-
chen Fahrzeugen bezieht. Für Container gilt dieser 
Ausschluss auch dann, wenn die Schäden entste-
hen beim Abheben von oder Heben auf Land- oder 
Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum 
Zwecke des Be- oder Entladens.

 – Leitungsschäden im Sinne von Ziffer 4.4.2.

 – Beschädigung von solchen Sachen, die sich beim 
Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verar-
beitung, Reparatur oder zu sonstigen Zwecken 
befinden, befunden haben oder die von ihm 
 übernommen wurden.
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 – Sachschäden durch Unterfahren und Unterfangen 
im Sinne von Ziffer 4.4.4.

 Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) 
und der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder 
gelieferten Sachen oder Arbeiten) bleiben  bestehen.

 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 
Versicherungsschein.

 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch 
Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein Versiche-
rungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.5 Bei privaten Bauherrenrisiken gilt zusätzlich Folgendes

4.5.1 Be- und Entladeschäden

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – 
die gesetzliche und die der Deutsche Bahn AG gegen-
über vertraglich übernommene Haftpflicht aus der 
Beschädigung von Land- und Wasserfahrzeugen sowie 
Containern durch oder beim Be- und Entladen und aller 
sich daraus ergebender Vermögensschäden. Für Schä-
den an Containern besteht auch dann Versicherungs-
schutz, wenn diese beim Abheben von oder Heben auf 
Land- oder Was ser fahr zeuge durch Kräne oder Winden 
zum Zwecke des Be- und Entladens entstehen.

 Für Schäden am fremden Ladegut besteht Versiche-
rungsschutz, sofern

 – dieses nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt 
ist,

 – es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsneh-
mers bzw. von ihm, in seinem Auftrag oder für sei-
ne Rechnung von Dritten gelieferte Sachen handelt 
oder

 – der Transport der Ladung nicht vom Ver siche rungs-
nehmer bzw. in seinem Auftrag oder für seine Rech-
nung von Dritten übernommen wurde.

 Ausgeschlossen bleiben Schäden an Containern, wenn 
diese selbst Gegenstand von Verkehrsverträgen (Fracht-,
Speditions- oder Lagerverträgen) sind.

 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 
Versicherungsschein.

4.5.2 Leitungsschäden

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB 
– die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers wegen Schäden an Erd leitungen (Kabeln, unter-
irdischen Kanälen, Wasserleitungen, Gasrohren und 
anderen Leitungen) sowie an elek trischen Frei- und/
oder Ober leitungen einschließlich der sich daraus er-
gebenden Vermögensschäden.

 Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprü-
che) und der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an hergestell-
ten oder gelieferten Sachen oder Arbeiten) bleiben 
 bestehen.

 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 
Versicherungsschein.

4.5.3 Senkungs- und Erdrutschungsschäden

 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14.2 
AHB – Haftpflichtansprüche wegen Senkungen eines 
Grund stücks  oder Er schütterungen.

 Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich da-
raus ergebenden Vermögensschäden am Baugrund-
stück selbst und/oder den darauf befindlichen Gebäu-
den oder Anlagen.

 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 
Versicherungsschein.

4.5.4 Unterfahren, Unterfangen

 Mitversichert sind Unterfahrungen und Unterfan-
gungen und alle sich daraus ergebende Vermögens-
schäden.

 Versicherungssummen und/oder Selbstbeteiligung 
 siehe Versicherungsschein.

4.5.5  Gewässerschäden

4.5.5.1 Der Umwelt-Ausschluss gemäß Ziffer 7.10.2 AHB ist für 
die Bauherren-Haftpflichtversicherung bei privaten Ri-
siken nicht anzuwenden.

4.5.5.2  Eingeschlossen ist das Gewässerschaden-Restrisiko (außer 
Anlagenrisiko) im Rahmen der privaten Bauherren-Haft-
pflichtversicherung zu nachfolgenden Bedingungen:

4.5.5.3 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermö-
gensschäden wie Sachschäden behandelt werden, die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für mit-
telbare oder unmittelbare Folgen von Veränderungen der 
physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaf-
fenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers 
(Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als 
Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschäd-
lichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten 
Stoffe (Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich 
durch gesonderten Vertrag gewährt).

4.5.5.4 Kleingebinde

 Mitversichert ist jedoch, sofern nicht Leistungen aus 
anderen Versicherungen erlangt werden können, die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 
Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschäd-
lichen Stoffen in Behältnissen bis zu 60 Liter Fassungs-
vermögen, sofern diese zu dem Anwesen gehören und 
das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Klein-
gebinde 1.000 Liter nicht übersteigt sowie aus der Ver-
wendung dieser Stoffe.

 Werden diese Mengen überschritten, so entfällt die Mit-
versicherung. Ziffer 3.1.2 AHB (Erhöhung und Erweite-
rung des versicherten Risikos) und Ziffer 3.1.3 und Ziffer 4 
AHB (Vorsorgeversicherung) finden keine Anwendung.

4.5.5.5 Rettungskosten

 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens für geboten halten durfte 
(Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachter-
kosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, 
als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die 
Versicherungssumme für Sachschäden nicht überstei-
gen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der 
Regelung der AHB. Auf Weisung des Versicherers aufge-
wendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterko-
sten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen 
mit der Entschädigung die Versicherungssumme für 
Sachschä den übersteigen. Eine Billigung des Versiche-
rers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder 
Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens 
gilt nicht als Weisung des Versicherers.

4.5.5.6 Pflichtwidrigkeiten/Verstöße

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die 
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mit ver si-
cher ten), die den Schaden durch bewusstes Abweichen 
von den dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, 
Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerich-
teten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen 
herbeigeführt haben.

4.5.5.7 Höhere Gewalt etc.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
Schäden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegser-
eignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, 
inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesre publik 
oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfü-
gungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. 
Das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, so-
weit sich elementare Naturkräfte ausge wirkt haben.

4.5.6 Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sa-
nierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadens-
gesetz (USchadG)

4.5.6.1 Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB öffent-
lich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung 
von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 
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(USchadG) , soweit während der Wirksamkeit des Versi-
cherungsvertrages

 – die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, 
unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt 
gelangt sind oder

 – die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfall-
artig und bestimmungswidrig erfolgt ist.

 Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursa-
chung besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden 
durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang 
von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, 
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, 
Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse 
zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungs-
schutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbrin-
gens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft 
und Technik nicht hätte erkannt werden können (Ent-
wicklungsrisiko).

 Umweltschaden ist eine 

 – Schädigung von geschützten Arten und natürlichen 
Lebensräumen, 

 – Schädigung der Gewässer einschließlich Grund-
wasser, 

 – Schädigung des Bodens.

 Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer 
7.6 AHB, Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschä-
den an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten 
oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grund-
stücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrages er-
fasst sind.

4.5.6.2 Nicht versichert sind

4.5.6.2.1 Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die 
Personen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversi-
cherter) richten, die den Schaden dadurch verursacht 
haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen 
oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behörd-
lichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Um-
weltschutz dienen, abweichen.

4.5.6.2.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden

 a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf 
genommene Einwirkungen auf die Umwelt ent-
stehen. 

 b) die durch gewerbliche Abwässer von unterirdischen 
Abwasseranlagen ausgehen.

 c)  für die der Versicherungsnehmer aus einem ande-
ren Versicherungsvertrag (z. B. Gewässerschaden-
haftpflichtversicherung) Versicherungsschutz hat 
oder hätte erlangen können.

4.5.6.3 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.

4.5.6.4 Ausland

 Versichert sind – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – im 
Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbe-
reich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) 
eintretende Versicherungsfälle.

 Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend 
von Ziffer 7.9 AHB und Ziffer 4.5.6.1 dieser Besonde-
ren Bedingungen und Risikobeschreibungen – auch 
für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Um-
setzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern 
diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. 
EU-Richtlinie nicht überschreiten.

5 Risikobegrenzungen

5.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht

5.1.1 aus Schäden durch außergewöhnliche Risiken, die 
nicht dem im Versicherungsschein beschriebenen Ver-
tragsgegenstand entsprechen (für solche Risiken siehe 
 Vorsorgeversicherung gemäß Ziffer 3.1.3 und Ziffer 4 
AHB in Verbindung mit Ziffer 4.2 dieser Bedingungen).

5.1.2 aus dem Besitz und Gebrauch von Kraft- und Wasser-
fahrzeugen nach den folgenden  Bestimmungen:

5.1.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder eines Kraftfahr-
zeuganhängers verursachen (siehe aber Ziffer 4.3).

5.1.2.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für 
die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges 
in Anspruch genommen werden.

5.1.2.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher-
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 
Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 
Versicherten.

5.1.2.4 Eine Tätigkeit der in Ziffer 5.1.2.1 und 5.1.2.2 genann-
ten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeugan-
hänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne 
dieser Bestimmungen, wenn keine dieser Personen Hal-
ter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahr-
zeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

5.1.3 aus dem Besitz und Gebrauch von Luft- und Raum-
fahrzeugen nach den folgenden Bestimmungen:

5.1.3.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursa-
chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- 
oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

5.1.3.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher-
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 
Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 
Versicherten.

5.1.3.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

 – der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder 
Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder 
 Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die 
Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raum-
fahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raum-
fahrzeuge bestimmt waren, 

 – Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, 
Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder deren Teilen,

 und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahr-
zeugen, den mit diesen beförderten Sachen, der Insas-
sen sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder 
Raumfahrzeuge.

5.1.4 wegen Ansprüchen gegen die Personen (Versicherungs-
nehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden 
durch bewusst gesetz-, vorschrifts-, oder sonst pflicht-
widrigen Umgang mit brennbaren oder explosiblen 
Stoffen verursachen.

5.1.5 aus Schäden an Kommissionsware.

5.1.6 aus der Herstellung, Verarbeitung und der gewerb-
lichen Beförderung von Sprengstoffen oder aus ihrer 
Lagerung zu Großhandelszwecken; ferner aus der Ver-
anstaltung oder dem Abbrennen von Feuerwerken.

5.1.7 wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), so-
weit es sich um die Beschädigung von Grundstücken, 
deren Bestandteilen und Zubehör handelt.

5.1.8 wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des 
§ 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und 
Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplo sionen.

5.1.9 wegen Sachschäden bei Einreiß- und Abbrucharbeiten 
in einem Umkreis, dessen Radius der Höhe des einzu-
reißenden Bauwerkes entspricht.

5.1.10 aus Schäden durch Sprengungen jeder Art, sofern nicht 
eine besondere Vereinbarung hierüber mit dem Versiche-
rer getroffen worden ist – siehe Versicherungsschein –.
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 Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden 
ist, sind in jedem Falle ausgeschlossen Sachschäden, die 
an Immobilien in einem Umkreis von weniger als 150 m 
entstehen.

5.1.11 aus Schäden durch Stollen-, Tunnel- und Untergrund-
bahnbau (auch bei offener Bauweise).

5.1.12 aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse.

6  Inländische Versicherungsfälle, die im
Ausland geltend gemacht werden

 Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht wer-
den, gilt:

6.1 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden 
– abweichend von Ziffer 6.5  AHB – als Leistungen auf 
die Versicherungssumme angerechnet.

 Kosten sind:

 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskos-
ten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekos-
ten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt 
auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versiche-
rers entstanden sind.

6.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-
weit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der 
Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten 
die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt 
als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der 
 Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut 
angewiesen ist.



– 26 –

1 Gegenstand und Umfang der Versicherung

1.1 Der Versicherungsschutz richtet sich nach den Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversi-
cherung (AHB) und den nachfolgenden Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibungen für die 
Umwelthaftpflicht-Versicherung.

1.2 Versichert ist - abweichend von Ziffer 7.10.2 AHB - die 
gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Ver-
sicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden 
durch Umwelteinwirkung, für die gemäß Ziffer 1.2.1 bis 
1.2.7 in Versicherung gegebenen Risiken und Tätigkeiten 
(falls vereinbart).

 Der Versicherungsschutz bezieht sich dabei aus-
schließlich auf die im Versicherungsschein genann-
ten, den nachfolgend aufgelisteten Risikobaustei-
nen zugeordneten Anlagen:

1.2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, 
gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, 
zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten 
(WHG-Anlagen).

 Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in An-
hang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz aufgeführt 
sind, Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer und 
Schäden durch Abwässer.

1.2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 
zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen). 

 Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf 
Gewässer und Schäden durch Abwässer.

1.2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Um-
weltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmi-
gungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich 
nicht um WHG- oder UmweltHG-Anlagen handelt (son-
stige deklarierungspflichtige Anlagen).

 Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf 
Gewässer und Schäden durch Abwässer.

1.2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Ein-
bringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder 
Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers 
verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Ab-
wasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

 Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß Ziffer  
7.14.1AHB findet insoweit keine Anwendung 

1.2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 
zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen/
Pflichtversicherung).

1.2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, 
Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß Ziffer 
1.2.1 bis 1.2.5 oder Teilen, die ersichtlich für derartige 
Anlagen bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer 
nicht selbst Inhaber der Anlage ist. Der Ausschluss von 
Schäden durch Abwässer gemäß Ziffer 7.14.1 AHB fin-
det insoweit keine Anwendung (Umwelthaftpflicht-
Regressdeckung).

 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles wer-
den unter den in Ziffer 4 genannten Voraussetzungen 
durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche 
des Inhabers der Anlage gegen den Versicherungsnehmer 
bestehen können.

 Eingeschlossen sind – insoweit abweichend von Ziffer 1 
und Ziffer 7.3 AHB – auf Sachmängeln beruhende Scha-
denersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang we-
gen Personen-, Sach- und gemäß Ziffer 1.4 mitversicher-
te Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer 
aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über 
bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten 
und Leistungen dafür verschuldensunabhängig einzu-
stehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden 
sind.

1.2.7 Umwelteinwirkungen, die im Zusammenhang mit dem 
im Versicherungsschein beschriebenen Risiko stehen, so-
weit diese Umwelteinwirkungen nicht von Anlagen oder 
Tätigkeiten ausgehen oder ausgegangen sind, die unter 
den Anwendungsbereich der unter Ziffer 1.2.1 bis 1.2.6 
aufgeführten Risikobausteine fallen, unabhängig davon, 
ob diese vereinbart wurden oder nicht (Umwelthaft-
pflicht-Basisdeckung).

1.3 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelager-
te Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und ge-
genständlichen Zusammenhang mit einer gemäß der im 
Versicherungsschein ausgewiesenen versicherten Anlage 
nach Ziffer 1.2.1 bis 1.2.5 und Ziffer 1.2.7 in Boden, Luft 
oder Wasser (einschließlich Gewässer) gelangen, ohne in 
diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.

 Der Versicherungsschutz bezieht sich jedoch nicht auf 
die Verwendung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem 
Stalldung, Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz- 
und Düngemitteln, es sei denn, dass diese Stoffe durch 
plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig 
und unabsichtlich in die Umwelt gelangen, durch Nieder-
schläge plötzlich abgeschwemmt werden oder auf andere 
Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz des Versiche-
rungsnehmers stehen.

 Der Versicherungsschutz gemäß Ziffer 1.2.1 bis 1.2.7 be-
zieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schäden eines 
Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwässer 
und mit diesen in Gewässer gelangen.

1.4 Mitversichert sind gemäß Ziffer 2.1 AHB Vermögensschä-
den aus der Verletzung von Aneignungsrechten, des Rechts 
am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb oder 
wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -befugnissen. 
Diese werden wie Sachschäden behandelt.

2 Vorsorge-Versicherung/Erhöhung und Erweite-
rung

2.1 Die Bestimmungen der Ziffer 3.1.3 und Ziffer 4 AHB – 
Vorsorge-Versicherung – finden für die Risikobausteine 
Ziffer 1.2.1 bis 1.2.5 keine Anwendung. Der Versiche-
rungsschutz für neue Risiken bedarf insoweit besonderer 
Vereinbarung.

2.2 Ziffer 3.1.2 und Ziffer 3.2 AHB – Erhöhungen und Erweite-
rungen – findet für die Risikobausteine gemäß Ziffer 1.2.1 
bis 1.2.5 keine Anwendung. Hiervon unberührt bleiben 
mengenmäßige Veränderungen von Stoffen innerhalb 
der unter Ziffer 1.2 versicherten Risiken.

3 Definition des Versicherungsfalles

 Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – die 
nachprüfbare erste Feststellung des Personenschadens, 
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Sachschadens oder eines gemäß Ziffer 1.4 mitversicher-
ten Vermögensschadens durch den  Geschädigten, einen 
sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer. Der 
Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Ver-
sicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht  darauf 
an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang 
des Schadens oder die Möglichkeit zur Erhebung von Haft-
pflichtansprüchen erkennbar war. 

4 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungs-
falles

4.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungs-
fall eingetreten ist,

 –  nach einer Störung des Betriebes

 oder

 – aufgrund behördlicher Anordnung

 Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnah-
men zur Abwendung oder Minderung eines sonst unver-
meidbar eintretenden Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer 
1.4 mitversicherten Vermögensschadens. Die Feststellung 
der Störung des Betriebes oder die behördliche Anord-
nung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, 
wobei der frühere Zeitpunkt maßgeblich ist. 

4.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen i.S. 
der Ziffer 4.1 werden unter den dort genannten Voraus-
setzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass 
die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder 
im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausge-
führt werden.

4.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 

4.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung 
des Betriebes oder eine behördliche Anordnung unver-
züglich anzuzeigen und 

 alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf 
den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv 
geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den 
Schadenumfang zu mindern und

 auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch 
gegen behördliche Anordnungen einzulegen

 oder 

4.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustim-
men.

4.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 4.3 
genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im 
Rahmen des für Aufwendungen gemäß Ziffer 4 vereinbar-
ten Gesamtbetrages nur die notwendigen und objektiv 
geeigneten Aufwendungen ersetzt.

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 4.3 
genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der 
Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen 
und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende 
Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

 Abweichend von Abs.1 und 2 bleibt der Versicherer zum 
Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeig-
neten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen 
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht 
für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist.

4.5 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen – 
auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne der 
Ziffer 4.1 decken – 

 zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, 
Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, 
Grundstücken oder Sachen (auch gemieteten, gepach-
teten, geleasten und dergleichen) des Versicherungsneh-
mers; das gilt auch für solche, die früher im Eigentum 
oder Besitz des Versicherungsnehmers standen.

 Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Ab-
wendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar 
eintretenden versicherten Personen-, Sach- oder gemäß 
Ziffer 1.4 mitversicherten Vermögensschadens, falls Be-
triebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Ver-
sicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung 
nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. Ein-
tretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

5 Nicht versicherte Tatbestände 

 Nicht versichert sind – wobei Aufwendungen vor Eintritt 
des Versicherungsfalles im Sinne der Ziffer 4. wie Ansprü-
che behandelt werden –

5.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder 
entstanden sind, dass beim Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, ab-
tropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch 
ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer ge-
langen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer 
Störung des Betriebes beruhen.

5.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt 
unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene 
Umwelteinwirkungen entstehen. 

 Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nach-
weis erbringt, dass er nach dem Stand der Technik zum 
Zeitpunkt der schadenursächlichen Umwelteinwirkungen 
unter den Gegebenheiten des Einzelfalles die Möglichkeit 
derartiger Schäden nicht erkennen musste (siehe jedoch 
Ziffer 5.13).

5.3 Ansprüche wegen Schäden, die vor Beginn des Versiche-
rungsvertrages eingetreten sind.

5.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe frü-
herer Versicherungsverträge Versicherungsschutz besteht 
oder hätte beantragt werden können.

5.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass 
der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungs-
verhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, 
die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Umwelteinwir-
kung betroffen waren.

5.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Be-
trieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Zwischen- oder 
Endablagerung von Abfällen, soweit es sich nicht um eine 
kurzfristige Zwischenlagerung eigener Abfälle auf dem Be-
triebsgelände handelt.

5.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versiche-
rungsnehmer erzeugte oder gelieferte Abfälle nach Aus-
lieferung entstehen.

5.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versiche-
rungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, 
durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausfüh-
rung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten ent-
stehen (Produkthaftpflicht).

 Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit Versicherungsschutz 
gemäß Ziffer 1.2.6 vereinbart ist.

5.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder 
jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursa-
chen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder 
an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen 
Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz 
dienen, abweichen.

5.10 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch 
verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom 
Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik 
einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen 
für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen 
oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Repara-
turen bewusst nicht ausführen.

5.11 Ansprüche wegen genetischer Schäden.

5.12 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegs-
ereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, 
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inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder un-
mittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher 
Hand beruhen; das gleiche gilt für Schäden durch höhere 
Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt 
haben.

5.13 Ansprüche wegen Normalbetriebsschäden (siehe Zif-
fer 5.2) durch

 – aromatische Kohlenwasserstoffe z. B.:
BTEX, Phenole oder Biphenyle;

 – Schwermetalle;

5.14 darüber hinaus generell Ansprüche wegen Schäden 

 – durch halogenierte Kohlenwasserstoffe (HKW);

 – im Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern.

5.15 Ansprüche aus Anlass von Abbruch- und Einreißarbeiten 
sowie von Sprengungen, sofern nicht eine besondere Ver-
einbarung über den Einschluss getroffen worden ist. 

 Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden 
ist, sind in jedem Falle ausgeschlossen Sachschäden, die 
entstehen,

 –  bei Abbruch- und Einreißarbeiten in einem Umkreis, 
dessen Radius der Höhe des einzureißenden Bauwerks 
entspricht;

 –  bei Sprengungen an Immobilien in einem Umkreis von 
weniger als 150 m.

5.16 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch 
bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen 
Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen verur-
sachen.

5.17 Ansprüche wegen

 –  Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es 
sich um die Beschädigung von Grundstücken, deren 
Bestandteilen und Zubehör handelt.

 – Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des 
§ 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und 
Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen.

5.18  Ansprüche wegen Schäden aus dem Verändern der 
Grund wasserverhältnisse.

5.19 Ansprüche 

 – auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere pu-
nitive oder exemplary damages.

 – nach den Art. 1792 ff. und 2270 und den damit im 
Zusam menhang stehenden Regressansprüchen nach 
Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichar-
tiger Bestimmungen anderer Länder.

 – aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung 
von Personen oder Sachen sowie aus der selbststän-
digen und nichtselbstständigen Teilnahme am Eisen-
bahnbetrieb.

5.20 Kraft-, Luft-, Raum- und Wasserfahrzeuge

5.20.1 Für die Haftpflicht aus dem Besitz und Gebrauch von 
Kraft- und Wasserfahrzeugen gilt:

5.20.1.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch eines Kraftfahrzeuges oder eines Kraftfahrzeugan-
hängers verursachen (siehe aber Ziffer 1.8).

5.20.1.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für 
die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in 
Anspruch genommen werden.

5.20.1.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versi-
cherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versi-
cherten. 

5.20.1.4 Eine Tätigkeit der in Ziffer 5.20.1.1 und 5.20.1.2 genann-
ten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeugan-
hänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne 
dieser Bestimmungen, wenn keine dieser Personen Halter 
oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug 
hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

5.20.2 Für die Haftpflicht aus dem Besitz und Gebrauch von 
Luft- und Raumfahrzeugen gilt:

5.20.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen 
oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder 
Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

5.20.2.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versi-
cherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versi-
cherten. 

5.20.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 

 – der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lie-
ferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für 
Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich 
für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den 
Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren,

 – Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Über-
holung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raum-
fahrzeugen oder deren Teilen,

 und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, 
den mit diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen 
sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge.

5.21 Arbeits- oder Liefergemeinschaften

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teil-
nahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften auch dann, 
wenn sich der Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits- 
oder Liefergemeinschaft selbst richtet.

 Für die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften 
gelten unbeschadet der sonstigen Vertragsbedingungen 
(insbesondere der Versicherungssummen) folgende Be-
stimmungen:

5.21.1  Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote be-
schränkt, welche der prozentualen Beteiligung des Versi-
cherungsnehmers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft 
entspricht. Dabei ist es unerheblich, welcher Partnerfirma 
die schadenverursachenden Personen oder Sachen (Ar-
beitsmaschinen, Baugeräte, Baumaterialien usw.) ange-
hören.

5.21.2  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprü-
che wegen Schäden an den von den einzelnen Partnern in 
die Arbeits- oder Liefergemeinschaft eingebrachten oder 
von der Arbeitsgemeinschaft beschafften Sachen, gleich-
gültig, von wem die Schäden verursacht wurden.

5.21.3  Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner der 
Arbeits- oder Liefergemeinschaft untereinander sowie An-
sprüche der Arbeits- oder Liefergemeinschaft gegen die 
Partner und umgekehrt.

5.21.4 Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb 
der vereinbarten Versicherungssummen über Ziffer 5.21.1 
hinaus für den Fall, dass über das Vermögen eines Part-
ners das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung 
mangels Masse abgelehnt worden ist und für diesen Part-
ner wegen Nichtzahlung seines Beitrages kein Versiche-
rungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem Versicherungs-
nehmer zugewachsene Anteil, soweit für ihn nach dem 
Ausscheiden des Partners und der dadurch erforderlichen 
Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.

5.21.5 Versicherungsschutz im Rahmen der Ziffer 5.21.1 bis 
5.21.3 besteht auch für die Arbeits- oder Liefergemein-
schaft selbst.

5.22 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend 
gemacht werden
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 Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, 
gilt:

5.22.1 Aufwendungen des Versicherers für Kosten – abweichend 
von Ziffer 6.5 AHB – werden als Leistungen auf die Versi-
cherungssumme angerechnet.

 Kosten sind:

 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtsko-
sten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, 
die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch 
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind;

5.22.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Euro-
päischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die 
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als 
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europä-
ischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewie-
sen ist.

6 Versicherungssummen/Jahreshöchstersatzlei-
stung/ Selbstbeteiligung/Serienschäden

6.1 Versicherungssummen

 Für den Umfang der Leistungen des Versicherers bilden 
die im Versicherungsschein angegebenen Versicherungs-
summen die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. 
Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz 
auf mehrere entschädigungspflichtige Personen er-
streckt.

 Aufwendungen i.S. der Ziffer 4 werden im Rahmen der 
vereinbarten Versicherungssumme bis zu dem im Versi-
cherungsschein genannten Gesamtbetrag je Störung des 
Betriebes oder behördlicher Anordnung ersetzt. Auf die 
im Versicherungsschein genannte Maximierung wird hin-
gewiesen. 

 Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen, für die 
Aufwendungen i.S. der Ziffer 4 ersetzt werden, zu einem 
Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten Auf-
wendungen auf die Versicherungssumme des Versiche-
rungsjahres angerechnet, in dem der Versicherungsfall 
eintritt, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen 
im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme eines 
früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versi-
cherungsfälle tatsächlich gemindert hat. 

6.2 Selbstbeteiligung

 Die Selbstbeteiligung ergibt sich aus dem Versicherungs-
schein.

 Sie gilt auch für Aufwendungen vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles.

6.3 Serienschäden

 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung ein-
tretende Versicherungsfälle durch

 – dieselbe Umwelteinwirkung,

 – mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beru-
henden Umwelteinwirkungen,

 – mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beru-
henden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen glei-
chen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und 
zeitlicher, Zusammenhang besteht,

 gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein 
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Ver-
sicherungsfälle als eingetreten gilt. 

 Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen. 

7 Nachhaftung

7.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollstän-
digen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos 

oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versi-
cherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz 
für solche Personen-, Sach- und gemäß Ziffer 1.4  mit-
versicherte Vermögensschäden weiter, die während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum 
Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:

 – Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren 
vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsver-
hältnisses an gerechnet.

 – Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nach-
haftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Ver-
sicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsum-
fanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der 
Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem 
das Versicherungsverhältnis endet. 

7.2 Die Regelung der Ziffer 7.1 gilt für den Fall entsprechend, 
dass während der Wirksamkeit der Versicherung ein ver-
sichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass 
auf den Zeitpunkt des teilweisen Wegfalls des versicherten 
Risikos abzustellen ist. 

8 Auslandsdeckung

8.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1 dieser Bedin-
gungen - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - lediglich solche 
im Ausland eintretende Versicherungsfälle,

 – die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage 
oder eine Tätigkeit im Inland im Sinne der Ziffer 1.2.1 
bis 1.2.7 zurückzuführen sind.

  Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne der Ziffer 1.2.6 nur, 
wenn die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich für das 
Ausland bestimmt waren;

 – aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme 
an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten, 
wenn Versicherungsschutz gemäß Ziffer 1.2.7 verein-
bart wurde. Bau-, Montage-, Wartungs- und Reparatur-
arbeiten (auch Inspektionen und Kundendienst) oder 
sonstige Leistungen gelten nicht als Geschäftsreisen.

8.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Euro-
päischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die 
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als 
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europä-
ischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewie-
sen ist.

8.3 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungs-
nehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durch-
führung von Arbeiten betraut worden sind.

 Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche ge-
gen den Versicherungsnehmer aus Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialge-
setzbuches (SGB VII) unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB).

8.4 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – ab-
weichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die Ver-
sicherungssumme angerechnet.

 Kosten sind:

 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtsko-
sten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, 
die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch 
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind. 

8.5  Bei Versicherungsfällen in USA und Kanada sowie deren 
Territorien oder Ansprüchen, die in den USA und Kanada 
sowie deren Territorien geltend gemacht werden, findet 
eine evtl. vereinbarte Selbstbeteiligung (siehe Versiche-
rungsschein) bei Geschäftsreisen sowie bei der Teilnahme 
an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten kei-
ne Anwendung.
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Klarstellung zu Ziffer 8:

Für die Definition des Anlagen-Begriffes ist deutsches 
Recht maßgebend.

Auf die Risikoabgrenzungen (Ziffer 5.19) wird besonders 
hingewiesen.

9. Kumulklausel

 Besteht für mehrere Versicherungsfälle 

 – die auf derselben Ursache beruhen oder 

 – die auf den gleichen Ursachen, zwischen denen ein 
innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusam-
menhang besteht, beruhen,

 Versicherungsschutz sowohl nach dieser Umwelthaft-
pflicht-, der Umweltschadens-, als auch nach der Betriebs-/

Berufshaftpflichtversicherung, so besteht für jeden dieser 
Ver siche rungsfälle Versicherungsschutz nur im Rahmen der 
für ihn vereinbarten Versicherungssumme.

 Für alle diese Versicherungsfälle steht bei gleicher Versi-
cherungssumme diese maximal einmal zur Verfügung.

 Bei unterschiedlichen Versicherungssummen steht unter 
Berück sich tigung der Zuordnung gemäß Satz 1 für alle 
Versicherungsfälle maximal die höhere Versicherungs-
summe zur Verfügung.

 Sofern die in der Umwelthaftpflicht- bzw. der Umwelt-
schadens- bzw. der Betriebshaftpflichtver sicherung ge-
deckten Versicherungsfälle in unterschiedliche Versiche-
rungsjahre fallen, ist für die Bestimmung der maximalen 
Versicherungssumme für sämtliche Versicherungsfälle das 
Ver si cherung sjahr maßgeblich, in dem der erste gedeckte 
Versicherungsfall eingetre ten ist.
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Umfang des Versicherungsschutzes

1 Gegenstand der Versicherung

1.1 Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtli-
chen Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß Um-
weltschadensgesetz zur Sanierung von Umweltschä-
den. Umweltschaden ist eine

 – Schädigung von geschützten Arten und natürlichen 
Lebensräumen,

 – Schädigung der Gewässer,

 – Schädigung des Bodens.

 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der 
Versicherungsnehmer von einer Behörde oder einem 
sonstigen Dritten auf Erstattung der Kosten für Sanie-
rungsmaßnahmen/Pflichten der oben genannten Art 
in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es nicht 
darauf an, ob der Versicherungsnehmer auf öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in An-
spruch genommen wird.

 Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch 
solche gegen den Versicherungsnehmer gerichteten 
Ansprüche, die auch ohne das Bestehen des Umwelt-
schadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaf-
tungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler 
Umsetzungsgesetze bereits auf Grund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den 
Versicherungsnehmer geltend gemacht werden könnten. 
Versicherungsschutz für derartige Ansprüche kann aus-
schließlich über eine Betriebs-, Berufs- oder Umwelt-Haft-
pflichtversicherung vereinbart werden.

 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht für  
die in der Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung mit-
versicherten Personen.

 Sofern in der Betriebs-/ Berufshaftpflichtversicherung 
die gesetzliche Haftpflicht aus Besitz, Halten und Ge-
brauch von nicht zulassungs- und nicht versicherungs-
pflichtigen Kraftfahrzeugen mitversichert ist, besteht 
im gleichen Umfang Versicherungsschutz in der Um-
weltschadensversicherung.

 Vereinbarungen für die Beauftragung fremder Unter-
nehmen (Subunternehmer) in der Betriebs-/Berufs-
haftpflichtversicherung gelten analog zur Umweltscha-
densversicherung.

1.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gemäß 
Ziffer 1.2.1 bis 1.2.8 in Versicherung gegebenen Risiken 
und Tätigkeiten (falls vereinbart).

 Der Versicherungsschutz bezieht sich dabei aus-
schließlich auf die im Versicherungsschein ge-
nannten, den nachfolgend aufgelisteten Risiko-
bausteinen zugeordneten Anlagen:

1.2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, 
gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, 
zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten 
(WHG-Anlagen).

 Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in An-
hang 1 oder 2 zum UHG aufgeführt sind, Abwasseranla-
gen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch 
Abwässer.

1.2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 
zum UHG (UHG-Anlagen). Ausgenommen sind Ab-
wasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie 
Schäden durch Abwässer.

1.2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Um-
weltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmi-
gungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich 
nicht um WHG- oder UHG-Anlagen handelt (sonstige 
deklarierungspflichtige Anlagen).

 Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen 
auf Gewässer und Schäden durch Abwässer.

1.2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Ein-
bringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder 

Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physika-
lische, chemische oder biologische Beschaffenheit des 
Wassers verändert wird, durch den Versicherungsneh-
mer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

1.2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 
zum UHG (UHG-Anlagen).

1.2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demonta-
ge, Instandhaltung  und Wartung von Anlagen  gemäß 
Ziffer 1.2.1 bis 1.2.5 oder Teilen, die ersichtlich für der-
artige Anlagen bestimmt sind, wenn der Versicherungs-
nehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist (Umwelt-
schadens-Regressdeckung).

1.2.7 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht 
von Ziffer 1.2.6 umfasst sind, nach Inverkehrbringen 
(Umweltschadens-Produktrisiko),

1.2.8 Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eige-
nen oder fremden Grundstücken, sofern sie nicht unter 
die Ziffer 1.2.1 bis 1.2.7 fallen (Umweltschadens-
Basisdeckung).

2 Betriebsstörung

2.1 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Um-
weltschäden, die unmittelbare Folge einer plötzlichen 
und unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versi-
cherungsvertrages eingetretenen Störung des bestim-
mungsgemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers 
oder des Dritten sind (Betriebsstörung).

2.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung  besteht im 
Rahmen der Ziffer 1.2.7 Versicherungsschutz für Um-
weltschäden durch hergestellte oder gelieferte Erzeug-
nisse. Das Gleiche gilt im Rahmen der Ziffer 1.2.8 für 
Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder an-
deren Umgang  von oder mit Erzeugnissen Dritter i. S. 
v. Ziffer 1.2.7. Versicherungsschutz besteht in den Fällen 
der Sätze 1 und 2 ausschließlich dann, wenn der Um-
weltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder 
Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. 
Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Feh-
ler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse 
nach dem Stand von Wissenschaft und  Technik nicht 
hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).

3 Leistungen der Versicherung

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der ge-
setzlichen Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter 
Inanspruchnahme und die Freistellung des Versiche-
rungsnehmers von berechtigten Sanierungs- und Ko-
stentragungsverpflichtungen gegenüber der Behörde 
oder einem sonstigen Dritten.

 Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsver-
pflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer 
auf Grund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkennt-
nisses oder Vergleiches zur Sanierung- und Kostentra-
gung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch ge-
bunden ist. Anerkenntnisse oder Vergleiche, die vom 
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versiche-
rers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden 
den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne 
Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

 Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung 
des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für 
den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch 
des Dritten freizustellen.

3.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwick-
lung des Schadens oder der Abwehr unberechtigter In-
anspruchnahme durch die Behörde oder einen sonstigen 
Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Na-
men des Versicherungsnehmers abzugeben.

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwal-
tungsverfahren oder Rechtsstreit über Sanierungs- oder 
Kostentragungsverpflichtungen gegen den Versiche-
rungsnehmer, ist der Versicherer zur Verfahrens- und 
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Prozessführung bevollmächtigt. Er führt das Verwal-
tungsverfahren oder den Rechtsstreit im Namen des 
Versicherungsnehmers.

3.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltscha-
dens/Umweltdeliktes, der/das eine unter den Versiche-
rungsschutz fallende Sanierungs- und Kostentragungs-
verpflichtung zur Folge haben kann, die Bestellung 
eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von 
dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt 
der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder 
die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten 
des Verteidigers.

4 Versicherte Kosten

 Versichert sind im Rahmen des in Ziffer 3.1 geregelten 
Leistungsumfangs nachfolgende Kosten einschließlich 
notwendiger Gutachter-, Sachverständigen-, Anwalts-, 
Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und Gerichtskosten

4.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, 
natürlichen Lebensräumen oder Gewässern

4.1.1 die Kosten für die „primäre Sanierung”, d. h. für Sanie-
rungsmaßnahmen, die die geschädigten natürlichen 
Ressourcen und/oder beeinträchtigten Funktionen 
ganz oder annähernd in den Ausgangszustand zurück-
versetzen;

4.1.2 die Kosten für die „ergänzende Sanierung”, d.h. für Sa-
nierungsmaßnahmen in Bezug auf die natürlichen Res-
sourcen und/oder Funktionen, mit denen der Umstand 
ausgeglichen werden soll, dass die primäre Sanierung 
nicht zu einer vollständigen Wiederherstellung der ge-
schädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funkti-
onen führt;

4.1.3 die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, d.h. für die 
Tätigkeiten zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste 
natürlicher Ressourcen und/oder Funktionen, die vom 
Zeitpunkt des Eintretens des Schadens bis zu dem Zeit-
punkt entstehen, in dem die primäre Sanierung ihre 
Wirkung vollständig entfaltet hat. „Zwischenzeitliche 
Verluste“ sind Verluste, die darauf zurückzuführen sind, 
dass die geschädigten natürlichen Ressourcen und/
oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben oder ihre 
Funktionen für andere natürliche Ressourcen nicht er-
füllen können, solange die Maßnahmen der primären 
bzw. der ergänzenden Sanierung ihre Wirkung nicht 
entfaltet haben.

 Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden im Rah-
men der vereinbarten Versicherungssumme bis zu dem 
im Versicherungsschein angegebenen Gesamtbetrag je 
Versicherungsfall und zugleich für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres ersetzt.

4.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die 
Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die zumin-
dest sicherstellen, dass die betreffenden Schadstoffe 
beseitigt, kontrolliert, eingedämmt oder vermindert 
werden, so dass der geschädigte Boden unter Berück-
sichtigung seiner zum Zeitpunkt der Schädigung gege-
benen gegenwärtigen oder zugelassenen zukünftigen 
Nutzung kein erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung 
der menschlichen Gesundheit mehr darstellt.

4.3 Die unter Ziffer 4.1 und Ziffer 4.2 genannten Kosten für 
Umweltschäden, die auf Grundstücken des Versiche-
rungsnehmers gemäß Ziffer 9.1 oder  am Grundwasser 
gemäß  Ziffer 9.2 eintreten, sind nur nach besonderer 
Vereinbarung versichert.

5  Erhöhungen und Erweiterungen

5.1 Für Risiken der Ziffern 1.2.1 bis 1.2.5 besteht kein Ver-
sicherungsschutz für Erhöhungen und Erweiterungen. 
Der Versicherungsschutz umfasst aber mengenmäßige 
Veränderungen von Stoffen innerhalb der unter Ziffer 
1.2.1 bis 1.2.5 versicherten Risiken.

5.2  Für Risiken gemäß Ziffer 1.2.6 bis 1.2.8 umfasst der 
Versicherungsschutz Erhöhungen oder Erweiterungen 

der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen an-
gegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem 
Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige 
Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-
pflicht unterliegen.

5.3  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhö-
hungen des versicherten Risikos durch Änderung beste-
hender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit es 
sich hierbei um Rechtsvorschriften auf der Grundlage 
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) han-
delt und diese nicht Vorschriften zur Versicherungs- 
oder Deckungsvorsorgepflicht zum Gegenstand haben. 
Der Versicherer kann den Versicherungsvertrag jedoch 
unter den Voraussetzungen von Ziffer 26 kündigen.

6 Neue Risiken

6.1 Für Risiken gemäß Ziffer 1.2.1 bis 1.2.5, die nach Ab-
schluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, 
bedarf der Versicherungsschutz besonderer Vereinba-
rung.

6.2 Für Risiken gemäß Ziffer 1.2.6 bis 1.2.8, die nach Ab-
schluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, 
besteht Versicherungsschutz im Rahmen des Versiche-
rungsvertrages sofort bis zur Höhe gemäß Ziffer 6.2.3.

6.2.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auf-
forderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb 
eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch 
mit der Beitragsrechnung erfolgen.

 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko 
angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der 
Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen 
ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

6.2.2  Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko ei-
nen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine 
Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer 
Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht 
zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue 
Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

6.2.3  Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer 
Entstehung bis zur Einigung i. S. v. Ziffer 6.2.2 auf den 
im Versicherungsschein angegebenen Betrag begrenzt.

6.2.4 Die Regelung der Versicherung neuer Risiken gemäß 
Ziffer 6.2 gilt nicht für Risiken

 (1)  aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen 
eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit die-
se Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder 
Versicherungspflicht unterliegen;

 (2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von 
Bahnen;

 (3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-
pflicht unterliegen;

 (4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb 
im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträ-
gen zu versichern sind.

7 Versicherungsfall

 Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung 
des Umweltschadens durch den Versicherungsnehmer, 
die zuständige Behörde oder einen sonstigen Dritten. 
Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es 
nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursa-
che oder Umfang des Schadens oder eine Pflicht zur 
Vornahme von Sanierungsmaßnahmen erkennbar war.

8 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungs-
falles

8.1  Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versiche-
rungsfall eingetreten ist,
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 (1) für die Versicherung nach den Risikobausteinen 
1.2.1 bis 1.2.5 nach einer Betriebsstörung

 (2) für die Versicherung nach Risikobaustein 1.2.6 nach 
einer Betriebsstörung bei Dritten

 (3) für die Versicherung nach Risikobaustein 1.2.7 nach 
einer Betriebsstörung bei Dritten – in den Fällen der 
Ziffer 2.2 auch ohne Vorliegen einer Betriebsstö-
rung nach behördlicher Anordnung;

 (4) für die Versicherung nach Ziffer 1.2.8 nach einer 
Betriebsstörung beim Versicherungsnehmer oder 
Dritten – in den Fällen der Ziffer 2.2 auch ohne 
Vorliegen einer Betriebsstörung nach behördlicher 
Anordnung;

 Aufwendungen des Versicherungsnehmers – oder so-
weit versichert des Dritten gemäß (2) bis (4) – für Maß-
nahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst 
unvermeidbar eintretenden Umweltschadens. Die Fest-
stellung der Betriebsstörung oder die behördliche An-
ordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung 
fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

8.2  Aufwendungen auf Grund von Betriebsstörungen oder 
behördlichen Anordnungen i. S. d. Ziffer 8.1 werden 
unter den dort genannten Voraussetzungen unbescha-
det der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen 
durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Er-
satzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden.

8.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

8.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Stö-
rung des Betriebes oder eine behördliche Anordnung 
unverzüglich anzuzeigen und

 alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf 
den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objek-
tiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder 
den Schadenumfang zu mindern und

 auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch 
gegen behördliche Anordnungen einzulegen

 oder

8.3.2  sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzu-
stimmen.

8.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 8.3 
genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm 
im Rahmen des für Aufwendungen gem. Ziffer 8 ver-
einbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und 
objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 8.3 
genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der 
Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen 
und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausge-
hende Aufwendungen in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvor-
liegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche-
rungsnehmer.

 Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer 
zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und ob-
jektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender 
Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der 
Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist.

8.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten 
Versicherungssumme bis zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Gesamtbetrag je Störung des 
Betriebes oder behördlicher Anordnung je Versiche-
rungsfall und zugleich für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres ersetzt.

 Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu 
einem Schaden, so werden die vom Versicherer er-
setzten Aufwendungen auf die für den Versicherungs-
fall maßgebende Versicherungssumme angerechnet, 
es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im 
Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines früheren 

Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versiche-
rungsfälle tatsächlich gemindert hat.

8.6  Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen 
– auch soweit sie sich mit Aufwendungen i. S. v. Zif-
fer 8.1 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Nachrü-
stung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrich-
tungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, 
gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsneh-
mers; auch für solche, die früher im Eigentum oder 
Besitz des Versicherungsnehmers standen, auch für 
solche, die der Versicherungsnehmer hergestellt oder 
geliefert hat.

 Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Ab-
wehr oder Minderung eines sonst unvermeidbar ein-
tretenden versicherten Umweltschadens, falls nicht 
betroffene Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder 
Sachen des Versicherungsnehmers beeinträchtigt wer-
den müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind ab-
zuziehen.

9 Nicht versicherte Tatbestände

 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt:

 Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen 
Schäden, unabhängig davon, ob diese bereits erheb-
liche nachteilige Auswirkungen auf den Erhaltungszu-
stand von Arten und natürlichen Lebensräumen oder 
Gewässer haben oder eine Gefahr für die menschliche 
Gesundheit darstellen,

9.1  die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) 
des Versicherungsnehmers eintreten, die im Eigentum 
des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von 
ihm gemietet, geleast, gepachtet, geliehen sind oder 
durch verbotene Eigenmacht erlangt wurden. Dies gilt 
auch, soweit es sich um dort befindliche geschützte Ar-
ten oder natürliche Lebensräume handelt.

9.2 am Grundwasser.

9.3 infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwas-
sers oder seines Fließverhaltens.

9.4  die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten 
sind.

9.5 die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer 
nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grund-
stücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem 
Zeitpunkt bereits kontaminiert waren.

9.6 die im Ausland eintreten.

9.7  die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim 
Umgang mit Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, 
abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder 
durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer 
oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht, soweit solche 
Vorgänge auf einer Betriebsstörung beruhen.

9.8  die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige 
oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt 
entstehen.

9.9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder 
Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem 
Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlings-
bekämpfungsmitteln, es sei denn, dass diese Stoffe 
durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestim-
mungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt ge-
langen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich 
abgeschwemmt werden oder in andere Grundstücke 
abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsneh-
mers stehen.

9.10 die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeug-
nisse zurückzuführen sind.

9.11  die zurückzuführen sind auf

 (1) gentechnische Arbeiten,

 (2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
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 (3) Erzeugnisse, die

  – Bestandteile aus GVO enthalten

  – aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

9.12 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger 
Entsorgung von Abfällen ohne die dafür erforderliche 
behördliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder un-
zureichender Deklaration oder an einem Ort, der nicht 
im erforderlichen Umfang dafür behördlich genehmigt 
ist.

9.13 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder 
Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen.

9.14 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder 
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahr-
zeuganhängers verursachen.

 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die 
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für 
die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges 
in Anspruch genommen werden.

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher-
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 
Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 
Versicherten.

 Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Per-
sonen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger 
und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch i. S. dieser Be-
stimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Be-
sitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei 
nicht in Betrieb gesetzt wird.

 Falls im Rahmen und Umfang dieses Versicherungsver-
trages eine abweichende Regelung getroffen wurde, 
gilt dieser Ausschluss insoweit nicht.

9.15 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder 
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verur-
sachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines 
Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen 
werden.

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher-
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 
Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 
Versicherten.

 Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen 
Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus

 – der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder 
Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Tei-
len für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit diese Teile 
ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeu-
gen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge 
bestimmt waren;

 – Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, 
Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder deren Teilen.

9.16  soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die 
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitver-
sicherten) richten, die den Schaden dadurch verursa-
chen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen 
oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behörd-
lichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Um-
weltschutz dienen, abweichen.

9.17 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die 
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitver-
sicherten) richten, die den Schaden dadurch verursa-
chen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller 
gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhal-
tenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für An-
wendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder 
Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen 
bewusst nicht ausführen.

9.18 durch Bergbaubetrieb i. S. d. Bundesberggesetz.

9.19  die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feind-
seligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Gene-
ralstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfü-
gungen oder Maßnahmen von Hoher Hand beruhen; 
das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, so-
weit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

9.20 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die 
Personen richten, die den Schaden vorsätzlich herbei-
geführt haben.

9.21 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die 
Personen richten, die den Schaden dadurch verursacht 
haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit 
oder Schädlichkeit

 – Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

 – Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

9.22 soweit diese Pflichten oder Ansprüche auf Grund ver-
traglicher Vereinbarung oder Zusage über die gesetz-
liche Verpflichtung des Versicherungsnehmers hinaus-
gehen.

9.23  die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer ge-
hörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere 
entstanden sind. Es besteht Versicherungsschutz, wenn 
der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

9.24 durch den Betrieb von Kernenergieanlagen.

9.25 durch halogenierte Kohlenwasserstoffe (HKW).

9.26 im Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern.

10  Versicherungssummen/Maximierung/Serien-
schadenklausel/Selbstbehalt

10.1 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet 
die im Versicherungsschein angegebene Versiche-
rungssumme die Höchstgrenze bei jedem Versiche-
rungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versi-
cherungsschutz auf mehrere entschädigungs- oder 
ersatzpflichtige Personen erstreckt. Sämtliche Kosten 
gemäß Ziffer 4 werden auf die Versicherungssumme 
angerechnet.

 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 
eintretende Versicherungsfälle durch

 – dieselbe Einwirkung auf die Umwelt,

 – mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beru-
hende Einwirkungen auf die Umwelt,

 – mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen be-
ruhende Einwirkungen auf die Umwelt, wenn zwi-
schen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere 
sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht, 
oder

 – die Lieferungen von Erzeugnissen mit gleichen Män-
geln,

 gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als 
ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser 
Versicherungsfälle als eingetreten gilt.

10.2  Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungs-
fall von den gemäß Ziffer 4 versicherten Kosten  bzw. 
von den gemäß Ziffer 8 versicherten Aufwendungen 
vor Eintritt des Versicherungsfalles die im Versiche-
rungsschein genannte Selbstbeteiligung zu tragen. Der 
Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der 
gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unberech-
tigter Inanspruchnahme verpflichtet.

10.3 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung 
eines Anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung 
oder  Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers 
scheitert, hat der Versicherer für den von der Weige-
rung an entstehenden Mehraufwand an Kosten gemäß 
Ziffer 4 und Zinsen nicht aufzukommen.
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11 Nachhaftung

11.1  Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollstän-
digen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos 
oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versi-
cherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz 
für solche Umweltschäden weiter, die während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber 
zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsver-
hältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender 
Maßgabe:

 – Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 
Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versiche-
rungsverhältnisses an gerechnet.

 – Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte 
Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung 
des Versicherungsverhältnisses geltenden Versiche-
rungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauch-
ten Teils der Versicherungssumme des Versicherungs-
jahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet.

11.2 Die Regelung der Ziffer 11.1 gilt für den Fall entspre-
chend, dass während der Laufzeit des Versicherungs-
verhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, 
mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls 
des versicherten Risikos abzustellen ist.

12 Versicherungsfälle im Ausland

12.1  Versichert sind abweichend von Ziffer 9.6 im Umfang 
dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der 
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintre-
tende Versicherungsfälle,

 – die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage 
oder eine Tätigkeit im Inland i. S. d. Ziffer 1.2.1 bis 
1.2.8 zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten 
i. S. d. Ziffer 1.2.6 und 1.2.7 nur, wenn die Anlagen 
oder Teile oder Erzeugnisse nicht ersichtlich für das 
Ausland bestimmt waren;

 – aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnah-
me an Ausstellungen und Messen, gem. Ziffer 1.2.8

 Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von 
Ziffer 1.1 auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß 
nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitglied-
staaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Um-
fang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten.

12.2 Nur auf Grund ausdrücklicher Vereinbarung sind ver-
sichert im Umfang dieses Versicherungsvertrages im 
Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle,

12.2.1 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von An-
lagen oder Teilen i. S. v. Ziffer 1.2.6 oder Erzeugnisse i. 
S. v. Ziffer 1.2.7 zurückzuführen sind, wenn die Anlagen 
oder Teile oder Erzeugnisse ersichtlich für das Ausland 
bestimmt waren;

12.2.2 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder 
Wartung von Anlagen oder Teilen i. S. v. Ziffer 1.2.6 zu-
rückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland 
erfolgen;

12.2.3 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhal-
tung, Wartung oder sonstige Tätigkeiten gemäß Ziffer 
1.2.8 zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im 
Ausland erfolgen.

12.3 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung für 
im Ausland belegener Anlagen oder Betriebsstätten, 
z.B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger 
und dgl.

12.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Euro-
päischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die 
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als 
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Euro-
päischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut ange-
wiesen ist.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

13  Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten 
Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten 
oder einmaligen Beitrag rechtzeitig i. S. v. Ziffer 14.1 
zahlt.  Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die 
Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in 
der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten 
hat.

14 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/ 
erster oder einmaliger Beitrag

14.1  Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich 
nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, je-
doch nicht vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 
gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jah-
resbeitrags.

14.2  Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem 
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis 
zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer 
nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versi-
cherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 
des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

14.3  Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer 
vom Versicherungsvertrag zurücktreten, solange der 
Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zu-
rücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

14.4 Wird der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät 
der Versicherungsnehmer 30 Tage nach Ablauf der im 
Versicherungsschein genannten Widerrufsfrist von 2 
Wochen und Zugang einer Zahlungsaufforderung in 
Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung 
nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt, 
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen.

15 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/ 
Folgebeitrag

15.1  Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitrags-
zeitraums fällig.

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im 
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung an-
gegebenen Zeitpunkt erfolgt.

15.2  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät 
der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es 
sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu ver-
treten hat.

 Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen 
Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die 
mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestim-
mung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen 
Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen 
beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Ziffer 
15.3 und 15.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

15.3  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab 
diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungs-
schutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach 
Ziffer 15.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.
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15.4  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der 
Versicherer den Versicherungsvertrag ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsneh-
mer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 15.2 
Abs. 3 darauf hingewiesen hat.

 Die Kündigung kann auch bereits bei der Bestimmung 
der Zahlungsfrist ausgesprochen werden. In diesem Fall 
wird die Kündigung zum Ablauf der Zahlungsfrist wirk-
sam, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeit-
punkt noch mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist 
der Versicherungsnehmer in der Zahlungsaufforderung 
nach Ziffer 15.2 Abs. 3 hinzuweisen.

 Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versiche-
rungsnehmer danach innerhalb eines Monats den ange-
mahnten Betrag, besteht der Versicherungsvertrag fort. 
Für  Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zah-
lungsfrist nach Ziffer 15.3 und der Zahlung eingetreten 
sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

16 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschrift-
ermächtigung

 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag 
zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der 
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung 
nicht widerspricht.

 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Ver-
sicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen 
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, 
wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgege-
benen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

 Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil 
der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung 
widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus 
anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht 
eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, 
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu 
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermitt-
lung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versi-
cherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

17 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zah-
lung

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 
sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn 
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate 
im Verzug ist.

 Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche 
Beitragszahlung verlangen.

18 Beitragsregulierung

18.1  Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mit-
zuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten 
Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten 
sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hin-
weis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben 
sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Auffor-
derung zu machen und auf Wunsch des Versicherers 
nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil 
des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer 
eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten 
Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Un-
richtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

18.2  Auf Grund der Änderungsmitteilung des Versiche-
rungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird der 
Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt 
(Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Ri-
siken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der 
Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich verein-
barte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschrit-
ten werden. Alle entsprechend Ziffer 20.1 nach dem 

Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen 
und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden be-
rücksichtigt.

18.3  Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige 
Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für 
den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung 
in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung 
gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben 
nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung 
statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter 
Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben in-
nerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung 
des erhöhten Beitrages erfolgten.

18.4  Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwen-
dung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für 
mehrere Jahre.

19 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

 Bei vorzeitiger Beendigung des Versicherungsvertrages hat 
der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes 
bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der 
dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz 
bestanden hat.

20. Beitragsangleichung

20.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsanglei-
chung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Um-
satzsumme berechnet werden, findet keine Beitragsan-
gleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig 
von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsanglei-
chung.

20.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wir-
kung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um wel-
chen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der 
Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb 
der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen 
Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr er-
höht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz 
rundet er auf die nächst nied rigere, durch fünf teilbare 
ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei 
auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall ver-
anlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und 
Höhe der Versicherungsleistungen.

 Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres 
ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzah-
lungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum 
neu angemeldeten Schadenfälle.

20.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, 
im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folge-
jahresbeitrag um den sich aus Ziffer 20.2 ergebenden 
Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der 
veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungs-
nehmer mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt 
gegeben.

 Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des 
Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um 
einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den 
der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziffer 20.2 er-
mittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag 
nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durch-
schnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unter-
nehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht 
hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, 
die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

20.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 20.2 oder 20.3 unter 5 
Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Verände-
rung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichti-
gen.

Dauer und Ende des Versicherungsvertrages/Kündigung

21 Dauer und Ende des Versicherungsvertrages

21.1  Der Versicherungsvertrag ist für die im Versicherungs-
schein angegebene Zeit abgeschlossen.
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21.2  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Versicherungsvertrag um jeweils ein Jahr, 
wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine Kündi-
gung in Textform zugegangen ist.

21.3  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr en-
det der Versicherungsvertrag, ohne dass es einer Kün-
digung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

21.4  Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des 
dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kün-
digen; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres in 
Textform zugegangen sein.

22 Wegfall des versicherten Risikos

 Wenn versicherte Risiken teilweise oder vollständig dau-
erhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich 
dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den 
er hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser 
Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wä-
re, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

23 Kündigung nach Beitragsangleichung

 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsanglei-
chung gemäß Ziffer 20.3, ohne dass sich der Umfang 
des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versiche-
rungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeit-
punkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam 
werden sollte.

 Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der 
Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die 
Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens 
einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhö-
hung zugehen.

 Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein 
Kündigungsrecht.

24 Kündigung nach Versicherungsfall

24.1  Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, 
wenn

 – vom Versicherer eine Zahlung von Sanierungskosten 
geleistet wurde,

 – der Versicherer den Anspruch des Versicherungsneh-
mers auf Freistellung zu Unrecht abgelehnt hat oder

 – dem Versicherungsnehmer – bei einer Pflichtversiche-
rung dem Versicherer – eine Klage über einen unter 
den Versicherungsschutz fallenden Anspruch auf 
Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen/
Pflichten gerichtlich zugestellt wird.

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform 
spätestens einen Monat nach der Zahlung von Sanie-
rungskosten, der Ablehnung oder der Zustellung der Klage 
zugegangen sein.

24.2  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündi-
gung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirk-
sam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestim-
men, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode, wirksam wird.

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

25 Kündigung nach Veräußerung versicherter 
Unternehmen

25.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Umweltschadens-
versicherung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt 
dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die wäh-
rend der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versiche-
rungsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein.

 Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen auf Grund eines 
Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen 
Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.

25.2  Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle

 – durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit 
einer Frist von einem Monat,

 – durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit 
sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode

 in Textform gekündigt werden.

25.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn

 – der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von 
dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Über-
gang auf den Dritten Kenntnis erlangt;

 – der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem 
Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis 
zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an be-
stehen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung 
Kenntnis erlangt.

25.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer 
laufenden Versicherungsperiode und wird das Versiche-
rungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige 
Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versiche-
rungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

25.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer 
durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den 
Dritten unverzüglich anzuzeigen.

 Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht 
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt 
eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zu-
gehen müssen, und der Versicherer den mit dem Ver-
äußerer bestehenden Versicherungsvertrag mit dem 
Erwerber nicht geschlossen hätte.

 Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht 
für alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer 
von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, 
wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kün-
digungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat.

 Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der An-
zeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Ver-
äußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm 
die Anzeige hätte zugehen müssen.

26 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund 
Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften

 Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Ände-
rung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften 
(s. Ziffer 5.3) ist der Versicherer berechtigt, den Versi-
cherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, 
wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeit-
punkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer 
von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

27 Mehrfachversicherung

27.1  Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in 
mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.

27.2  Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen 
ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, 
kann er die Aufhebung des später geschlossenen Ver-
trages verlangen.

27.3  Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versiche-
rungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend 
macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung 
Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeit-
punkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie ver-
langt wird, dem Versicherer zugeht.
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Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

28  Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versiche-
rungsnehmers

28.1  Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über ge-
fahrerhebliche Umstände

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen 
der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den 
Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Versiche-
rungsvertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen i. S. 
d. Satzes 1 stellt.

 Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, 
auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, 
den Versicherungsvertrag überhaupt oder mit dem ver-
einbarten Inhalt abzuschließen.

 Wird der Versicherungsvertrag von einem Vertreter des 
Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser die 
gefahrerheblichen Umstände, muss sich der Versiche-
rungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst da-
von Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

28.2  Rücktritt

 (1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den ge-
fahrerheblichen Umständen berechtigen den Versi-
cherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten.

 (2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein 
Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen An-
gaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ge-
macht hat.

  Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob 
fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass der Versicherer den Versicherungsvertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

 (3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-
schutz.

  Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles zurück, darf er den Versicherungsschutz 
nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig 
angezeigte Umstand weder für den Eintritt des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in 
diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, 
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt hat.

  Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der 
der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

28.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vor-
satz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der 
Versicherer den Versicherungsvertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.

 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer 
den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätte.

 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, 
weil er den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätte, werden die anderen Be-
dingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die 

Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die ande-
ren Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperi-
ode Vertragsbestandteil.

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag 
um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Ge-
fahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungs-
vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers fristlos in Textform kündigen.

 Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 28.2 und 28.3 
zustehenden Rechte innerhalb eines Monats in Schrift-
form geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, 
die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, 
Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf 
die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere 
Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, 
wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.

 Dem Versicherer stehen die Rechte nach Ziffer 28.2 und 
28.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer 
Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.

 Der Versicherer kann sich auf die in Ziffer 28.2 und 28.3 
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannte.

28.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers nach Ziffer 28.2 und 28.3 
erlöschen mit Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsab-
schluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor 
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich 
auf 10 Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein 
Vertreter die Anzeigepflicht  vorsätzlich oder arglistig 
verletzt haben.

28.5  Anfechtung

 Das Recht des Versicherers, den Versicherungsvertrag 
wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unbe-
rührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der 
Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden 
der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht.

29 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs-
falles

 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versiche-
rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb 
angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit 
die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen In-
teressen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem 
Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders 
gefahrdrohend.

30 Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines 
Umweltschadens und nach Eintritt eines solchen

30.1  Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Sa-
nierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben 
wurden, dem Versicherer innerhalb einer Woche nach 
Kenntnis durch den Versicherungsnehmer anzuzeigen.

 Das Gleiche gilt

 – wenn gegen den Versicherungsnehmer Ansprüche 
auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwe-
dungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanie-
rung eines Umweltschadens erhoben werden,

 – bei einem behördlichen Tätigwerden wegen der 
Vermeidung oder Sanierung eines Umweltschadens 
gegenüber dem Versicherungsnehmer

30.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Ver-
sicherer jeweils unverzüglich und umfassend zu infor-
mieren über:

 – seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz oblie-
gende Information an die zuständige Behörde,
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 – den Erlass eines Mahnbescheids,

 – eine gerichtliche Streitverkündung,

 – die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen 
oder gerichtlichen Verfahrens.

30.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für 
die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. 
Weisungen des Versicherers sind zu befolgen, soweit 
es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat 
dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße 
Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Scha-
denermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle 
Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Be-
arbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt 
sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt 
werden.

30.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit 
Umweltschäden sind unverzüglich mit dem Versicherer 
abzustimmen. 

30.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungs-
akt im Zusammenhang mit Umweltschäden muss der 
Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die 
sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Wei-
sung des Versicherers bedarf es nicht.

30.6  Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen 
Verfahren wegen eines Umweltschadens hat der Ver-
sicherungsnehmer dem Versicherer die Führung des 
Verfahrens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen 
Verfahrens beauftragt der Versicherer einen Rechtsan-
walt im Namen des Versicherungsnehmers. Der Versi-
cherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht 
sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die 
angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

31 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegen-
heiten

31.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 
aus diesem Versicherungsvertrag, die er vor Eintritt des 
Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versiche-
rer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats 
ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos 
kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruhte.

31.2  Wird eine Obliegenheit aus diesem Versicherungsvertrag 
vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer 
seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verlet-
zung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen.

 Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versiche-
rungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Auf-
klärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Ver-
sicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewie-
sen hat.

 Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Ob-
liegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen.

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer oblie-
genden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig 
verletzt hat.

 Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig 
davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 31.1 zu-
stehendes Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen

32 Mitversicherte Personen

32.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Ansprüche 
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer 
selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf 
die Versicherten entsprechend anzuwenden. Die Be-
stimmungen der Ziffer 6 gelten nicht, wenn das neue 
Risiko nur in der Person eines Versicherten entsteht.

32.2  Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsver-
trag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. 
Er ist neben den Versicherten für die Erfüllung der Ob-
liegenheiten verantwortlich.

33 Abtretungsverbot

 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen 
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder 
abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an 
den geschädigten Dritten ist zulässig.

34 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriften-
änderung

34.1  Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Er-
klärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versiche-
rers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle 
gerichtet werden.

34.2  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für 
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer 
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines ein-
geschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach 
der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt 
entsprechend für den Fall einer Namensänderung des 
Versicherungsnehmers.

34.3  Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für sei-
nen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer 
Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestim-
mungen der Ziffer 34.2 entsprechende Anwendung.

35 Verjährung

35.1  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den all-
gemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

35.2  Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von 
der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu 
dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruch-
steller in Textform zugeht.

36 Zuständiges Gericht

36.1  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständig-
keit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist 
der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

36.2  Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 
müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort 
seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der 
Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt 
sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder 
der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das 
Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Of-
fene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene 
Partnerschaftsgesellschaft ist.
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36.3  Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Ver-
sicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

37 Anzuwendendes Recht

 Für diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.

38 Kumulklausel

 Besteht für mehrere Versicherungsfälle 

 – die auf derselben Ursache beruhen oder 

 – die auf den gleichen Ursachen, zwischen denen ein 
innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zu-
sammenhang besteht, beruhen,

 Versicherungsschutz sowohl nach dieser Umweltscha-
dens-, der Umwelthaftpflicht-, als auch nach der Betriebs-
/Berufshaftpflichtversicherung, so besteht für jeden dieser 
Ver siche rungsfälle Versicherungsschutz nur im Rahmen 
der für ihn vereinbarten Versicherungssumme.

 Für alle diese Versicherungsfälle steht bei gleicher Versi-
cherungssumme diese maximal einmal zur Verfügung.

 Bei unterschiedlichen Versicherungssummen steht un-
ter Berück sich tigung der Zuordnung gemäß Satz 1 für 
alle Versicherungsfälle maximal die höhere Versiche-
rungssumme zur Verfügung.

 Sofern die in der Umweltschadens- bzw. der Umwelt-
haftpflicht- bzw. der Betriebshaftpflichtver sicherung 
gedeckten Versicherungsfälle in unterschiedliche Ver-
sicherungsjahre fallen, ist für die Bestimmung der ma-
ximalen Versicherungssumme für sämtliche Versiche-
rungsfälle das Ver si cherung sjahr maßgeblich, in dem 
der erste gedeckte Versicherungsfall eingetre ten ist.
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Gesondert in Rechnung gestellte Kosten

1 In folgenden Fällen kann der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer pauschal zusätzliche Kosten gesondert in 
Rechnung stellen:

– Schriftliche Mahnung bei Nichtzahlung von Folge bei-
trägen,

– Verzug mit Beiträgen,

– Rückläufer im Lastschriftverfahren.

 Die Höhe des pauschalen Kostenbetrages kann sich wäh-
rend der Vertragslaufzeit ändern. Eine Übersicht über die 
jeweils aktuellen Kostenansätze kann der Versicherungs-
nehmer beim Versicherer anfordern.

2 Der Versicherer hat sich bei der Bemessung der Pauscha-
le an dem bei ihm regelmäßig entstehenden Aufwand 
 orientiert. Sofern der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die der Bemessung zu Grunde liegenden Annahmen 
im jeweiligen Fall dem Grunde nach nicht zutreffen, entfällt 
die Pauschale.  Sofern der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Pauschale der Höhe nach wesentlich niedriger zu 
beziffern ist, wird sie entsprechend herabgesetzt.

Wurde in der Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtver-
sicherung für gewerbliche Risiken ein ISP-Bonus verein-
bart, gilt folgende Klausel:

ISP-Bonus 

1 Der Beitragsberechnung dieses Vertrages liegt der verein-
barte ISP-Bonus zugrunde.

2 Der ISP-Bonus beträgt 10 % bei Vorhandensein einer Dyna-
mischen Sach-Gebäudeversicherung mit mindestens den 
Grundgefahren Feuer und Sturm/Hagel im Rahmen einer 

Klauseln zur Haftpflichtversicherung

Immobiliensicherungspolice und mindestens einem der 
nachfolgenden Zusatzbausteine:

a) Mietausfalldeckung mit mindestens den Gefahren 
 Feuer und Sturm/Hagel;

b) Gefahr Glasbruch im Rahmen der Dynamischen Sach-
Gebäudeversicherung;

c) Gefahren der Technischen Versicherung im Rahmen der 
Dynamischen Sach-Gebäudeversicherung;

d) selbstständige Photovoltaik-Versicherung für das in der 
ISP versicherte Risiko für denselben Versicherungsneh-
mer;

e) selbstständige Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtver-
sicherung für das in der ISP versicherte Risiko und für 
denselben Versicherungsnehmer oder eine Betriebs-
haftpflichtversicherung für das in der ISP versicherte 
Risiko und für denselben Versicherungsnehmer.

3 Sind die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt und wurde 
zusätzlich ein weiterer Zusatzbaustein aus Nr. 2 a) bis Nr. 2 
e) vereinbart, beträgt der Bonus insgesamt 15 %; bei zwei 
weiteren oder mehr Bausteinen insgesamt 20 %. Entfällt ein 
Baustein, so ändert sich der Bonus entsprechend. 

4 Entfallen alle Zusatzbausteine oder eine der Grundgefahren 
(Feuer, Sturm/Hagel) aus der Dynamischen Sach-Gebäude-
versicherung, entfällt der ISP-Bonus komplett.

5 Sind mehrere Gebäude in einem DSG-Vertrag versichert, so 
werden die Voraussetzung für den ISP-Bonus und dessen 
Höhe (siehe  Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4) nach dem Gebäude mit 
der höchsten Versicherungssumme ermittelt.

6 Aufgrund eines reduzierten oder entfallenen ISP-Bonus ent-
steht kein außerordentliches Kündigungsrecht aufgrund 
 einer Anpassungsklausel.
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Identität des Versicherers

Name: AachenMünchener Versicherung AG 
Anschrift: AachenMünchener-Platz 1, 52064 Aachen 
Rechtsform: Aktiengesellschaft 
Sitz: AachenMünchener-Platz 1, 52064 Aachen 
Handelsregister: Registergericht Aachen – HR B 1043 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Giovanni Liverani

Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

AachenMünchener Versicherung AG 
AachenMünchener-Platz 1 
52064 Aachen

vertreten durch den Vorstand: Christoph Schmallenbach, 
Vorsitzender; Helmut Gaul, Ulrich Rieger

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die AachenMünchener Versicherung AG betreibt alle Arten der 
Schaden- und Unfallversicherung.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den einzelnen 
Versicherungen aufgeführten Versicherungsbedingungen und Klau-
seln, die in den entsprechenden Registern dieser Produktunterlagen 
enthalten sind. 

Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung unserer Leistung

In unseren Produktinformationsblättern haben wir Sie bereits näher 
über Art und Umfang der jeweiligen Versicherung informiert. 

Nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung unserer Leis-
tungspflicht erbringen wir die im jeweiligen Versicherungsvertrag 
für diesen Fall vereinbarte Leistung.

Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Erfüllung 
unserer Leistungen sind in den maßgeblichen Versicherungsbedin-
gungen und Klauseln geregelt.

Gesamtbeitrag der Versicherung

Der Gesamtbeitrag des Vertrages/der Verträge einschließlich aller 
Bestandteile wie z. B. gesetzliche Versicherungsteuern oder Raten-
zahlungszuschlag ergibt sich aus dem Antrag. 

Zahlung, Erfüllung und Zahlweise der Beiträge

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss 
des Vertrages, jedoch nicht vor dem Beginn des Versicherungs-
schutzes, fällig.

Wann Sie die Folgebeiträge zu zahlen haben, richtet sich nach der 
im Antrag vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jährlich). Ist 
die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, sorgen Sie 
bitte für entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als rechtzeitig, 
wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und 
einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen wird.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster 
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. Es gelten die 
ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als 
gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode wer-
den sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate 
ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn in der Sachversiche-
rung eine Entschädigung fällig wird.

Bei jährlicher Zahlweise erhalten Sie einen Zahlungsbonus von 5 %, 
ist halbjährliche Zahlweise vereinbart, beträgt der Nachlass 2 %.

Monatliche Zahlung setzt ein zu unseren Gunsten erteiltes SEPA-
Lastschriftmandat voraus. Entfällt diese Voraussetzung nachträg-
lich, gilt vierteljährliche Zahlweise vereinbart.

Auf die Möglichkeit einer Beitragsangleichung in der Haftpflichtversiche-
rung auf Grund von Versicherungsbedingungen wird hingewiesen.

Nähere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen des jeweils gewählten Produktes zu finden.

Gültigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen 

Die Informationen dieser Produktunterlagen einschließlich der im 
Antrag genannten Beiträge behalten für die Dauer von drei Mona-
ten nach ihrer Aushändigung Gültigkeit.

Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag und Zugang 
des Versicherungsscheines oder einer gesonderten Annahmeerklä-
rung durch den Versicherer zustande.

Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden; 
Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt. Innerhalb dieser Frist 
können wir Ihren Antrag annehmen.

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung ohne Angabe von Gründen 
innerhalb von 14 Tagen in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Eine ausführliche Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht 
finden Sie im Antrag. 

Beendigung des Vertrages, Kündigungsmöglichkeiten

Jeder Vertragspartner kann den Vertrag zum Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer kündigen. Verträge von mindestens einjähriger 
Dauer verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer 
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf durch 
 einen Vertragspartner gekündigt wird. Bei einer Vertragslaufzeit 
von mehr als drei Jahren können Sie den Vertrag zum Ablauf des 
dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. 

Eine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie drei Monate vor dem 
jeweiligen Ablauf dem anderen Vertragspartner in Textform zuge-
gangen ist.

Der Vertrag kann vorzeitig gekündigt werden, insbesondere 

• im Versicherungsfall 

• bei Obliegenheitsverletzung

• in bestimmten Fällen der Beitragsangleichung

Darüber hinaus endet der Vertrag bei Fortfall des versicherten Risikos.

Einzelheiten befinden sich in den entsprechenden Versicherungs-
bedingungen.

Anwendbares Recht 

Auf die vorvertraglichen Verhandlungen und auf das Vertragsverhält-
nis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Verwendete Sprache 

Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz erfolgt in deutscher 
Sprache.

Außergerichtliche Beschwerde- und Behelfsverfahren

Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind?

Bitte melden Sie sich jederzeit mit Ihrem Anliegen oder Ihrer Be-
schwerde direkt bei Ihrer Kundenservice-Direktion. Die Adresse und 

AH-IVN-2 0418

Kundeninformationen
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Telefonnummer finden Sie in dem Begleitschreiben zu Ihrem Versi-
cherungsschein. Darüber hinaus können Sie sich auch über unsere 
Internetseite an uns wenden:

www.amv.de/LobundKritik

Sollte Ihr Problem auf diesem Wege nicht zu lösen sein, schreiben 
Sie bitte unserem Vorstand:

Vorstand der AachenMünchener Versicherung AG, 
52054 Aachen

Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit Ihnen Ihr Anliegen oder 
Ihre Beschwerde klären werden.

Wenn Sie aber mit unserer Entscheidung nicht einverstanden sind, 
können Sie als unabhängigen und neutralen Schlichter den Versi-
cherungsombudsmann ansprechen:

Versicherungsombudsmann e. V., 
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Weitere Kontaktwege und Informationen hierzu finden Sie auf 
www.versicherungsombudsmann.de.

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige 
Schlichtungsstelle. Er überprüft neutral, schnell und unbürokratisch 
die Entscheidungen der Versicherer. Für Sie als Verbraucher arbeitet 
er kostenfrei.

Sie können Ihre Beschwerde auch an die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Bereich Versicherungen, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn,

richten. Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre Ent-
scheidung in einzelnen Streitfällen nicht verbindlich.

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon 
unberührt.

Wir möchten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Unser Kundenservice 
ist ausgezeichnet – Ihre Anliegen nehmen wir sehr ernst.



– 46 –TA 16 171207

Datenschutzhinweise

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
 personenbezogenen Daten durch die AachenMünchener Versiche-
rung AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht  zustehenden 
 Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

AachenMünchener Versicherung AG
AachenMünchener-Platz 1
52064 Aachen
Telefon: 0241 456-0 
Fax: 0241 456-4510 
E-Mail: service@amv.de 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter 
der o.g. Adresse mit dem Zusatz Datenschutzbeauftragter oder per 
E-Mail unter: 

datenschutzbeauftragter@amv.de 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Be-
stimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller 
weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser 
Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ 
(Code of Conduct Datenschutz) verpflichtet, die die oben genannten 
Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie 
im Internet unter https://www.amv.de/datenschutz abrufen. 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die 
von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Ver-
trages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. 
Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir die-
se  Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur 
 Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benö-
tigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall einge-
treten und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsver-
trages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die 
Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vor-
gaben. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener 
 Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) 
DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener 
Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Unfallver-
sicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung 
nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statis-
tiken mit diesen Datenkategorien, geschieht dies auf Grundlage von 
Art. 9 Abs. 2 j)  DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. Eine erteilte Einwilligung 
kann  jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf 
von Einwilligungserklärungen, die gegebenenfalls vor der Geltung 
der DSGVO, also vor dem 25.05.2018, uns gegenüber erteilt worden 
sind.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns 
oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbe-
sondere erforderlich sein:

–  zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

–  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte sowie für 
Markt- und Meinungsumfragen,

–  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten; insbesondere 
 nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf 
Versicherungsmissbrauch hindeuten können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten 
oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen 
i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Rückversicherer:

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versi-
cherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich 
sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer 
zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder 
den Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist es möglich, 
dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner be-
sonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei 
der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln 
Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung 
unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur 
Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. 
Nähere Informationen können Sie von unserem Rückversicherer, der 
Generali Deutschland AG, Adenauerring 7, 81737  München erhalten.

Vermittler/Vermögensberater:

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Ver-
mittler/Vermögensberater betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler/
Vermögensberater die zum Abschluss und zur Durchführung des 
Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch 
übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden 
Vermittler/Vermögensberater, soweit diese die Informationen zu Ihrer 
Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleis-
tungsangelegenheiten benötigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgrup-
pe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Grup-
pe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungs-
vertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer 
Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von 
Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- 
und Schadenbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen 
Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet 
werden. In unserer Dienstleisterliste auf der CD bzw. in den Unterlagen, 
die Sie vor Antragstellung erhalten haben, sowie in der jeweils aktuellen 
Version im Internet unter https://www.amv.de/datenschutz finden Sie die 
Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten zum Teil externer Dienstleister. 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienst-
leister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen 
 bestehen, können Sie der Übersicht auf der CD bzw. in den Unterlagen, 
die Sie vor Antragstellung erhalten haben, sowie in der jeweils aktuellen 
Version auf unserer Internetseite unter https://www.amv.de/datenschutz 
entnehmen.

Weitere Empfänger:

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere 
Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetz-
licher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbe-
hörden oder Strafverfolgungsbehörden).
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Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben 
 genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vor-
kommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt wer-
den, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen  geltend gemacht 
werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu 
 dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, 
soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nach-
weis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus 
dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwä-
schegesetz. Die Speicherfristen  betragen danach bis zu zehn Jahren.

Betroffenenrechte

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer  Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer 
Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von 
Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 
 maschinenlesbaren Format  zustehen.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter  Interessen, 
können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus 
Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die 
 Datenverarbeitung sprechen. 

Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzauf-
sichtsbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf 

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informations-
system (HIS) der informa HIS GmbH, Kreuzberger Ring 68, 
65205 Wiesbaden zur Sachverhaltsaufklärung bei der Schaden-
prüfung sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. 
Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit 
dem HIS erforderlich.

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur 
Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in der Kfz-Haftpflichtver-
sicherung) bzw. bei Eintritt des Versicherungsfalls ggf. zu überprüfen 
und bei Bedarf zu ergänzen, können wir im dafür erforderlichen Um-
fang personenbezogene Daten mit dem von Ihnen im Antrag benann-
ten früheren Versicherer austauschen.

Bonitätsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig 
ist, fragen wir in der Kfz-Versicherung bei einer Auskunftei, der Infos-
core Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden 
 Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens 
ab.

Datenübermittlung in ein Drittland

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, dann tun wir dies 
nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemes-
senes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemes-
sene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne 
 Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vor-
handen sind.
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I. EINLEITUNG

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
(GDV) mit Sitz in Berlin ist die Dachorganisation der privaten Versiche-
rer in Deutschland. Ihm gehören über 450 Mitgliedsunternehmen an. 
Diese bieten als Risikoträger Risikoschutz und Unterstützung sowohl 
für private Haushalte als auch für Industrie, Gewerbe und öffentliche 
Einrichtungen. Der Verband setzt sich für alle die Versicherungswirt-
schaft betreffenden Fachfragen und für ordnungspolitische Rahmen-
bedingungen ein, die den Versicherern die optimale Erfüllung ihrer 
Aufgaben ermöglichen.

Die Versicherungswirtschaft ist von jeher darauf angewiesen, in 
 großem Umfang personenbezogene Daten der Versicherten zu ver-
wenden. Sie werden zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung 
erhoben, verarbeitet und genutzt, um Versicherte zu beraten und zu 
betreuen sowie um das zu versichernde Risiko einzuschätzen, die 
Leistungspflicht zu prüfen und Versicherungsmissbrauch im Interesse 
der Versichertengemeinschaft zu verhindern. Versicherungen können 
dabei heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Da-
tenverarbeitung erfüllen.

Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung und der Schutz 
der Privatsphäre sowie die Sicherheit der Datenverarbeitung sind für 
die Versicherungswirtschaft ein Kernanliegen, um das Vertrauen der 
Versicherten zu gewährleisten. Alle Regelungen müssen nicht nur im 
Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutzricht-
linie, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und aller bereichs-
spezifischen Vorschriften über den Datenschutz stehen, sondern die 
beigetretenen Unternehmen der Versicherungswirtschaft verpflichten 
sich darüber hinaus, den Grundsätzen der Transparenz, der Erforder-
lichkeit der verarbeiteten Daten und der Datenvermeidung und -spar-
samkeit in besonderer Weise nachzukommen.

Hierzu hat der GDV im Einvernehmen mit seinen Mitgliedsunter-
nehmen die folgenden Verhaltensregeln für den Umgang mit den 
personenbezogenen Daten der Versicherten aufgestellt. Sie schaffen 
für die Versicherungswirtschaft weitestgehend einheitliche Standards 
und fördern die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Regelungen. 
Die für die Mitgliedsunternehmen zuständigen Aufsichtsbehörden 
 haben den Verhaltensregeln zugestimmt. Daraufhin sind sie dem Ber-
liner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit als für den 
GDV zuständige Aufsichtsbehörde nach § 38 a Bundesdatenschutz-
gesetz unterbreitet und von ihm als mit dem geltenden Datenschutz-
recht vereinbar erklärt worden. Die Mitgliedsunternehmen des GDV, 
die diesen Verhaltensregeln gemäß Artikel 30 beitreten, verpflichten 
sich damit zu deren Einhaltung. 

Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten der beigetretenen Unter-
nehmen die Gewähr bieten, dass Datenschutz- und Datensicher-
heitsbelange bei der Gestaltung und Bearbeitung von Produkten und 
Dienstleistungen berücksichtigt werden. Der GDV versichert seine 
Unterstützung bei diesem Anliegen. Die beigetretenen Unternehmen 
weisen ihre Führungskräfte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an, die Verhaltensregeln einzuhalten. Antragsteller und Versicherte 
werden über die Verhaltensregeln informiert.

Darüber hinaus sollen mit den Verhaltensregeln zusätzliche Einwilli-
gungen möglichst entbehrlich gemacht werden. Grundsätzlich sind 
solche nur noch für die Verarbeitung von besonders sensiblen Arten 
personenbezogener Daten – wie Gesundheitsdaten – sowie für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Werbung 
oder der Markt- und Meinungsforschung erforderlich. Für die Verar-
beitung von besonders sensiblen Arten personenbezogener Daten 
– wie Gesundheitsdaten – hat der GDV gemeinsam mit den zustän-
digen Aufsichtsbehörden Mustererklärungen mit Hinweisen zu deren 
Verwendung erarbeitet. Die beigetretenen Unternehmen sind von den 
Datenschutzbehörden aufgefordert – angepasst an ihre Geschäfts-
abläufe –, Einwilligungstexte zu verwenden, die der Musterklausel 
entsprechen.

Die vorliegenden Verhaltensregeln konkretisieren und ergänzen die 
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes für die Versicherungs-
branche. Als Spezialregelungen für die beigetretenen Mitgliedsunter-
nehmen des GDV erfassen sie die wichtigsten Verarbeitungen personen -
bezogener Daten, welche die Unternehmen im Zusammenhang mit 
der Begründung, Durchführung, Beendigung oder Akquise von Ver-
sicherungsverträgen sowie zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 
vornehmen.

Da die Verhaltensregeln geeignet sein müssen, die Datenverarbeitung 
aller beigetretenen Unternehmen zu regeln, sind sie möglichst allge-
meingültig formuliert. Deshalb kann es erforderlich sein, dass die ein-
zelnen Unternehmen diese in unternehmensspezifischen Regelungen 
konkretisieren. Das mit den Verhaltensregeln erreichte Datenschutz- 
und Datensicherheitsniveau wird dabei nicht unterschritten. Darüber 
hinaus ist es den Unternehmen unbenommen, Einzelregelungen mit 
datenschutzrechtlichem Mehrwert, z. B. für besonders sensible Daten 
wie Gesundheitsdaten oder für die Verarbeitung von Daten im Inter-
net, zu treffen. Haben die beigetretenen Unternehmen bereits solche 
besonders datenschutzfreundlichen Regelungen getroffen oder be-
stehen mit den zuständigen Aufsichtsbehörden spezielle Vereinba-
rungen oder Absprachen zu besonders datenschutzgerechten Verfah-
rensweisen, behalten diese selbstverständlich auch nach dem Beitritt 
zu diesen Verhaltensregeln ihre Gültigkeit.

Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes. Unberührt bleiben die Vorschriften 
zu Rechten und Pflichten von Beschäftigten der Versicherungswirt-
schaft.

II. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Für die Verhaltensregeln gelten die Begriffsbestimmungen des 
Bundes datenschutzgesetzes. Darüber hinaus sind:

Unternehmen:
die diesen Verhaltensregeln beigetretenen Mitgliedsunternehmen des 
GDV, soweit sie das Versicherungsgeschäft als Erstversicherer be-
treiben,

Versicherungsverhältnis: 
Versicherungsvertrag einschließlich der damit im Zusammenhang ste-
henden rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisse,

Betroffene:
Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren personen-
bezogene Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft 
verarbeitet werden,

Versicherte:
•  Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen des Unter-

nehmens,

•  versicherte Personen einschließlich der Teilnehmer an Gruppenver-
sicherungen,

Antragsteller:
Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen Antrag auf 
Abschluss eines Versicherungsvertrages stellen, unabhängig davon, 
ob der Versicherungsvertrag zustande kommt,

weitere Personen:
außerhalb des Versicherungsverhältnisses stehende Betroffene, wie Ge-
schädigte, Zeugen und sonstige Personen, deren Daten das Unterneh-
men im Zusammenhang mit der Begründung, Durchführung oder Been-
digung eines Versicherungsverhältnisses erhebt, verarbeitet und nutzt,

Datenerhebung:
das Beschaffen von Daten über die Betroffenen,

Datenverarbeitung:
Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personen-
bezogener Daten,
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Datennutzung:
jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um 
Verarbeitung handelt,

Automatisierte Verarbeitung:
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten un-
ter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen,

Stammdaten:
die allgemeinen Kundendaten der Versicherten: Name, Adresse, Ge-
burtsdatum, Geburtsort, Kundennummer, Versicherungsnummer(n) 
und vergleichbare Identifikationsdaten sowie Kontoverbindung, 
Telekommunikationsdaten, Werbesperren, Werbeeinwilligung und 
 Sperren für Markt- und Meinungsforschung,

Dienstleister:
andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich Aufga-
ben für das Unternehmen wahrnehmen,

Auftragnehmer:
andere Unternehmen oder Personen, die weisungsgebunden im Auf-
trag des Unternehmens personenbezogene Daten erheben, verarbei-
ten oder nutzen,

Vermittler:
selbstständig handelnde natürliche Personen (Handelsvertreter) und 
Gesellschaften, welche als Versicherungsvertreter oder -makler im 
Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versicherungs-
verträge vermitteln oder abschließen.

III. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1 Geltungsbereich

(1) Die Verhaltensregeln gelten für die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dem Ver-
sicherungsgeschäft durch die Unternehmen. Dazu gehört neben dem 
Versicherungsverhältnis die Erfüllung gesetzlicher Ansprüche, auch 
wenn ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt, nicht oder 
nicht mehr besteht.

(2) Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschrif-
ten des Bundesdatenschutzgesetzes.

Art. 2 Grundsatz 

(1) Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 
 Daten erfolgt grundsätzlich nur, soweit dies zur Begründung, Durch-
führung oder Beendigung eines Versicherungsverhältnisses erforder-
lich ist, insbesondere zur Bearbeitung eines Antrags, zur Beurteilung 
des zu versichernden Risikos, zur Erfüllung der Beratungspflichten 
nach § 6 VVG, zur Prüfung einer Leistungspflicht und zur internen 
Prüfung des fristgerechten Forderungsausgleichs. Sie erfolgt auch 
zur Missbrauchsbekämpfung oder zur Erfüllung gesetzlicher Ver-
pflichtungen oder zu Zwecken der Werbung sowie der Markt- und 
Meinungsforschung.

(2) Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen 
der den Betroffenen bekannten Zweckbestimmung verarbeitet oder 
genutzt. Eine Änderung oder Erweiterung der Zweckbestimmung er-
folgt nur, wenn sie rechtlich zulässig ist und die Betroffenen darüber 
informiert wurden oder wenn die Betroffenen eingewilligt haben.

Art. 3  Grundsätze zur Qualität der Datenerhebung, -verarbeitung 
und -nutzung

(1) Die Unternehmen verpflichten sich, alle personenbezogenen Daten 
in rechtmäßiger und den schutzwürdigen Interessen der Betroffenen 
entsprechender Weise zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.

(2) Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung richtet sich an 
dem Ziel der Datenvermeidung und Datensparsamkeit aus, insbeson-
dere werden die Möglichkeiten zur Anonymisierung und Pseudony-
misierung genutzt, soweit dies möglich ist, und der Aufwand nicht 
unverhältnismäßig zu dem angestrebten Schutzzweck ist. Dabei ist 
die Anonymisierung der Pseudonymisierung vorzuziehen.

(3) Die verantwortliche Stelle trägt dafür Sorge, dass die vorhandenen 
personenbezogenen Daten richtig und auf dem aktuellen Stand ge-
speichert sind. Es werden angemessene Maßnahmen dafür getroffen, 
dass nicht zutreffende oder unvollständige Daten berichtigt, gelöscht 
oder gesperrt werden.

(4) Die Maßnahmen nach Absatz 3 Satz 2 werden dokumentiert. 
Grundsätze hierfür werden in das Datenschutzkonzept der Unterneh-
men aufgenommen (Artikel 4 Absatz 2).

Art. 4 Grundsätze der Datensicherheit

(1) Zur Gewährleistung der Datensicherheit werden die erforderlichen 
technisch-organisatorischen Maßnahmen entsprechend dem Stand 
der Technik getroffen. Dabei sind Maßnahmen zu treffen, die geeignet 
sind zu gewährleisten, dass

1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen 
 können (Vertraulichkeit),

2. personenbezogene Daten während der Verarbeitung unversehrt, 
vollständig und aktuell bleiben (Integrität),

3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfügung stehen und 
ordnungsgemäß verarbeitet werden können (Verfügbarkeit),

4. jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet 
werden können (Authentizität),

5. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen 
Daten in welcher Weise verarbeitet hat (Revisionsfähigkeit),

6. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten vollständig, aktuell und in einer Weise dokumentiert sind, dass 
sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden können (Transparenz).

Das sind insbesondere die in der Anlage zu § 9 Satz 1 BDSG enthal-
tenen Maßnahmen.

(2) Die in den Unternehmen veranlassten Maßnahmen werden in ein 
umfassendes, die Verantwortlichkeiten regelndes Datenschutz- und 
-sicherheitskonzept integriert, welches unter Einbeziehung der be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten erstellt wird. 

Art. 5 Einwilligung

(1) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten, insbesondere Daten über die Gesundheit, auf eine Ein-
willigung sowie – soweit erforderlich – auf eine Schweigepflichtentbin-
dungserklärung der Betroffenen gestützt wird, stellt das Unternehmen 
sicher, dass diese auf der freien Entscheidung der Betroffenen beruht, 
wirksam und nicht widerrufen ist.

(2) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten von Minderjährigen auf eine Einwilligung sowie – soweit 
erforderlich – auf eine Schweigepflichtentbindungserklärung gestützt 
wird, werden diese Erklärungen von dem gesetzlichen Vertreter ein-
geholt. Frühestens mit Vollendung des 16. Lebensjahres werden 
 diese Erklärungen bei entsprechender Einsichtsfähigkeit des Minder-
jährigen von diesem selbst eingeholt. 

(3) Die Einwilligung und die Schweigepflichtentbindung können jeder-
zeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Ist die Einwilligung 
zur Durchführung des Vertrages oder der Schadensabwicklung erfor-
derlich, ist ein Widerruf nach den Grundsätzen von Treu und Glauben 
ausgeschlossen oder führt dazu, dass die Leistung nicht erbracht 
werden kann. Diese Beschränkung der Widerrufsmöglichkeit gilt nicht 
für mündlich erteilte Einwilligungen.

(4) Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung einholende 
Vermittler stellt sicher und dokumentiert, dass die Betroffenen zuvor 
über die verantwortliche(n) Stelle(n), den Umfang, die Form und den 
Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung sowie die 
Möglichkeit der Verweigerung und die Widerruflichkeit der Einwilli-
gung und deren Folgen informiert sind.

(5) Grundsätzlich wird die Einwilligung in Schriftform gemäß § 126 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches eingeholt. Soll die Einwilligung zusam-
men mit anderen Erklärungen erteilt werden, wird sie so hervorgeho-
ben, dass sie ins Auge fällt. Im Falle besonderer Umstände, z. B. in 
Eilsituationen oder wenn der Kommunikationswunsch von den Betrof-
fenen ausgegangen ist, und wenn die Einholung einer Einwilligung auf 
diesem Wege im besonderen Interesse der Betroffenen liegt, kann die 
Einwilligung auch in anderer Form als der Schriftform, z. B. in Textform 
oder mündlich erteilt werden. 

(6) Wird die Einwilligung mündlich eingeholt, ist dies zu dokumentieren 
und den Betroffenen mit der nächsten Mitteilung schriftlich oder in 
Textform, wenn dies dem Vertrag oder der Anfrage des Betroffenen 
entspricht, zu bestätigen. Wird die Bestätigung in Textform erteilt, 
muss der Inhalt der Bestätigung unverändert reproduzierbar in den 
Herrschaftsbereich des Betroffenen gelangt sein.

(7) Eine Einwilligung kann elektronisch erteilt werden, wenn der Erklä-
rungsinhalt schriftlich oder entsprechend Absatz 6 Satz 2 in Textform 
bestätigt wird. Bei elektronischen Einwilligungen zum Zwecke der 
Werbung kann die Bestätigung entfallen, wenn die Einwilligung pro-
tokolliert wird, die Betroffenen ihren Inhalt jederzeit abrufen können 
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und die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden kann. Bei sonstigen elektronischen Einwilligungen, insbeson-
dere zum Zwecke eines Vertragsabschlusses, kann die Bestätigung 
entfallen, wenn die Abgabe der Erklärung protokolliert wird und der 
Inhalt vor der Abgabe der Erklärung zum Vertragsschluss unverändert 
reproduzierbar in den Herrschaftsbereich der Betroffenen gelangt ist, 
zum Beispiel durch einen Download, und die Betroffenen unmittelbar 
danach den Erhalt und die Lesbarkeit, etwa durch Anklicken eines 
Feldes, versichert haben.

(8) Die Bestätigung der Einwilligung zu Werbezwecken in mündlicher 
oder in elektronischer Form erfolgt spätestens mit der nächsten Mit-
teilung. Sonstige mündlich oder elektronisch erteilte Einwilligungen 
werden zeitnah bestätigt.

Art. 6 Besondere Arten personenbezogener Daten

(1) Besondere Arten personenbezogener Daten im Sinne des Bundes-
datenschutzgesetzes (insbesondere Angaben über die Gesundheit) 
werden grundsätzlich mit Einwilligung der Betroffenen nach Artikel 5 
und – soweit erforderlich – aufgrund einer Schweigepflichtentbindung 
erhoben, verarbeitet oder genutzt. In diesem Fall muss sich die Ein-
willigung ausdrücklich auf diese Daten beziehen. 

(2) Darüber hinaus werden besondere Arten personenbezogener  Daten 
auf gesetzlicher Grundlage erhoben, verarbeitet oder genutzt. Dies ist 
insbesondere dann zulässig, wenn es zur Gesundheitsvorsorge bzw. 
-versorgung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der privaten Kranken-
versicherungsunternehmen erforderlich ist oder wenn es zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche – auch 
im Rahmen eines Rechtsstreits – erforderlich ist und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen 
am Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder  Nutzung überwiegt.

IV. DATENERHEBUNG

Art. 7  Datenerhebung bei den Betroffenen, Informationspflichten 
und -rechte und Erhebung von Daten weiterer Personen

(1) Personenbezogene Daten werden grundsätzlich bei den Betrof-
fenen unter Berücksichtigung von §§ 19, 31 VVG selbst erhoben.

(2) Die Unternehmen stellen sicher, dass die Betroffenen über die 
Identität der verantwortlichen Stelle (Name, Sitz), die Zwecke der 
 Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung und die Kategorien von 
Empfängern unterrichtet werden. Diese Informationen werden vor 
oder spätestens bei der Erhebung gegeben, es sei denn, die Betrof-
fenen haben bereits auf andere Weise Kenntnis von ihnen erlangt.

(3) Die Betroffenen werden auf ihre in Abschnitt VIII festgelegten 
 Rechte hingewiesen.

(4) Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne dieser Ver-
haltensregeln werden nur erhoben, wenn dies zur Begründung, Durch-
führung oder Beendigung des Versicherungsverhältnisses erforderlich 
ist und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung überwiegender 
schutzwürdiger Interessen dieser Personen bestehen.

Art. 8 Datenerhebung ohne Mitwirkung der Betroffenen

(1) Abweichend von Artikel 7 Absatz 1 werden Daten nur dann  ohne 
Mitwirkung der Betroffenen erhoben, wenn dies zur Begründung, 
Durchführung oder Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
 erforderlich ist oder die Erhebung bei den Betroffenen einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung überwiegender schutzwürdiger Interessen 
der Betroffenen bestehen, insbesondere wenn der Versicherungs-
nehmer bei Gruppenversicherungen zulässigerweise die Daten der 
versicherten Personen oder bei Lebensversicherungen die Daten der 
Bezugsberechtigten angibt.

(2) Die Erhebung von Gesundheitsdaten bei Dritten erfolgt – soweit 
erforderlich – mit wirksamer Schweigepflichtentbindungserklärung 
der Betroffenen und nach Maßgabe des § 213 VVG.

(3) Das Unternehmen, das personenbezogene Daten ohne Mitwirkung 
der Betroffenen erhebt, stellt sicher, dass die Betroffenen anlässlich 
der ersten Speicherung über diese, die Art der Daten, die Zweck-
bestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und die Iden-
tität der verantwortlichen Stelle informiert werden. Die Information 
unterbleibt, soweit die Betroffenen auf andere Weise von der Speiche-
rung Kenntnis erlangt haben, wenn für eigene Zwecke gespeicherte 
Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen sind und eine 
Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle unverhält-
nismäßig ist oder wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder 

ihrem Wesen nach, insbesondere wegen des überwiegenden rechtli-
chen  Interesses eines Dritten, geheim gehalten werden müssen.

V. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Art. 9  Gemeinsame Verarbeitung von Daten innerhalb der Unter-
nehmensgruppe

(1) Wenn das Unternehmen einer Gruppe von Versicherungs- und 
 Finanzdienstleistungsunternehmen angehört, können die Stamm-
daten von Antragstellern und Versicherten sowie Angaben über die 
Art der bestehenden Verträge zur zentralisierten Bearbeitung von 
bestimmten Verfahrensabschnitten im Geschäftsablauf (z. B. Telefo-
nate, Post, Inkasso) in einem von Mitgliedern der Gruppe gemeinsam 
nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren erhoben, verarbeitet oder 
genutzt werden, wenn sichergestellt ist, dass die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen den datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen entsprechen und die Einhaltung dieser Verhaltensregeln 
(insbesondere der Artikel 21 und 22) durch die für das gemeinsame 
Verfahren verantwortliche Stelle gewährleistet ist.

(2) Stammdaten weiterer Personen werden in gemeinsam nutzbaren 
Datenverarbeitungsverfahren nur erhoben, verarbeitet und genutzt, 
soweit dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. Dies ist technisch 
und organisatorisch zu gewährleisten.

(3) Abweichend von Absatz 1 können die Versicherungsunternehmen 
der Gruppe auch weitere Daten aus Anträgen und Verträgen anderer 
Unternehmen der Gruppe verwenden. Dies setzt voraus, dass dies 
zum Zweck der Beurteilung des konkreten Risikos eines neuen Ver-
trages vor dessen Abschluss erforderlich ist. Die Betroffenen müssen 
auf das Vorhandensein von Daten in einem anderen Unternehmen der 
Gruppe hingewiesen haben oder erkennbar vom Vorhandensein ihrer 
Daten in einem anderen Unternehmen der Gruppe ausgegangen sein 
sowie in den Datenabruf eingewilligt haben.

(4) Erfolgt eine gemeinsame Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
von Daten gemäß Absatz 1, werden die Versicherten darüber bei Ver-
tragsabschluss oder bei Neueinrichtung eines solchen Verfahrens in 
Textform informiert.

(5) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste aller Unternehmen der 
Gruppe bereit, die an einer zentralisierten Bearbeitung teilnehmen und 
macht diese in geeigneter Form bekannt.

(6) Nimmt ein Unternehmen für ein anderes Mitglied der Gruppe 
 Datenerhebungen, -verarbeitungen oder -nutzungen vor, richtet sich 
dies nach Artikel 21 oder 22 dieser Verhaltensrichtlinie. 

Art. 10 Tarifkalkulation und Prämienberechnung

(1) Die Versicherungswirtschaft errechnet auf der Basis von Statistiken 
und Erfahrungswerten mit Hilfe versicherungsmathematischer
Methoden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Versicherungs-
fällen  sowie deren Schadenhöhe und entwickelt auf dieser Grundlage 
Tarife. Dazu werten Unternehmen Daten aus Versicherungsverhältnis-
sen ausschließlich in anonymisierter oder – soweit dies für die vorge-
nannten Zwecke nicht ausreichend ist – pseudonymisierter Form aus. 

(2) Eine Übermittlung von Daten an den Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft, den Verband der privaten Kranken-
versicherung e.V. oder andere Stellen zur Errechnung unterneh-
mensübergreifender Statistiken oder zur Tarifkalkulation erfolgt nur in 
anonymisierter oder – soweit erforderlich – pseudonymisierter Form. 
Der Rückschluss auf die Betroffenen ist auszuschließen.

(3) Zur Ermittlung der risikogerechten Prämie werden diese Tarife auf 
die individuelle Situation des Antragstellers angewandt. Darüber hi-
naus kann eine Bewertung des individuellen Risikos des Antragstellers 
durch spezialisierte Risikoprüfer, z. B. Ärzte, in die Prämienermittlung 
einfließen. Hierzu werden auch personenbezogene Daten verwendet, 
die im Rahmen dieser Verhaltensrichtlinie erhoben worden sind.

Art. 11 Scoring

Für das Scoring gelten die gesetzlichen Regelungen, insbesondere 
§ 28b BDSG.

Art. 12 Bonitätsdaten

Für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bonitätsdaten 
 gelten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 13 Automatisierte Einzelentscheidungen

(1) Entscheidungen, die für die Betroffenen eine negative recht-
liche oder wirtschaftliche Folge nach sich ziehen oder sie erheblich 
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 beeinträchtigen, werden grundsätzlich nicht ausschließlich auf eine 
automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gestützt, die 
der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dienen. Dies wird 
organisatorisch sicher gestellt. Die Informationstechnik wird grund-
sätzlich nur als Hilfsmittel für eine Entscheidung herangezogen, ohne 
dabei deren einzige Grundlage zu bilden. Dies gilt nicht, wenn einem 
Begehren der Betroffenen in vollem Umfang stattgegeben wird. 

(2) Sofern automatisierte Entscheidungen zu Lasten der Betroffenen 
getroffen werden, wird dies den Betroffenen von der verantwortlichen 
Stelle unter Hinweis auf das Auskunftsrecht mitgeteilt. Auf Verlangen 
werden den Betroffenen auch der logische Aufbau der automatisier-
ten Verarbeitung sowie die wesentlichen Gründe dieser Entschei-
dung mitgeteilt und erläutert, um ihnen die Geltendmachung ihres 
Standpunktes zu ermöglichen. Die Information über den logischen 
Aufbau umfasst die verwendeten Datenarten sowie ihre Bedeutung 
für die  automatisierte Entscheidung. Die Entscheidung wird auf  dieser 
Grundlage in einem nicht ausschließlich automatisierten Verfahren 
 erneut geprüft.

(3) Der Einsatz automatisierter Entscheidungshilfen wird dokumentiert.

Art. 14 Hinweis- und Informationssystem (HIS)*

(1) Die Unternehmen der deutschen Versicherungswirtschaft – mit 
Ausnahme der privaten Krankenversicherer – nutzen ein Hinweis- und 
Informationssystem (HIS) zur Unterstützung der Risikobeurteilung im 
Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung 
 sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Der Be-
trieb und die Nutzung des HIS erfolgen nach den Regelungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes zur geschäftsmäßigen Datenerhebung 
und -speicherung zum Zweck der Übermittlung (Auskunftei).

(2) Das HIS wird getrennt nach Versicherungssparten betrieben. In 
allen Sparten wird der Datenbestand in jeweils zwei Datenpools ge-
trennt verarbeitet: in einem Datenpool für die Abfrage zur Risikoprü-
fung im Antragsfall (A-Pool) und in einem Pool für die Abfrage zur 
Leistungsprüfung (L-Pool). Die Unternehmen richten die Zugriffsbe-
rechtigungen für ihre Mitarbeiter entsprechend nach Sparten und Auf-
gaben getrennt ein.

(3) Die Unternehmen melden bei Vorliegen festgelegter Einmeldekrite-
rien Daten zu Personen, Fahrzeugen oder Immobilien an den Betreiber 
des HIS, wenn ein erhöhtes Risiko vorliegt oder eine Auffälligkeit, die 
auf Versicherungsmissbrauch hindeuten könnte. Vor einer Einmel-
dung von Daten zu Personen erfolgt eine Abwägung der Interessen 
der Unternehmen und des Betroffenen. Bei Vorliegen der festgelegten 
Meldekriterien ist regelmäßig von einem überwiegenden berechtigten 
Interesse des Unternehmens an der Einmeldung auszugehen. Beson-
dere Arten personenbezogener Daten, wie z. B. Gesundheitsdaten, 
werden nicht an das HIS gemeldet.

(4) Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer bereits bei 
Vertragsabschluss in allgemeiner Form über das HIS unter Angabe 
der verantwortlichen Stelle mit deren Kontaktdaten. Sie benachrich-
tigen anlässlich der Einmeldung die Betroffenen über die Art der ge-
meldeten Daten, den Zweck der Meldung, den Datenempfänger und 
den möglichen Abruf der Daten.

(5) Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstellung und 
im Leistungsfall erfolgen, nicht jedoch bei Auszahlung einer Kapital-
lebensversicherung im Erlebensfall. Der Datenabruf ist nicht die 
 alleinige Grundlage für eine Entscheidung im Einzelfall. Die Informa-
tionen werden lediglich als Hinweis dafür gewertet, dass der Sach-
verhalt einer näheren Prüfung bedarf. Alle Datenabrufe erfolgen 
im automatisierten Abrufverfahren und werden protokolliert für 
Revisions zwecke und den Zweck, stichprobenartig deren Berechti-
gung prüfen zu  können.

(6) Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufklärung erforderlich, können 
im Leistungsfall auch Daten zwischen dem einmeldenden und dem 
abrufenden Unternehmen ausgetauscht werden, wenn kein Grund zu 
der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges In-
teresse am Ausschluss der Übermittlung hat. Der Datenaustausch 
wird dokumentiert. Soweit der Datenaustausch nicht gemäß Artikel 15 
erfolgt, werden die Betroffenen über den Datenaustausch informiert. 
Eine Information ist nicht erforderlich, solange die Aufklärung des 
Sachverhalts dadurch gefährdet würde oder wenn die Betroffenen 
auf andere Weise Kenntnis vom Datenaustausch erlangt haben.

(7) Die im HIS gespeicherten Daten werden spätestens am Ende des 
4. Jahres nach dem Vorliegen der Voraussetzung für die Einmeldung 
gelöscht. Zu einer Verlängerung der Speicherdauer auf maximal 
10 Jahre kommt es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich 
oder bei erneuter Einmeldung innerhalb der regulären Speicherzeit 

gemäß Satz 1. Daten zu Anträgen, bei denen kein Vertrag zustande 
gekommen ist, werden im HIS spätestens am Ende des 3. Jahres nach 
dem Jahr der Antragstellung gelöscht.

(8) Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt 
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben einen detaillierten 
Leitfaden zur Nutzung des HIS an die Unternehmen heraus.

Art. 15 Aufklärung von Widersprüchlichkeiten

(1) Ergeben sich bei oder nach Vertragsschluss für den Versicherer 
konkrete Anhaltspunkte dafür, dass bei der Antragstellung oder bei 
Aktualisierungen von Antragsdaten während des Versicherungsver-
hältnisses unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden 
und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde oder dass falsche 
oder unvollständige Sachverhaltsangaben bei der Feststellung eines 
entstandenen Schadens gemacht wurden, nimmt das Unternehmen 
ergänzende Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen vor, 
soweit dies zur Aufklärung der Widersprüchlichkeiten erforderlich ist. 

(2) Ergänzende Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen 
zur Überprüfung der Angaben zur Risikobeurteilung bei Antrag stellung 
erfolgen nur innerhalb von fünf Jahren, bei Krankenversicherungen in-
nerhalb von drei Jahren nach Vertragsschluss. Diese Frist kann sich 
verlängern, wenn die Anhaltspunkte für eine Anzeigepflichtverletzung 
dem Unternehmen erst nach Ablauf der Frist durch Prüfung eines in 
diesem Zeitraum aufgetretenen Schadens bekannt werden. Bestehen 
konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Versicherungs nehmer bei der 
Antragstellung vorsätzlich oder arglistig unrichtige oder unvollständige 
Angaben gemacht hat, verlängert sich dieser Zeitraum auf 10 Jahre.

(3) Ist die ergänzende Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von be-
sonderen Arten personenbezogener Daten, insbesondere von Daten 
über die Gesundheit, nach Absatz 1 erforderlich, werden die Be-
troffenen entsprechend ihrer Erklärung im Versicherungsantrag vor 
 einer Datenerhebung nach § 213 Abs. 2 VVG unterrichtet und auf ihr 
 Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den Betroffenen wird zuvor 
eine eigenständige Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungs-
erklärung eingeholt.

Art. 16 Datenaustausch mit anderen Versicherern 

(1) Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer und seinem 
nachfolgenden Versicherer wird zur Erhebung tarifrelevanter oder 
leis tungsrelevanter Angaben unter Beachtung des Artikels 8 Absatz 1 
vorgenommen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben 
 erforderlich sind:

1. bei der Risikoeinschätzung zur Überprüfung von Schadenfrei-
heitsrabatten, insbesondere der Schadensfreiheitsklassen in der 
Kfz-Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung, 

2. zur Übertragung von Ansprüchen auf Altersvorsorge bei Anbieter- 
oder Arbeitgeberwechsel,

3. zur Übertragung von Altersrückstellungen in der Krankenversi-
cherung auf den neuen Versicherer,

4. zur Ergänzung oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller 
oder Versicherten.

In den Fällen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaustausch zum 
Zweck der Risikoprüfung nur zulässig, wenn die Betroffenen bei 
 Datenerhebung im Antrag über den möglichen Datenaustausch 
und dessen Zweck und Gegenstand informiert werden. Nach einem 
 Datenaustausch zum Zweck der Leistungsprüfung werden die Be-
troffenen über einen erfolgten Datenaustausch im gleichen Umfang 
informiert. Artikel 15 bleibt unberührt.

(2) Ein Datenaustausch mit anderen Versicherern außerhalb der für 
das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 
(HIS) getroffenen Regelungen erfolgt darüber hinaus, soweit dies zur 
Prüfung und Abwicklung gemeinsamer, mehrfacher oder kombinierter 
Absicherung von Risiken, des gesetzlichen Übergangs einer Forde-
rung gegen eine andere Person oder zur Regulierung von Schäden 
zwischen mehreren Versicherern über bestehende Teilungs- und Re-
gressverzichtsabkommen erforderlich ist und kein Grund zu der An-
nahme besteht, dass ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse 
des Betroffenen dem entgegen steht.

(3) Der Datenaustausch wird dokumentiert.

*  Die AachenMünchener Lebensversicherung AG beteiligt sich derzeit 
nicht am HIS.
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Art. 17 Datenübermittlung an Rückversicherer

(1) Um jederzeit zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Versiche-
rungsverhältnissen in der Lage zu sein, geben Unternehmen einen 
Teil ihrer Risiken aus den Versicherungsverträgen an Rückversicherer 
weiter. Zum weiteren Risikoausgleich bedienen sich in einigen Fällen 
diese Rückversicherer ihrerseits weiterer Rückversicherer. Zur ord-
nungsgemäßen Begründung, Durchführung oder Beendigung des 
Rückversicherungsvertrages werden in anonymisierter oder – soweit 
dies für die vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist – pseudony-
misierter Form Daten aus dem Versicherungsantrag oder -verhältnis, 
insbesondere Versicherungsnummer, Beitrag, Art und Höhe des Ver-
sicherungsschutzes und des Risikos sowie etwaige Risikozuschläge 
weitergegeben.

(2) Personenbezogene Daten erhalten die Rückversicherer nur, soweit 
dies erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein 
überwiegendes schutzwürdiges Interesse des Betroffenen dem ent-
gegensteht. Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen des  konkreten 
Rückversicherungsverhältnisses die Übermittlung personenbezo-
gener Daten an Rückversicherer aus folgenden Gründen erfolgt:

1. Die Rückversicherer führen z. B. bei hohen Vertragssummen oder 
bei einem schwer einzustufenden Risiko im Einzelfall die Risiko-
prüfung und die Leistungsprüfung durch.

2. Die Rückversicherer unterstützen die Unternehmen bei der 
 Risiko- und Schadenbeurteilung sowie bei der Bewertung von 
Verfahrensabläufen.

3. Die Rückversicherer erhalten zur Bestimmung des Umfangs der 
Rückversicherungsverträge einschließlich der Prüfung, ob und 
in welcher Höhe sie an ein und demselben Risiko beteiligt sind 
(Kumulkontrolle) sowie zu Abrechnungszwecken Listen über den 
Bestand der unter die Rückversicherung fallenden Verträge.

4. Die Risiko- und Leistungsprüfung durch den Erstversicherer wird 
von den Rückversicherern stichprobenartig kontrolliert zur Prü-
fung ihrer Leistungspflicht gegenüber dem Erstversicherer.

(3) Die Unternehmen vereinbaren mit den Rückversicherern, dass 
personenbezogene Daten von diesen nur zu den in Absatz 2 ge-
nannten Zwecken verwendet werden. Soweit die Unternehmen einer 
Verschwiegenheitspflicht gemäß § 203 Strafgesetzbuch (StGB) unter-
liegen, verpflichten sie die Rückversicherer hinsichtlich der Daten, die 
sie nach Absatz 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere 
Rückversicherer sowie Stellen, die für sie tätig sind, zur Verschwie-
genheit zu verpflichten.

(4) Besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Ge-
sundheitsdaten, erhalten die Rückversicherer nur, wenn die Voraus-
setzungen des Artikels 6 erfüllt sind.

VI.  VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN FÜR 
VERTRIEBSZWECKE UND ZUR MARKT- UND MEINUNGS-
FORSCHUNG

Art. 18 Verwendung von Daten für Zwecke der Werbung

Personenbezogene Daten werden für Zwecke der Werbung nur auf 
der Grundlage von § 28 Abs. 3 bis 4 BDSG und unter Beachtung von 
§ 7 UWG erhoben, verarbeitet und genutzt.

Art. 19 Markt- und Meinungsforschung

(1) Die Unternehmen führen Markt- und Meinungsforschung unter 
besonderer Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Be-
troffenen durch.

(2) Soweit die Unternehmen andere Stellen mit der Markt- und Mei-
nungsforschung beauftragen, ist die empfangende Stelle unter Nach-
weis der Einhaltung der Datenschutzstandards auszuwählen. Vor der 
Datenweitergabe sind die Einzelheiten des Forschungsvorhabens ver-
traglich nach den Vorgaben des Artikel 21 oder 22 zu regeln. Dabei ist 
insbesondere festzulegen:

a) dass die übermittelten und zusätzlich erhobenen Daten frühest-
möglich anonymisiert werden, 

b) dass die Auswertung der Daten sowie die Übermittlung der Er-
gebnisse der Markt- und Meinungsforschung an die  Unternehmen 
ausschließlich in anonymisierter Form erfolgen.

(3) Soweit die Unternehmen selbst personenbezogene Daten zum 
Zweck der Markt- und Meinungsforschung verarbeiten oder nutzen, 
werden die Daten frühestmöglich anonymisiert. Die Ergebnisse wer-
den ausschließlich in anonymisierter Form gespeichert oder genutzt. 

(4) Soweit im Rahmen der Markt- und Meinungsforschung geschäft-
liche Handlungen vorgenommen werden, die als Werbung zu werten 
sind, beispielsweise wenn bei der Datenerhebung auch absatzför-
dernde Äußerungen erfolgen, richtet sich die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung personenbezogener Daten dafür nach den in Artikel 18 
getroffenen Regelungen.

Art. 20 Datenübermittlung an selbstständige Vermittler

(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten erfolgt an den betreuen-
den Vermittler nur, soweit es zur bedarfsgerechten Vorbereitung oder Be-
arbeitung eines konkreten Antrags bzw. Vertrags oder zur ordnungsge-
mäßen Durchführung der Versicherungsangelegenheiten der Betroffenen 
erforderlich ist. Die Vermittler werden auf ihre  besonderen Verschwiegen-
heitspflichten wie das Berufs- oder Datengeheimnis hingewiesen.

(2) Vor der erstmaligen Übermittlung personenbezogener Daten an 
 einen Versicherungsvertreter oder im Falle eines Wechsels vom be-
treuenden Versicherungsvertreter auf einen anderen Versicherungsver-
treter informiert das Unternehmen die Versicherten oder Antragsteller 
vorbehaltlich der Regelung des Absatz 3 vor der Übermittlung ihrer 
personenbezogenen Daten über den bevorstehenden Datentransfer, 
die Identität (Name, Sitz) des neuen Versicherungsvertreters und ihr 
Widerspruchsrecht. Eine Information durch den bisherigen Versiche-
rungsvertreter steht einer Information durch das Unternehmen gleich. 
Im Falle eines Widerspruchs findet die Datenübermittlung grundsätzlich 
nicht statt. In diesem Fall wird die Betreuung durch einen anderen Versi-
cherungsvertreter oder das Unternehmen selbst angeboten.

(3) Eine Ausnahme von Absatz 2 besteht, wenn die ordnungsgemäße 
Betreuung der Versicherten im Einzelfall oder wegen des unerwar-
teten Wegfalls der Betreuung der Bestand der Vertragsverhältnisse 
gefährdet ist.

(4) Personenbezogene Daten von Versicherten oder Antragstellern 
dürfen an einen Versicherungsmakler übermittelt werden, wenn  diese 
dem Makler eine Maklervollmacht erteilt haben. Für den Fall des 
Wechsels des Maklers gilt Absatz 2 entsprechend.

(5) Eine Übermittlung von Gesundheitsdaten durch das Unternehmen 
an den betreuenden Vermittler erfolgt grundsätzlich nicht, es sei denn, 
es liegt eine Einwilligung der Betroffenen vor. Gesetzliche Übermitt-
lungsbefugnisse bleiben hiervon unberührt.

VII.  DATENVERARBEITUNG IM AUFTRAG UND FUNKTIONS-
ÜBERTRAGUNG

Art. 21  Pflichten bei der Datenerhebung und -verarbeitung im 
Auftrag

(1) Sofern ein Unternehmen personenbezogene Daten gemäß 
§ 11 BDSG im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen lässt (z. B. 
Elektronische Datenverarbeitung, Scannen und Zuordnung von Ein-
gangspost, Adressverwaltung, Schaden- und Leistungsbearbeitung 
ohne selbstständigen Entscheidungsspielraum, Sicherstellung der 
korrekten Verbuchung von Zahlungseingängen, Zahlungsausgang, 
Inkasso ohne selbstständigen Forderungseinzug, Entsorgung von 
Dokumenten) wird der Auftragnehmer mindestens gemäß § 11 Abs. 2 
BDSG vertraglich verpflichtet. Es wird nur ein solcher Auftragnehmer 
ausgewählt, der alle für die Verarbeitung notwendigen technischen 
und organisatorischen Anforderungen und Sicherheitsvorkehrungen 
durch geeignete Maßnahmen gewährleistet. Das Unternehmen über-
zeugt sich vor Auftragserteilung und sodann regelmäßig von der Ein-
haltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organi-
satorischen Maßnahmen und dokumentiert die Ergebnisse. 

(2) Jede Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung ist nur im Rah-
men der Weisungen des Unternehmens zulässig. Vertragsklauseln 
sollen den Beauftragten für den Datenschutz vorgelegt werden, die 
bei Bedarf beratend mitwirken.

(3) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Auftragnehmer bereit. 
Ist die systematische automatisierte Verarbeitung personenbezogener 
Daten nicht Hauptgegenstand des Auftrags, können die Auftragsda-
tenverarbeiter in Kategorien zusammengefasst werden unter Bezeich-
nung ihrer Aufgabe. Dies gilt auch für Auftragnehmer, die nur einmalig 
tätig werden. Die Liste wird in geeigneter Form bekannt gegeben. 
Werden personenbezogene Daten bei den Betroffenen erhoben, sind 
sie grundsätzlich bei Erhebung über die Liste zu unterrichten.

Art. 22 Funktionsübertragung an Dienstleister

(1) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an  Dienstleister 
zur eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung erfolgt, soweit dies 
für die Zweckbestimmung des Versicherungsverhältnisses mit den 
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 Betroffenen erforderlich ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn Sach-
verständige mit der Begutachtung eines Versicherungsfalls beauftragt 
sind oder wenn Dienstleister zur Ausführung der vertraglich verein-
barten Versicherungsleistungen, die eine Sachleistung beinhalten, 
eingeschaltet werden (sog. Assistance).

(2) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister 
zur eigenverantwortlichen Erfüllung von Datenverarbeitungs- oder 
sonstigen Aufgaben kann auch dann erfolgen, wenn dies zur Wahrung 
der berechtigten Interessen des Unternehmens erforderlich ist und 
kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein überwiegendes schutz-
würdiges Interesse des Betroffenen dem entgegen steht. Das kann 
z. B. der Fall sein, wenn Dienstleister Aufgaben übernehmen, die der 
Geschäftsabwicklung des Unternehmens dienen, wie beispielsweise 
die Risikoprüfung, Schaden- und Leistungsbearbeitung, Inkasso mit 
selbständigem Forderungseinzug oder die Bearbeitung von Rechts-
fällen und die Voraussetzungen der Absätze 4 bis 7 erfüllt sind.

(3) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister 
nach Absatz 1 und 2 unterbleibt, soweit der Betroffene dieser wider-
spricht und eine Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige Interesse 
des Betroffenen wegen seiner besonderen persönlichen Situation das 
Interesse des übermittelnden Unternehmens überwiegt. Die Betrof-
fenen werden in geeigneter Weise darauf hingewiesen.

(4) Das Unternehmen schließt mit den Dienstleistern, die in seinem In-
teresse tätig werden, eine vertragliche Vereinbarung, die mindestens 
folgende Punkte enthalten muss: 

– Eindeutige Beschreibung der Aufgaben des Dienstleisters; 

– Sicherstellung, dass die übermittelten Daten nur im Rahmen der 
vereinbarten Zweckbestimmung verarbeitet oder genutzt werden; 

– Gewährleistung eines Datenschutz- und Datensicherheitsstan-
dards, der diesen Verhaltensregeln entspricht; 

– Verpflichtung des Dienstleisters, dem Unternehmen alle Auskünf-
te zu erteilen, die zur Erfüllung einer beim Unternehmen verblei-
benden Auskunftspflicht erforderlich sind oder dem Betroffenen 
direkt Auskunft zu erteilen. 

Diese Aufgabenauslagerungen werden im Verfahrensverzeichnis ab-
gebildet.

(5) Unternehmen und Dienstleister vereinbaren zusätzlich, dass Betrof-
fene, welche durch die Übermittlung ihrer Daten an den  Dienstleister 
oder die Verarbeitung ihrer Daten durch diesen einen Schaden erlitten 
haben, berechtigt sind, von beiden Parteien Schadenersatz zu verlan-
gen. Vorrangig tritt gegenüber den Betroffenen das Unternehmen für 
den Ersatz des Schadens ein. Die Parteien vereinbaren, dass sie ge-
samtschuldnerisch haften und sie nur von der Haftung befreit werden 
können, wenn sie nachweisen, dass keine von ihnen für den erlittenen 
Schaden verantwortlich ist.

(6) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Dienstleister bereit, 
an die Aufgaben im Wesentlichen übertragen werden. Ist die systema-
tische automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten nicht 
Hauptgegenstand des Vertrages können die Dienstleister in Katego-
rien zusammengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. Dies 
gilt auch für Stellen, die nur einmalig tätig werden. Die Liste wird in 
geeigneter Form bekannt gegeben. Werden personenbezogene  Daten 
bei den Betroffenen erhoben, sind sie grundsätzlich bei Erhebung 
über die Liste zu unterrichten.

(7) Das Unternehmen stellt sicher, dass die Auskunftsrechte der Be-
troffenen gemäß Artikel 23 durch die Einschaltung des Dienstleisters 
nicht geschmälert werden.

(8) Besondere Arten personenbezogener Daten dürfen in diesem 
Rahmen nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn die 
Betroffenen eingewilligt haben oder die Voraussetzungen des Arti-
kels 6 Absatz 2 vorliegen. Soweit die Unternehmen einer Verschwie-
genheitspflicht gemäß § 203 StGB unterliegen, verpflichten sie die 
Dienstleister hinsichtlich der Daten, die sie nach den Absätzen 1 und 2 
erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere Dienstleister sowie 
Stellen, die für sie tätig sind, zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

VIII. RECHTE DER BETROFFENEN 

Art. 23 Auskunftsanspruch

(1) Betroffene können schriftlich, telefonisch, mit Faxgerät oder elek-
tronischer Post Auskunft über die beim Unternehmen über sie ge-
speicherten Daten verlangen. Ihnen wird dann entsprechend ihrer 
Anfrage Auskunft darüber erteilt, welche personenbezogenen Daten 

welcher Herkunft über sie zu welchen Zwecken beim Unternehmen 
gespeichert sind. Im Falle einer (geplanten) Übermittlung wird den 
Betroffenen auch über die Dritten oder die Kategorien von Dritten, an 
die seine Daten übermittelt werden (sollen), Auskunft erteilt.

(2) Eine Auskunft kann nur unterbleiben, wenn sie die Geschäfts-
zwecke des Unternehmens erheblich gefährden würde, insbesondere 
wenn aufgrund besonderer Umstände ein überwiegendes Interesse 
an der Wahrung eines Geschäftsgeheimnisses besteht, es sei denn, 
dass das Interesse an der Auskunft die Gefährdung überwiegt oder 
wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, 
insbesondere wegen des überwiegenden rechtlichen Interesses eines 
Dritten, geheim gehalten werden müssen.

(3) Im Falle einer Rückversicherung (Artikel 17) oder einer Funktions-
übertragung an Dienstleister (Artikel 22) nimmt das Unternehmen 
die Auskunftsverlangen entgegen und erteilt auch alle Auskünfte, zu 
denen der Rückversicherer bzw. Dienstleister verpflichtet ist oder es 
stellt die Auskunftserteilung durch diesen sicher.

Art. 24 Ansprüche auf Berichtigung, Löschung und Sperrung

(1) Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen Daten als 
unrichtig oder unvollständig, werden diese berichtigt.

(2) Personenbezogene Daten werden unverzüglich gelöscht, wenn 
die Erhebung oder Verarbeitung von Anfang an unzulässig war, die 
Verarbeitung oder Nutzung sich aufgrund nachträglich eingetretener 
Umstände als unzulässig erweist oder die Kenntnis der Daten für die 
verantwortliche Stelle zur Erfüllung des Zwecks der Verarbeitung oder 
Nutzung nicht mehr erforderlich ist.

(3) Die Prüfung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit einer Lö-
schung nach Absatz 2 erfolgt in regelmäßigen Abständen, mindestens 
einmal jährlich.

(4) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit der Lö-
schung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewah-
rungspflichten entgegenstehen, Grund zu der Annahme besteht, 
dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen der Betroffenen 
beeinträchtigt würden oder die Löschung wegen der besonderen Art 
der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
möglich ist. Personenbezogene Daten werden ferner gesperrt, soweit 
ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird und sich weder ihre 
Richtigkeit noch ihre Unrichtigkeit feststellen lässt.

(5) Das Unternehmen benachrichtigt empfangende Stellen, insbeson-
dere Rückversicherer und Versicherungsvertreter über eine erforder-
liche Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten.

(6) Soweit die Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten auf-
grund eines Antrags der Betroffenen erfolgte, werden diese nach der 
Ausführung hierüber unterrichtet.

IX. EINHALTUNG UND KONTROLLE 

Art. 25 Verantwortlichkeit

(1) Die Unternehmen gewährleisten als verantwortliche Stellen, dass 
die Anforderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit be-
achtet werden.

(2) Beschäftigte, die mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten betraut sind, werden auf das Datenge-
heimnis gemäß § 5 BDSG verpflichtet. Sie  werden darüber unter-
richtet, dass Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften 
auch als Ordnungswidrigkeit geahndet oder strafrechtlich verfolgt 
werden und Schadensersatzansprüche nach sich ziehen können. 
Verletzungen datenschutzrechtlicher Vorschriften, für die einzelne 
Beschäftigte verantwortlich gemacht werden können, können ent-
sprechend dem jeweils geltenden Recht arbeitsrechtliche Sank-
tionen nach sich ziehen.

(3) Die Verpflichtung der Beschäftigten auf das Datengeheimnis gilt 
auch über das Ende des Beschäftigungsverhältnisses hinaus.

Art. 26 Transparenz

(1) Auf Anfrage werden die Angaben über die eingesetzten automa-
tisierten Datenverarbeitungsverfahren zugänglich gemacht, die der 
Meldepflicht an die betrieblichen Beauftragten für den Datenschutz 
unterliegen und bei diesen im Verfahrensverzeichnis gespeichert sind 
(§ 4e Satz 1 Nr. 1 bis 8 BDSG).

(2) Informationen nach Absatz 1 sowie Informationen über datenverar-
beitende Stellen, eingesetzte Datenverarbeitungsverfahren oder den 
Beitritt zu diesen Verhaltensregeln, die in geeigneter Form bekannt 
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zu geben sind (Artikel 9 Absatz 5, Artikel 21 Absatz 3, Artikel 22 Ab-
satz 6, Artikel 27 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 1 Satz 2 und Artikel 30 
Absatz 1), werden im Internet veröffentlicht; in jedem Fall werden sie 
auf  An frage in Schriftform (Briefpost) oder einer der Anfrage entspre-
chenden Textform (Telefax, elektronische Post) zugesandt. Artikel 23 
Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend.

Art. 27 Beauftragte für den Datenschutz

(1) Jedes Unternehmen benennt entsprechend den Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes einen Beauftragten für den Datenschutz 
als weisungsunabhängiges Organ, welches auf die Einhaltung der an-
wendbaren nationalen und internationalen Datenschutzvorschriften 
sowie dieser Verhaltensregeln hinwirkt. Das Unternehmen trägt der 
Unabhängigkeit vertraglich Rechnung.

(2) Die Beauftragten überwachen die ordnungsgemäße Anwendung 
der im Unternehmen eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme 
und werden zu diesem Zweck vor der Einrichtung oder nicht nur 
unbedeutenden Veränderung eines Verfahrens zur automatisierten 
Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig unterrichtet und 
wirken hieran beratend mit.

(3) Dazu können sie in Abstimmung mit der jeweiligen Unternehmens-
leitung alle Unternehmensbereiche zu den notwendigen Datenschutz-
maßnahmen veranlassen. Insoweit haben sie ungehindertes Kontroll-
recht im Unternehmen.

(4) Die Beauftragten für den Datenschutz machen die bei der Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten tätigen 
Personen durch geeignete Maßnahmen mit den jeweiligen  besonderen 
Erfordernissen des Datenschutzes vertraut.

(5) Daneben können sich alle Betroffenen jederzeit mit Anregungen, 
Anfragen, Auskunftsersuchen oder Beschwerden im Zusammenhang 
mit Fragen des Datenschutzes oder der Datensicherheit auch an die 
Beauftragten für den Datenschutz wenden. Anfragen, Ersuchen und 
Beschwerden werden vertraulich behandelt. Die für die Kontaktaufnah-
me erforderlichen Daten werden in geeigneter Form bekannt gegeben.

(6) Die für den Datenschutz verantwortlichen Geschäftsführungen der 
Unternehmen unterstützen die Beauftragten für den Datenschutz bei 
der Ausübung ihrer Tätigkeit und arbeiten mit ihnen vertrauensvoll 
zusammen, um die Einhaltung der anwendbaren nationalen und in-
ternationalen Datenschutzvorschriften und dieser Verhaltensregeln zu 
gewährleisten. Die Datenschutzbeauftragten können sich dazu jeder-
zeit mit der jeweils zuständigen datenschutzrechtlichen Aufsichtsbe-
hörde vertrauensvoll beraten.

Art. 28 Beschwerden und Reaktion bei Verstößen

(1) Die Unternehmen werden Beschwerden von Versicherten oder 
sonstigen Betroffenen wegen Verstößen gegen datenschutzrechtliche 
Regelungen sowie diese Verhaltensregeln zeitnah bearbeiten und in-
nerhalb einer Frist von 14 Tagen beantworten oder einen Zwischen-
bescheid geben. Die für die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten 
werden in geeigneter Form bekannt gegeben. Kann der verantwort-
liche Fachbereich nicht zeitnah Abhilfe schaffen, hat er sich umge-
hend an den Beauftragten für den Datenschutz zu wenden.

(2) Die Geschäftsführungen der Unternehmen werden bei begründe-
ten Beschwerden so schnell wie möglich Abhilfe schaffen.

(3) Sollte dies einmal nicht der Fall sein, können sich die Beauftragten 
für den Datenschutz an die zuständige Aufsichtsbehörde für den Da-
tenschutz wenden. Sie teilen dies den Betroffenen unter Benennung 
der zuständigen Aufsichtsbehörde mit.

Art. 29  Information bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung von 
Daten durch Dritte

(1) Falls personenbezogene Daten unter den Voraussetzungen von 
Absatz 2 unrechtmäßig übermittelt worden oder Dritten unrechtmäßig 
zur Kenntnis gelangt sind, informieren die Unternehmen unverzüglich 

die zuständige Aufsichtsbehörde. Die Betroffenen werden benach-
richtigt, sobald angemessene Maßnahmen zur Sicherung der Daten 
ergriffen worden oder nicht unverzüglich erfolgt sind und die Straf-
verfolgung nicht mehr gefährdet wird. Würde eine Benachrichtigung 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern, z. B. wegen der Vielzahl der 
betroffenen Fälle oder wenn eine Feststellung der Betroffenen nicht in 
vertretbarer Zeit oder mit vertretbarem technischem Aufwand möglich 
ist, tritt an ihre Stelle eine Information der Öffentlichkeit.

(2) Die Benachrichtigung erfolgt, wenn die personenbezogenen Daten 

a) einem Berufsgeheimnis unterliegen, insbesondere Daten eines 
Unternehmens der Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherung, 
die nach § 203 StGB geschützt sind,

b) besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Ge-
sundheitsdaten, sind,

c) sich auf strafbare Handlungen, z. B. des Versicherungsbetruges, 
oder Ordnungswidrigkeiten, z. B. nach Maßgabe des Straßen-
verkehrsgesetzes, oder einen entsprechenden Verdacht beziehen 
oder

d) Bank oder Kreditkartenkonten

betreffen und schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte 
oder schutzwürdigen Interessen der Betroffenen drohen. Davon ist in 
der Regel auszugehen, wenn diesen Vermögensschäden oder nicht 
unerhebliche soziale Nachteile drohen.

(3) Die Unternehmen verpflichten ihre Auftragsdatenverarbeiter nach 
§ 11 BDSG, sie unverzüglich über Vorfälle nach den Absätzen 1 und 
2 bei diesen zu unterrichten.

(4) Die Unternehmen erstellen ein Konzept für den Umgang mit Vor-
fällen nach den Absätzen 1 und 2. Sie stellen sicher, dass diese der 
Geschäftsleitung sowie dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
zur Kenntnis gelangen.

X. FORMALIA

Art. 30 Beitrittserfordernis und Übergangsvorschriften

(1) Die Unternehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind, 
verpflichten sich zu deren Einhaltung ab dem Zeitpunkt des Beitritts. 
Der Beitritt der Unternehmen wird vom GDV dokumentiert und in ge-
eigneter Form bekannt gegeben.

(2) Soweit zur Einhaltung dieser Verhaltensregeln technische Ände-
rungen der Datenverarbeitungsverfahren in den Unternehmen er-
forderlich sind, legen die Unternehmen der zuständigen Aufsichts-
behörde innerhalb eines Jahres nach Beitritt einen Zeitplan für die 
Umsetzung vor und melden die Fertigstellung nach Abschluss der 
technischen Umsetzung bis zum Ende des zweiten Kalenderjahres 
nach dem Beitrittsjahr.

(3) Versicherungsnehmer, deren Verträge vor dem Beitritt des Unter-
nehmens zu diesen Verhaltensregeln bereits bestanden, werden über 
das Inkrafttreten dieser Verhaltensregeln über den Internetauftritt des 
Unternehmens sowie spätestens mit der nächsten Vertragspost in 
Textform informiert.

Art. 31 Evaluierung

Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsgehalt be-
treffenden Rechtsänderung in Bezug auf diese, spätestens aber fünf 
Jahre nach dem Abschluss der Überprüfung gemäß § 38 a Absatz 2 
BDSG insgesamt evaluiert.
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